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GS | Gesundheit und Soziales Jan Henner Putzier
I | Internationales Marco Albers
K | Kommunalpolitik Maik Strecker
O | Organisationsfragen Christoph Matterne
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S Satzung

Antrag S-01

Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Richtlinien zur Finanzierung vonWahlkämpfen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

In § 26 Finanzen des Organisationstatuts des SPD-

Bezirks Hannover wird folgender Absatz neu aufge-

nommen:

(3) Die Finanzierung von Wahlkämpfen der Glie-

derungen zu Kommunal-, Landtags-, Bundestags-

und Europawahlen erfolgt nach vom Bezirksvor-

stand hierfür beschlossenen Grundsätzen.

Begründung

Im Frühjahr 2023 hat der Bezirksvorstand bei sei-

nen Unterbezirken die Finanzierung der Landtags-

und Bundestagswahlen in ihren Zuständigkeitsbe-

reichen erhoben. Dabei stellten sich sehr große Un-

terschiede in Bezug auf die persönlichen Einlagen

von Kandidierenden, den Zuschüssen der Unterbe-

zirke und der finanziellen Beteiligung weiterer Glie-

derungen heraus. Ebenso gab es sehr verschiedene

Herangehensweise im Bereich der Spendenakquise

und der jeweiligen Führung derWahlkampfkonten.

Damit auf Basis der Finanzordnung der SPD basie-

rende Finanzierungskonzepte für Wahlkämpfe er-

stellt werden können, soll der Bezirksvorstand ent-

sprechende Richtlinien erarbeiten und nach Anhö-

rung im Bezirksbeirat verabschieden.
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A Arbeitspolitik

Antrag A-01

Bezirksvorstand

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Fachkräftemangel mit innovativen Lösungen bekämpfen, statt auf Bürokratie zu setzen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sol-

len folgende Punkte angestoßen werden, um die

Herausforderungen des Fachkräftemangels und die

Transformation der Arbeitswelt zu bewältigen: 

• Ausbau der interkulturellen Kompetenz in Be-

trieben und Behörden durch Schulungen.

• Mehr staatlich geförderte Angebote für

Sprachkurse, insbesondere im ländlichen

Raum.

• Ausbau von speziellen Berufssprachkurzange-

boten, insbesondere betriebsbezogen und in

Mangelberufen.

• Klare Anerkennung von Abschlüssen aus dem

Ausland und einheitliche Strukturen in allen

Behörden die mit Einbürgerung und der Ver-

mittlung von Arbeitsstellen zu tun haben.

• Eine begonnene Ausbildung und berufliche

Qualifizierung, die dem Fachkräftemangel

entgegenwirkt, muss Bleibeperspektiven

schaffen.

• Ausbau von Teilzeitqualifikationen unter Ein-

bezug der Berufsschulen als Träger.

• Etablierung von Ausbildungslotsen: Junge

Leute in Ausbildung gehen in Schulen und

stellen die Möglichkeiten vor.

• Etablierung eines „Parents Day“ der Eltern

über die Chancen undMöglichkeiten von Aus-

bildungsberufen informiert.

• Die betriebliche Mitbestimmung in Deutsch-

land und damit Arbeitnehmer:innenrechte

sollen Teil des „Parents Days“ und der Ausbil-

dungslotsen sein.

• Stärkung der betrieblichen Ausbildung durch

einen Ausbildungsfonds, in den alle Betriebe

ab einer bestimmten Mitarbeiter:innenzahl

proportional zu ihrer Größe einzahlen. Unter-

nehmen erhalten für jede:n Auszubildende:n

eine Summe aus diesem Fonds.

Begründung

Dem akuten und stetig wachsenden Fachkräfte-

mangel kann nur mit Veränderungen und innova-

tiven und flexiblen Modellen in der Arbeitswelt be-

Adressaten:

SPD-Landtagsfraktion

SPD-Bundestagsfraktion
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44
45
46
47
48

gegnet werden. Zuwanderungmuss als Chance und

Möglichkeit gesehen werden und nicht als gesell-

schaftliches und politisches Problem gedeutet wer-

den. (Handwerkliche) Ausbildungen müssen attrak-

tiver gestaltet werden und sich lohnen.  

Antrag A-02

AfA Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Fachkräftegewinnung und Arbeitsbedingungen in den sozialen Berufen nicht weiter verschärfen – Kürzungen

bei den Freiwilligendiensten verhindern

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Der SPD-Bezirk Hannover spricht sich gegen die

von der Bundesregierung geplanten Kürzungen bei

den Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges Sozia-

les Jahr FSJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr FÖJ und

Freiwilliges Internationales Jahr FIJ) und beim Bun-

desfreiwilligendienst aus. Der SPD-Bezirk Hanno-

ver betont die Bedeutung der Jugendfreiwilligen-

dienste und des Bundesfreiwilligendienstes für die

langfristige Fachkräftegewinnung von jungenMen-

schen in vielen sozialen Berufen, welche aktuell un-

ter akutem Fachkräftemangel leiden. Ferner betont

der SPD-Bezirk Hannover, dass aufgrund der Eng-

pässe in diesen Berufen aktuelle Freiwillige in den

verschiedenen Diensten wichtige Unterstützungs-

arbeiten leisten, deren Wegfall drastische Konse-

quenzen für alleBeschäftigten inden jeweiligenEin-

satzstellen der Freiwilligen hätte. 

Der SPD-Bezirk Hannover bittet die SPD-

Bundestagsfraktion entsprechend der Verein-

barungen des Koalitionsvertrages die geplanten

Kürzungen für die Jahre 2024 und 2025 nicht zu

akzeptieren und stattdessen die vereinbarte Stär-

kung der Freiwilligendienste umzusetzen und dabei

insbesondere die Beschäftigungsbedingungen der

Freiwilligen zu verbessern. Der AfA-Bundesvorstand

wird einen entsprechenden Unterstützungsantrag

für die Freiwilligendienste für den Bundesparteitag

im Dezember 2023 einreichen.

Begründung

Mit Vorlage des Regierungsentwurfes für den Bun-

deshaushalt 2024 sind eine Vielzahl von Kürzungen

vorgesehen, die auch deshalb vermeintlich notwen-

dig sind, weil ein dogmatisches Festhalten an der

Schuldenbremse und eine Verweigerung, die Ein-

nahmeseiten durch eine progressive Steuerpolitik

zu verbessern, als rote Linie für den Bundeshaushalt

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

gelten. 

Besonders betroffen von den Kürzungsplänen sind

die Freiwilligendienste, zu denen die Jugendfrei-

willigendienste (FSJ, FÖJ und FIJ) und der Bundes-

freiwilligendienst gehören.  Die Dienste sollen im

nächsten Jahr 78Millionen Euroweniger an Bundes-

mitteln zur Verfügung gestellt bekommen, was ei-

nem gesamten Rückgang von knapp 24 Prozent ent-

spricht. Für 2025 sollten weitere Kürzungen folgen,

so dassmit einer Gesamtkürzung von knapp 40 Pro-

zent in den nächsten beiden Jahren zu rechnen sind.

Alleine die Kürzungen in 2024 führen zum Wegfall

jeder vierten der aktuell rund 100.000 Einsatzstel-

len. Dabei werden in ländlichen und strukturschwa-

chen Gegenden, in denen vor allem kleinere Träger

aktiv sind, deutlich mehr Stellen wegfallen. 

Diese Kürzungen bedeuten eine auf Jahre ge-

schwächte Fachkräftegewinnung für Berufen, in de-

nen jetzt bereits akuter Fachkräftemangel herrscht.

Viele Einsatzstellen in Kitas, Schulen, Pflegeheimen

und Krankenhäuser sind für junge Menschen das

erste Kennenlernenmit einem Berufsfeld, dass häu-

fig dazu führt, dass diese Personen später im je-

nen Berufsfeld aktiv werden. Fällt diese Bindungs-

möglichkeit weg, werden weniger junge Menschen

Erzieher:innen, Krankenpfleger:innen, Sozialarbei-

ter:innenoderBetreuer:innen (umnureineAuswahl

der verschiedenen Berufsfelder zu nennen). 

Aktuell bilden die Freiwilligen in den Einsatzstellen

auch eine wichtige Stütze, wenngleich dies im Sys-

tem der Freiwilligendienste anders angelegt ist. In

vielen Einsatzstellen sorgt der akute Personalman-

gel dafür, dass die Arbeitskraft der Freiwilligen ei-

ne spürbare Entlastung für alle Beschäftigten ist.

Entfällt diese, leiden die Beschäftigten in einer Viel-

zahl von systemrelevanten und häufig weniger gut

entlohnten Berufen, die bereits massiv unter der

Corona-Pandemie und der Inflation gelitten haben

und leiden. Auch deshalbmuss sich die AfA hier klar

positionieren und deutlich machen, dass die Kür-

zungen an den Freiwilligendiensten eine eindeutige

Kürzung auf dem Rücken der Beschäftigten ist. 
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Antrag A-03

SPD-Unterbezirk Northeim-Einbeck

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Recht auf kürzere Vollzeit-Erwerbstätigkeit für erziehende Eltern – solidarisch abgesichert!

1
2
3
4
5
6

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, Ge-

setzesinitiativen für eine Arbeitszeitverkürzung von

erziehenden Eltern mit Kindern bis zur Vollendung

des 12. Lebensjahres bei Ausgleich von Vergütungs-

nachteilen und Rentenansprüchen auf den Weg zu

bringen.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag A-04

AsF Bezirk Hannover

Erwerbsarbeit von Frauen mit Careaufgaben

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Unsere Gesellschaft hat drei schwierige Jahre hinter

sich und steht auchweiterhin vor großenHerausfor-

derungen. Fordernde Zeiten und Umbrüche bieten

jedoch auch die Chance, als Gesellschaft bestehen-

de Defizite zu analysieren und Verbesserungen an-

zustoßen.  

In diesem Sinne haben uns sowohl die Coronapan-

demie als auch der weithin vorherrschende Fach-

kräftemangel gezeigt, dass sich in unserer Gesell-

schaft etwas verändern muss, was unseren Blick

auf Erwerbsarbeit von Frauen, insbesondere von

Müttern und Frauen, die Angehörige pflegen, an-

geht. Die Erwerbstätigkeit dieserGruppehattewäh-

rend der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt und ge-

sellschaftlich nicht den gleichen Stellenwert wie

männliche Erwerbsarbeit. Obwohl sich unsere Ge-

sellschaft in weiten Teilen für gleichberechtigt hält,

hat sich hier die weiterhin starke Wirkmächtigkeit

alter Rollenmuster gezeigt. 

Dies äußerte sich darin, dass mit dem Wegfall von

Betreuungsangeboten durch Präventionsmaßnah-

men und Krankheitsfälle in erster Linie (wenn auch

natürlich nicht ausschließlich) in erheblichem Um-

fang Frauen eingesprungen sind, um die zusätzlich

anfallenden Care-Aufgaben zu übernehmen. Hier-

für wurde wahlweise der Umfang der Erwerbstätig-

keit reduziert oder aber die Sorgearbeit neben der

Arbeit im Homeoffice parallel übernommen. Dabei

hat zugleich die persönlich wahrgenommene Belas-

tung insbesondere bei berufstätigen Müttern deut-

lich zugenommen. Frauen haben die Umstellung zu

7
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

mehrArbeit imHomeofficeErhebungennachdurch-

schnittlich deutlich negativer empfunden als dies

bei Männern der Fall war. Die Folge war nicht selten

eine erhebliche Zunahme des empfundenen Stress-

Levels bis hin zu stressbedingten psychischen Er-

krankungen.  

Für uns steht fest, dass es maßgebliche Verände-

rungen braucht, um sowohl unserem Ideal einer

partnerschaftlichen Aufteilung von Sorgearbeit ge-

recht werden zu können als auch mehr Frauen eine

unterhaltssichernde Erwerbstätigkeit trotz Sorgear-

beit zu ermöglichen.  

Mehr Zeitsouveränität – unser Verhältnis zur Er-

werbsarbeit 

Eines der größten Probleme fürMenschen, die Care-

Aufgaben übernehmen, ist die ständige Zeitknapp-

heit. Es fehlt Zeit für gute Sorgearbeit, soziale Bezie-

hungen oder ehrenamtliches Engagement. Das ist

nicht nur ein persönliches Problem Einzelner, son-

dern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn

Sorgearbeit ist keine rein private Arbeit, sondern ei-

ne essentielle Voraussetzung für eine funktionie-

rende Gesellschaft. Gleiches gilt für ehrenamtliches

und politisches Engagement, welche ebenfalls ei-

nen erheblichen Zeitaufwand bedeuten können.  

Um diese Bedürfnisse besser vereinbaren zu kön-

nen, braucht es vor allem mehr Zeitsouveränität.

Menschen definieren sich nicht allein über ihre

Erwerbsarbeit. Auch soziale Beziehungen, Engage-

ment und Sorgearbeit stellen wichtige Bestandtei-

le eines individuellen Lebensentwurfs dar. Eine 40-

StundenWoche lässt jedoch keinen Raum, ummaß-

gebliche Anteile von Sorgearbeit zu übernehmen

und zugleich noch soziale Beziehungen oder poli-

tisches Engagement zu pflegen. Der zeitliche An-

spruch von Vollzeitjobs in einer verdichteten Ar-

beitswelt führt daher insbesondere für Menschen,

die Sorgearbeit übernehmen, zu einer ständigen

Rollenüberforderung. Viele Familien lösen diese, in-

dem insbesondere Frauen eine Doppel- oder Drei-

fachbelastung schultern und zugleich häufig mit

reduzierten Stunden arbeiten, um allem gerecht

zu werden. Dies führt jedoch allzu oft zugleich

zu schlechteren beruflichen Aufstiegschancen und

einem erheblich höheren Risiko von Altersarmut

durch geringere Rentenansprüche.  

Eine wichtige Antwort auf dieses Problem ist ei-

ne deutliche Reduktion derWochenarbeitszeit – bei

gleichbleibendem Lohn. Nur so ermöglichen wir es

Menschen, trotz Sorgearbeit in Vollzeit zu arbei-

ten, volle Sozialversicherungsansprüche zu erwer-
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ben und ökonomische Unabhängigkeit zu erlan-

gen. Zudem begünstigt eine reduzierte Wochenar-

beitszeit eine gesellschaftliche Entwicklung dahin-

gehend, sich von der überhöhten Stellung von Er-

werbsarbeit zu lösen und mehr Freiheit für ande-

res Engagement und soziale Bindungen zu ermög-

lichen. Die so geschaffene Zeitsouveränität bedeu-

tet, dass Arbeitnehmer*innen mehr Kontrolle über

ihre Arbeitszeit haben und diese besser an ihre indi-

viduellen Bedürfnisse anpassen können. Sie kommt

daher allenArbeitnehmer*innen zuGute, die bereits

familiäre Verantwortung tragen oder aber mehr

Care-Aufgaben übernehmen möchten. Gleichzeitig

schafft mehr Zeitsouveränität eine bessere Work-

Life-Balance und somit eine höhere Lebensqualität

und geringere Belastung für alle Beteiligten. 

Abgrenzung trotz Flexibilisierung der Arbeit 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat insbesonde-

re für berufstätige Eltern zu einer Vielzahl neuer

Möglichkeiten zur Erlangung vonmehr Zeitsouverä-

nität geführt. Homeoffice bietet häufig eine leich-

tere Einstiegsmöglichkeit zurück in den Beruf nach

Krankheit oder Elternzeit. Zugleich haben uns die

Entwicklungen während der Coronapandemie aber

auch eindrücklich vor Augen geführt: Die Einfüh-

rung des Homeoffice heißt keineswegs, dass Care-

Arbeit weniger wird oder sich wie von selbst neben-

bei erledigt. Deshalbwollenwir dieChancennutzen,

die dieDigitalisierung für eine bessereVereinbarkeit

bietet. Dies darf aber nicht mit dem Anspruch stän-

diger Erreichbarkeit einhergehen oder die Abgren-

zung zwischen Privatleben und Erwerbsarbeit auf-

heben.  

Gleichzeitig ist unswichtig, dass die Selbstverständ-

lichkeit erhalten bleibt, mit der in den Lockdowns

das Homeoffice als gleichwertige Tätigkeit zur Ar-

beit in Präsenz behandelt wurde. Nur wenn alle Ar-

beitnehmer*innen über alle Hierarchieebenen der

Unternehmen hinweg dieMöglichkeiten der Digita-

lisierung nutzen, kann sie zu einem echten Ermögli-

cher fürmehr individuelle Zeitsouveränität in vielen

Branchen werden. 

Betreuung neu denken 

Ein großes Hemmnis auf dem Weg zu einer gleich-

berechtigten Teilhabe von Eltern am Erwerbsleben

stellen Defizite in der verfügbaren Kinderbetreuung

dar. Fehlende Betreuungsplätze, geringe Betreu-

ungszeiten oder starre zeitliche Vorgaben stellen ei-

ne erhebliche Einschränkung beim Wiedereinstieg

ins Erwerbslebennach einer Elternzeit dar. Dies geht

regelmäßig zu Lasten der Mütter, welche häufig die

9
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Rückkehr ins Berufsleben verschieben oder Stunden

reduzieren, um sich mit den Möglichkeiten der Kin-

derbetreuung zu arrangieren. Noch stärker betrof-

fen von fehlenden Betreuungsmöglichkeiten sind

Alleinerziehende, für welche sich eine unterhaltssi-

chernde Erwerbsarbeit mit kleinen Kindern teils als

unlösbare Aufgabe darstellen kann.  

Deshalb müssen wir KiTa-Betreuung neu denken.

Diese muss sich deutlich stärker als bisher am tat-

sächlichenBedarf orientieren. Dazu gehört auch, bei

entsprechender Nachfrage Betreuungsplätze nach

16 Uhr oder ganztägig und bis zu 7 Tage die Wo-

che für Schichtarbeiter*innen zu ermöglichen. Hier-

zu müssen Hürden abgebaut und die Zusammenar-

beit mit Arbeitgeber*innen verstärkt werden.  

Gleichzeitig leben wir in einer mobileren Gesell-

schaft, in welcher häufig keine familiären Unter-

stützungsnetzwerke mehr vor Ort bestehen. Dies

stellt erwerbstätige Eltern vor große Herausforde-

rungen, was Schließzeiten der Betreuungseinrich-

tungen ebenso wie Krankheitstage der Kinder an-

geht. Kann ein Kind nicht in der KiTa betreut wer-

denwegenErkältungoder Fortbildungstagender Er-

zieher*innen, bleibt für berufstätige Eltern nur die

Wahl zwischen Kinderkrankentagen oder Urlaub.

Das ist aber nicht für alle Eltern und in allen Berufen

jederzeitmöglich. Es braucht daher ein breiteresUn-

terstützungsnetzwerk, welches Eltern auch in sol-

chen Situationen auffängt, wenn keine Großeltern

oder andere Angehörige bereitstehen. Konzeptewie

beispielweise Dorfgroßeltern bieten Anhaltspunkte

dafür, wie eine solcheUnterstützung gelingen kann,

die Eltern auch jenseits derMöglichkeiten einer KiTa

nicht alleine lässt.  

Partnerschaftliche Care-Arbeit unterstützen 

Unser Ziel muss es sein, überholte Rollenbilder auf-

zubrechen und jedem Menschen eine echte Wahl-

freiheit bei der Familiengründung ebenso wie der

Einteilung von Sorgearbeit zu ermöglichen.  

Ein wichtiger Beitrag hierzu ist es, längst überkom-

mene Instrumente wie das Ehegattensplitting und

die Minijobs endgültig abzuschaffen. Diese zemen-

tieren in finanzieller Hinsicht tradierte Rollenbilder

und verhindern in vielen Fällen eine gleichberech-

tigte Aufteilung von Sorgearbeit. Längst nicht jede

Familie kann es sich leisten, sich für eine partner-

schaftliche Aufgabenstellung zu entscheiden, wenn

diese zugleich finanzielle Einbußen aufgrund einer

höheren Steuerlast bedeutet. Deshalb muss hand-

lungsleitend sein, dass wir das bestehende System

des Ehegattensplittings, das Ehen subventioniert,
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zu einem System weiterentwickeln, das Familien

subventioniert. Auf diesemWege können wir Fami-

lien auch finanziell besser unterstützen. 

Der Grundstein für die Aufteilung der Care-Arbeit

bezogen auf ein Kind wird in einer Partnerschaft

während der Elternzeit gelegt. Dabei ist es von

zentraler Bedeutung, dass beide Elternteile jeweils

mehr als drei Monate unabhängig voneinander El-

ternzeit in Anspruch nehmen. Dies steigert nach-

weislich erheblich die Bereitschaft, auch nach der

Elternzeit eine gleichmäßigere Aufteilung der Care-

Arbeit anzustreben und eigenständig Verantwor-

tung für alltägliche Care-Aufgaben zu übernehmen.

Auch wenn die aktuelle Gesetzesfassung eine sol-

che Aufteilung in der Theorie bereits zulässt, ist sie

in der Realität bei Weitem nicht der Regelfall. Sinn-

voll wäre es daher, die Gesamtlaufzeit der Elternzeit

für jeneEltern, die einegleichmäßiger aufgeteilte El-

ternzeit nehmen, über die heutigen 14 Monate hin-

aus zu verlängern, um hier einen Anreiz zu schaffen.

Gleichzeitig ist wichtig, dass der Satz des Elterngel-

des für niedrigere Einkommensklassen spürbar er-

höht wird, um auch Familien mit nur einem Haupt-

einkommen eine solche Aufteilung ökonomisch zu

ermöglichen. 

Gesellschaftlich und politisch muss klar gemacht

werden, dass es keine männliche Sphäre der Be-

rufswelt und keineweibliche Sphäre der heimischen

Care-Arbeit gibt.  

Aufwertung von Care-Arbeit  

Für eine veränderte gesellschaftliche Wahrneh-

mung der Bedeutung von Care-Arbeit müssen wir

auch professionelle Care-Arbeit aufwerten. Care-

Berufe werden weiterhin zum überwiegenden Teil

von Frauen übernommen, verbundenmit einem ge-

ringen gesellschaftlichen Ansehen und geringer An-

ziehungskraft des Berufsbildes. Um dem entgegen

zuwirken,muss der Beruf der Erzieher*innenmassiv

aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Ge-

meinsam mit den Gewerkschaften müssen wir für

eine bessere Bezahlung ebensowie bessere Arbeits-

bedingungen imBereich der Care-Arbeit sorgen.Nur

so könnenwir diese zu einem attraktiven Berufsbild

machenundmittelfristig genügendqualitativ hoch-

wertige Betreuungsplätze schaffen. 

11
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Antrag A-05

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Integration: Erleichterter Zugang zur Beschäftigungsduldung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ersatzlose Streichung des nachfolgenden Passus im

§ 60 d AufenthG Beschäftigungsduldung Abs. 1 Satz

2: „…der ausreisepflichtige Ausländer seit mindes-

tens zwölf Monaten im Besitz einer Duldung ist,…“ 

Begründung

Der Erhalt einer Beschäftigungsduldung soll erleich-

tert werden. Wer während des laufenden Asylver-

fahrens bereits mehr als 18 Monate seinen Lebens-

unterhalt eigenständig gesichert hat soll, dannauch

ZugangzueinerBeschäftigungsduldunghabenkön-

nen.

Hinweis:

Der Bundesrat hat sich auf Initiative des Lan-

des Baden-Württemberg bereits positiv dafür aus-

gesprochen – wenn auch gekoppelt mit einer

zeitlichen Einreisegrenze (Stichtag der Einreise:

01.08.2018 oder eher). 

Erledigt durch das Zukunftsprogramm der SPD zur

Bundestagswahl 2021.

Antrag A-06

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Angemessene Mindestlohnerhöhung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 12,00 Eu-

ro brutto pro Stundewird durch eine entsprechende

Anpassung des § 1 Abs. 2 Satz 1 Mindestlohngesetz

(MiLoG)mitWirkungzum1. Januar 2024aufmindes-

tens 14,00 Euro brutto pro Stunde erhöht.

 

Begründung

Auch eine ununterbrochene Erwerbsbiographie auf

Mindestlohnniveau gewährleistet bei Erreichen des

Renteneintrittsalters derzeit keinen garantierten

Schutz vor Hilfebedürftigkeit im Sinne der Grundsi-

cherung nach dem SGB XII.  

Zu Recht weisen viele Expertinnen und Experten

darauf hin, dass es daher einer deutlichen Erhö-

hung des Mindestlohnes bedarf. Die Mindestlohn-

kommission, in der die Arbeitgeberseite deutlich

überproportional vertreten ist, hat dennoch zu den

beiden nächsten Jahreswechseln eine Erhöhung des

Erledigt durch Beschlussfassung Koalitionsverein-

barung auf Bundesebene (S. 55) und Zukunftspro-

gramm ( S. 27 f.)
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20
21
22
23
24
25
26
27

Mindestlohnes von gerade einmal jeweils 0,41 Eu-

ro vorgeschlagen und mutet den Betroffenen da-

mit kräftige Reallohnverluste zu – und das, obwohl

die hohe Inflation und die damit verbundenen Real-

lohnverluste bei den Beschäftigten in Deutschland

bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 nicht von

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern veran-

lasst worden sind.

Antrag A-07

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Angemessene Mindestlohnerhöhung und verbesserter Jugendschutz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 12,00 Eu-

ro brutto pro Stundewird durch eine entsprechende

Anpassung des § 1 Abs.2 Satz 1 Mindestlohngesetz

(MiLoG)mitWirkungzum1. Januar 2024aufmindes-

ten 14,00 Euro brutto pro Stunde erhöht.

Die Ausnahmeregelung des § 22 Abs. 2 MiLoG, nach

welcher sichminderjährigeArbeitnehmerinnenund

Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbil-

dung nicht auf die Regelungen des Mindestlohnge-

setzes berufen können, wird ersatzlos aufgehoben.

 

Begründung

Auch eine ununterbrochene Erwerbsbiographie auf

Mindestlohnniveau gewährleistet bei Erreichen des

Renteneintrittsalters derzeit keinen garantierten

Schutz vor Hilfebedürftigkeit im Sinne der Grundsi-

cherung nach dem SGB XII.

Zu Recht weisen viele Expertinnen und Experten

darauf hin, dass es daher einer deutlichen Erhöhung

des Mindestlohnes bedarf.

Die Mindestlohnkommission, in der die Arbeitge-

berseite deutlich überproportional vertreten ist, hat

dennoch zudenbeidennächsten Jahreswechseln ei-

ne Erhöhung des Mindestlohnes von gerade einmal

jeweils 0,41 Euro vorgeschlagen und mutet den Be-

troffenen damit kräftige Reallohnverluste zu – und

das, obwohl die hohe Inflation und die damit ver-

bundenenReallohnverlustebei denBeschäftigten in

Deutschland bereits in den Jahren 2020, 2021 und

2022 nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern veranlasst worden sind. .

Die mit der Ausnahme vom persönlichen Anwen-

dungsbereichs des Mindestlohngesetzes für Min-

derjährige verbundene Schlechterstellung von Ju-

Erledigt durch Beschlussfassung Koalitionsverein-

barung auf Bundesebene (S. 55) und Zukunftspro-

gramm ( S. 27 f.)
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36
37
38
39
40
41
42
43
44

gendlichen ist ungerecht, mit nichts zu rechtferti-

gen und dürfte verfassungsrechtlich vor dem Hin-

tergrund vonArt. 3 Abs. 1 GGverfassungswidrig sein.

Es ist nicht hinzunehmen, dassMinderjährige insbe-

sondere in den Bereichen Gastronomie und Einzel-

handel zu Dumpinglöhnen ausgebeutet werden –

diese ausschließlich Lobbyinteressen dienende und

dem Jugendschutz widersprechende Ausnahmere-

gelung gehört daher umgehend abgeschafft.

Antrag A-08

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Mindestlohn für alle – auch für Beschäftigte inWerkstätten für behinderte Menschen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Die SPD setzt sich für die Übertragung desMindest-

lohns auch für die Menschen mit Behinderungen in

Werkstätten ein. Dies ist verbunden mit der Über-

tragung des Arbeitnehmerstatus wie er im Arbeits-

leben üblich ist. Es gilt verstärkt durch entsprechen-

de Qualifizierung die arbeitsmarktlichen Potentiale

behinderter Menschen in den Werkstätten für den

allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen. 

Zur Höhe desMindestlohnes schließenwir uns hier-

bei den Antrag der Nord-SPD mit einem Mindest-

lohn von 15,00 Euro an. 

Auchein systematischerÜbergangvoneiner inklusi-

ven Schulbildung zu einem inklusiven Ausbildungs-

und Arbeitssystem muss von der sozialdemokra-

tisch geführten Landesregierung strukturell umge-

setzt werden. Bildungs- und Qualifizierungsprozes-

se aus einemGuss und die gegenwärtigen Potentia-

le auch behinderter Menschen in das Bildungs- und

Arbeitssystem einbeziehen. 

Begründung

Selbst Aktiv hat bereits in einer besonderen Ta-

gung im Jahre 2019 das Ziel Mindestlohn in Werk-

stätten eingebracht. Referent hier war seinerzeit

der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Bundes-

arbeitsgemeinschaften für Werkstätten für behin-

derte Menschen, Ulrich Scheibner, der die positive

Weiterentwicklung der Werkstätten für Menschen

mit Behinderung unter dem Aspekt Einführung des

gesetzlichen Mindestlohns darstellte. 

Als grundsätzliches Ziel auch vor dem Hinter-

grund der UN-Behindertenrechtskonvention muss

dieWeiterentwicklung derWerkstätten in Richtung

allgemeiner Arbeitsmarkt jetzt verstärkt verfolgt
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35
36
37
38
39
40
41

werden und in Kooperation mit behinderten Men-

schen direkt, also beispielsweise Selbst Aktiv, den

Werkstatträten und den Organisationen behinder-

ter Menschen umgesetzt werden. Auch die vom

Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus

Heil, angekündigte Erhöhung des Mindestlohnes

muss hierbei berücksichtigt werden.  
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B Bildungspolitik

Antrag B-01

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Inklusive Bildung horizontal sowie vertikal fortführen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Der SPD-Bezirk Hannover begrüßt die positive Ent-

wicklung inklusiver Bildung in Niedersachsen. Dies

bezieht sich auf den weiteren Ausbau inklusiver Bil-

dung und die schrittweise Auflösung der Förder-

schule Lernen. Wir fordern die SPD auf, ein durch-

gängiges inklusives Bildungssystem zu organisie-

ren. Dies bezieht sich vertikal auf alle Bildungs-

systeme von der Kita über das allgemeine Schul-

system bis hin zur Hochschule und weiter zur Er-

wachsenenbildung und beruflichen Bildung. Eben-

falls gilt es, auf horizontaler Ebene die weiterhin be-

stehenden separaten Bildungssysteme der jeweili-

gen Bildungsarten zu einem gesamtinklusiven Bil-

dungssystem umzugestalten. Übergänge müssen

problemlos möglich sein. Gemeinsames Ziel ist es,

die inklusive Bildungslandschaft zu verwirklichen,

die Aussage von Inklusion „überall dabei sein, über-

all mitentscheiden“ konkret umzusetzen und die

Vorbildfunktion der SPD zu unterstreichen. 

Begründung

In der Diskussion um die integrative/inklusive

Schul-Landschaft in Deutschland ist seit den

sonderpädagogischen Gutachten der 1970er

Jahre bis hin zu den klaren Aussagen der UN-

Behindertenrechtskonvention in Artikel 24 deutlich,

inklusive Bildung ist die Zukunft. Es gilt diese klare

Forderung in Deutschlandmit allen politischen Ebe-

nen und gesellschaftlichen Trägern umzusetzen. 

Unter demAspekt von Partizipation sind hier behin-

derte Menschen direkt oder deren Verbände an den

Entscheidungen zu beteiligen. Auch in gesellschaft-

lich schwierigen Zeiten muss die SPD unverrückbar

zu ihren ethischenWerten vonPartizipation, Inklusi-

on undMitgestaltung aller Bürgerinnen und Bürger

stehen und hier im Bildungsbereich vorhandene Bil-

dungsbarrieren mit den jeweiligen Übergängen ab-

bauen.  

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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Antrag B-02

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Inklusion in allen Schulformen umsetzen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Selbst Aktiv fordert Inklusion für alle Schulformen.

Daher setzen wir uns für eine veränderte Lehramts-

ausbildung ein.  Ein oder mehrere sonderpädago-

gische Förderschwerpunkte sollten anstelle eines

Unterrichtsfaches von jedem Lehramt aus studiert

werden können. Berlin hat dies bei seiner Umset-

zung hin zu Stufenlehrämtern weitgehend umge-

setzt. Dadurch kann inklusiver Unterricht in allen

Schulformen angeboten werden. 

Im jahrgangsorientierten Team sind auch gut quali-

fizierte Klassenassistenzen für schulische Inklusion

unverzichtbar. Sie stabilisieren die Unterrichtsitua-

tion für alle Schüler*innen. 

Eine weitere unabdingbare Voraussetzung ist der

Neubau barrierefreier Schulen und der Umbau von

Schulgebäuden imBestand. Dabei ist zu berücksich-

tigen, welche Gestaltung der schulischen Innenein-

richtung für die Inklusion aller aktuellen und zu-

künftigen Schüler*innen geeignet ist. 

Begründung

Guter inklusiver Unterricht mit Fachkräften aller Art

und geeigneten baulichen Voraussetzungen muss

gemäß UN BRK flächendeckend und wohnortnah

angeboten werden. Qualifizierte kooperative Jahr-

gangsteams ermöglichen gutes Lernen für Kinder

mit und ohne Beeinträchtigung. 

Die aktuelle Praxis ist geprägt von Übergangs-

schwierigkeiten bis hin zur Verweigerung und fort-

gesetzter Sonderbeschulung. Deshalb fordert Selbst

Aktiv eine konsequente und qualitativ hochwertige

Fortsetzung der begonnenen Entwicklung in ganz

Niedersachsen und anderen Bundesländern. 

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen

Antrag B-03

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Mehr Digitale Medien für Menschen mit Behinderung

1
2
3
4
5

Viele Menschen mit Behinderung benötigen einen

besseren Zugang zu digitalen Medien, da sie sonst

in Zukunft bzw. aktuell von bedeutenden Chancen

gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind.   

Dazu müssen digitale Medien immer von vorneher-

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen
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ein barrierefrei angelegt sein. 

Außerdem fordert der SPD-Bezirk Hannover eine

garantierte Finanzierung von digitaler Infrastruk-

tur für schulische und außerschulische Bildung so-

wie für Wohneinrichtungen für Menschen mit Be-

hinderung. Dazu gehört Hard-und Software, un-

entgeltliche oder kostengünstige Vor-Ort-Service-

Leistungen für Installation, Bedienung und Repara-

tur. 

Begründung

Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie isoliert

manche Menschen waren. Ohne digitale Versor-

gung war eine Teilhabe an Bildung extrem ein-

geschränkt. Auch viele Kontaktmöglichkeiten stan-

den für ein Großteil der Menschen mit Behinde-

rung ohne digitale Kommunikation nicht zur Verfü-

gung. Hier existiert ein großer Nachholbedarf, der

dringend durch eine garantierte Finanzierung und

weitere flankierendeMaßnahmen beseitigt werden

muss.

Antrag B-04

AfA Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Nichtbefassung

Bildungsurlaub für alle! Gleiche Rechte und Regeln für alle Arbeitnehmer:innen

1
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Die zuständigen Stellen werden damit beauftragt,

über alle Bundesländergrenzen hinweg eine verein-

heitlichte Bildungsurlaubsregelung für alle Arbeit-

nehmer*Innen imgesamten Bundesgebiet zu schaf-

fen.

Ziel ist es zudem, dass eine einheitliche Bildungs-

urlaubsregelung in allen Bundesländern gilt und es

kein Bundesland mehr gibt, in dem Bildungsurlaub

nicht existent ist.

Ein weiteres Ziel ist es, Bildungsträgern, Bildungs-

werken, Berufsförderungswerken, Stiftungen,

gemeinnützigen Gesellschaften, Vereinen, Ver-

bänden und weiteren Anbietern von möglichen

Bildungsurlauben ein vereinfachteres und ein-

heitliches Anmelde- und Zulassungsverfahren von

Bildungsurlauben bundesweit zu ermöglichen.

Wünschenswert wäre es, wenn am Ende nicht vie-

le, sondern nur noch ein einziges Genehmigungs-

verfahren bundesweit notwendig werden würde.

Zusätzlich muss das Anbieten von Bildungsurlaub

mit demokratiefördernden politischen Elementen

eine weit größere Unterstützung erhalten. Hierbei

Antrag liegt außerhalb der Zuständigkeit, da die Bil-

dungshoheit bei den jeweiligenBundesländern liegt

und diese für ihre eigenen Regelungen zuständig

sind.
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sollte auch ein klarer Fokus auf die Bildungseinrich-

tungen des DGB und die politischen und parteina-

hen Stiftungen gelegt werden. 

Begründung

Gerade aufgrund der föderal bedingt unterschiedli-

chen Regelungen zum Bildungsurlaub gibt es bun-

desweit unterschiedliche Anmeldeverfahren, die

Träger, gerade auch von DGB-gewerkschaftlicher

Seite, vor hohe bürokratische Hürden stellen.

Das Ergebnis hiervon ist, dass vieleMaßnahmen, die

esmehr als verdienthätten, nicht dieMöglichkeit er-

halten, als Bildungsurlaub zugelassen zuwerden, da

sich die Verfahren für die Antragsstellenden als zu

komplex und zeitintensiv gestalten.

Diesmuss dringend abgestellt werden. Gerade auch

im Hinblick auf das Wiedererstarken nationalsozia-

listischer und extrem rechter Tendenzen im gesam-

ten Bundesgebiet und hier vor allen Dingen in Mit-

teldeutschland, ist es unerlässlich, gerade auch Das

Angebot vomdemokratieförderndenpolitischenBil-

dungsurlaub weit mehr auszubauen und die Aus-

weitung von diesem zu unterstützen. Dies funktio-

niert nur über eine Mittelerweiterung für eben die-

se Angebote, in Kombination mit dem Abbau unnö-

tiger bürokratischer Hürden. Eine Brandmauer ge-

gen den Faschismus kann nur in den Köpfen gut ge-

bildeterMenschen errichtetwerden. Fehlende Sach-

kenntnis undmangelende Bildung sind der Nährbo-

den menschenfeindlicher Ideologien.

Weiterhin kann es nicht sein, dass im 21. Jahrhun-

dert immer noch Regelungen existieren, die es ar-

beitendenMenschen nicht ermöglicht, an Bildungs-

urlaub partizipieren zu können. Hierbei muss be-

sonders auf die Bundesländer Sachsen und Bayern

eingewirkt werden, Bildungsurlaub zu ermöglichen.

Gerade in vielen mitteldeutschen Bundesländern,

aber auch bundesweit muss es das Ziel sein, eine

breiteAufklärung zu forcieren,welcheGefahrenund

Folgen vomErstarken extrem rechter und faschistoi-

der politischer Positionen ausgehen. 

Antrag B-05

AfA Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Gebundene Ganztagsschulen

1
2

Der Bezirksparteitag fordert die Landtagsfraktion

auf: 

Erledigt durch Koalitionsvertrag (2022 bis 2027) in

Niedersachsen.

19



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag B-05

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Einführung von flächendeckend gebundene

Ganztagschulen in Niedersachsen über alle

Schulformen und deren gute finanzielle Aus-

stattung 

2. Bis auf die Mittagsversorgung entstehen El-

tern keine weiteren Kosten.  

3. Die Mehrkosten für die gebundene Ganztag-

schule sind im nächsten Haushalt einzustel-

len.  

Begründung

Klar ist, dass Ganztagsschulen das Modell der Zu-

kunft sind. Ganztagsschulen schaffen bessere Vor-

aussetzungen für eine individuelle Förderung, die

auf die unterschiedlichen Stärken, Interessen und

Voraussetzungen des einzelnen Kindes eingeht.

Ganztagsschulen schaffen auch den Rahmen für ei-

ne bessere Verzahnung von Unterricht und außer-

schulischen Bildungs- und Freizeitangeboten, und

Ganztagsschulen helfen schließlich den Eltern da-

bei, Familie und Beruf zu vereinbaren und entspre-

chen damit den heutigen Bedürfnissen vieler El-

tern.  
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D Demokratie

Antrag D-01

Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

„Wir l(i)eben Demokratie!“ – Entwicklung einer Kampagne zur Stärkung der Demokratie
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Der SPD-Parteivorstand soll eine Kampagne zur

Stärkungdemokratischer Strukturenentwickeln. Als

Basis soll der Slogan „Wir l(i)eben) Demokratie“ die-

nen und fürWerbematerialien und Veranstaltungs-

formate zur Verfügung stehen.

Zusätzlich bedarf es einer klaren Symbolik (Signet,

o.ä.) die es ermöglichen soll, die Verbundenheit für

die demokratischen Werten unserer Gesellschaft

sichtbar zu machen.

Folgende Punkte sollen dabei berücksichtigt wer-

den:

1. Entwicklung einer bundesweiten Strategie,

die verschiedene Kommunikationskanäle so-

wie zielgruppengerechte Botschaften zur Ver-

netzung enthält.

2. Entwicklung einer Symbolik, die durch den

Slogan „Wir l(i)eben Demokratie“ unterstützt

wird.

3. EtablierungeinerOnline-Plattform für dieVer-

netzung und Sichtbarkeit der Kampagne, bei

der Veranstaltungen und Projekte eingetra-

gen und aufgezeigt werden können

4. Einbezug von zivilgesellschaftlichen Gruppen,

die die Kampagne mit Aktivitäten und Exper-

tise unterstützen.

5. Unter Mitwirkung unterschiedlicher Ex-

pert:innen sollen die entstehenden Materia-

lien über denWert der Demokratie aufklären,

antidemokratisches Handeln sichtbar ma-

chen und aufzeigen, wie das Engagement

gegen extremistische Strukturen aussehen

kann.

Begründung

Die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Gesell-

schaft zeigen deutlich, wie wichtig eine klare und

entschlossene Haltung gegen das Erstarken antide-

mokratischer und rechtextremer Strukturen ist.

Die Demokratie zu schützen und zu stärken liegt in

der DNA der SPD. Die jüngsten politischen Entwick-

lungen – u.a. auf kommunaler Ebenemachen – ein-

mal mehr deutlich, wie wichtig die Vernetzung un-

tereinander ist undwie dringend eine klare Haltung

gegen extremistische Tendenzen gebraucht wird.

Adressat:

Bundesparteitag
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Die Kampagne kann durch die vielschichtigen Be-

teiligungsmöglichkeiten eine bundesweite Vernet-

zung ermöglichen und so ein klares Zeichen gegen

Hass und Hetze setzen.

Antrag D-02

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Hand in Hand gegen Extremismus: Engagement für die Demokratie und die Werte des Grundgesetzes stärken

und fördern
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Die SPD in Niedersachsen intensiviert die Zu-

sammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesell-

schaft und den Jugendorganisationen der DGB-

Gewerkschaften – Hand in Hand gegen Extre-

mismus, vereint im proaktiven Engagement zur

Stärkung und Förderung der Demokratie und der

Werte des Grundgesetzes.  

Dabei nimmt die SPD Bezug auf bereits bestehende

Ideen und Initiativen wie z.B. Niedersachsen stärkt

Demokratie und Demokratie-ABC als Vorbilder für

den Ausbau der ideellen und finanziellen Förderung

von beteiligungsorientierten politischen Bildungs-

angeboten für Jugendliche und (junge) Erwachse-

ne. 

Begründung

Laut ARD-DeutschlandTrend vom 6. Juli 2023 und

der ForschungsgruppenWahlen vom 14. Juli 2023 er-

hält die „so genannte“ Alternative für Deutschland

(AfD) bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl 20

Prozent. Die AfD liegt damit vor der SPD – und das

obwohl der Verfassungsschutz die gesamte AfD als

rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft! 

Die SPD hat den demokratiepolitischen Auftrag,

das Engagement von zivilgesellschaftlichen und ge-

werkschaftlichen Akteuren und möglichst vielen

Bürger:innen für die Demokratie und die Werte des

Grundgesetzes proaktiv zu unterstützen und zu för-

dern. 

Einige DGB-Gewerkschaftsjugenden realisieren

zum Teil schon seit mehreren Jahren erfolgreich

beteiligungsorientierten Kampagnen gegen Rechts

bzw. beteiligungsorientierte Bildungs- und Enga-

gementprogramme zur Stärkung der Demokratie

durch bürger:innenschaftliches Engagement. 

Vor diesemHintergrund setzt sich die SPD dafür ein,

dass beteiligungsorientierte Bildungs- und Engage-

mentprogramme zur Stärkung der demokratischen

Erledigt bei Annahme von D-01.
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Kultur in Niedersachsen unterstützt und gefördert

werden sollen. 
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F Finanzpolitik

Antrag F-01

SPD-Unterbezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Zukunftsgeld für Kommunen - Handlungsfähigkeit für Zukunftsinvestitionen ermöglichen
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Die SPD setzt sich auf Ebene der Region Hannover,

des Landes Niedersachsens und der Bundesrepublik

Deutschland für die folgendenMaßnahmen zurVer-

besserung der Finanzausstattung der Kommunen

ein:  

• Eine bedarfsorientierte Ausgleichszahlung an

finanzschwache Kommunen, die die Mehrbe-

lastungder kommunalenHaushalte durchdas

gestiegene Zinsniveau kompensiert. 

• Eine deutliche Stärkung des Prinzips der Kon-

nexität. Im Zuge der Auferlegung neuer Auf-

gaben durch eine übergeordnete Gebietskör-

perschaftmuss diese gleichzeitig die Finanzie-

rung der Aufgabe auf kommunaler Ebene si-

cherstellen. 

• Eine Einschränkung der immer stärkeren

Etablierung befristeter Förderprogramme, zu

Gunsten einer unmittelbaren Erhöhung der

Finanzausstattung der Kommunen. 

• Eine stärkere Bindung der Konfinanzierungs-

anteile im Rahmen sinnvoller Förderprogram-

me an die Finanzkraft der jeweiligen Kommu-

ne. Sinnvolle Förderprogramme sind ferner ef-

fizienter und zeitlich variabler auszugestalten.

• Eine mittelfristige Anpassung der Schulden-

bremse zur Sicherstellung notwendiger Zu-

kunftsinvestitionen.

• Eine gemeinsames Bund-Länder-Anleihe (z.B.

Green Bond, Deutschlands-Bond gemeinsam

mit den Kommunen, um von günstigen Kre-

ditbedingungendes Bundesundder Länder zu

profitieren. 

Begründung

Viele Kommunen stehen im Kontext von immer

zahlreicheren Aufgaben, steigender Zinsen und ei-

nem hohen Investitionsbedarf bei gleichzeitigen

Kostensteigerungen unter einem immensen finan-

ziellen Druck. Insbesondere finanzschwache Kom-

munensehensichkaumimStande, eineDaseinsvor-

sorge auf hohem, regionalem Niveau sicherzustel-

len. Diese Entwicklung gefährdet die Zukunftsfähig-

keit unserer Kommunen. Ein Zukunftsgeld für Kom-

munen soll die Handlungsfähigkeitmit Blick auf Zu-

Die SPD setzt sich auf Ebene des Landes Nieder-

sachsens und der Bundesrepublik Deutschland für

die folgendenMaßnahmen zur Verbesserung der Fi-

nanzausstattung der Kommunen ein:  

• Eine bedarfsorientierte Ausgleichszahlung an

finanzschwache Kommunen, die die Mehrbe-

lastungder kommunalenHaushalte durchdas

gestiegene Zinsniveau kompensiert. 

• Eine deutliche Stärkung des Prinzips der Kon-

nexität. Im Zuge der Auferlegung neuer Auf-

gaben durch eine übergeordnete Gebietskör-

perschaftmuss diese gleichzeitig die Finanzie-

rung der Aufgabe auf kommunaler Ebene si-

cherstellen. 

• Eine Einschränkung der immer stärkeren

Etablierung befristeter Förderprogramme, zu

Gunsten einer unmittelbaren Erhöhung der

Finanzausstattung der Kommunen. 

• Eine stärkere Bindung der Konfinanzierungs-

anteile im Rahmen sinnvoller Förderprogram-

me an die Finanzkraft der jeweiligen Kommu-

ne. Sinnvolle Förderprogramme sind ferner ef-

fizienter und zeitlich variabler auszugestalten.

• Die kurzfristige Verlängerung der vorüberge-

hendenAussetzungder Schuldenbremseauch

über das Jahr 2022 hinaus, konkret für den

Bundeshaushalt 2024.

• Die Streichung der Paragrafen Art. 109 Abs.

2, 3 und 5 und 115 GG aus dem Grundgesetz.

Die sozialdemokratische Fraktion im Bundes-

tag sowie der Parteivorstand sollen sich zum

nächstmöglichen Zeitpunkt für dessen ersatz-

lose Streichung einsetzen.

• Eine gemeinsames Bund-Länder-Anleihe (z.B.

Green Bond, Deutschlands-Bond gemeinsam

mit den Kommunen, um von günstigen Kre-

ditbedingungendes Bundesundder Länder zu

profitieren. 

 

Adressaten:

SPD-Bundestagsfraktion

SPD-Landtagsfraktion

SPD-Parteivorstand
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kunftsinvestitionen auch in diesem Kontext sicher-

stellen. 

Hierzu gehört eine sofortige Unterstützung ver-

schuldeter Kommunen in Anbetracht der gestiege-

nen Zinsumgebung, damit diese Kommunen nicht

von der zunehmenden Zinslast in ihren Ergebnis-

haushalten erdrücktwerden. Esmuss zwingend ver-

hindert werden, dass Kommunen allein durch zu-

sätzliche Zinsaufwendungen keine genehmigungs-

fähigenHaushaltemehr aufstellen können, ohne ih-

ren letzten Spielraum für notwendige Ausgaben vor

Ort herzugeben. Das gestiegene Zinsniveau gefähr-

det zudem die Möglichkeit 

Antrag F-02

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme von F01

Die Irrfahrt vor dem Crash beenden – Schuldenbremse aus dem Grundgesetz streichen
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1. Die Anerkennung, dass die Deckelung von

Neuverschuldung in Form der Schuldenbrem-

se oder der europäischenMaastricht-Kriterien

im Grundsatz falsch sowie dysfunktional sind

und daher abgeschafft gehören. Wenn Spa-

ren zum Selbstzweck wird, stranguliert dies

die ökonomische und politische Handlungsfä-

higkeit eines Staates und untergräbt so seine

wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung.

2. Die kurzfristige Verlängerung der vorüberge-

hendenAussetzungder Schuldenbremseauch

über das Jahr 2022 hinaus, konkret für den

Bundeshaushalt 2024.

3. Die Streichung der Paragrafen Art. 109 Abs.

2, 3 und 5 und 115 GG aus dem Grundgesetz.

Die sozialdemokratische Fraktion im Bundes-

tag sowie der Parteivorstand sollen sich zum

nächstmöglichen Zeitpunkt für dessen ersatz-

lose Streichung einsetzen.

4. GleichermaßendieAnpassungdesArt. 126des

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union (ex-Artikel 104 EGV) zur Abschaf-

fungderNeuverschuldungsdeckelung imRah-

men der europäischen Maastricht-Kriterien.

5. Die Streichung etwaiger Regelungen in den

jeweiligen Landesverfassungen, welche eben-

falls oder in einer vergleichbaren Form die De-

ckelung öffentlicher Ausgaben vorsehen. 

Begründung
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Öffentliche Investitionen sind dieGrundlage für den

Weg in ein ökologisch nachhaltig produzierendes,

digitales und sozial gerechtes Zeitalter. Als SPD for-

dern wir Investitionen in Daseinsvorsorge, in ein

ausgebautesMobilitätssystem, stabile Energienetz-

werke bestehend aus erneuerbaren Quellen sowie

moderne, lückenlose Breitbandverkabelung. Diese

überfälligen, aber erheblichen Ziele sind nur mittels

voluminöser öffentlicher Investitionen zu erreichen.

Im Jahr 2009 implementierte der Gesetzgeber ei-

ne Deckelung dieser öffentlichen Investitionen im

Grundgesetz - die sogenannte Schuldenbremse. Der

Artikel 109 Abs. 3 GG legt ein grundsatzliches Verbot

von struktureller Neuverschuldung fur die Lander

und ein maximales Neuverschuldungsniveau von

0,35 Prozent fur den Bund fest. Die landerspezifi-

scheAusgestaltungder Schuldenbremse ist laut Art.

109 Abs. 3 GG von den Landern im Rahmen ihrer

verfassungsrechtlichen Kompetenzen individuell in

der Landesverfassung oder im Haushaltsrecht fest-

zusetzen. Ausnahmen von der Schuldenbremse sind

nur bei außergewohnlichen Ereignissen wie schwe-

ren Naturkatastrophen oder Wirtschaftskrisen vor-

gesehen. 

Als Reaktion auf die Corona-Krise wurde die Schul-

denbremse vorläufig ausgesetzt. Erst das ermög-

lichte sowohl die Krisenmaßnahmen der Bundes-

republik als Reaktion auf die Pandemie als auch

die bisherigen sozialen Ausgleichsmaßnahmen auf-

grund der gestiegenen Energie- und Lebensmittel-

preise. 

Die Schuldenbremse als undemokratische Inves-

titionsbremse Ausgehend von einem fehlgeleite-

ten Verständnis vonGenerationengerechtigkeit und

dem Sparen als Selbstzweck verankerte der Ge-

setzgeber mit der Schuldenbremse einen Mecha-

nismus, der seine eigene Handlungsfähigkeit ins-

besondere in den Bereichen öffentlicher Investi-

tionen in Daseinsvorsorge, sozialpolitischen Instru-

menten sowieaktiver undgestaltenderWirtschafts-

politik nachhaltig beschränkt. Das Haushaltsrecht

ist die entscheidende Kompetenz des Parlaments. In

Zeiten, in denen entscheidende Zukunftsaufgaben

gelöst werden müssen, bedeutet eine solche De-

ckelung die Beraubung politischen Handlungsspiel-

raums für progressive Akteure und Parteien, die den

Anspruch haben, für kommende Generationen das

Versprechen auf eine bessere Zukunft einzulösen. 

Die Klimaschutzbremse Die Bedingung für das Ge-

lingen der sozial-ökologischen Transformation von

Wirtschaft und Industrie ist ein handlungsfähiger
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und starker Staat. Generationengerechte Politik be-

deutet effektiv, die Voraussetzungen für das Lö-

sen von überfälligen Transformationsaufgaben wie

beispielsweise dem Ausstieg aus der Kohleverstro-

mung sowie dem Ende von Verbrennungstechnolo-

gien im Automobilsektor zu schaffen. Junge Men-

schen demonstrieren auf den Straßen nicht für

schwarze Zahlen, sondern für den Erhalt einer le-

benswerten Zukunft und für das Ernstnehmen der

Klimakrise. DieWeigerung konservativer politischer

Verantwortungsträger*innen, die notwendigen fi-

nanziellen Mittel dafür in die Hand zu nehmen,

überlässt der Privatwirtschaft die Bekämpfung die-

ser existenziellen Krise und stellt damit ein Schei-

tern sicher. 

Die Krisenuntauglichkeit der Schuldenbremse Im

Zuge der Coronapandemie hat der Bund etwa 130

Milliarden neue Schulden aufgenommen. Zur Be-

wältigung der Krise genutzte Neuaufnahmen sind

so weit mit der Schuldenbremse vereinbar. Doch

schonwährendder Krisewurde vonseiten derUnion

angekündigt, diese erhöhten Ausgaben zukünftig

mit noch strengerer Haushaltsdisziplin und damit

mit der Streichung von Zukunftsinvestitionen oder

sozialpolitischen Ausgaben auszugleichen. Gleiches

wurde in Verbindung mit den Entlastungspaketen

im Laufe dieses Jahre gefordert. Seit 2023 müssen

sich die öffentlichen Haushalte zudem wieder an

den Maßgaben von Art 109 und 155 GG messen las-

sen. Zusätzlicher Druck entsteht dadurch, dass so-

wohl das Sondervermögen für Klima und Transfor-

mation, als auch das für die Bundeswehr Sondertil-

gungen nach sich ziehenwerden, die künftigeHaus-

halte besonders belasten. 

Die Schuldenbremse in seiner aktuellen Form wirkt

entgegen antizyklischer Finanzpolitik, da sie erst

im Abschwung bzw. krisenartigen Situationen den

haushaltspolitischen Raum für die Stabilisierung

des Konjunkturzyklusses eröffnet. Weiterhin feh-

len bis heute Belege (national und international),

dass Fiskalregelung zur Deckelung der Neuverschul-

dung Schuldenquoten tatsächlich verringern. Pro-

zyklische Finanzpolitik kann durch negative Effek-

te auf Steuereinnahmen, Arbeitslosigkeit und das

Bruttoinlandprodukt Volkswirtschaften sogar zu-

sätzlich destabilisieren. 

Sowohl die Corona-Krise, als auch das vergangene

Jahrhabengezeigt,wiewichtig es ist, dassBundund

Länder auch finanzpolitisch handlungsfähig sind.

Diese Handlungsfähigkeit gilt es auch zukünftig zu

bewahren und gleichzeitig den Parlamenten das
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volle Budgetrecht über die jährlichen Ausgaben ein-

zuräumen. 

Antrag F-03

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Ein Fonds für Digitale Freiheit
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Seit Monaten kämpfen im Iran mutige Menschen,

insbesondere Frauen, gegen eine verbrecherische

Diktatur. Sie kämpfen für Freiheit, Feminismus und

Emanzipation und verdienen unsere Anerkennung

und Unterstützung. 

Für die Demonstrierenden ist der freie Zugang zu

Informationen und die sichere Kommunikation un-

tereinander essentiell. Es gilt, sie in der Ausübung

dieses Menschenrechts zu unterstützen. Zur welt-

weiten Förderung von Demokratiebewegungen soll

daher ein staatlich finanzierter Fonds für Digitale

Freiheit auf Bundes- oder europäischer Ebene ein-

gerichtet werden, der die Wartung, Weiterentwick-

lung und Verbreitung von digitalen, quelloffenen

Werkzeugen für verschlüsselte Kommunikation und

zur Umgehung von Zensur fördert. Die Höhe des

Fonds sollte sich am US-amerikanischen Pendant,

dem Open Technology Fund, orientieren und würde

somit bei jährlich 25 Millionen Euro liegen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass eine unbürokratische

Antragsstellung ermöglicht wird, die auch durch

die oft kleinen Open-Source-Community-Projekte

in diesem Bereich zu händeln ist. Im Rahmen der

Auswahlentscheidung sind sowohl Akteure aus der

Zivilgesellschaft, aus der Open-Source-Community

wie auch Aktivist:innen aus autoritären Regimen

einzubeziehen.

Begründung

Quelloffene Apps, die einen Fokus auf Datenmini-

mierung legen, sind von entscheidender Bedeutung

für die Selbstorganisation der Demonstrierenden in

vielen autoritären Staaten, auch derzeit im Iran. Sie

ermöglichen den Zugang zum freien Internet – wie

bspw. das TOR-Netzwerk mit Hilfe des Snowflake-

Proxies – und stellen sicher, dass Aktivist:innen si-

cher kommunizieren können (bspw. über Signal). Ei-

nige dieser Tools funktionieren sogar, wenn staatli-

che Regierung das Internet „ausschalten“ (wie der

P2P-Messenger Briar). 

Weil diese Apps jedoch jede Kommerzialisierung der

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Daten der Nutzenden ablehnen, ist ihre Finanzie-

rung regelmäßig prekär. Diese Lücke ist durch staat-

liche Förderung zu schließen. Es besteht ein öffent-

liches Interesse an solcher Software, die demokrati-

sche Bewegungen auf der ganzen Welt verwenden

kann. 

Bestehe Förderstrukturen sind jedoch nicht darauf

angelegt, die Finanzierung solcher Software zu un-

terstützen. Sie sind entweder auf digitale Basisinfra-

struktur ausgerichtet (wie bspw. der Sovereign Tech

Fund), dabei handelt es sich bspw. um Software-

Bibliotheken und offene Standards, aber nicht um

Endnutzeranwendungen. Oder sie fördern gezielt

Innovationen (wie der Prototype Fund), alsoNeuent-

wicklungen, nicht Weiterentwicklungen bestehen-

der Software bzw. deren Verbreitung. Es bedarf da-

her einer eigenen Fördermöglichkeit für „Freiheits-

tools“. 

Antrag F-04

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Abschaffung des Ehegatten-Splittings – Förderung der Kinder und Jugendlichen
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1. Das Ehegatten-Splitting wird abgeschafft. 

2. Das dadurch entstehende Steuermehrauf-

kommen wird für die Förderung von Kindern

und Jugendlichen und die sie erziehenden

einkommensschwachen Eltern bereitgestellt. 

Begründung

Der steuerliche Spareffekt des Ehegatten-Splittings

besteht darin, dass Ehegatten ganz unabhängig

von Kindern davon je mehr profitieren, desto un-

terschiedlicher ihr jeweiliges zu versteuerndes Ein-

kommen ist (krasse Beispiele: Chefarzt, Bankdirek-

tor oder auchMinister und ein Ehepartner, der keine

Einkünfte erzielt). Paare mit traditioneller Arbeits-

teilung und hohem Einkommen erzielen den größ-

ten Steuervorteil.

Stattdessen sollen die Steuern, die dem Gemeinwe-

sen bei getrennter Veranlagung dank der sogenann-

ten Steuerprogression zusätzlich zufließen werden,

zu höheren Leistungen der Sozialpolitik für Kin-

der und deren Eltern (insbesondere Geringverdie-

ner und Alleinerziehende) eingesetzt werden. Nur

somindernwir den verhängnisvollenTrend, dass der

Geldbeutel der Eltern über die Bildungs- und Auf-

Erledigt durch Zukunftsprogramm der SPD (S. 23)
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stiegschancen der Kinder entscheidet.

Das Ehegatten-Splitting bewirkt, dass sich für den

schwächeren Partner eine berufliche Tätigkeit oft-

mals rechnerisch nicht lohnt. Faktisch fördert es da-

mit ein Bild der Frau, das nicht mehr in unsere Welt

passt. Denn es setzt finanzielle Anreize, die vor allen

den Frauen schaden werden, weil sie ohnehin we-

niger verdienen. Das wirkt sich spätestens bei der

Trennung und der Altersversorgung zu ihren Lasten

aus. 

Antrag F-05

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Bekenntnis zur Defizithaftung des Bundes
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Zur Sicherung des Vertrauens in alle Sozialversiche-

rungen in Deutschland bekennt sich der Bund in al-

len Zweigen der Sozialversicherung zur Defizithaf-

tung des Bundes (-haushalts).

Begründung

Viele Mitmenschen in Deutschland machen sich

Sorgen, obdie Leistungsfähigkeit der Sozialversiche-

rungen auch zukünftig etwa bei deutlich sinkenden

Beitragseinnahmen gesichert ist.

Um zu verdeutlichen, dass die Sozialleistungsan-

sprüche in allen deutschen Sozialversicherungen

nicht von der Höhe der beitragseinnahmen ab-

hängt, bekennt sich der Bund gesetzlich zu seiner

Defizithaftung in allen Sozialversicherungszweigen.

Zur Stärkung des derzeit bröckelnden sozialen Frie-

dens ist dieses Bekenntnis erforderlich.

Antrag F-06

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Umgehende Neuregelung der Vermögenssteuer und Erstattung der Einnahmeausfälle
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Aus Gerechtigkeitsgründen und zur Stabilisierung

der Staatsfinanzen wird die Vermögenssteuer nach

demVermögensteuergesetz (VStG) in nun rechtmä-

ßigerWeise wiederbelebt.

Vermögenoberhalb eines Freibetrages von zweiMil-

lionen Euro wird wieder mit einem Prozent pro Jahr

besteuert werden. Grundlage der Berechnung der

neu zu regelnden Steuer sind die Grundsätze, die

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss

vom 22. Juni 1995 (2 BvL 37/91) aufgestellt hat.

Die Missachtung der vom Bundesverfassungsge-

richt gesetzten Frist an den Bundesgesetzgeber für

eine gebotene Neuregelung bis zum 31. Dezember

1996 hat zu Einnahmeausfällen bei den Bundeslän-

dern in mindestens zweistelligen Milliardenbeträ-

gen geführt; der Bund erstattet den Ländern die Ein-

nahmeausfälle.

Die Einnahmen aus der neu geregelten Vermögen-

steuer sollenmindestens zurHälfte den Kommunen

zugutekommen.

Begründung

Die Vermögensteuer - einst von Theo Waigel (CSU)

als unabdingbare Gerechtigkeitssteuer bezeichnet

- setzt den Gerechtigkeitsgedanken um und ist als

einzigeMaßnahme geeignet, die immerweiter aus-

einanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich

wieder ansatzweise zu schließen.

Nach Studien des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung (DIW) ist die ungleiche Vermö-

gensverteilung in ganz Europa nirgendwo so ausge-

prägt wie in Deutschland.

Die Vermögensteuer setzt unseren Grundsatz der

Solidarität in die Tat um, wonach starke Schultern

mehr tragen können als schwache, und ist langfris-

tig dazu geeignet, die jeden Endverbraucher treffen-

de Umsatzsteuer wieder zu senken.

Im Übrigen trägt die Vermögensteuer als volkswirt-

schaftlich ankurbelnde Steuer dazu bei, den Weg

aus der Finanzkrise zu weisen, indem sie angeleg-

tes bzw. liegendes Vermögen löst und in den Wirt-

schaftskreislauf zurückführt.

Da die jährlichen Erträge auf das zu besteuern-

de Vermögen einen Steuersatz der Vermögensteu-

er von einem Prozent im Regelfall deutlich über-

steigen, ist die verfassungsmäßigeNeuregelung der

Vermögensteuer für die Betroffenen auch zumut-

bar.

Schon die Steuereinnahmen von weniger als 1 der

vermögensten Privatpersonen reichen zur Deckung

sämtlicher Kosten der zur Erhebung der Steuer er-

forderlichen Steuerverwaltung aus.

Auch in anderen westlichen Industrienationen, in

denen Substanzsteuern erhoben werden, ist es

nicht zu einer von den Konservativen behaupteten

Massenflucht von Steuerpflichtigen gekommen.

Das gute und tragfähige Bildungskonzept der SPD

muss vor dem Hintergrund der angestrebten Ge-

bührenfreiheit zur Unterfütterung seiner Glaub-
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würdigkeit auch eine solide finanzielle Grundlage

haben.

Daher braucht Deutschland die Vermögensteuer für

mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle.

Der Bundesgesetzgeber hat durch den genann-

ten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (2 BvL

37/91) ausdrücklich die Pflicht zur Neuregelung auf-

erlegt bekommen und befindet sich mit der Umset-

zung dieses Gebots seit 25 Jahren in Verzug.

Durch den Verzicht auf Einnahmen aus einer verfas-

sungsrechtlich gebotenen Vermögensteuer und Be-

vorzugung der Hinnahme solcher Kürzungen geben

Demokratien ihre Gestaltungsmacht als wirksams-

tes Mittel gegen Politikverdrossenheit und antide-

mokratische Strömungen insoweit bereitwillig aus

der Hand.

Eine der Folgen ist die wachsende Abkehr von der

Politik in der Bevölkerungund eine Verwaltung des

Missstandes, welche das Einordnung der Demokra-

tie als beste und gerechteste aller Staatsformen für

viele in Frage stellt.

Die Bundesländer sind vor dem Hintergrund der

vom Bund auferlegten strengeren Schuldenbremse

dringendaufdieseGelder angewiesen - für einebes-

sere Bildung, für bessere Schulen, für Lernmittelfrei-

heit, für eine bessere Ausstattung der Kindergärten

und Krippen, für eine wertschätzendere Bezahlung

in der Pflege, im Bereich derMedizin, der Erziehung,

in den Schulen, in der Sozial- und Jugendarbeit und

auch im Bereich Polizei und Justiz.

Die öffentliche Hand ist mit einer Vielzahl an Her-

ausforderungen konfrontiert. Zugleich existiert eine

angespannte Haushaltslage, auch ausgelöst durch

diverse Krisen, Krieg, Inflation und Zinsdruck, die

sie zu lähmen und handlungsunfähig zu machen

droht. Während Sondervermögen und der Verkauf

von Staatsanleihen die schnelle Handlungsfähigkeit

der Bundesregierung auch in Notsituationen sicher-

stellt, steht den Kommunen ein ungleich weniger

wirkmächtiges Repertoire anWerkzeugen zur Siche-

rung ihrer Finanzen zur Verfügung.

Ihnen drohen stattdessen Kürzungen in Millionen-

höhe, die hauptsächlich die freiwilligen Leistungen

– Kunst, Kultur, Soziales,Wohnen – und damit die Fi-

nanzschwächsten der Gesellschaft treffen.

Die Neuregelung der Vermögensteuer ist daher ein

probates Mittel, um die Handlungsautonomie auch

im kommunalen Raum wieder zu gewährleisten

und Politik nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar

zu machen.

Die verfassungsgemäße Neuregelung der Vermö-
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gensteuer ist daher nicht nur verfassungsrechtlich

dringend geboten.

Antrag F-07

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Angemessene Anpassung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
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Der Steuersatz der Erbschafts- und Schenkungs-

steuer wird für hohe Erbschaften und Schenkungen

oberhalb von 26.000.000 Euro auch für Angehörige

der Steuerklassen I und II auf 50 Prozent angehoben.

Begründung

Zur Finanzierung der exorbitanten Investitionsbe-

darfe ist eine dauerhafte Verbesserung der staatli-

chen Einnahmeseite erforderlich.

Angehörige der Steuerklasse III, die nicht zu den

nächsten Angehörigen der erblassenden bzw.

schenkenden Person gehören, sind ab einem Be-

trag von 26.000.000 Euro bereits jetzt von einem

Steuersatz von 50 Prozent betroffen. Bei näheren

Angehörigen der Steuerklassen I und II ist jedoch

selbst bei einem steuerpflichtigen Erwerb in Milli-

ardenhöhe nur ein Steuersatz von 30 Prozent, bzw.

43 Prozent fällig.

Eine Anpassung auf einheitlich 50 Prozent ist da-

her zumindest ab einem Betrag von 26.000.000 Eu-

ro dringend geboten.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag F-08

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Einführung der Finanztransaktionssteuer
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Die Finanztransaktionssteuer wird zunächst in

Deutschland eingeführt, eine europäische Einfüh-

rung wird weiterhin angestrebt.

Begründung

Eine Finanztransaktionssteuer, die jede Transakti-

on an den Finanzmärkten mit einem Minimalbe-

trag belasten würde, würde die einzelne Person

kaum merklich belasten, im Gesamtsteueraufkom-

men aber zu Milliardenmehreinnahmen für den

Staat führen.

Ein Abwarten auf das Zustandekommen einer euro-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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paweiten Einführung ist weder zumutbar noch hin-

nehmbar und wird insbesondere von Lobbyisten als

Argument in demWissen angeführt, dass bestimm-

te europäische Länder auch in den kommenden Jah-

ren eine europaweite Einführung verhindern wer-

den.

Genauso wie andere große Nachbarn sollte

Deutschland daher zunächst auf nationaler Ebene

eine Einführung der Finanztransaktionssteuer

vornehmen.

34



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Ge-01

Ge Gesellschaft

Antrag Ge-01

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Empfehlung noch offen

Kinder brauchen Schutz! - Für eine Stärkung des Kinderschutzes in unserer Gesellschaft
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Einleitung

Starke Kinder, starkeWelt! Da sindwir uns alle einig.

Aber leider ist die Situation von Kindern in Deutsch-

land oftmals prekär. Egal, ob Gewalterlebnisse an

Schulen,mangelnde Aufklärung von Eltern über Ge-

walt gegen Kinder und die Grenzen der Erziehung,

Entwürdigung von Kindern vor Gericht, Kinderar-

mut, schlechte Repräsentation von Kindern in der

Politik, Unzureichende Aufklärung von Lehrkräften

über Kindesschutz, struktureller Rassismus, Sexis-

mus und Ableismus, der viele Kinder trifft, teilweise

unzureichende Umsetzung der Kinderrechte: in al-

len Lebensbereichen von Kindern fehlt es an Grund-

sätzlichem. Kinder gehören zu den vulnerabelsten

Gruppen unserer Gesellschaft und deshalb ist es

unsere Aufgabe sie zu schützen und sie an demo-

kratischen Prozessen teilhaben zu lassen. Um Kin-

derschutz und Kinderrechte in Deutschland zu stär-

kenundauszubauen, habenwir Forderungenaufge-

stellt, die sich an fünf Säulen orientieren. Der Kampf

gegen Kinderarmut muss geführt werden, um al-

len Kindern ein würdiges Leben zu ermöglichen und

finanzielle Ungleichheit nicht bereits im Kindesal-

ter zu manifestieren. Die Beteiligung von Kindern

muss vorangebracht werden, um die mehr als 13

Millionen Kinder inDeutschland an demokratischen

Prozessen zu beteiligen und sie endlich als einen

gleichwertigen Teil unserer Gesellschaft anzuerken-

nen. Bildung und Aufklärung über Kinderrechte und

Kinderschutz sind unerlässlich, um Kinder zu stär-

ken und um Schulen zu Schutzräumen zu machen.

Auch das Justizsystem muss sich Kindern und ihren

Bedürfnissen anpassen und einen Kindesschutz im

Netz konsequent durchsetzen. Erst, wenn wir uns

mehr für Kinder einsetzen, können wir irgendwann

sagen: Starke Kinder, starkeWelt!  

Beteiligung

Die UN-Kinderrechtskonvention trat am 2. Septem-

ber 1990 in Kraft und spricht allen Kindern auf

der Welt dieselben Rechte zu. Unabhängig von

Herkunft, Sprache, Hautfarbe und Geschlecht ha-

ben Kinder das Recht auf Nichtdiskriminierung, das

Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung, die

Einhaltung der Kindesinteressen sowie das Recht
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auf Beteiligung. Bereits in vielen Städten und Ge-

meinden in Niedersachsen und dem gesamten Bun-

desgebiet können wir viele Kinderparlamente und

-beiräte bei ihrer erfolgreichen Arbeit sehen. Aller-

dings ist die Einführung von den Kinderparlamen-

ten/- beiräten noch lange kein Standard in unse-

ren Kommunen. Doch für die Kinder bietet die Mög-

lichkeit sich für die eigenen Interessen und die ihrer

Freund*innen stark zu machen, viele Chancen. Sie

lernen durch Partizipation an politischen Projekten,

für hre eigene Meinung einzustehen, ihr Selbstver-

trauenwirdgestärkt unddie Eigenständigkeit geför-

dert. Diese Eigenschaften sind existentiell für Kin-

der, um ihre Meinung in Konfliktsituationen zu äu-

ßern und sind somit ein wichtiger Bestandteil im

Bereich des Kinderschutzes. Daher müssen wir uns

für einen Ausbau von Kinderparlamenten/-beiräten

stark machen. Die Einrichtung eines solchen Gremi-

ums muss immer mit einem eigenen Budget ver-

bunden sein. Nur so können die Kinder ernsthaft

Ideen entwickeln und später umsetzen. Dafür be-

darf es ebenfalls eine professionelle und eine ge-

schulte Begleitung durch Erwachsene. Kinder müs-

sen in den Prozessen von Erwachsenen begleitet,

aber nicht kontrolliert werden. Daher bedarf es ei-

ner aktiven Jugendarbeit in den Kommunen,welche

vom Bund und Land finanziell unterstützt werden

muss.

Doch wir sehen nicht nur die Kommunen in der Ver-

antwortung, Kinder stärker in das politische Han-

deln einzubeziehen. Sowohl auf Bundes-, als auch

auf Landesebene soll ein Kinderparlament einge-

richtet werden, damit die Kinder auch auf höherer

politischer Ebene Gehör finden und ihre Interessen

und Ideen umsetzen können. Um dem Kinderparla-

ment auch hier Handlungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung zu stellen,müssen die Kinderparlmente ein re-

guliertes Antragsrecht für den Bundestag und den

Landtag erhalten. Dadurch wird eine professionelle

und geschulte Betreuung unabdingbar.

Daher fordern wir:  

• Die Stärkung von Kinder- und Jugendparla-

menten in den Kommunen und damit einher-

gehend auch eine stärkere finanzielle Ausstat-

tung sowie eine professionelle und geschul-

te Betreuung. Vor allem ist eine Förderung

von FINTA*, BIPoC und Schüler*innen aller

Schulformen zu gewährleisten. Es muss dar-

auf geachtet werden, dass sozioökonomisch

benachteiligte Kinder und Jugendliche glei-

chermaßen eingebunden werden.
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• Eine Einrichtung eines Kinder- und Jugendpar-

laments auf Landes- und Bundesebenemit ei-

nem regulierten Antragsrecht sowie profes-

sioneller und geschulter Betreuung.  

Aufklärung und Schulsystem

Im Schulsystem ist noch großer Handlungsbedarf

im Umgang mit Gewalt gegen Kinder. So muss

beispielsweise die genaue Bedeutung des Begriffes

„Gewalt“ für die Akteur*innen 

an den Schulen durch Fortbildungen und Work-

shops zugänglich gemacht werden. Zur Gewalt ge-

hört nämlich neben körperlicher Gewalt auch psy-

chische Gewalt (z.B. unter Druck setzen, Herbei-

führen von Schuldgefühlen) und Vernachlässigung

(z.B. kein Bereitstellen von Essen, nachlässige Beauf-

sichtigung, kein Wahrnehmen von Arztterminen).

Etwa 60% der Fälle von Kindesmisshandlung liegt

Vernachlässigung zuGrunde. Dementsprechendbe-

nötigen Lehrkräfte und die multiprofessionellen

Teams regelmäßige Fortbildungen zum Thema Kin-

desschutz, die neben demWahrnehmen vonWarn-

signalenauchdenUmgangmit der Situationbehan-

deln.Dabei sollte dasKindebenfalls imZentrumste-

hen, da Kinder in der Schule altersgerecht und über

die Grenze zwischen Erziehung und Gewalt aufge-

klärt werden müssen.  

Außerdemwerden durch Schulpastor*innen andere

Religionen und Atheist*innen ausgeschlossen und

diskriminiert. Deswegen fordernwir, dass Schulpas-

tor*innen keine Lösung für die Schule darstellen und

es multiprofessionelle Teams für alle Schüler*innen

geben muss. Dadurch können die individuellen Be-

dürfnisse undAnforderungender Schüler*innen viel

mehr berücksichtigt und stärker gefördert werden.

Es braucht eine ständige Reflexion und Kinder-

schutzkonzepte müssen regelmäßig überprüft und

gegebenenfalls angepasst werden, um den aktuel-

len Herausforderungen und Ansprüchen gerecht zu

werden. Die Konzepte dürfen nicht in der Schublade

verschwinden! Gerade Corona hat gezeigt, dass wir

hier einen erhöhten Bedarf haben und dasswir dem

schnell Rechnung tragenmüssen. Schließlichwollen

wir kein Kind alleine lassen und im Sinne der Chan-

cengerechtigkeit muss hier endlich mehr passieren!

Es braucht mehr Anlaufstellen, Aufklärungskampa-

gnen und Angebote, umGewalt gegenüber Kindern

vorzubeugen.   

Deshalb fordern wir:   

• eine differenzierte Betrachtung von Gewalt

gegen Kindern, um körperliche Gewalt, psy-

chischeGewalt undVernachlässigung zu iden-

37



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Ge-01

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

tifizierenundpädagogischangemessendamit

umzugehen.

• mehr Fortbildungen für Lehrkräfte und die

multiprofessionellen Teams zum Thema Kin-

desschutz, die neben dem Wahrnehmen von

Warnsignalen auch den Umgang mit der Si-

tuation behandeln.

• ständige Reflexion und Kinderschutzkonzep-

te, die den aktuellen Herausforderungen und

Ansprüchen gerecht werden.

• mehr Anlaufstellen, Aufklärungskampagnen

und Angebote, umGewalt gegenüber Kindern

vorzubeugen  

Kinderarmut  

Mehr als jedes fünfte Kind und jede*r vierte jun-

ge Erwachsene gilt in Deutschland als armutsge-

fährdet. Alleinerziehende sowie Familien mit drei

undmehr Kindern sind besonders betroffen. Im Jahr

2021 waren es rund 2,9 Millionen Kinder und Ju-

gendliche sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene

zwischen 18 und 25 Jahren. Diese Zahlen machen

sehr deutlich, dass nach wie vor eindeutig zu vie-

le Menschen in Deutschland, besonders aber Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene von Armut

betroffen oder bedroht sind. Wir müssen anerken-

nen, dass die Menschen, die aus armutsbetroffe-

nen Familien stammen, statistisch ein höheres Risi-

ko haben, selbst von Armut betroffen zu sein. Die-

ser problematische Zustandmuss durch entschiede-

nes und solidarisches Handeln aufgebrochen wer-

den. Gleichzeitig könnenwir nicht hinnehmen, dass

die Vermögensungleichheit auch heute immer wei-

ter zunimmt und die Menschen mit hohen Vermö-

gen gerade in Zeiten der Krise profitieren, während

die Menschen mit niedrigem Einkommen und kei-

nemVermögennochärmerwerden.Dasaktuellwei-

ter steigende Risiko, von Armut betroffen zu sein,

muss endlich reduziert werden.  

Deshalb fordern wir:

• Die Einführung einer Kindergrundsicherung,

die Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialgeld

und Steuerfreibeträge bündelt. Diese Kin-

dergrundsicherung muss allen Kindern

und Jugendlichen bis zum Ende des 18. Le-

bensjahres das sächliche Existenzminimum

garantieren. Bei Auszubildenden soll diese

Grundsicherung bis zum 25. Lebensjahr und

bei Studierenden bis zum 27. Lebensjahr

gezahlt werden. Die Kosten, die durch die

Kindergrundsicherung zusätzlich entstehen,

sollen keineMehrbelastung für die Menschen
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bedeuten, die schon heute wenig haben,

sondern sollen solidarisch von denjenigen ge-

tragen werden, die hohe Vermögen besitzen.

Das soll beispielsweise durch die Wiederein-

führung einer modernen Vermögenssteuer,

eine Anhebung der Erbschaftssteuer, die Ein-

führung einer Börsenumsatzsteuer oder die

Einführung eines „Kinder-Solis” ermöglicht

werden.

• Die Kinderrechte im Grundgesetz zu veran-

kern, um die gesamtgesellschaftliche Verant-

wortung für die Lebensstandards der Kinder

zu unterstreichen.

• Die finanzielle Förderung und Unterstützung

von Kinderhäusern, in denen Kinder in Ruhe

ihre Hausaufgaben erledigen, Probleme mit

pädagogischem Fachpersonal besprechen,

Nachhilfe erhalten, gemeinsam kochen oder

anderen Aktivitäten nachgehen können.

Hier sollen noch mehr Räume geschaffen

werden, um ein gutes soziales Umfeld und

Miteinander für von Armut betroffene Kinder

zu schaffen.

• Die Einführung einer Expert*innenkommis-

sion, die unter Einbeziehung von Wissen-

schaftler*innen, Vertreter*innen von Sozial-

und Wirtschaftsverbänden sowie Gewerk-

schaften und Betroffenenorganisationen,

die Frage nach der Neuberechnung des

Existenzminimums für die Zukunft klärt

und alle entscheidenden Faktoren, die ge-

rade die Perspektive der Kinder einbezieht,

berücksichtigt.

Justiz 

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie gehö-

ren einer sehr vulnerablen Gruppe an, darum ist ein

sensibler Umgang mit Kindern von äußerster Re-

levanz. Kinder, die als Zeug*innen vor Gericht aus-

sagen müssen, haben zuvor häufig Traumata er-

fahren. Dadurch erfordert der Umgang mit ihnen

noch zusätzliche Einfühlsamkeit. Aktuell gibt es

für Familien- und Jugendrichter*innen – die meis-

tens die Zeug*innenvernehmung bei Kindern durch-

führen – keine verpflichtenden Fortbildungen zum

Umgang mit traumatisierten Kindern. Dies führt

teilweise zu einem falschen Umgang mit diesen,

da Richter*innen eine juristische und keine päd-

agogische Ausbildung bekommen (unabhängig von

dem Bereich, in dem sie arbeiten). Dadurch können

zusätzliche psychische Belastungen für die Kinder

entstehen.
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Kinder, die Gewalterfahrungen machen, benötigen

eine psychologische Behandlung, um die Gescheh-

nisse aufzuarbeiten. Derzeit dürfen Kinder, die sich

im Zeug*innenstand befinden, während des lau-

fenden Gerichtsverfahrens, eine solche Behandlung

nicht in Anspruch nehmen. Grund hierfür ist der Irr-

glaube, die Erinnerungen der Kinder würden durch

eine Psychotherapie verfälscht und eine Verurtei-

lungderTäter*innenwürdedadurch schwieriger. Für

die betroffenen Kinder hat dieses Verbot massive

psychische Folgen–gerade inAnbetracht der langen

Dauer von Gerichtsverfahren. Obwohl Verfahren, an

denenKinder beteiligt sind,mit höherer Priorität be-

handelt werden, können bis zur Verurteilung der Tä-

ter*innen Jahre vergehen – Jahre, in denen Kindern

psychologische Betreuung verwehrt wird. Nach ak-

tuellemWissensstand kann dieTheorie, Kinderwür-

den durch psychologische Behandlung ihre Erinne-

rungen verändern, nicht bestätigt werden, die Erin-

nerungen werden lediglich in den Kontext gesetzt.

Dass sie trotzdem keine Hilfe durch Psychothera-

pie erfahren dürfen, ist nicht nur unmenschlich und

grausam, es verstößt auch gegen Art. 24 der UN-

Kinderrechtskonvention. Damit das Leid traumati-

sierter Kinder durch einen Gerichtsprozess nicht zu-

sätzlich verlängert wird, muss ihnen der Zugang zu

einer professionellen psychischen Behandlung er-

laubt werden.

Wenn Kinder in einem Gerichtsverfahren involviert

sind, muss sich das Verfahren dem Kind anpassen,

nicht umgekehrt! Hierzu sind verschiedene Maß-

nahmen erforderlich, wie z.B. die Zeug*innenver-

nehmung des Kindes in altersgerecht ausgestatte-

ten Räumen außerhalb des Gerichtgebäudes. Zur

altersgemäßen Ausstattung zählen, neben der Ge-

staltung des Raumes und der Anpassung der Tisch-

und Stuhlhöhe, auch die Platzierung der Gutach-

ter*innen imRaum. Eine Retraumatisierung des Kin-

des durch Anwesenheit der Täter*innen muss – so-

fern möglich – vermieden werden. Darüber hinaus

müssen Kinder altersgerecht über den Inhalt und

den Prozess des Gerichtsverfahrens informiert wer-

den, damit sie verstehen, was passiert und warum

es passiert.

Daher fordern wir:

• Dass Familien- und Jugendrichter*innen regel-

mäßige Schulungen zur Befragung von Kin-

dern und Jugendlichen im Zeug*innenstand

erhalten, um einen altersgemäßen Umgang

mit ihnen zu ermöglichen.

• Kindern soll im Zeug*innenstand eine psycho-
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logische Behandlung während des laufenden

Gerichtsverfahrens ermöglicht werden.

• Im Rahmen einer kindersensiblen Justiz sol-

len altersgerechte Räume außerhalb des Ge-

richtsgebäudes zur Zeug*innenbefragung von

Kindern genutzt werden.

• Eine altersgerechte Aufklärung über das Ge-

richtsverfahren für Kinder.

• Prinzipiell ist derGrundsatz “Hilfe statt Strafe”

zu wahren.

Kindesschutz im Netz

Auch im Netz bedürfen Kinder besonderem Schutz.

Kinder, mindestens bis zum 14. Lebensjahr, können

dasGewicht dieser Entscheidung, sich in den öffent-

lichen sozialen Medien zu zeigen, nicht alleine er-

kennen, da eine neutrale Aufklärung durch die Er-

ziehungsberechtigten nicht erfolgt. Wenn also der

Fall auftritt, dass die Erziehungsberechtigten Perso-

nen ihr z.B. ein Jahr altes Kind in den sozialen Me-

dien präsentieren wollen, ist die Entscheidung allei-

ne den Erziehungsberechtigten überlassen und die-

se haben damit das Recht, über die Privatsphäre des

Kindes zu entscheiden. Dies kann auf das spätere

Leben des Kindes einen sehr großen Einfluss haben,

welcher in vielen Fällen eher negativ erfolgt. Zum

Beispiel kann es passieren, dass das Kind schon in

jungen Jahren sehr berühmt wird und damit auch

schon entschieden ist, dass es später kein privates

Leben führen kann. Des Weiteren hat das Zeigen

des Kindes nur einen Zweck für die Erziehungsbe-

rechtigten und keinen für das Kind selbst (und ab

dem Moment, wo damit Geld verdient wird, kann

man dies auch als Kinderarbeit abstufen.) Außer-

dem reicht auch die Zustimmung des Kindes nicht

(mindestens bis zum Alter von 14 Jahren), da die

Meinung sehr einfach beeinflusst werden kann und

somit auch die die Entscheidung des Kindes nicht

zählen sollte. Ein weiterer Grund gegen das Zei-

gen von Kindern im Internet ist, dass viele Inhalte,

wenn auch unbeabsichtigt von den Eltern, sexuali-

siert werden und von User*innen angesehen wer-

den, die diese Videos dann auf eine unangemes-

sene Art und Weise anschauen. Ungefähr dasselbe

Prinzip besteht auch bei dem Punkt der Kinderwer-

beagenturen. Denn auch hier können Kinder nicht

einschätzen, was es bedeutet, in dieser Art von so-

zialen Medien präsent zu sein. Die Entscheidungen,

beeinflusst von den Erziehungsberechtigten, kann

noch Jahre später bereut werden, doch in diesem

Moment wäre es zu spät, da alles, was einmal in die

Medien gelangt ist, nie wieder verschwindet.
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Wir fordern:  

• Kinder müssen vor ungewollter medialer Auf-

merksamkeit beschützt werden.

• Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht erkenn-

bar in sozialen Medien gezeigt werden und

ebenso nicht der Hauptinhalt des Medienin-

halts sein, auch wenn dies demWillen der Er-

ziehungsberechtigten entspricht.

• Kinderwerbeagenturen sind zu verbieten.

• Eine altersgerechte Aufklärung über das Ge-

richtsverfahren für Kinder. Prinzipiell ist der

Grundsatz “Hilfe statt Strafe” zu wahren.

Antrag Ge-02

SPD-Unterbezirk Schaumburg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendliche für Niedersachsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Berufung einer/s hauptamtlichen Landesbeauftrag-

ter/n, die / der sich für die Belange von Kindern und

Jugendlichen im Land Niedersachsen einsetzt.

Die/Der Kinder- und Jugendbeauftragte soll unab-

hängig tätig sein und die Landesregierung in Be-

langen von Kindern und Jugendlichen beraten und

als starke, unabhängige Lobby deren Rechtewahren

und durchsetzten.

Innerhalb der Landesregierung soll die / der Beauf-

tragte ressort- und abteilungsübergreifend arbeiten

und Ansprechpartner/in für alle Ministerien sein.

Sie / Er soll in der Landesregierung frühzeitig an

allen Rechtsetzungsprozessen und Gesetzgebungs-

vorhaben, die unmittelbar oder mittelbar die Rech-

te von Kindern und Jugendlichen berühren, betei-

ligt werden. Dazu gehört auch das Partizipations-

recht von Kindern und Jugendliche sowie ihre Betei-

ligung an Planungsprozessen und Entscheidungen

öffentlicher Aufgabenträger, die Auswirkungen auf

die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen

im Land Niedersachsen haben.

Die / Der Beauftragte soll in Abstimmung mit be-

stehenden Kinder- und Jugendverbänden, Kirchen,

Gremien, Institutionenund Politik zusammenarbei-

ten. Sie / Er hält Kontakt zu Kindern und Jugendli-

chen, und soll den engenAustauschmit den Jugend-

ämtern des Landes suchen, mit dem Ziel, die Rech-

te und den Schutz der Kinder und Jugendlichen zu

wahren und zu verbessern.

Bei den Überlegungen zur Einsetzung der beauf-

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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tragten Person für die Belange der Kinder und Ju-

gendlichen soll gewährleistet werden, dass Paral-

lelstrukturen vermieden und Synergieeffekte erzielt

werden können.

Die beauftragte Person soll dem Landtag innerhalb

einerWahlperiode über ihre Arbeit berichten.

Begründung

Eine/n Beauftragte/n, der sich für die Belange von

Kindern und Jugendlichen einsetzt, gibt es bisher in

einigen Städtenund in denBundesländern Sachsen-

Anhalt, Hessen und in Brandenburg.

Auch in Niedersachsen ist es an der Zeit eine starke

und unabhängige Lobby für Kinder und Jugendliche

in der Landesregierung zu schaffen, denn Kinder-

und Jugendpolitik muss ressortübergreifend als ei-

genständiges Themenfeld begriffen und stärker in

den Fokus genommen werden.

Ein/ehauptamtliche/r Landesbeauftragte/rwirddie

Belange von Kindern und Jugendlichen im Blick ha-

ben und ihre Interessen bei Gesetzgebungen im

LandNiedersachsen vertreten. Auch damit Anliegen

junger Menschen ganzheitlich betrachtet werden

können und im Sinne des Kinder- und Jugendschut-

zes, insbesondere sexualisierter Gewalt, ist eine Zu-

sammenführung und Bündelung auf Landesebene

sinnvoll.

Wie wichtig dies ist, hat nicht zuletzt die Pande-

mie gezeigt, denn durch die Maßnahmen zur Ein-

dämmung des Corona-Virus waren vor allem Kinder

und Jugendliche besonders stark vonden Einschrän-

kungen betroffen. Gleichzeitig war es aber wohl die

Gruppe, die in dieser Krise am wenigsten Gehör be-

kam.

Das Kinder- und Jugendliche ihre Lebensbedingun-

gen und Zukunft mitgestalten wollen zeigt sich

nicht zuletzt an der Fridays for Future Bewegung.

Ihr Recht auf Beteiligung findet sich sowohl in der

UN-Kinderrechtskonvention, als auch im § 36 des

NKomVG. Die Aufgabe einer/s Kinder- und Jugend-

beauftragten wäre diese Gesetzgebung bekannter

und sich für ihre Umsetzung stark zu machen.  
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Antrag Ge-03

Jusos Bezirk Hannover, AsF, SPD Queer

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Familie 2.0 – Zusammenleben neu denken

1
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17
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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42
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Die Formen des Zusammenlebens in unserer Gesell-

schaft sind in den letzten Jahrzehnten immer viel-

fältiger geworden. Die klassische Ehe sowie das Ver-

ständnis von Familie bestehend aus “Vater, Mutter,

Kind” ist längst nur noch eines von vielen Model-

len des Zusammenlebens. Während sich die Gesell-

schaft und unser Blick auf Familie gewandelt haben,

bezieht sichdieGesetzeslagenoch immerauf ein Fa-

milienbild der 1960er Jahre. Das Familienrechtmuss

endlich an die Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhun-

derts angepasst werden! Das ist auch die Aufgabe

der SPD-geführten Fortschrittskoalition.  

Wir fordern deshalb: 

• die Reformierung des Familienrechts unter

Abkehr vom ehezentrischen Familienbild und

unter Berücksichtigung queerer Lebenswei-

sen 

• die Schaffung einer stufenbasierten Lebens-

gemeinschaft aus zwei oder mehreren Perso-

nen, die die Ehe im klassischen Sinne perspek-

tivisch ersetzen soll 

• die Verankerung eines modernen Familienbil-

des im Grundgesetz 

• bessere Aufklärung über die Rechtsfolgen ei-

ner Ehe bzw. stufenbasierten Lebensgemein-

schaft sowie derMöglichkeit der vertraglichen

Regelung nach eigenen Vorstellungen 

• die Reformierung der Reproduktionsmedizin,

insbesondere mit Blick auf die Legalisierung

der Eizellspende und Leihmutterschaft 

• die Anerkennung und Regelung der Mehrel-

ternschaft 

Ob queere Paare, Senior*innen, die füreinander Ver-

antwortung übernehmen wollen ohne eine Ehe zu

schließen oder Familien mit Mehrelternschaft: Wir

wollen, dass diese Vielfalt des Zusammenlebens

endlich eine gesetzliche Grundlage bekommt!  

Begründung

Der Begriff der Familie ist so variabel und wandel-

bar, wie es die Gesellschaft ist. Gerade die Gesell-

schaft prägt mit ihren Werten und Normen dieses

Bild. Die meisten Menschen tragen trotz des Fort-

schreitens unserer Gesellschaft nachwie vor ein tra-

ditionelles Familienbild der 50er und 60er Jahre als

Schablone mit sich herum und definieren den Be-

Der Bezirksparteitag in Hildesheim (Oktober 2021)

hatte denBezirksvorstandbeauftragt, sich demThe-

ma Familie 2.0 zu widmen. Gemeinsam mit den

Arbeitsgemeinschaft fand eine Veranstaltung statt,

aus der die hier dargestellten Forderungen resulite-

ren.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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griff der Familie immer noch im Lichte dieser Scha-

blone, obwohl sie subjektiv etwasganzandereswol-

len. Ein entscheidender Grund hierfür ist, dass die

deutsche Gesetzgebung in diesem Bereich gar nicht

oder nur sehr schleppend voranschreitet.Wie soll ei-

ne Gesellschaft moderne Familienkonstrukte verin-

nerlichen und akzeptieren,wenndie Rechtsordnung

suggeriert, dass die traditionelleVater-Mutter-Kind-

Idee der Maßstab sei? Die Gesetzgebungmuss end-

lich anfangen der Variabilität des Familienbegriffs

gerecht zu werden und eine Reform des Familien-

rechts anstreben.

Ehe ist out –Wir bestimmen über unser Zusammen-

leben 

Insbesondere die jüngeren Generationen entfernen

sich nach und nach von dem Konstrukt der klas-

sischen Ehe. Ein Großteil junger Menschen kann

sich eine Eheschließung nach heutigemVerständnis

nicht mehr vorstellen. Die Ehe ist nicht mehr zeitge-

mäßundbildet nicht die Vielfalt an Beziehungen ab,

die es in unserer Gesellschaft gibt. Dabei sollte sich

doch das Recht an die Bedürfnisse und Vorstellun-

gen der Gesellschaft mit Blick auf das Zusammen-

leben anpassen und nicht andersrum. Die unter-

schiedlichsten Arten an Beziehungen und gemein-

samen Zusammenleben sind bereits heute Realität

undmüssendurchdieGesetzgebunganerkanntund

in einen rechtlichen Rahmen gegossen werden, oh-

ne die eine als grundsätzlich „besser“ zu labeln.

Die von der Ampel im Koalitionsvertrag aufge-

führte Verantwortungsgemeinschaft kann dabei als

Grundlage genommen werden, muss im Kern je-

doch konsequenter ausgestaltet werden und sollte

nicht unter der Ehe im klassischen Sinn stehen – sie

soll perspektivisch die klassische Ehe als aus der Zeit

gefallenes Konstrukt ersetzen. Aus der Sicht einer

modernenGesellschaft rechtfertigt nichts die recht-

liche Besserstellung einer Ehe im klassischen Sinne. 

Jede*r sollte sich also eine für sich passende Form

des Zusammenlebens aussuchen können, die ge-

setzlich anzuerkennen ist und sollte sich nicht in

starre traditionelle Muster hineinzwängen müssen.

Hierfür kann ein mehrstufiges System die Lösung

sein, das aufsteigend an Verantwortung füreinan-

der gewinnen soll und durch mindestens zwei oder

mehrere volljährige Personen geschlossen werden

kann. Möchten Personen – wie z. B. die oft an-

geführten Seniorengemeinschaften – zwar Verant-

wortung in Form von gegenseitigen Auskunfts- und

Vertretungsrechten übernehmen, aber keine wei-

tergehenden Rechte und Pflichten begründen, kann
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dies auf der ersten Stufe möglich sein. Auf den fol-

genden Stufen sollen aufsteigend Pflege- und Für-

sorgepflichten, die Möglichkeit einer Zugewinnge-

meinschaft und der damit verbundene Vermögens-

ausgleich bei Auflösung sowie steuerliche Vortei-

le hinzukommen. Auch ein Zeugnisverweigerungs-

recht soll entstehen. Letztlich müssten mit Blick auf

die perspektivische Ersetzung der klassischen Ehe

auch kinder- und namensrechtliche Belange, auf-

enthaltsrechtliche Regelungen sowie die gesetzli-

che Erbenstellung mitgedacht werden. Eine Ände-

rung der Verfassung ist dabei perspektivisch un-

ausweichlich, aber ohnehin nötig. Die verfassungs-

rechtliche Besserstellung der klassischen Ehe ist mit

dem heutigen modernen Verständnis des Zusam-

menlebens nicht vereinbar.

Aufklärung als Voraussetzung des selbstbestimm-

ten Zusammenlebens 

Damit jede*r die für sich beste Form des Zusam-

menlebens findet, ist es Sache des Staates und sei-

ner Einrichtungen auch jetzt schon ehewillige Per-

sonen über die rechtlichen Folgen einer Ehe aber

vor allem auch perspektivisch über die Folge ei-

ner oben beschriebenen stufenbasierten Lebens-

gemeinschaft aufzuklären. Viele Menschen wissen

nicht,welche rechtlichenFolgenmit einer Eheschlie-

ßung einhergehen und diese auch vertraglich ange-

passt werden können. Hier könnten freiwillige Be-

ratungsgespräche durch staatliche Stellen oder zu-

mindest die Förderung ziviler Beratungsstellen so-

wie der Hinweis auf diese helfen. Auch gibt es be-

reits jetzt Infomaterialien des Bundesjustizministe-

riums, die bei entsprechenden Absichten einfacher

zur Verfügung gestellt werden könnten. Der Weg

zum Rechtsanwalt sollte nicht die Bedingung sein,

um vernünftig über die Folgen der Eheschließung

bzw. perspektivisch der Eingehung einer stufenba-

sierten Lebensgemeinschaft aufgeklärt zu werden. 

Abstammungsrecht im Lichte einer queeren Gesell-

schaft 

Wenn man an das Thema Familie denkt, darf das

Abstammungsrecht nicht vergessen werden. Quee-

ren Paaren muss es erleichtert werden eine eige-

ne Familie gründen und ihre eigenen Vorstellungen

einer Familie verwirklichen zu können, ohne durch

gesetzliche Regelungen oder behördliche Praktiken

diskriminiert zuwerden.Hierbei zunennen ist einer-

seits ein geschlechtsunabhängiges Abstammungs-

recht. Teil dieser Idee ist die sog. Mitmutterschaft,

die in § 1592 BGB gleichheitswidrig ausgeklammert

wird. Diese muss dringend angepasst werden. Glei-
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ches gilt für die Anerkennung von intergeschlecht-

lichen Personen als Elternteil. Zum einen haben in-

ter* Personen, die den Geschlechtseintrag „divers“

tragen, dieselben Problemewie dieMitmütter in der

oben genannten Konstellation, sodass auch sie in ei-

ner Anpassung des § 1592 BGB nicht vergessen wer-

den dürfen. Auch werden inter* Elternteile sprach-

lich nicht berücksichtigt. Hier könnte bspw. der Be-

griff „Elter“ Abhilfe schaffen. Die Verwaltungsspra-

chegilt eshier anzupassen.Weiterhin solltenqueere

Paare nicht nur auf die Möglichkeit einer Adoption

beschränkt sein. Eine Reformierung der Reproduk-

tionsmedizin ist dabei unumgänglich. Die (altruisti-

sche) Leihmutterschaft sowie die Eizellspendemüs-

sen endlich ermöglicht und entsprechende rechtli-

che Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Mehrelternschaft ist Realität 

Um all dem gerecht zu werden, müssen auch die

rechtlichen Bedingungen für eine Mehrelternschaft

geschaffen. Kinder können mehr als zwei Elterntei-

le haben, was den allermeisten bereit aus Stieffa-

milien bekannt ist. Nimmt man nun die Reproduk-

tionsmedizin mit ins Boot, kannman schnell auf bis

zu fünf Elternteile kommen. Das deutsche Recht er-

kennt bisher nur zwei Elternteile an. Dies wird der

heutigen Situation in den verschiedensten Famili-

en nicht mehr gerecht und führt dazu, dass soziale

Elternteile beispielsweise keinerlei Möglichkeit ha-

ben Auskunft bei Krankenhausaufenthalten zu er-

langen. Hier ist die Gesetzgebung in der Pflicht mit

Blick auf einmodernes Familienrecht auchdiesePro-

blematik anzugehen. 

Antrag Ge-04

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Zeitgemäßes Familienrecht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Die sozialdemokratischen Vertreter*innen in der

Bundesregierung und die SPD-Bundestagsfraktion

sowie der SPD-Bundesvorstand werden aufgefor-

dert, sich in der Ampel-Koalition für eine entspre-

chende Gesetzesinitiative zur Reform des Familien-

rechts noch innerhalb der laufenden Legislaturperi-

ode gemäß den untenstehenden Maßnahmen ein-

zusetzen.

Kernaufgaben sollen dabei sein, zum einen die im

aktuellen Gesetz bestehende Ungleichbehandlung

zwischen nichtehelichen und ehelichen Lebensge-

Erledigt durch Koalitionsvertrag auf Bundesebene

(S. 80)
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meinschaften sowie zwischen Müttern und Vätern

zu beseitigen. Zum anderen soll das Familienrecht

am Leitbild der Kooperation auch getrennter Eltern

ausgerichtet werden, anstatt diese in Konfrontati-

onssituationen zu führen.

Begründung

Das geltende Familienrecht wird seit langem

nicht mehr der gesellschaftlichen Wirklichkeit

gerecht. Abgesehen von der Neufassung des

Vormundschafts- und Betreuungsrechts (1.1.2023)

fanden die letzten Reformen 1998 im Kindschafts-

recht und 2008 im Unterhalts-, Güter und Versor-

gungsausgleichsrecht statt.

In der Zwischenzeit haben sich Familienformen di-

versifiziert und sind deutlich vielfältiger geworden.

Mittlerweile werden in Deutschland über ein Drittel

der Kinder außerhalb der Ehe geboren. Nichteheli-

che Lebensgemeinschaften mit Kindern sind somit

eine weit verbreitete Familienform geworden. Da-

neben finden sich Patchworkfamilien, Familien mit

gleichgeschlechtlichen Eltern, Adoptions- und Pfle-

gefamilien sowie die große Anzahl von Familienmit

getrennten Eltern.

Vor diesem Hintergrund hatte schon die damali-

ge SPD-Familienministerin Katarina Barley 2017 un-

ter der Überschrift „Gemeinsam getrennt erziehen“

den Anstoß zu einer Modernisierung des Familien-

rechtes gegeben. Auch eine Vielzahl von Fachleu-

ten fordert nachdrücklich eine Reformierungdes be-

stehenden Familienrechts ein. Dies gilt vor allem für

die große Zahl von Trennungsfamilien.1

In einem Drittel aller Familien mit Kindern bis zum

18. Lebensjahr kommt es jährlich zu einer elterlichen

Trennung. Davon sind mehr als 180.000 Kinder be-

troffen, die derzeit überwiegend nur bei einem der

beiden Eltern aufwachsen (meist bei den Müttern).

Folglich ist der Kontakt mit dem anderen Elternteil

stark reduziert oder geht sogar ganz verloren.2

Andererseits wünschen sich viele dieser Eltern ei-

ne stärker anteilige Aufteilung von Kinderbetreu-

ung, Familienarbeit und Berufstätigkeit.3 Denn die

überwiegend betreuenden Eltern tragen erhöhte -

nicht nur zeitliche - Belastungen (z.B. höhere Ge-

sundheitsrisiken) und sind an beruflicher sowie so-

zialer Teilhabe (verbunden mit größerem Armutsri-

siko) eingeschränkt. Viele der nicht betreuenden El-

tern fühlen sich andererseits in ihrer Elternrolle ab-

gewertet und leiden unter dem mangelnden Kon-

takt zu ihren Kindern.4

Für Kinder bringt Alleinerziehung erhöhte Entwick-
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lungsrisiken und vermehrten Bedarf an Hilfen zur

Erziehung mit sich. Diese Erkenntnisse wurden lei-

der bisher gesetzgeberisch nicht aufgegriffen, ge-

schweige denn umgesetzt. Auch die im Koalitions-

vertrag formulierten Ziele reichen nicht aus; zudem

sind bisher öffentlich auch hier keine Umsetzungs-

schritte erkennbar. So ist auchnicht bekannt, obund

gegebenen falls wie weit an einem Gesetzentwurf

für eine Reformnovelle gearbeitet wird. 

Bei der Reform des Familienrechts sollen insbeson-

dere folgende Elemente Eingang finden:  

1. Elterliche Sorge 

• Nach Anerkennung oder Feststellung der Va-

terschaft steht beiden Eltern vonGesetzeswe-

gen die elterliche Sorge zu. 

• Es bedarf hier einer grundrechtlichen Gleich-

stellung des Vaters, der bisher nur auf Antrag

oder mit Zustimmungserklärung der Mutter

das Sorgerecht erhält. Die richterliche Über-

prüfung steht der Mutter im Rahmen der Kin-

deswohlprüfung bei Bedenken ihrerseits - un-

ter Einschluss des Verhaltens der Eltern unter-

einander - weiterhin offen. 

• Als weiteres Betreuungsmodell nach einer el-

terlichen Trennung sind im Kindschaftsrecht -

sowie in angrenzenden Rechtsgebieten (Mel-

derecht, Sozialrecht, Steuerrecht, Jugendhilfe-

recht) - Formen „anteiliger Betreuung“ durch

beide Eltern rechtlich darzustellen. Das be-

stehende Familienrecht gestaltet in seinen Re-

gelungen zur gemeinsamen elterlichen Sorge,

zum Unterhalt sowie zum Zusammenleben

mit den Kindern rechtlich bisher nur das „Re-

sidenzmodell“ als einziges familiäres Lebens-

modell nach einer Elterntrennung aus. Dies

soll um die rechtliche Ausgestaltung von For-

men anteiliger Betreuung erweitert werden.

Dabei sollen Familien das für sie passende im

Recht abgebildete Betreuungs- und Lebens-

modell auswählen können. 5 

2. Unterhalt

• Es soll gesetzlich klargestellt werden, dass

beim Kindesunterhalt eine anteilige Betreu-

ung durch beide Eltern zu berücksichtigen ist.

Gleichzeitig sind bestehende Einkommensun-

terschiede zwischen den Eltern ebenfalls zu

berücksichtigen. Für eine faire Berechnung

ist das individuelle Einkommen beider Eltern

sowie ihre jeweiligen Betreuungsanteile zu

Grunde zu legen. Der Kindesunterhalt ist ent-

sprechend quotal zur Einkommenshöhe und
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quotal zum Betreuungsanteil zu berechnen.

• Entscheiden sich die Eltern bei Trennung da-

für, die Kinder paritätisch zu betreuen, dürfen

sie nicht die Kindesunterhaltszahlungen im

gegenseitigen Einvernehmen aufheben, son-

dern sind verpflichtet, den Kindesunterhalt

quotal nach ihren jeweiligen Einkommensver-

hältnissen zu leisten. Damit soll vermieden

werden, dass dieses Betreuungsmodell zu Ein-

sparungen von Unterhaltszahlungen gegen-

über den Kindern missbraucht wird. Ein Ver-

zicht zu Lasten der Kinder ist auch im Einver-

nehmen der Eltern unzulässig. Die hierzu gän-

gige Rechtsprechung des BGH und der Ober-

gerichte soll gesetzlich verankert werden, um

Klarheit herzustellen. 

• Nach der Trennung sollen verheiratete und

nichtverheiratete Eltern, die gemeinsame Kin-

der überwiegend betreuen, beim Anspruch

auf Betreuungsunterhalt gleichgestellt wer-

den. Es soll klargestellt werden, dass der Be-

treuungsunterhalt sich am Sachverhalt der

Betreuung des Kindes orientiert und nicht

an dem persönlichen Familienstand. Derzeit

wird bei verheirateten Eltern die Höhe des Be-

treuungsunterhalts auf der Grundlage des ge-

samten Familieneinkommens bemessen. Bei

nichtverheirateten Eltern wird nur das Ein-

zeleinkommendesüberwiegendbetreuenden

der beiden Eltern zuGrunde gelegt. Verheirate

und nicht verheiratete Eltern werden dadurch

im Hinblick auf die Höhe des Anspruchs un-

gleich behandelt.  

3. Konfliktlösung 

• In familiengerichtlichen Verfahren von Paa-

ren mit Kindern soll vorab die Möglichkeit

der Durchführung eines gerichtlichen Media-

tionsverfahren angeboten werden, um mög-

lichst im Vorfeld Einigungen über familien-

rechtliche Regelungen zu erzielen und lan-

ge gerichtliche Auseinandersetzungen zu ver-

meiden.

• Dazu sollte eine staatlich bezuschusste Me-

diationskostenhilfe eingeführt werden.   

• Schon im Vorfeld einer Trennung sollen Eltern

und Familien umfassende Beratung im Hin-

blick auf die Trennungsfolgen und eine kon-

struktive Gestaltung des Familienlebens nach

einer Eltern-Trennung erhalten. Darin sollen

auch finanzielle Fragen mit eingeschlossen

sein. Für eine solche integrierte Beratung soll-
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te ein Rechtsanspruch im Jugendhilferecht ge-

schaffenwerden. 6 Bei den Jugendämternund

in der Jugendhilfe sollen verbindliche Quali-

tätsstandards für die Beratung und Interventi-

on bei elterlichen Trennungen eingeführt und

evaluiert werden, ähnlich wie es bereits bei

den „Frühen Hilfen“ und beim „Kinderschutz“

erfolgreich der Fall ist.

• Den Familiengerichtenmuss es kraft Gesetzes

ermöglicht werden, unversöhnlich streitende

Eltern zur Teilnahme an Elternkursen und Fa-

milienberatung per Auflage zu verpflichten.  

4. Sprachgebrauch im Familienrecht 

• Ungleichbehandelnde, streitfördernde und

nicht mehr zeitgemäße sprachliche Formu-

lierungen wie „Umgang“, „Sorgerecht“ und

„Elternteil“ sollen aus dem Sprachgebrauch

im Familienrecht gestrichen werden. Anstelle

von „Umgang“ und „Umgangsregelung“

sollte von „Zusammenleben mit dem Kind“,

„anteiliger Betreuung“ oder „alternierender

Betreuung“ gesprochen werden; anstatt von

„elterlichem Sorgerecht“ von „elterlicher

Sorgeverantwortung“. Eltern sollten nicht als

„Elternteile“, sondern als „Elternpersonen“

angesprochen werden.  

5.Weiterentwicklung der amtlichen Statistik7

• Als wichtige Informationsquelle für die Sozi-

alplanung und für politische Entscheidungen

muss die amtliche Statistik die tatsächliche

Vielfalt der heutigen Familienformen erfas-

senundabbilden.Hierzu ist notwendig, neben

überwiegendbetreuendenEltern auchdie tat-

sächliche Zahl der Alleinerziehenden anzuge-

ben.  

• Daneben müssen auch haushaltsübergreifen-

de Lebenszusammenhänge von Familien ge-

trennter Eltern mit anteiligen Betreuungsar-

rangements sowie die Anzahl derjenigen El-

tern, die von ihren Kindern getrennt leben,

miterfasst werden.  

Antrag Ge-05

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Der Tag der Arbeit: Ein wahrhaftiger Feiertag

1
2

Die SPD-Fraktion des Niedersächsischen Landtages

wird damit beauftragt, folgenden Sachverhalt um-

Verschiebung von gesetzlichen Feiertagen am Wo-

chenende
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zusetzen: Wenn der 1. Mai eines Jahres auf einen

Samstag oder einen Sonntag fallen sollte, so wird

der Freitag der gleichen Kalenderwoche und dessel-

ben Jahres automatisch zu einem gesetzlichen Fei-

ertag erklärt.   

Weiterhin wird sich die SPD-Fraktion des Nieder-

sächsischen Landtagesmit allen gegebenenMitteln

dafür einsetzen, dass eine solche Regelung bundes-

weit in Kraft trifft. 

Begründung

Der 1. Mai ist der höchste internationale Feiertag.

Er steht als Gedenktag für den erfolgreichen Kampf

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre

Rechte. Die erstrittenen Errungenschaften aus die-

sem (weltweit noch immer anhaltenden) Konflikt

bildendie Fundamenteunserer freienunddemokra-

tischen Bundesrepublik Deutschland.

Es ist tragisch genug, dass es keinen Feiertag gibt,

der von allen Bundesbürgerinnen und Bundesbür-

gern gleichermaßen begangen werden kann. Dies

liegt einfach an der Notwendigkeit der Aufrecht-

erhaltung von Tätigkeiten an Sonn- und Feiertagen,

ohnedieunsererGesellschaft schwerenSchaden zu-

gefügt werdenwürde. Der 1. Mai ist jedoch auch ge-

nau jenen Menschen gewidmet, die sich in Kran-

kenhäusern, Feuerwehren, Kraftwerken, Polizeista-

tionen, Altenpflegeeinrichtungen und vielen ande-

ren Bereichen unserer Gesellschaft maßgeblich und

unermüdlich für unser aller Wohl gleichermaßen

einsetzen. So beantragenwir, dass derTag der Arbeit

auf jeden Fall einen zusätzlichen freien Tag zu Folge

hat, ganz unabhängig davon, ob der 1. Mai auf einen

Samstag oder einen Sonntag fallen sollte.

Wir benötigen einen wahrhaftig freien Tag für al-

le. Nicht nur, um an die Errungenschaften der Ver-

gangenheit zu erinnern, sondern um klar aufzuzei-

gen, dass der Kampf immer noch allgegenwärtig

ist. Auch auf nationaler Ebene gibt es noch viel zu

tun. Dies wäre ein erster Schritt auf einemWeg, auf

demes noch viele Hürden zu überwinden gibt. Ganz

unabhängig vonNiedriglöhnen, der sachgrundlosen

BefristungundvielenweiterenDingen, sohabenwir

mit dem Beschluss dieses Antrages die Möglichkeit,

ein wichtiges Zeichen zu setzen.

Der 1.Mai als Feiertag ist ein leuchtendes Symbol ge-

gen Ausbeutung und Unterdrückung. Lasst uns ge-

meinsam dem Tag der Arbeit den Wert geben, den

dieser auch verdient. 

Die SPD-Fraktion des Niedersächsischen Landtages

wird damit beauftragt, folgenden Sachverhalt um-

zusetzen:Wenn der 1. Mai oder ein anderer gesetzli-

cher Feiertages eines Jahres auf einen Samstag oder

einen Sonntag fallen sollte, so wird der Freitag der

gleichenKalenderwocheunddesselben Jahres auto-

matisch zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt.   

Weiterhin wird sich die SPD-Fraktion des Nieder-

sächsischen Landtagesmit allen gegebenenMitteln

dafür einsetzen, dass eine solche Regelung bundes-

weit in Kraft trifft.

 

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Kein Gott im Staat. Unser jungsozialistischer Blick auf das Verhältnis von Staat und Kirche
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Die deutsche Sozialdemokratie hat eine wechsel-

hafte Geschichte im Umgang mit Religion und Kir-

che. In ihren Ursprüngen war die Arbeiter*innen-

bewegung klar laizistisch orientiert, strebte also ei-

ne vollständigeTrennung zwischen Staat und Kirche

an. Nach dem Ende des deutschen Kaiserreichs setz-

te sich die SPD für diese Trennung in der Weima-

rer Reichsverfassung ein, konnte sich jedoch nicht

durchsetzen. Seit dem Godesberger Programm 1959

hat sich diese Haltung verändert und die SPD hat

sich den Kirchen stark angenähert. Von der laizis-

tischen Haltung ist heute nur noch wenig zu spü-

ren. Das macht sich bei konkreten Fragen im Um-

gangmit denKirchenbemerkbar, aber auchbei ethi-

schen Fragen und daraus hervorgegangenen Geset-

zen.Wir Sozialdemokrat*innen haben weiterhin ein

säkulares Staatsverständnis. Religion ist für uns Pri-

vatsache. Der Vielfalt weltanschaulicher und reli-

giöser Überzeugungen in dieser Gesellschaft begeg-

nen wir nicht, indem wir immer wieder einzelne

Gruppen in den Kreis der Privilegierten aufnehmen

(z.B. bei Feiertagen, Religionsunterricht usw.), son-

dern indem wir vom System der Bevorzugung ein-

zelner religiöser Gemeinschaften wegkommen und

das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Bil-

dung, Gesundheitsversorgung, Kinder- und Jugend-

hilfe und weitere Bereiche, in denen Staat und Kir-

che aktuell kooperieren, sehen wir im Kern als öf-

fentliche Aufgaben, nicht als Aufgabe privater Trä-

ger.

In Deutschland besteht keine Staatskirche. Damit

sieht das Grundgesetz grundsätzlich eine Trennung

von Staat und Kirche vor. Alle Bürger*innen sind

frei, ihre Religion zu wählen - ebenso auch keiner

Religionsgemeinschaft anzugehören. Der Staat hat

den Religionsgemeinschaften gegenüber neutral zu

sein. Allerdings besteht kein Kooperationsverbot,

wie man es z.B. aus Frankreich kennt (Laizismus).

Stattdessen kooperieren Staat und Kirche in vie-

len verschiedenen Bereichen, wobei dieses Koope-

rationsverhältnis prinzipiell allen Religionsgemein-

schaftenoffensteht. Soweit dieTheorie. Praktisch ist

es so, dass vor allemdie evangelisch-lutherischeund

die römisch-katholische Religionsgemeinschaft ei-

ne enormprivilegierte Position genießen, sowohl im

Vergleich zu anderen Konfessionen als auch im Ver-

Erledigt duch Koaltionsvertrag Land (S. 61), Bund (S.

88) und Zukunftsprogramm (S. 28)
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gleich zu konfessionslosen Menschen. Diese histo-

risch gewachsene Privilegierung steht einer immer

geringer werdenden Mitgliederzahl in den beiden

großen Kirchen gegenüber. Dabei lässt sich in der

Geschichte der Bundesrepublik ein klarer Trend zur

Säkularisierung ablesen. Inzwischen gehört nicht

einmal mehr die Hälfte der Deutschen den beiden

großenKirchen an. Der Abwärtstrend hat sich in den

letzten sechs Jahren sogar noch einmal erheblich

verstärkt. Über 40 Prozent sind konfessionslos, wo-

bei diese Einstufung eine rein formale ist und nichts

über den persönlichen Glauben der Personen aus-

sagt. Die Gründe für den Mitgliederschwund sind

vielseitig: Insbesondere in der Katholischen Kirche

ist der Frust über den Umgang mit sexueller Ge-

walt gegen Kinder ein Grund auszutreten, außer-

dem die generelle Reformunwilligkeit. Ein Grund ist

aber auch, dass Kirchenmitglied zu sein innerhalb

von Familien nicht mehr automatisch weitergege-

ben wird, also die reine Religionszugehörigkeit aus

Tradition seltener wird und es gesellschaftlichmeist

kein Tabumehr ist, aus einer Religionsgemeinschaft

auszutreten.

Diese Entwicklung wirft zahlreiche Fragen im Ver-

hältnis zwischen Staat und Kirche auf. Denn wie

kann es zu rechtfertigen sein, dass eine Minderheit

so massiv bevorzugt wird - und das gleichzeitig auf

Kosten aller? Als Sozialdemokrat*innen stehen wir

zur Religionsfreiheit, was sowohl die Freiheit zur Re-

ligionsausübung als auch die Freiheit von Religion

einschließt. Wir sind aber auch davon überzeugt,

dass diese Freiheit faktisch im Widerspruch zur ge-

genwärtigen Bevorzugung zweier Religionsgemein-

schaften steht. Diese Bevorzugungmuss in diversen

Kontexten beendet werden. Wir streben weiterhin

die umfassende Trennung von Kirche und Staat an.

Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts

Betriebliche Mitbestimmung ist der Versuch, die

strukturelle Ungleichheit zwischen Arbeitgeber*in-

nen und Arbeitnehmer*innen abzumildern. Sie soll

durch Ausgleich zwischen betrieblichen Anforde-

rungen und den Belangen und Interessen der Be-

schäftigten eine soziale Balance schaffen. Deshalb

haben Betriebs- und Personalräte bei der Festle-

gungder LagederArbeitszeit, beiUmsetzungenund

Versetzungen und vielem mehr mitzubestimmen.

Für die Kirchen und ihre karitativen und erziehe-

rischen Einrichtungen gilt das staatliche Recht der

betrieblichen Interessenvertretungen nicht.Die Kir-

chen haben für ihren Bereich nach 1949 besondere

Regelungen durchgesetzt. Das Grundgesetz räumt
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den Kirchen in Art. 140 das Recht ein, ihre inne-

ren Angelegenheiten im Rahmen der für alle gelten-

den Gesetze selbst zu regeln. Von der verfassungs-

rechtlich privilegierten Stellung der Kirche sind al-

le Formen der Glaubensausübung erfasst, die mit

der Rechtsordnung der Bundesrepublik vereinbar

sind. Sie nehmen auch eine arbeitsrechtliche Son-

derstellung zumNachteil der Beschäftigten in Kauf.

Circa 1,8 Mio. Arbeitnehmer*innen in der evange-

lischen und katholischen Kirche mit ihren Wohl-

fahrtsverbänden Diakonie und Caritas wählen re-

gelmäßig so genannte Mitarbeiter*innenvertretun-

gen. Grundlage dafür bilden kirchliche Gesetze mit

diversen Sonderregelungen. Mitarbeiter*innenver-

tretungen sind im Vergleich zu Betriebsräten und

Personalräten eine relativ junge Einrichtung. Wäh-

rend das Betriebsverfassungsgesetz 1952 und das

Bundespersonalvertretungsgesetz 1955 vom Bun-

destag verabschiedet wurden, zog die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland (EKD) erst im Jahr

1992 mit dem »Mitarbeitervertretungsgesetz der

Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG.EKD)«

nach. Der Verband der Diözesen Deutschlands (Zu-

sammenschluss der deutschen Diözesen katholi-

schen Kirche) verabschiedete 1971 die “Mitarbei-

tervertretungsrahmenordnung”. Die gewerkschaft-

lichen Rechtewerden - anders als im Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG) - nicht geschützt. Die Mitbe-

stimmungsrechte sind aufgrund ihrer beschränkten

Wirkmächtigkeit schwächer ausgestaltet und durch

extrem formale Verfahren eingeschränkt. Der Gang

zu den Arbeitsgerichten ist den Mitarbeiter*innen-

vertretungen (MAVen) verwehrt. Die Beschäftigten

und die MAVen in der Kirche und ihren Einrichtun-

gen sprechen von einem Arbeitsrecht zweiter Klas-

se.

Gleichzeitig führt das kirchliche Arbeitsrecht im-

merwieder zuKündigungaufgrunddesPrivatlebens

der Arbeitnehmer*innen. Das kann sowohl die Re-

ligionszugehörigkeit sein, eine Scheidung oder die

sexuelle Orientierung. Und es betrifft keineswegs

nur Arbeitnehmer*innen, die einer unmittelbar re-

ligiösen (“verkündungsnahen”) Tätigkeit nachge-

hen, wie z.B. Pastor*innen, sondern auch Ärzt*in-

nen, Reinigungskräfte, Pfleger*innen, Erzieher*in-

nen usw. (“verkündungsfern”). Wer sich beispiels-

weise bei einem christlichen Kindergarten bewirbt

- und die christlichen Träger machen einen erhebli-

chen Anteil aus, sodass für Bewerber*innen nur ei-

ne eingeschränkte Wahlfreiheit besteht - muss ei-

ner christlichen Religionsgemeinschaft angehören.
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Zwar hat die Deutsche Bischofskonferenz 2022 ei-

ne Reform des Arbeitsrechts in der katholischen Kir-

che beschlossen, diese wird von der Gewerkschaft

ver.di jedoch weiterhin als unzureichend bewertet.

Die Diskriminierung nach privater Lebensführung

oder Religionszugehörigkeit muss nicht reformiert

werden, sie muss abgeschafft werden. Dabei ist

wichtig zu betonen, dass kirchliche Einrichtungen

des Gesundheits- und Sozialwesens vollständig aus

staatlichen Mitteln finanziert werden, nicht aus der

Kirchensteuer! Die muslimische Ärztin oder der ge-

schiedene Pfleger oder die lesbische Erzieherin fi-

nanzieren über ihre Steuern die Einrichtung, die sie

am Ende diskriminiert.

Wir fordern deshalb:

• das Arbeitsrecht der Kirchen ist abzuschaffen

• den kirchlichen Beschäftigten sind volle ge-

werkschaftliche Rechte zuzugestehen

• es sind Tarifverhandlungen mit den Gewerk-

schaften aufzunehmen

• das Streikrecht ist auch für Beschäftigte in

kirchlichen Einrichtungen zu gewähren

• das Betriebsverfassungsgesetz und die Ge-

setze zurUnternehmensmitbestimmungwird

auch in kirchlichen Einrichtungen volle An-

wendung finden

• um queere Menschen zu schützen, muss das

Diskriminierungsverbot auch bei kirchlichen

Arbeitgeber*innen durchgesetzt werden.  

Ende der Staatsleistungen - 220 Jahre sind genug!  

 Bis in die Neuzeit hinein war die - vor allem katholi-

sche - Kirche nicht nur eine Religionsgemeinschaft,

sondern auch Territorialherrin über zahlreiche Ge-

biete. Bischöfe herrschten als Fürsten über ihre ei-

genen Gebiete. Sie waren also gleichzeitig weltli-

che Herrscher. Diese Fürstbischöfe speisten sich wie

die rein weltlichen Fürsten auch in der Regel aus

Adelsfamilien. Aus jungsozialistischer Sicht waren

die geistlichen Staaten somit ebenso eine illegiti-

me Herrschaft einer kleinen, nicht-demokratischen

Elite wie die Adelsherrschaften in weltlichen Fürs-

tentümern. Während in den lutherischen und refor-

mierten Teilen des Heiligen Römischen Reiches be-

reits früher ein Prozess zur Säkularisation einsetz-

te, also kirchliche Territorialherrschaft an weltliche

Herrscher überging, wurden die katholischen Berei-

che davon vor allem in Folge der französischen Revo-

lution und napoleonischen Kriege getroffen. Im Jahr

1803 beschloss der Reichsdeputiertenhauptschluss

die Auflösung großer kirchlicher Territorien, um da-

mit weltliche Herrscher für ihre Gebietsverluste zu
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entschädigen. Das alles klingt nach Geschichtsstun-

de, hat aber Auswirkungen bis heute: Um den Ver-

mögensverlust der Kirchen auszugleichen, erhielten

sie Staatsleistungen - also Geld. Diese Geldzahlun-

gen vom Staat an die Kirche laufen bis heute. Allein

für das Jahr 2022 haben die Bundesländer 602 Mil-

lionen Euro Staatsleistungen an die beiden großen

Kirchen veranschlagt. Dabei unterliegen diese Leis-

tungen keiner Nachweispflicht oder Zweckbindung.

Sie dienen somit auch nicht der Finanzierung karita-

tiver Dienste, diese werden ohnehin aus staatlichen

Mitteln bezahlt. Seit dem Inkrafttreten der Weima-

rer Verfassung 1919 besteht der Verfassungsauftrag,

diese Leistungen zu beenden. Geschehen ist das bis-

lang nicht. Die Ampel-Koalition hat sich vorgenom-

men, diesen Schritt zu gehen. Die große Frage ist

aber, wie die Beendigung abläuft. Die Kirchen ver-

langen eineAblösesumme, aus der sie sich in der Zu-

kunftweiterhin finanzieren können, wie bislang aus

Staatsleistungen.Das könnenenormeGeldsummen

sein, aber auch Staatsanleihen oder andere Vermö-

genswerte.

Wir fordern: Die Staatsleistungen an die Kirchen

müssen noch in dieser Legislaturperiode des Deut-

schen Bundestags dauerhaft beendet werden. Da-

bei haben sich auch die Bundesländer, die bislang

blockieren, zu bewegen. Eine Ablösungssumme in

jeglicher Form lehnen wir ab. Wir sehen die Kir-

chen und andere Religionsgemeinschaften in der

Pflicht, sich selbst zufinanzieren.Die Entschädigung

ist durch 220 Jahre Staatsleistungen mehr als abge-

golten!

Auch Karfreitag ist Party für Jesus - Tanzverbot ab-

schaffen

“Stille Feiertage” - an diesen Tagen gilt ein durch

die Bundesländer geregeltes öffentliches Tanzver-

bot. Wie genau dieses Verbot ausgestaltet ist und

an welchen Tagen es gilt, variiert zwischen den Län-

dern. Es kann zusätzlich zum Verbot von öffentli-

chen Tanzveranstaltungen z.B. auch das Verbot von

Sportveranstaltungen umfassen. Immerwieder pro-

testieren Jusos in lokalen, progressiven Bündnissen

gegen diesen Zwang zur Andächtigkeit.Wir fordern

weiterhin die Abschaffung jeglicher Tanzverbote.

Lückenlose Aufklärung statt Schweigekartell

Nach wie vor hält die Debatte um sexuelle Ge-

walt gegen Kinder in kirchlichen Einrichtungen und

durch kirchliche Würdenträger an. Insbesondere

die katholische Kirche wird immer wieder durch

neue Gutachten in einzelnen Bistümern, vor al-

lem aber durch die dortigen Verschleierungsversu-
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che erschüttert. Auch dieser Umgang mit struktu-

rell bedingten Verbrechen in der eigenen Organisa-

tion führt zu zahlreichen Kirchenaustritten. Erschüt-

ternd ist aber nicht nur, wie Bischöfe und andere

Personen innerhalb der Kirche die Verantwortlichen

geschützt und die Aufklärung der Verbrechen blo-

ckiert haben. Erschütternd ist auch, wie viel Ver-

trauen staatliche Institutionen in die interne Auf-

arbeitung der Kirche gesetzt haben. Der Staat hat

eine Nachsicht gegenüber der (katholischen) Kir-

che walten lassen, wie sie in anderen Kontexten

kaum denkbar wäre. Als die katholische Bischofs-

konferenz 2019 beispielsweise einen „Missbrauchs-

bericht” veröffentlichte, waren darin Fälle enthal-

ten, die der Justiz bis dahin nicht bekannt gewesen

waren. Die Kirche erstattete jedoch keine Anzeige

und benannte auch keine Täter. Die Kirche sieht sol-

che Fälle immer noch viel zu oft als interne Angele-

genheiten, die sie durch kirchenrechtliche Sanktio-

nenahndenkönne.Dazu kommenstaatliche Ermitt-

lungsbehörden, die deutlich zögerlicher bei der Be-

weissicherung vorgehen, als sie es gegenüber welt-

lichen Organisationen tun würden. Diese Zurück-

haltung muss ein Ende haben! Verbrechen inner-

halb der Kirche, vor allem wenn Minderjährige zu

Schaden kommen, müssen durch staatliche Ermitt-

lungsbehörden lückenlos aufgeklärt werden - oh-

ne Rücksicht auf eine Organisation, die immer wie-

der dem Täterschutz Vorzug gegeben hat. Zusätz-

lich muss das kanonische Recht geändert werden:

Bislang stellt das katholische Kirchenrecht sexuelle

Gewalt gegenMinderjährige nur unter Strafe, wenn

sie von Klerikern ausgeht. Der Hintergrund ist, dass

durch das Kirchenrecht der Zölibat geschützt wer-

den soll und nicht die sexuelle Selbstbestimmung

der Jugendlichen.

Gemeinsam lernen - nicht getrennt nach Konfessio-

nen

Der konfessionelle Religionsunterricht genießt in

Deutschland einen besonderen grundgesetzlichen

Schutz. Das führt dazu, dass Schüler*innen in

Deutschland, sobald esumReligionsunterricht geht,

nach ihrer Religionszugehörigkeit getrennt wer-

den. In den meisten Fällen sind das katholischer

und/oder evangelischer Religionsunterricht sowie

“Werte und Normen” oder ähnliche Fächer für die-

jenigen, die an diesemReligionsunterricht nicht teil-

nehmenwollen. Inzwischen ist auch islamischer Re-

ligionsunterricht häufiger anzutreffen. Die grund-

sätzlichen Probleme bleiben dennoch bestehen:

Zum einen kann konfessioneller Religionsunterricht

58



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Ge-06

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

nie die weltanschauliche und religiöse Vielfalt, die

in der Gesellschaft besteht, widerspiegeln, sondern

wird die Schüler*innen nach groben Zugehörigkei-

ten sortieren. Zum anderen kommt durch die Tren-

nung kein Austausch zwischen unterschiedlichen

Anschauungen zustande. Dabei ist für gegenseiti-

ge Akzeptanz, aber auch für die persönliche und in-

tellektuelle Entwicklung der Kinder der Austausch

zwischen unterschiedlichenWeltanschauungen un-

erlässlich. Unsere Idealvorstellung ist daher ein ge-

meinsamer Unterricht für alle. Auf dem Weg da-

hin kann ein konfessionsübergreifender Religions-

unterricht ein richtiger Schritt sein. Aktuell arbei-

ten die katholische und evangelische Kirche an ei-

nemgemeinsamen christlichen Religionsunterricht.

Uns hingegen ist wichtig, dass sich ein konfes-

sionsübergreifender Religionsunterricht nicht auf

christliche Konfessionen beschränkt. Ein solcher An-

satz existiert bereits in Hamburg, wo verschie-

dene Religionsgemeinschaften an der Gestaltung

des Lehrplans und der Durchführung des Unter-

richts beteiligt sind. Langfristig bleibt unser Ziel

aber ein nicht- konfessioneller Unterricht, beispiels-

weise nach dem Vorbild von “Werte und Nor-

men”, für alle! Das schließt auch die ausschließ-

lich nicht-konfessionelle Ausbildung der Lehrer*in-

nen ein. Nach unserer Vorstellung sollen kirchliche

Autoritäten keine Mitsprache bei der Lehrer*innen-

ausbildung mehr haben. Ein weiteres Problem stel-

len Konfessionsschulen dar, also z.B. evangelische

oder katholische Schulen. Wir Jusos lehnen Privat-

schulen grundsätzlich ab. Wie bei anderen Schu-

len in freier Trägerschaft auch (z.B. Waldorfschulen)

sind Konfessionsschulen ein Mittel der sozialen Ab-

grenzung. Die Abgrenzung verläuft nicht nur ent-

lang konfessioneller Gruppen, sondern auch sozia-

ler Klassen. So schicken Eltern ihre Kinder oft auch

deshalb auf christliche Schulen, weil sie dort eine

bürgerliche, homogene Schulgemeinschaft erwar-

ten. Dementsprechend ist auch der Anteil von mi-

grantisierten Schüler*innen auf diesen Schulen un-

terdurchschnittlich. Hinzu kommt der Einfluss der

Religion auf die Schulbildung, der an Konfessions-

schulen auch dadurch besteht, dass fast alle Leh-

rer*innen der entsprechenden Religion angehören.

Vielfalt sieht anders aus.Wir Jusos halten aus Grün-

den der Gleichheit und des sozialen Miteinanders

daran fest, dass es eine Schule für alle braucht - und

keine Trennung nach Religionszugehörigkeit oder

sozialer Zugehörigkeit.

Nehmt den Staat in die Verantwortung!
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Als Argument für die fortwährende Relevanz der Kir-

chenwird immerwieder ihr karitatives Engagement

ins Feld geführt. Dabei ist nicht vonderHand zuwei-

sen, dass kirchliche Träger im Sozial- und Gesund-

heitssektor wichtige Aufgaben übernehmen. Was

dabei jedoch oft übersehen wird, ist, dass die kirch-

lichen Träger eine Lücke füllen, die der Staat hinter-

lassen hat. Der Betrieb von Krankenhäusern, Kinder-

tagesstätten, Schulen und weiteren Einrichtungen

ist für uns als SPD aber ein Teil der öffentlichen Da-

seinsvorsorge und damit in öffentlicher Verantwor-

tung anzusiedeln.Wirwollen, dass der Staat wieder

in die Verantwortung genommen wird, statt Auf-

gaben der Daseinsvorsorge an die Kirchen abzuwäl-

zen!

Wirwollen endlich derweltanschaulichenVielfalt in

unserer Gesellschaft Rechnung tragen! Deshalb for-

dern wir:   

• die Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts

• die Beendigung aller Staatsleistungen ohne

Ablösesumme

• die Abschaffung von Tanzverbot an stillen Fei-

ertagen

• langfristig die Einrichtung eines nicht-

konfessionellen Unterrichtsfachs über Religi-

on, Ethik, Philosophie undWeltanschauungen

wie bspw. im Fach “Werte und Normen” für

alle Schüler*innen und die Abschaffung des

konfessionellen Religionsunterrichts dass

der Staat im Sozial- und Gesundheitssektor

wieder mehr Verantwortung übernimmt und

somit die kirchliche Träger*innenschaft von

Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäusern

usw. ablöst.

 

Antrag Ge-07

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Bundestagsfraktion

Keine halben Sachen - Ein echter Neustart für die Arbeitsbedingungen in derWissenschaft!

1
2
3
4
5
6
7
8

• Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz

(WissZeitVG), sowohl in seiner aktuellen

Form als auch im jüngsten Referent*innen-

entwurf vom 6. Juni 2023, verfehlt seinen

Zweck und belastet Menschen in der Wis-

senschaft unangemessen. Es bedarf einer

umfassenden und sinnvollen Reform. 

• Darüber hinaus ist die Reform des universitä-

Erledigt durch Koalitionsvertrag im Bund (S. 16 f.)

und Land (S. 67 f.)
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ren Systems in verschiedenen Bereichen un-

umgänglich. 

• Die Forderungen des Dresdner Gesetzesent-

wurfs “Dauerstellen für Daueraufgaben” von

September 2022, vorgelegt von der GEW, sind

als Verhandlungsziel zu übernehmen. Die Un-

terstützung dieser Forderungen und Reform-

vorschläge wird beschlossen. 

• FaireVerträge, bessereBezahlungundArbeits-

bedingungen in der Wissenschaft, an Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen.

• Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit für

Forscher*innen und insbesondere denwissen-

schaftlichen Nachwuchs durch vermehrte un-

befristete Arbeitsverträge. Eine Reform oder

Abschaffung des WissZeitVG ist notwendig,

um langfristige Perspektiven nach der Promo-

tion zu schaffen.

• Etablierung klarer, transparenter Karrierewe-

ge für Wissenschaftler*innen, inklusive des

Tenure-Track-Modells.

• Kritische Überprüfung der Finanzierung

deutscher Hochschulen und Änderung der

Drittmittelvergabepraxis, um angemessene

Arbeitsbedingungen und Forschungsausstat-

tung zu gewährleisten. Eine gerechtere Vertei-

lung von Forschungsmitteln und Ausweitung

der Grundfinanzierung sind erforderlich. Die

Überarbeitung sollte eine transparentere

Wissenschaftsfinanzierung beinhalten und

Bund-Länder-Förderbedingungen angleichen.

• Parallel zur WissZeitVG-Reform soll die sach-

grundlose Befristung im Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz (TzBFG) gestrichen werden.

• Solidarisierungmit der bundesweitenTVStud-

Bewegung und Basisgruppen an Hochschulen

und Anschluss an ihre Forderungen.

• Zugang zum universitären System darf nicht

diskriminierend sein und muss regelmäßig

überprüft werden. Förderung interdisziplinä-

rer Forschung, verbesserte Zusammenarbeit

zwischen Fachbereichen, Ausbau internatio-

naler Kooperationen und Beteiligung von Zi-

vilgesellschaft und Gewerkschaften an der

Wissenschaftspolitik ist angestrebt. 

Begründung

Am 17. März 2023 legte das Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) das erste Eckpunkte-

papier zur Reform desWissenschaftszeitvertragsge-

setzes (WisszeitVG) vor und musste es kurz darauf
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als Reaktion auf angebrachte Kritik wieder zurück

nehmen/ziehen. Am 6. Juni 2023 folgte der zwei-

te und aktuelle Referent*innenentwurf, der nun den

Stakeholdern zur Stellungnahme im Rahmen der

Verbände- und Länderbeteiligung vorliegt. Bei al-

ler Anerkennung der Verbesserungen des Eckpunk-

tepapiers um ein paar der durch die Stakeholder

vermehrt eingeforderten Punkte, verbleibt weiter-

hin Raum für Kritik. Der Reformvorschlag ist in ei-

nigen Inhalten noch nicht konsequent genug für

das Ziel der Entfristung ausgearbeitet. Hier muss

abermals nachgesteuert werden. Ferner besteht im

wissenschaftlichen System Reformbedarf über das

WissZeitVGhinaus,welche flankierend angegangen

werden müssen.

Das WissZeitVG erlaubt seit 2007 und seit der ers-

tenReform2016dieBefristungvonArbeitsverträgen

im wissenschaftlichen Bereich (v.a. im sogenann-

ten Mittelbau). Sollte das Gesetz dafür sorgen, dass

Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen ihren Wissenschaftsbetrieb flexibili-

sieren können, führt es in der Praxis vor allem zu ei-

ner prekären Beschäftigungssituation für viele Wis-

senschaftler*innen. Die damit einhergehende feh-

lende Planbarkeit der Karriere und die Unsicher-

heit über die Zukunft nach dem Ende des befriste-

ten Vertrags sind höchst problematisch. Des Weite-

ren ist die Entlohnung von wissenschaftlichem Per-

sonal oft nicht angemessen und die Abhängigkeit

von Drittmitteleinwerbungen erschwert den For-

schungsalltag enorm.  

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

(GEW) fordert bereits seit Jahren die Reform

des WissZeitVG. Sie fordern u.a., dass wissen-

schaftliches Personal nach einer maximalen

Befristungsdauer von sechs Jahren verpflichtend

übernommen werden muss - in eine unbefristete

Beschäftigung. Die Entlohnung und Planbarkeit der

Karriere sollen verbessert und die Mitbestimmung

von Personalvertretungen gestärkt werden. 

Unter dem#Dauerstellen für Daueraufgaben unter-

streicht die GEW jene Forderungen nochmal deut-

lich. Auch im Jahr 2020 gewann die Kampagne #ich-

binhanna öffentliche Aufmerksamkeit. Die Kampa-

gne wurde von einer Gruppe von Nachwuchswis-

senschaftler*innen ins Leben gerufen, die sich für

eine Reform desWissenschaftszeitvertragsgesetzes

einsetzen. Unter dem Hashtag teilen viele Betrof-

fene ihre persönlichen -oftmals negativen- Erfah-

rungen mit Befristungsketten im Wissenschaftsbe-

trieb. Wir  solidarisieren uns mit #ichbinhanna be-
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reits durch Beschlussfassung auf dem Bundeskon-

gress 2021. 

Beim ersten Eckpunktepapier zur angekündigten

Reform des WissZeitVG musste man von einer Ver-

schlimmbesserung sprechen. Unter anderem vorge-

sehen war eine Befristung der Verträge für Dokto-

rand*innen auf sechs Jahre und Verträge von Post-

docs auf drei Jahre zu begrenzen.  Im zweiten vorge-

legten Entwurf wird klar, dass imGrundsatz bei uns,

den Stakeholdern und dem Ministerium die glei-

che Problemanalyse vorliegt. Es besteht die generel-

le Anerkennung, dass dieArbeitsbedingungen inder

Wissenschaft prekär sind und hier Änderung statt-

finden muss. Die entscheidende Frage ist nun aber,

wie gut die Lösungen im aktuellen Entwurf wirken

können und wo noch nachgesteuert werden muss. 

Insbesondere negativ anzumerken ist, dass das Mi-

nisterium ausdrücklich kommunizierte, die Befris-

tungsmöglichkeit durch das WissZeitVG bleibe im

Grundsatz unberührt. Man hält also ausdrücklich

an dem -von uns und vielen Gewerkschafter*innen

sowie Hochschulverbänden stark kritisierten- Flexi-

bilisierungsgedanken, ob gleicher Problemanalyse,

fest. Dies erscheint unverständlich. 

Bereits am 19. März, also zwei Tage nach Veröffent-

lichung des ersten Referent*innenentwurfs, spra-

chen sich ca. 500 Professor*innen (#ProfsfürHan-

na) öffentlich gegen den ersten vorgelegten Vor-

schlag aus und machten sich stark für den Mit-

telbau an wissenschaftlichen und künstlerischen

Hochschulen. Bis heute haben sich diesem Protest

knapp 3.000 Professor*innen angeschlossen. Der

Entwurf wurde als Reaktion auf den berechtigten

Widerstand der wissenschaftliche Stakeholder um-

gehend vom BMBF zurückgezogen. Zwar die folge-

richtige Handlung und dennoch eine Peinlichkeit,

wenn man bedenkt, dass Bildungsministerin Betti-

na Stark-Watzinger am Anfang des Prozesses noch

sagte, man wolle sich Zeit lassen, alle Stakeholder

mitnehmen und die Reform richtig angehen. Das

war wohl nix!  

Seit dem 14. Juni läuft nur der Beteiligungsprozess

für den aktuellen Entwurf und es haben sich be-

reits kritische Stimmen zurückgemeldet, die weiter-

hinVerbesserungspotenzial und -bedarf sehen.Wei-

terhin muss festgehalten werden:  

Das WissZeitVG – sowohl in der aktuellen Form als

auch in der Form, wie es der jüngst veröffentlichte

Referent*innenentwurf vom 6. Juni 2023 vorsieht –

verfehlt nicht nur seinen Zweck, sondern sorgt auch

fürunangebrachteBelastungen fürMenschen inder
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Wissenschaft. Es gehört weitergehend reformiert,

aber richtig! 

Und mehr noch, denn man kann die durch das

WissZeitVG entstandenen Probleme an deutschen

Hochschulen und für Nachwuchswissenschaft-

ler*innen nicht isoliert betrachten. Die reine Reform

des WissZeitVG ist am Ende nur Augenwischerei,

wenn man nicht auch tiefer liegende Fragestellun-

gen zur Zukunft des Wissenschaftssystems angeht.

Das universitäre System gehört in vielen Teilen

grundlegend reformiert. 

Es geht nicht nur um die Anzahl der Jahre, die man

in als sogenannter Postdoc (also nach Abschluss der

Doktorarbeit) zeitlich zur Verfügung hat, um sich

wissenschaftlich zu qualifizieren und zu arbeiten,

sondern auch um die Schaffung einer vernünftigen

Finanzierung von Hochschulen und Universitäten.

Es geht um die Schaffung einer anderen Art der

Struktur für das Lehrpersonal und um eine ange-

messene Ausbildungsqualität im Studium. Es geht

um generelle Verbesserungen der Arbeitsbedingun-

gen hin zu einem Klima ohne Leistungsdruck, Unsi-

cherheit - mit genügend Ressourcenverfügbarkeit.   

Wollen wir ein Wissenschaftssystem schaffen, dass

Studierende (egal welcher intersektionalen Attribu-

te) dazu motiviert, sich für eine akademische Kar-

riere zu entscheiden? Und wollen wir unseren Wis-

senschaftsnachwuchs nicht automatisch an auslän-

dische Unis verlieren, weil ihnen dortmehr Ressour-

cen für Forschung, Ausbildung und Karriere zur Ver-

fügung stehen?  Dann müssen wir aufhören, dem

unreformierten Wissenschaftssystem in Deutsch-

land beim Niedergang zuzuschauen! Wir müssen

übergreifende Probleme adressieren: Nicht nur das

WissZeitVG ist schlecht; unsere Universitäten sind

unterfinanziert und nicht mehr zeitgemäß ausge-

stattet. 

Universitäten und Hochschulen sind nicht nur Orte

derWissenschaft und Forschung, sondern insbeson-

dere die Orte der Lehre. Wir müssen es endlich wie-

der schaffen, dass die Lehre für alle dargestellt wer-

den kann und zufriedenstellend ist. Doch die Leh-

re kann nicht gut sein, wenn das Personal selbst

nicht die Zeit zur Ausbildung erhält, wenn sie unter

LeistungsdruckundBefristungen leiden. Ressourcen

müssen nicht nur für die Forschung, sondern auch

für die Lehre zur Verfügung stehenund angemessen

über Bund und Länder (mehr als über Drittmittel)

finanziert werden. Dauerstellen sind für gute Leh-

re und Forschung unabdingbar. Nur, wer an unse-

ren Universitäten gut ausgebildet wurde, Zeit hatte,
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sichweiter zu qualifizieren und später Zeit, Ressour-

cen und Sicherheit im universitären Job hat, kann

auch gute Forschung betreiben.  

Gute Wissenschaft ist für uns alle essentiell und

muss ermöglicht werden 

Universitäten sind Orte, an denen transformati-

ve Prozesse stattfinden können, wo Impulse ge-

sellschaftlicher Entwicklungen gesetzt werden kön-

nen - und das insbesondere durch die Studieren-

den und Mitarbeitenden im Mittelbau, die gegen

ggf. eingefahren professorale Vorlieben aufbegeh-

ren. Hochschulen sind Orte der kritischen Reflexion

und Gestaltung von gesellschaftlichen Entwicklun-

gen. In der Wissenschaft werden Errungenschaften

hervorgebracht, die uns alle innovativ und essenti-

ell helfen. Beispiele hierfür sind die Grundlagenfor-

schung für die (kürzliche) Entwicklung des Corona-

Impfstoffs, aber auch die Idee zumWorldWideWeb

im Jahre 1989. Wir brauchen funktionale Forschung

auch im Blick auf die voranschreitende Klimakata-

strophe und deren angestrebte Überwindung. Wer

hier spart und in Bezug auf die Arbeitsbedingungen

wegschaut, handelt fahrlässig für alle Menschen

und nicht nur für eine Lobby - wenn es eine solche

für dieWissenschaft überhaupt gäbe. 

Die Wissenschaft sollte den starken Rücken einer

funktionalen Gesellschaft darstellen. Wissenschaft

arbeitet faktenbezogen, kritisiert sich selbst am

stärksten und bildet die Wissensgrundlage aus, auf

die letztlich alle Teilhabenden der Gesellschaft zu-

rückgreifen. Viele später wirtschaftlich relevanten

Erfindungen greifen auf Grundlagenforschung zu-

rück, die an den wissenschaftlichen Institutionen

über Jahre und Jahrzehnte intensiver und vorsichti-

ger Forschung hervorgebracht wurden. Politik trifft

Entscheidungen auf der Grundlage von Expert*in-

nenempfehlungen, die wissenschaftlich tätig sind.

Eine starke Demokratie kann nicht ohne eine gu-

te und unabhängige, faktenbasierte Wissenschaft

funktionieren oder argumentieren. Das müssen wir

uns immer wieder vor Augen führen. Und dennoch

gibt es in Deutschland viele Probleme, die weitrei-

chende Folgen haben. Nicht nur die Menschen im

wissenschaftlichen System selbst, sondern auch die

Zukunftsfähigkeit und die Qualität der Arbeit des

deutschen Hochschulstandortes sind gefährdet. 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Wissen-

schaftler*innen 

Die Idee des WissZeitVG ist es, neben einer sog.

Flexibilisierung, dass man Menschen nach einer

Höchstbefristung in eine Dauerstelle überführt und
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so letztendlich in ein unbefristetes Anstellungsver-

hältnis bringt. Es versucht Anreize zu setzen, mehr

universitäre Dauerstellen zu schaffen - doch dieses

Kalkül geht seit 2007 nicht auf. Dauerstellen imMit-

telbau existieren schlichtweg nicht: Fast 90 % des

Personals an Unis und Hochschulen sind im Jahr

2011 befristet beschäftigt (ohne Professor*innen),

dabei hat fast die Hälfte der Arbeitsverträge an For-

schungseinrichtungen eine Laufzeit vonweniger als

einem Jahr. Bei aktuellen Zahlen besteht kaum Ver-

besserung. Unsachgemäße Kurz- und Kettenbefris-

tungen scheinen durch dasWissZeitVGnur befeuert

worden sein und das Anstellungsverhältnis bleibt

prekär: Auch viele Jahre nach Abschluss der Promo-

tion ist die wissenschaftliche Karriere nicht planbar

und folglich gehen viele exzellente Forscher*innen

verloren: Weil sie sich das unsichere Arbeitsverhält-

nis nicht leistenkönnen,weil ihrfinanzieller undggf.

familiärer Hintergrund dies nicht zulässt, weil sie

eine Familienplanung nicht im wissenschaftlichen

System unterbringen können, weil sie unter dem

projektgebundenen Leistungsdruck leiden. So wird

klar, dass unwillkürlich bestimmte Personengrup-

pen stärker aus dem akademischen System ausge-

schlossen werden. Diversität fördert man so nicht.

Das Gesetz vertreibt Nachwuchs aus der Wissen-

schaft, der diese Zustände bereits im Studium be-

obachtet und dann gesicherte Karriere- undArbeits-

chancen im Außeruniversitären sieht. Es handelt

sich -wie viele Expert*innen formulieren- umeinBe-

schäftigungsVerdrängungsGesetz. Es gehört weitge-

hend reformiert oder komplett abgeschafft! 

VielenWissenschaftler*innenwirdnur einebefriste-

te Beschäftigung angeboten, was zu unsicherer Ar-

beitsplatzsicherheit führt.  Diese Unsicherheit und

Unvereinbarkeit mit der Familienplanung wirkt sich

dabei besonders auf Frauen und ihre Teilhabe an ei-

nerwissenschaftlichen Karriere  negativ aus, da Sor-

gearbeit leider immer noch mehrheitlich von Frau-

en geleistet wird. Dabei ist es in unser aller In-

teresse, den somit indirekten Ausschluss bestimm-

ter Personengruppen -wie FINTAs*- zu bekämpfen.

Die akademische Karriere muss so gestaltet wer-

den, dass auch Frauen und andere marginalisierte

Gruppen den Zugang finden können. Hürden in die-

ser Hinsicht müssen angebaut werden. Eine unsi-

chere Beschäftigung verdrängt dabei aber nicht nur

bestimmte -weniger privilegiert- Personengruppen

aus der Wissenschaft, sondern erzeugt für Wissen-

schaftler*innen auch einen übermäßigen Leistungs-

druck. Sie sehen sich unter dem Zwang inmöglichst
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kurzer Zeit, die bestimmt ist durch die Vertragsbe-

fristung,möglichst viel (und durchschlagskräftig) zu

publizieren. Dabei brauchen Erkenntnisse Zeit. Nie-

mand denkt besser oder schneller oder innovati-

ver, wenn man ihm nur mehr Druck aussetzt. Hin-

zu kommt, dassWissenschaftler*innen häufigmehr

mit dem Einwerben von Geldern beschäftigt sind

als mit der tatsächlichen Forschung und Betreuung

des wissenschaftlichen Nachwuchs. Gebunden an

und angewiesen auf Drittmittelprojekte und deren

Gelder sehen sich viele Wissenschaftler*innen al-

lerdings gezwungen, genau das zu versuchen. Da-

bei bleibt aber der Anspruch nach größtmöglicher

Qualität der wissenschaftlichen Arbeit gleich. Keine

Publikation wird sich durchsetzen, dessen Metho-

dik den sogenannten peer review nicht besteht. Und

dennoch sind viele nun dazu übergegangen, klei-

nere Fragestellungen oder einfachere Methoden zu

publizieren, schlichtweg, da die Zeit zu tiefgehen-

der Analyse nicht ausreicht. Keine Ergebnisse in be-

fristeter Zeit kann den Verlust von Drittmittelfinan-

zierten bedeuten und letztlich den Verlust des Ar-

beitsplatzes. DieserDruck geht anniemandemspur-

los vorbei.  Aufgrund des hohen Arbeitspensums

unddes Leistungsdrucks bleibt für den Privatbereich

oft keine Zeit. Betroffene beklagen eine mangeln-

de Work-Life-Balance; die mentale Gesundheit vie-

ler ist gefährdet. Gerade für Frauen spitzen sich die-

se Belastungen häufig zu, da wir zwar

Insbesondere die Befristungen in der Postdoc-Phase

sind problematisch. Es muss anerkannt werden,

dass die wissenschaftliche Arbeit und Qualifikati-

on nach der Promotion Zeit bedarf. Es bedarf Zeit,

um zu publizieren, Lehre zu betreiben und hier Er-

fahrungen zu sammeln und an der hochschulischen

Selbstverwaltung teilzuhaben. Und nicht jede Per-

son strebt eine Berufung bzw. das Innehaben ei-

nes eigenen Lehrstuhls an und muss dennoch an

den Unis und Hochschulen eine sichere Anstellung

finden können. Statt die Beschäftigung zu blockie-

ren, muss Zeit für die Wissenschaft und die wis-

senschaftliche Arbeit geschaffen werden. Bund und

Länder müssen hierfür genügend Mittel bereitstel-

len, sodass Dauerstellen geschaffen werden kön-

nen.

Ein starker Mittelbau, der problemorientiert und re-

flektiv forscht, muss geschaffenwerden. Dazumuss

überwunden werden, dass der Mittelbau aktuell

im Rahmen der Drittmittelforschung stumpf sei-

nen Vorgesetzten zuarbeitet und unter den Rege-

lungen des WissZeitVG leidet. Ein gestresster Mit-
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telbau und eine Studierendenschaft, die von einer

akademischen Karriere abgeschreckt wird, können

nicht unser Ziel sein und entsprechen nicht unserer

Vorstellung von einerWissenschaft, die sich den ge-

sellschaftlichen Komplexitäten stellt.

Wir können uns dem durch die GEW vorgelegten

Dresdner Gesetzesentwurf für ein Wissenschafts-

entfristungsgesetz “Dauerstellen für Daueraufga-

ben” aus September 2022 anschließen. Wir unter-

stützen die dort niedergeschriebenen Forderungen

und Reformvorschläge. 

Dabei geht das Papier der Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft (GEW) im Detail darüber hinaus,

was in diesem Antrag reproduziert werden kann,

und sollte für die Einzelheiten konsultiert werden.

Im Allgemeinen unterstreichen wir aber unsere ge-

meinsamen Forderungen:   

• Faire Arbeitsverträge, bessere Bezahlung und

bessereArbeitsbedingungen sind zu schaffen. 

• Die Arbeitsplatzsicherheit für Forscher*innen

und insbesondere für denWissenschaftsnach-

wuchs muss erhöht werden. Es sind unbe-

fristete Arbeitsverträge nach Möglichkeit in

allen Fällen abzuschließen. Das WissZeitVG

gehört entsprechend reformiert oder abge-

schafft.Wirwollen die Abschaffungder Befris-

tung von Arbeitsverträgen für Wissenschaft-

ler*innen. Der Mittelbau muss so gestärkt

werden.

– Die wissenschaftliche Qualifizierungs-

phase soll dabei mit dem Abschluss der

Promotion enden. Eine Person im Post-

doc wird sich zwar weiterqualifizieren,

wäre aber in Bezug auf das Anstel-

lungsverhältnis nicht mehr als “flexibel”

zu betrachten und sollte unbedingt

unbefristet angestellt sein. Es müssen

Dauerperspektiven nach der Promotion

zur Verfügung stehen. 

– Eine Promotion sollte vertraglich min-

destens vier, in der Regel aber sechs Jahre

Laufzeit erhalten. Die Aufgaben für Pro-

movierende sind dabei klar von Drittmit-

telprojektenundDaueraufgabenzu tren-

nen. 

– Auch bei studentischer Beschäftigung

sind Höchstbefristungen aufzuheben

undMindestlaufzeiten zu verankern 

• Es sollen klare und transparente Karrierewege

für Wissenschaftler*innen etabliert werden,

um ihnen eine langfristige Perspektive zu bie-
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ten. Wir sehen hier insbesondere das Tenure-

Track-Modell für geeignet.

Es besteht allerdings auch ein Reformbedarf über

dasWissZeitVG hinaus: 

• Der Leistungsdruck muss reduziert wer-

den. Dies kann durch Überprüfung der

Evaluierungs- und Förderprozesse gesche-

hen. 

• – Es gilt die Work-Life-Balance von Wis-

senschaftler*innen und die Vereinbarkeit

mit Familie deutlich zu verbessern. Die

mentale Gesundheit ist in den Mittel-

punkt zu stellen und Überbelastungen

sind abzubauen. Dem muss mit einer

Personalstruktur begegnet werden, die

den Aufgaben gerecht wird. Hierbei spie-

len erneut Daueraufgaben eine entschei-

dende Rolle. 

• Das Finanzierungssystem der deutschen

Hochschulinstitutionen gehört kritisch hin-

terfragt. Hierzu zählt auch eine Veränderung

der Drittmittelvergabepraxis. Es muss sicher-

gestellt werden, dass allen Wissenschaft-

ler*innen eine adäquate Arbeitsausstattung

zur Verfügung steht, was auch die Forschung

verbessern wird. Forschungsmittel müssen

immer gerecht verteilt werden, die Grund-

finanzierung muss ausgeweitet werden.

Die Überarbeitung sollte mit einer höheren

Transparenz der Wissenschaftsfinanzierung

einhergehen und erfordert auch eine Harmo-

nisierung der Förderbedingungen von Bund

und Länder. 

• Flankierend zur Überarbeitung bzw. Reform

des WissZeitVG muss die sachgrundlose Be-

fristung imTeilzeit- undBefristungsgesetz (Tz-

BFG) gestrichen werden. Hier schließen wir

uns der Forderung des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) an. So wird ein weiteres

Schlupfloch zur Befristung geschlossen. 

• Die komplexen Themen unserer Zeit erfor-

dern beste Lösungen. Dafür muss dasWissen-

schaftssystem interdisziplinär, vielfältig und

divers sowie inklusiv gestaltet werden. Al-

le müssen teilhaben können. Die Zugangs-

möglichkeiten zum universitären System dür-

fen in keiner Weise diskriminierend gestaltet

sein und müssen diesbezüglich immer wie-

der überprüft werden. Wir bestreben die För-

derung von interdisziplinärer Forschung und

eine bessere Zusammenarbeit zwischen den
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verschiedenen Fachbereichen sowie den Aus-

bau internationaler Kooperationen und wirt-

schaftlicher Vernetzungen. 

• Eine größere Beteiligung der Zivilgesellschaft

und von Gewerkschaften an der Wissen-

schaftspolitik ist erstrebenswert, denn durch

eine engere Verzahnung kann das Wissen-

schaftssystem zukunftsfähig gestaltet wer-

den und an die Bedürfnisse und Herausforde-

rungen der Gesellschaft anknüpfen. 

• Auch studentische Beschaftigte sind fur den

akademischen Betrieb essentiell. Sie unter-

stutzen den Lehr- und Forschungsbetrieb, der

ohne sie nicht funktionieren wurde. Gleich-

zeitig dient eine Stelle als studentische Hilfs-

kraft (SHK) oder wissenschaftliche Hilfskraft

(WHK) als Einstieg in eine wissenschaftliche

Karriere. Ohne die Erfahrung, neben dem Stu-

dium bereits an der Hochschule gearbeitet

zu haben, wird eine akademische Berufslauf-

bahn unwahrscheinlicher. Diese hohe Bedeu-

tung von SHK- undWHK-Stellen zeichnet sich

nicht ab in den derzeitigen Arbeitsbedingun-

gen studentischer Hochschulbeschaftigter. 

• – Die Bezahlung liegt meist unter einem

existenzsichernden Mindestlohn, es

gilt lediglich der gesetzliche Mindestur-

laubsanspruch, uber viele Regelungen

wird dazu nicht aufgeklart. Dazu kommt

oft ein Abhangigkeitsverhaltnis durch

die Beschaftigung bei den Dozierenden,

die uber den eigenen Studienerfolg

entscheiden. Nicht verwunderlich ist

deswegen, dass Gewerkschaften, Stu-

dierendenvertretungen und auch die

Juso-Hochschulgruppen schon lange

einen Tarifvertrag fur studentisch Be-

schaftigte, den TVStud, fordern. Die

prekaren Arbeitsbedingungen haben

zur Folge, dass sich viele die Beschafti-

gung als studentische Hilfskraft nicht

leisten konnen. 70% aller SHK kommen

aus gehobenen Bildungshaushalten,

was unserem Bild von Chancen- und

Bildungsgerechtigkeit widerspricht.

– Wir solidarisieren uns dementsprechend

über allem hinaus mit der bundeswei-

ten TVStud-Bewegung und den einzel-

nen Basisgruppen an den Hochschulen

vor Ort und schließen uns ihren Forde-

rungen an. Dazu gehoren tarifliche Rege-
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lungen wie:

* Urlaubsanspruche, Jahressonder-

zahlungen und eine Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall

* Studierendenfreundliche Mindest-

vertragslaufzeiten mit einseitigem

vorzeitigem Kundigungsrecht fur

Studierende und das Ende von

Kettenbefristungen

* Mitbestimmung und demokratische

Teilhabe durch Personalrate fur stu-

dentische Beschaftigte

* Eine deutlicher Lohnanstieg auf ein

existenzsicherndes Niveau und re-

gelmaßige Lohnerhohungen durch

Anbindung an die Lohnsteigerungen

im TV-L 

Extrarunde Nr. 2, bitte sehr 

Wir können es nicht dulden, dass von einem FDP-

geführten Bundesministerium am Ende einer lan-

gen Vorbereitungsphase eine ”Novellierung” des

WissZeitVG vorgelegt wird, die deutlich mehr ei-

ner Nivellierung gleicht. Zwar reagierten die Verant-

wortlichen der Ampel-Koalition prompt und zogen

den ersten Referent*innenentwurf zur Reform nach

nicht einmal zweiTagen zurück, gingen zurück in die

Montagehalle und legten einen zweiten neuen Ent-

wurf vor, aber auch bei diesem bleiben Kritikpunk-

te offen. Das machten die Stakeholder, insbesonde-

re die GEW, in ihrer Stellungnahme deutlich.

Der Bundesregierung muss klar sein, dass eine Re-

form, die die kritisierten Probleme in nicht ausrei-

chender Weise behebt, nicht tragbar ist. Wir be-

grüßen es, dass die Qualifikationsphase mehr Aner-

kennung zukommen soll und dass das Modell der

Anschlusszusage integriert wurde.  Erfreulich sind

ebenso die Mindestvertragslaufzeiten für Studie-

rende und das Aufgreifen eine Pflegekomponen-

te bei möglichen Vertragsverlängerungen. Dennoch

muss man bei vielen Regelungen von “wachswei-

chen Soll-Bestimmungen” sprechen und Befristun-

gen werden der Regelfall bleiben. Verlässliche Kar-

rierewege gestaltet man anders.  

Niedrige Befristungshöchstgrenzen für Post-Docs

und das Abspeisen der Promovierenden bei den

Mindestvertragslaufzeiten mit zunächst 3 Jahren 

sind nicht ausreichend zufriedenstellend. Eine Ab-

senkung der Höchstbefristungsdauer ohne Konzept

für mehr Dauerstellen ist prekär. DesWeiteren wird

die Forderung, dassunmittelbar nachder Promotion

keine Qualifiizierungsbefristung ohne Anschlusszu-
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sage mehr möglich sein sollte, nicht erfüllt.  Für

Post-Docs bedeutet das weiterhin also vier Jahre

bangen und Unplanbarkeit. Diese Kritikpunkte wer-

den auch nicht dadurch wettgemacht, dass ein Er-

folg bei der Mindestvertragslaufzeit für studenti-

sche Beschäftigte von einem Jahr verzeichnet wer-

den kann. 

Wir solidarisieren uns mit allen wissenschaftlichen

Mitarbeiter*innen, die zu über zwei Dritteln auf be-

fristeten Stellen tätig sind. Wir solidarisieren uns

mit demakademischenMittelbau! Es ist jetzt an der

Zeit eine konsequente und in alle Teilen angemes-

sene Gesetzgebung auszuarbeiten - wie es die GEW

vorgelegt hat-, um tatsächliche Veränderungen im

Wissenschaftssystemzubewirken. Verlierenwir kei-

ne wertvolle Zeit mehr und hören wir auf, Extrarun-

den zu drehen. Geben wir dem wissenschaftlichen

Nachwuchs Grund zur Hoffnung. Setzenwir uns ge-

meinschaftlich ein für einWissenschaftssystem, das

sich den komplexenGesellschaftsproblemen stellen

kann, für Universitäten, die für alle da sind und für

Zeit zum Lernen, Lehren und Forschen. 

 

Antrag Ge-08

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Lebensmittelpreise runter!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Der russische Angriffskrieg und die dadurch enorm

gestiegenen Energiepreise haben die Inflation in

Deutschland in die Höhe schießen lassen. Die Preis-

steigerungen betreffen in einem besonderen Maße

jene Menschen, die einen großen Anteil ihres Ein-

kommens für Konsumgüter ausgeben müssen - al-

so Menschen mit niedrigen und mittleren Einkom-

men. Der Umgang mit der Inflation ist somit auch

eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Als unmittel-

bare Reaktion auf die Krise brauchen wir weiterhin

wirksame Entlastungsmaßnahmen, die in der aktu-

ellen Situation Entlastungen für diejenigen bringen,

die unter den Preissteigerungen leiden. 

Die Inflation betrifft neben den Energiepreisen vor

allem die Preise auf Lebensmittel, hier sind die Prei-

se im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent ge-

stiegen. Die Lebensmittelpreise machen ca. 40 Pro-

zent der aktuellen Inflation aus. Armutsbetroffene

und prekär lebende Menschen, bei denen die Aus-

gaben für Lebensmittel kostenbezogen einen grö-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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ßeren Anteil an den Gesamtausgaben ausmachen,

sind davon besonders betroffen. Die Inflation trifft

nicht alle Menschen gleich, sie trifft ärmere Men-

schen besonders hart. Die langen Schlangen vor den

Tafeln sind Ausdruck der besorgniserregenden Ent-

wicklung, dass immer mehr Menschen in Deutsch-

land sich nicht mehr ihre Lebensmittel leisten kön-

nen. Die Umsatzsteuer auf Lebensmittel erhöht die

Preise auf Lebensmittel zusätzlich und verstärkt da-

mit die Inflation.Wir lehnen allgemeinwirksame in-

direkte Besteuerung ohne politische Lenkungswir-

kung ab.

Die EU hat angesichts der inflationären Entwick-

lung die Möglichkeit geschaffen, die Umsatzsteu-

er auf Lebensmittel abzuschaffen. Wir fordern des-

halb, von dieser Möglichkeit in Deutschland Ge-

brauch zu machen, um damit einen einmaligen,

dämpfenden Effekt auf die Preise der Lebensmittel

zu entfalten.

DieUnternehmensollengesetzlich verpflichtetwer-

den, die geringeren Kosten über die Preise an die

Endverbraucher*innen weiterzugeben.

Um mehr Transparenz über die Lebensmittelpreise

zu schaffen, soll außerdem ein verpflichtendes Mo-

nitoring eingeführt und die Kompetenzen des Bun-

deskartellamts erweitert werden.

Wie von Verbraucherschützer*innen gefordert, sol-

len durch Lebensmittelhändler*innen Preisdaten an

die Markttransparenzstelle gemeldet werden. Dies

ist besonders wichtig, weil die gestiegenen Lebens-

mittelpreise nicht nur die gestiegenen Energiekos-

ten widerspiegeln, sondern auch auf Mitnahmeef-

fekte zurückzuführen sind und zum Teil in enormen

Unternehmensgewinnen resultieren - Gewinne, die

die Inflation antreiben. Dieser Bereicherung auf Kos-

ten der Verbraucher*innen schieben wir einen Rie-

gel vor! 

Antrag Ge-09

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Sicherstellung des barrierefreien Ausbaus für Orte der Kultur

1
2
3
4
5
6

Das LandNiedersachsenwird aufgefordert, Orte der

Kultur, wie Theater, Kinos, Philharmonien oder Gale-

rien, etc. in ihrer Förderpolitik so zu betrachten, dass

der barrierefreie Ausbau dort sichergestellt wird.

Platzkapazitäten für etwa Rollstühle oder für be-

sondere Akustik (Hörschleifen), etc. sollen erweitert

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion

73



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Ge-10

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

werden. Die Buchungssysteme hierfür müssen so

gestaltet werden, dass diese, ohnedies begrenzten

barrierefreien Platzkapazitäten, dem berechtigten

Personenkreis vorbehalten bleiben. 

Begründung

Kultur ist Austausch Begegnung und Teilhabe im

gesellschaftlichen Leben. Um Menschen mit Behin-

derung Teilhabe in diesem Prozess zu ermöglichen,

muss das entsprechend barrierefreie Platzangebot

erweitert werden. Auch und gerade nach Corona

muss das Kultusangebot wiederbelebt werden und

niemand darf hierbei ausgeschlossen werden. 

Antrag Ge-10

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Schnellere und nachhaltige Öffnung von Einrichtungen der Behindertenhilfe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonven-

tion der Vereinten Nationen hat sich Deutschland

verpflichtet Inklusive Bildung, inklusives Wohnen

und Leben sowie Arbeiten für alleMenschenmit Be-

hinderung zu verwirklichen. Dazu müssen sich se-

parierende Einrichtungen in jedweder Trägerschaft

öffnen und alternative Möglichkeiten aus dem Ver-

suchsstadium in reale Entwicklung überführen.  Die

Ende August erfolgte erneute Staatenprüfung be-

schreibt denaktuellenStand inDeutschlandundkri-

tisiert die mangelnde oder bisher zu langsame Um-

setzung. 

Selbst Aktiv und die SPD fordern, totale Einrich-

tungen im Bereich Wohnen, Freizeit, Arbeit oder

Bildung müssen Konzepte zur Dezentralisierung

schneller und konsequenter umsetzen oder abgewi-

ckelt werden.  

Begründung

Erfolgreiche Beispiele wie die „Altsterdorfer Anstal-

ten“ in Hamburg beweisen, wie sinnvoll Weiterent-

wicklung ist. Die Phase der inklusiven Projektemuss

enden und zu gelebter Normalität werden. 

Erledigt durch Koalitionsvertrag im Land (S. 77 f.)
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Antrag Ge-11

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Förderung der Freizügigkeit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Frei-

zügigkeit Menschen mit Behinderungen in der EU

zu fördern und dieser Personengruppe einen zeit-

weisen oder dauerhaftenWohnortwechsel auf dem

Gebiet der Europäischen Union zu erleichtern: So

sollen Leistungsempfänger*innen in die Lage ver-

setzt werden ihre Ansprüche auf Teilhabeleistun-

gen, auch jenseits der Pflegeversicherung, gegen-

über ihrem Leistungsträger vor Ort weiterhin gel-

tend machen zu können und damit grenzüber-

schreitende Auszahlungen zu ermöglichen. 

Begründung

Die Freizügigkeit der Person gehört zu einer der

Grundfreiheiten der EU. Die EU-Freizügigkeit ist

für Menschen mit Behinderung oft eine besondere

Herausforderung. Optimierte Sozialräume und In-

frastruktur sind oft nicht übertragbar. Aber einen

sogenannten Auszahlungsraum zu erweitern und

ihn personenbezogen zu betrachten, das erleichtert

dem Personenkreis die Übergangsphase und kann

einen erneuten Aufbau von Sozialräumen und ei-

ner umfassend barrierefreien Infrastruktur ermögli-

chen. Und so wird auch die Europäische Dimension

gestärkt. 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag Ge-12

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Barrierefreiheit in Sport, Freizeit und Kultur sichern

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Eine zentrale Herausforderung für eine amGemein-

wesen orientierte Gesellschaft ist, die Gemeinsam-

keit bei Kultur, Freizeit und Sport zu gewährleisten.

Hierzu gehört die gezielte Förderung des gemein-

samen Sporttreibens. Voraussetzung hierfür ist je-

doch, dass alle Sportstätten barrierefrei zugäng-

lich sind. Wenn aktuell 90 Prozent aller Sportstät-

ten nicht barrierefrei zugänglich sind, ist das eine in-

direkte Ausgrenzung. Dieses wird dadurch verdeut-

licht, dass ca. 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bür-

ger in Niedersachsen in Sportvereinen organisiert

sind, jedoch lediglich fünf Prozent aller behinderten

Menschen. Selbst Aktiv fordert, den konsequenten

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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barrierefreien Ausbau aller Sportstätten. Dies be-

zieht sich sowohl auf die Sportanlagen selbst wie

auch auf die Zu- und Abfahrten

Begründung

Nach Artikel 30 der UN-

Behindertenrechtskonvention, Inklusion in Kultur,

Freizeit und Sport, sind Politik und Gesellschaft

aufgefordert, durch konkretes politisches Handeln,

die Bedingungen hierfür zu schaffen. Bei allen Neu-,

Um- und Ausbauten sind auf barrierefreie Stan-

dards zu achten. Die Organisationen behinderter

Menschen sind hierbei einzubeziehen. 

Antrag Ge-13

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Abschaffung der Zulässigkeit von Indexmieten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Die Regelung des § 557b BGB, der die Zulässigkeit

von Indexmietverträgen regelt, wird aufgehoben.

Begründung

Im Interesse der Vermieterseite wurde die Regelung

des § 557b BGB eingeführt, der auch in Zeiten hoher

Inflation sicherstellt, dass die Realmieten nicht sin-

ken.

Die dadurch geschaffene Möglichkeit, die Miete

selbst dann zu erhöhen, wenn sie bereits über der

ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, stellt eine unge-

rechtfertigte Besserstellung der Vermieterseite dar,

deren Einkünfte in den letzten 25 Jahrenohnehin ex-

orbitant gestiegen sind.

Im öffentlichen Interesse der Zurverfügungstellung

bezahlbaren Wohnraums ist diese Regelung daher

ersatzlos zu streichen.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag Ge-14

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Stärkeren Schutz vor Eigenbedarfskündigungen

1
2
3
4
5

Der Bundesgesetzgeber wird ggf. über eine Bundes-

ratsinitiative aufgefordert, zivilrechtlich die Voraus-

setzungen für Zulässigkeit von Eigenbedarfskündi-

gungen von Wohnraum deutlich anzuheben und

einen Straftatbestand im Strafgesetzbuch zu ent-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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wickeln, der das missbräuchliche Vortäuschen der

Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Eigenbe-

darfskündigung unter Strafe stellt.

Begründung

Eigenbedarfskündigungen von Wohnraum werden

immer öfter von Vermieterseite ausgesprochen, um

bei der Neuvermietung deutlich höhere Mieten zu

vereinbaren, ohne dass tatsächlich eine Eigenbe-

darfssituation gegeben ist.

Eine weitere beliebte Methode ist die Benutzung

einer tatsächlich gegebenen Eigenbedarfssituation,

um gleich eineMehrzahl an Eigenbedarfskündigun-

gen auszusprechen.

Zur Vermeidung solcher für die Mieterseite häufig

existenzgefährdenden Situationen sollte ein stär-

kerer gesetzgeberischer Mieterschutz den sozialen

Frieden sichern.

Antrag Ge-15

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Bundesweite Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen
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Die Kennzeichnung, Registrierung und Kastration

aller in Deutschland lebenden Katzen soll zur bun-

desweiten Pflicht werden.  

Begründung

In Deutschland nimmt die Anzahl frei lebender Kat-

zen stetig zu. Inzwischen geht man von einer ge-

schätzten Zahl von ca. achtMillionen aus, dazu zwei

Millionen Katzen in privaten Haushalten. 

Frei lebende, verwilderte Hauskatzen sind keine

Wildtiere, sondern Haustiere, die auf eine mensch-

liche Versorgung angewiesen sind. Diese leben häu-

fig in verwilderten Grundstücken, stillgelegten Fa-

brikgeländen oder auf Friedhöfen. 

Je größer die Population vonverwildertenKatzen ist,

desto stärker wird der Infektionsdruck; es können

Krankheitserreger übertragen werden. 

Hier sollte das Verursacherprinzip greifen: Katzen-

haltern sollte eine Kastrationsverpflichtung zur Ab-

wendung der unkontrollierten Vermehrung und der

daraus entstehenden negativen Folgen auferlegt

werden. Freigängerkatzen verpaaren sich mit ver-

wilderten Katzen, woraus eine immer größere Be-

standsdichte entsteht. Katzenhalter sollten ihreKat-

ze, die älter als 5 Monate ist, von einemTierarzt kas-

Die Kennzeichnung, Registrierung und Kastration

aller in Deutschland frei laufenden Katzen soll zur

bundesweiten Pflicht werden.
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SPD-Bundestagsfraktion
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trieren lassen.  

Somit hätte nichtmehr die Allgemeinheit die bishe-

rigen Versäumnisse der Katzenhalter mit den dar-

aus resultierenden Folgekosten zu tragen; das spart

Steuern; denn es entlastet Tierheime. 

Bei Einsatz eines Chips wird die Kastration durch die

Registrierung erkennbar gemacht, unddasTier kann

dem Halter zugeordnet werden.  

Die kostenlose Registrierung der Katzen in einem

der zugänglichenHaustierregister sollte von den zu-

ständigen Behörden anerkannt werden.  

Nach § 1 des Tierschutzgesetzes trägt der Mensch

die Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf und

hat dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.

Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund

Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Der Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz Art.

20a verankert und erfordert somit einen verbindli-

chen Handlungsbedarf. 

DemTierschutzgesetz zufolge dürfenTiere nicht nur

dannkastriertwerden,wenneinemedizinischeNot-

wendigkeit dafür besteht, sondern auch, wenn ei-

ne Kastration zur Verhinderung der unkontrollier-

ten Fortpflanzung notwendig ist (§ 6 Abs.1 Satz 2

Nr.5 TSchG). Rechtssicherheit für eine Kastrations-

pflicht sollte durch das Tierschutzgesetz § 13 b ge-

geben sein. 

Antrag Ge-16

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Gesetzliche tiergerechte Haltungsvorschriften für Milchkühe, Mastrinder und Puten
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Für Milchkühe, Mastrinder und Puten soll-

ten schnellstmöglich gesetzliche tiergerech-

te Haltungsbedingungen in der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung festgehaltenwerden.  

Begründung

InDeutschland existierennachwie vor keine gesetz-

lichen Mindestvorgaben für die Haltung von Milch-

kühen, Mastrindern über 6Monaten und Puten. Da-

durch leiden täglich Millionen der aufgezählten Tie-

re unter zu hohen Besatzdichten, der Haltung auf

Vollspaltenböden oder Böden mit unzureichender

Einstreu sowie fehlendem Beschäftigungsmaterial.

Zudem werden sie durch Amputationen an die zu

beengten Haltungssysteme angepasst.   

Mastrinder mit einem Gewicht von 700 kg stehen

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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in der konventionellen Haltung oft nicht mehr als

3 Quadratmeter zur Verfügung. Dabei sollte die

Mindestfläche für ein Mastrind laut dem Thünen-

Institut mindestens 4,5 Quadratmetern betragen,

da eine Unterschreitung das Tier nachweislich mas-

siv in seiner Bewegungs- und Ruhemöglichkeit ein-

schränkt. ZudemwerdenMastrinderhäufigaufVoll-

spaltenböden ohne weiche Liegefläche gehalten,

was zu Schwellungen an den Sprung- und Vor-

derfußgelenken führen kann. Ein verschmutzter,

feuchter Boden und mangelnde Bewegung sind zu-

dem Risikofaktoren für Klauenverletzungen und -

erkrankungen. Eine weitere, durch schlechte Hal-

tungsbedingungen verursachte Erkrankung ist die

Entzündung der Schwanzspitze (Schwanzspitzen-

nekrose).  

Um möglichst viele Rinder in einer möglichst klei-

nen Bucht zu halten, werden ihnen als Kälbern oh-

ne Betäubung die Hornanlagen ausgebrannt. Die-

ser schmerzhafte Eingriff steht im Verdacht, bei den

Rindern zu chronischen Schmerzen zu führen.  

Puten werden zu hunderten in riesigen Hallen oh-

ne ausreichende Strukturierung gehalten. Dafür

werden ihnen ohne Betäubung routinemäßig die

Schnäbel gekürzt – eine Praxis, die laut Tierschutz-

gesetz eigentlich verboten ist. Das den Boden be-

deckende Einstreu reicht zudem nicht aus, um die

Exkremente der Tiere aufzufangen. Die Folge sind

ein dauerhaft feuchter Untergrund, der bei den Pu-

ten zu schmerzhaften Entzündungen der Fußballen

führt.  

Im Schnitt hat nur jede dritte Milchkuh in Deutsch-

land Zugang zu einer Weide und ca. 10 % werden in

kombinierter oder ganzjähriger Anbindehaltung ge-

halten. Die mangelnde Bewegung in Kombination

mit strukturarmen Kraftfutter führt bei denWieder-

käuern häufig zu einer Übersäuerung des Pansens

(Pansenazidose).  

Daher ist es unerlässlich, die Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung um ambitionierte

Haltungsverordnungen für Mastrinder, Milchkühe

und Puten zu erweitern. Diese Haltungsbedingun-

gen sollten den Bedürfnissen der Tieren gerecht

werden. Die Tiere dürfen nicht weiterhin an die

Haltung durch Amputationen angepasst werden

und sollten ihr natürliches Verhalten ausleben

können. 
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Antrag Ge-17

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Verbot vonWildtierhandel und Exotenhaltung
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DerWildtierhandel, der Exotenhandel und der kom-

merzielle Importe von exotischen Wildfängen (egal

ob mit oder ohne Schutzstatus), gemäß Erlass vom

27.10.2005 für Wildvögel aufgrund der Vogelgrippe,

sollte untersagt werden.

Begründung

Die Haltung von exotischen Tieren ist für eine Pri-

vatperson zu anspruchsvoll. Laut TierSchG § 2 (1) 3

gilt: “Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen

hat, muss über die für eine angemessene Ernäh-

rung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung

des Tieres erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

verfügen.”

Daher sollte die Exotenhaltung und der Wildtier-

handel bundesweit untersagt werden.

Bis zum Erlass eines Einfuhrverbotes am 27.10.2005

wegen der Vogelgrippe importierte die EU ca. 1,76

Mio.Wildvögel pro Jahr. Etwaebenso vieleTiere star-

benbereits vor demExport. Die EUwar somit für den

Fang von 3,5 Mio. Wildvögeln pro Jahr verantwort-

lich.

Allein in deutschen Wohnzimmern stehen etwa

700.000 Terrarien mit Reptilien und Amphibien. Die

Sammler exotischer „Heimtiere“ haben es dabei vor

allem auf ausgefallene und seltene Arten abgese-

hen. Um die Nachfrage bedienen zu können, „pro-

duzieren“ skrupellose Züchter die Tiere unter qual-

vollen Bedingungen oder entreißen sie der Natur.

Deutsche Großhändler importieren jedes Jahr hun-

derttausende Exoten aus Ländernwie Vietnam,Tan-

sania oder den USA (Reptiles by Mack, Ohio)

– ein millionenschweres,unbarmherziges Geschäft,

bei demSterberaten bis zu 70%bereits einkalkuliert

sind (Video- und Bildmaterial: bei PETA Deutsch-

land).

Aus Unkenntnis der Tierhalter erkranken die meis-

ten Tiere und sterben einen langsamen Tod, wer-

den ausgesetzt oder im günstigsten Fall durch die

Behörden eingezogen. Aus nicht fachgerechter Hal-

tung können die Tiere langfristige bzw. dauerhafte

Einschränkungen behalten (Herpes, Mycoplasmen,

Papageienkrankheit etc.)

Die Betreuungsstationen/Tierheime etc. sind über-

füllt mit “Allerweltexoten” und müssen für die Ver-

mittlung (hoher Zeit- und Kostenaufwand) unge-

Adressat:
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schützter Arten Sorge tragen. In den Jahren 2013und

2014 wurden z.B. folgende artengeschützte Tiere le-

gal importiert:

5.773 Maurische Landschildkröten

2.619 Griechische Landschildkröten

18.600 Vierzehenschildkröten

1.397 Spornschildkröten

43.000 Chinesische Streifenschildkröten

42.000 Chinesische Dreikielschildkröten

4.780 Grüner Leguan

9.530 GrüneWasseragame

9.692 Königspython

(Quelle: NABU-Artenschutzzentrum Leiferde/Gif-

horn) - Neueste Zahlen sind hier nachzufragen; sie

haben sich nicht reduziert, im Gegenteil!

Bisher besteht für Händler nur eine Dokumentati-

onspflicht. Großsäuger wie Kamele, Affen, Tiger, Lö-

wen, Zebras etc. werden im Internet und über Klein-

anzeigen angeboten.

Das Modell einer verpflichtenden Sachkunde ist

schon seit vielen Jahren bei Verbänden (Deutsche

Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde,

Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier-, und

Artenschutz e.V.) etabliert. Vollzugshinweise zum

Artenschutzrecht überarbeitet 19.11.2010 vom Stän-

digen Ausschuss “Arten- und  Biotopschutz”

Auf der Basis des Art. VIII Abs. 4WA und der Resolu-

tion Conf. 10.7 bestehen zur Rettung lebender Exem-

plare drei Möglichkeiten:

1) Rückführung in das Herkunftsland

• Freilassung der Tiere = selten möglich, da ers-

tens sehr kosten- und personalintensiv, zwei-

tens Herkunftspopulation muss bekannt sein,

drittens Gefahr der Einschleppung von Krank-

heiten in die Heimatpopulation

2) Tötung der eingezogenen Exemplare

• das hieße Töten ohne vernünftigen Grund

• ist mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar

(AusnahmennachArt. 16aNr. 2 TierSchGmög-

lich)

3) Abgabe an geeignete Einrichtungen oder Perso-

nen

Vorrangige Vorgehensweise zur Zeit:

• Dauerhafte Unterbringung in Auffangstatio-

nen

• Bestimmung des Unterbringungsortes ist von

dem Schutz- und Gefährdungsstatus der Tier-

art abhängig.

Gefahrtiere: Tiere, die aufgrund ihres Verhaltens

und ihrer Körperkräfte /Waffen / Gifte eine Gefähr-

dung für den Menschen darstellen können.
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3400 Arten - ca. 700 giftig, mind. 50 tödlich Zahl-

reiche Giftschlangen, Skorpione etc. sind nicht ge-

schützt.

Wichtig wäre:

• Eine länderübergreifende einheitliche Rege-

lung und eine zentrale Datei für alle Be-

hörden (Bundesamt für Naturschutz, Nie-

dersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirt-

schaft, Küsten- und Naturschutz, Untere Na-

turschutzbehörden des Landes Niedersach-

sen, Vet.Amt, Ordnungsamt etc.) ist zu schaf-

fen.

• Ein Sachkundenachweis, den es schon seit

Jahrzehnten gibt, ist für alle Tierhalter ver-

pflichtend einzuführen.

• Verpflichtung des Handels zurMeldung an die

Behörden

• Regelung der Unterbringung von beschlag-

nahmten Gefahrtieren

• Behandlung nichtheimischer Wildtiere = Exo-

ten wie Fundtiere (BGB §§ 960ff)

(Quelle: NABU-Artenschutzzentrum Leiferde/Gif-

horn)

  Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 18.

Legislaturperiode, S. 123:

“Wir werden die Sachkunde der Tierhalter fördern.

Gleichzeitig erarbeiten wir ein bundeseinheitliches

Prüf- und Zulassungsverfahren (…). Ziel ist es außer-

dem, EU-weit einheitliche und höhere Tierschutz-

standards durchzusetzen”.

Exotische Tiere gehören nicht ins Wohnzimmer. Es

versteht sich von selbst, dass Jagdtrophäen einem

Einfuhrverbot unterliegen müssen.

Antrag Ge-18

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Schutz von “Heimtieren” durch ein Heimtierschutzgesetz und Sachkundenachweis für Tierhalter:innen
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ZumSchutz vonHeimtieren soll einHeimtierschutz-

gesetz verabschiedet und ein Sachkundenachweis

für Tierhalter:innen verpflichtend werden.

Begründung

Aus Unwissenheit und Nachlässigkeit wird massiv

gegen das Tierschutzgesetz § 2 verstoßen. Millio-

nen von “Heimtieren” fehlt der angemessene recht-

liche Schutz! Eswurde verpasst, bei derNovellierung

des Tierschutzgesetzes eine spezifische Heimtier-

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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Verordnung zu integrieren.

In Deutschland leben ca. 28 Millionen sog. Heimtie-

re sowie zahllose Tiere in Aquarien und Terrarien.

Hinzu kommen 3,4 Millionen Ziervögel. Diese Tiere

werden von Gesetzes wegen nicht bis völlig unzu-

reichend vor Leid und Missbrauch geschützt. Es hat

sich eine mächtige Tierhandelsindustrie entwickelt,

wodurch dieWegwerfmentalität weiter unterstützt

wird.

Seit vielen Jahren fordert der Deutsche Tierschutz-

bund ein Heimtierschutzgesetz, d.h. einen Sachkun-

denachweis für alle Tierhalter. Diesen Nachweis for-

derte ebenfalls der ehem.Professor an der Tierärztli-

chenHochschule Hannover, Herr Dr.Hackbarth, ehe-

mals Mitglied im niedersächsischen Tierschutzbei-

rat, seit vielen Jahren. Er sagt, Zitat: “die größte

Tierquälerei findet in privaten Haushalten statt auf-

grund von eklatantem Unwissen über artgerechte

Tierhaltung”.

Viele sog. Heimtiere werden unter Bedingungen ge-

halten, die keinesfalls ihrer Natur und ihren Bedürf-

nissen entsprechen. Obwohl es die Halter dieser Tie-

re meist gut meinen, leiden viele “Haustiere” in

Deutschland schrecklich unter ihren Lebensbedin-

gungen. Das Schweizer Tierschutzgesetz legt zahl-

reiche Haltungsbedingungen fest, die auch unzähli-

genTieren inDeutschlandhelfen könnten, z.B. Grup-

penhaltung soziallebender Arten.

Eine rechtliche Regelung folgender Punkte ist drin-

gend notwendig:

1) Gruppenhaltung soziallebender Arten

2) Kastrationspflicht für alle geschlechtsreifen Tiere,

die unkontrolliert ins Freie gelassen werden

3) Verbot von Wildtierhaltung in Privathaushalten

und damit verbunden

4)Verbot vonTierbörsenmit exotischenTieren. Auch

gefährliche Tiere werden hier in vielen Fällen ohne

Skrupel verkauft. Dies stellt neben dem Leid der Tie-

re zusätzlich eine ernstzunehmende Gefahr für die

Bevölkerung dar.

5) Verbot von Vogelbörsen und -ausstellungen

6) Massive Eindämmung der Zucht aller sog. Heim-

tiere

7) Verbot von Qualzuchten, z.B. Nacktkatzen -

s.Grundsatz in § 1 Tierschutzgesetz

8) Verkaufsverbot vonTieren imZoohandel. Jedes im

Zoohandel gekaufte Tier fördert die “Nachprodukti-

on”.

Die niedersächsische Koalitionsvereinbarung sieht

bereits eine Landesverordnung zur Katzenkastrati-

on vor, ebenfalls die Förderung von Tierheimen. Die
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Tierheime sind stets überfüllt von Katzen. Mit der

Kastrationsverordnung würde sich dieses Problem

langfristig lösen und damit die zusätzlichen Landes-

mittel reduzieren.

Eine Verordnung zum Schutz der sog. Heimtiere ist

unerlässlich, entspricht sie doch unseren heutigen

Wertevorstellungen, siehe auch das Positionspapier

Tierschutz der Bundes-SPD vom 16.06.2015.

Antrag Ge-19

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Bezirksvorstand

Verbot der Hobby-Jagd
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Die SPD-Fraktionenwerdengebeten, sich für folgen-

de Forderungen einzusetzen:  

• Jagdstopp in sämtlichen internationalen

Schutzgebieten in Europa  

• Keine Jagd auf gefährdeteTierarten (Rote Liste

ab Vorwarnstufe)  

• Keine Jagd auf Großtiere wie Luchs oderWolf  

• Ganzjährige Schonzeit für Beutegreifer wie

Fuchs, Dachs, Goldschakal usw.

• EU-weites Verbot von tierquälerischen Jagd-

methoden (Fallenjagd, Baujagd, Bogenjagd

u.a.)

• Streichung aller Vogelarten aus dem Katalog

der jagdbaren Arten

• Verbot der Hobbyjagd

• Verbot von Schliefenanlagen

• Verbot der Jagd auf Haustiere, vor allem auf

Katzen und Hunde

• Jährlicher Nachweis der Schiess- und Treff-

Sicherheit

• Verbot der Ausbildung an lebenden Tieren

• Einsatz von Nachtsichtgeräten nur durch Be-

rufsjäger:innen 

Begründung

Die Skepsis gegenüber der Jagd nimmt auch in Eu-

ropa kontinuierlich zu. Die Jagd erfüllt keinen öko-

logischen Zweck, vielmehr gehen die Bestände der

gefährdeten jagdbaren Arten kontinuierlich zurück.

Die Freizeitjagd dient in all ihren Facetten beinahe

ausschließlich nur eigenen individuellen Interessen

der Jagdausübungsberechtigten, der Pflege von Tra-

ditionen und der Lust am Töten.

Jagd und Jäger sind Teil unserer Naturschutzproble-

me und stellen eine große Belastung für die Natur

Der Bezirksvorstand wird gebeten, gemeinsam mit

demAKTierschutz eine Veranstaltungsreihe zu kon-

zipieren und durchzuführen, in der der Dialog mit

den unterschiedlichen Interessensgruppen (Jagd-

verbände, Tierschutzverbände, …) gesucht wird.
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dar. Das wird auch dadurch deutlich, dass das Jagd-

recht von allen arten-, natur- und tierschutzrecht-

lichen Neuregelungen der vergangenen Jahrzehn-

te abgeschottet wurde. Damit hat sich das Jagd-

recht den Allgemeininteressen endgültig entzogen.

Auch in Konfliktsituationen (Naturschutz, Waldum-

bau, Wildtierkrankheiten, wirtschaftliche Schäden)

ist die vergnügungsgeleitete Jagd keine Lösung.

Das zeigt u.a. die Entwicklung der Bestände von

Wildschweinen oder Waschbären in Deutschland,

die trotz – oder gerade wegen – der intensiven

Jagd seit Jahrzehnten zunehmen. Die Natur ist ein

dynamisches, eigengesetzliches, grundsätzlich zur

Selbsterhaltung fähiges, aber auch störungsanfälli-

ges Wirkungsgefüge. Dort, wo es offensichtlich zu

Konflikten mit Wildtieren kommt, sollten jeweils

im Einzelfall Managementpläne durch die Natur-

schutzbehörden erarbeitet und verfolgt werden. 

Antrag Ge-20

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Haltungsvorschriften für Mastkaninchen verbessern
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Die Haltungsvorschriften für Mastka-

ninchen in Abschnitt 6 der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung sollen grundlegend

verbessert werden.

Begründung

Allein in Deutschland werden jedes Jahr über 20

Millionen Kaninchen konsumiert, berichtet die UN-

Organisation Food and Agriculture. Bisher gibt es

für sog. Mastkaninchen keinerlei Haltungsbedin-

gungen. Sie leben in Verhältnissen wie bis vor kur-

zem die Käfighühner in den Legebatterien. Jedem

von ihnen stehen nur 700 cm zu, kaum mehr als

ein DIN-A4-Blatt, ohne Tageslicht, ohne Frischluft.

Auch bei kleinen Kaninchenzüchtern ergeht es ih-

nen meist nicht besser.

Kaninchen sind von Natur aus für weiche Unter-

gründe geschaffen; sie leben im Freien auf wei-

chem Grund und Boden. Kaninchenmast in Draht-

käfigen ist Tierquälerei und verstößt gegen das Tier-

schutzgesetz § 1; denn es werden ihnen hier achtlos

Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt.

Die Drahtgitterböden schneiden tief in die emp-

findlichen Pfoten der Tiere ein. Diese Fehlhaltung

führt zu schlimmen Verletzungen mit unbehandel-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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ten Entzündungen. Sie haben abgebissene Ohren,

eitrige Augen, blutige Pfoten und kahle Stellen. Ih-

re Lebenserwartung: drei bis vier Monate, falls sie

bis zur Schlachtungdurchhalten. Aufgrunddesnicht

artgerechten Mastfutters entstehen Durchfall und

Entzündungen der Schleimhäute.

Damit dieTiere dieQualen derMastmöglichst über-

stehen, ist der Einsatz vonMedikamentenüblichwie

in allen Massentierhaltungen; künstliche Lichtquel-

len sorgen für einen verlängerten Tagesablauf - ei-

ne Sterbequote von bis zu 50 %wird vonMästern in

Kauf genommen. Dieser rechtsfreie Raum ist unver-

züglich zu beenden.

Auf Produkten mit schönen Bildern wird den Ver-

brauchern eine Idylle auf der grünen Wiese vorge-

gaukelt und eine heileWelt suggeriert.

Mit dem Tierschutzgesetz, nunmehr über 20 Jahre

im Grundgesetz verankert, ist diese brutale, unwür-

dige Haltung nicht vereinbar – ebenfalls nicht mit

den heutigen Wertevorstellungen für Mensch und

Tier.

TSchG § 1 : Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Ver-

antwortung des Menschen für das Tier als Mitge-

schöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schüt-

zen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen

Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

TSchG § 2, § 2a Anforderungen an die Haltung

Foto- und Filmdokumente über die industrielle Kä-

figmast sind bei den großen deutschen Tierschutz-

verbänden einzusehen.

Antrag Ge-21

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Bundesweites Verbot von Tiertransporten in Drittländer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich

für den Erlass eines nationales Exportverbotes von

Tieren in Drittstaaten, die kein eigenes und vollzo-

genes Tierschutzrecht haben, einzusetzen. Das na-

tionale Transportverbot ist entweder durch Verord-

nung oder durch Änderung des Tierschutzgesetzes

umzusetzen.

Begründung

Bei Anwendung und Vollzug der EU-

Tiertransportverordnung (VO (EG) Nr. 1/2005)

durch die Bundesländer bzw. die Veterinärbehörden

werden unzulässigerweise höchst unterschiedli-

Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (S. 35)
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che Maßstäbe in den einzelnen Ländern gesetzt.

Dadurch bedingt entstehen „Schlupflöcher“, u. a.

in Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-

Westfalen, die die Abfertigung der Transporte

in Drittländer leider immer wieder ermöglichen.

Die beteiligten Veterinärämter stehen stark in

der Kritik, siehe z.B. https://www.ndr.de/fern-

sehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-

Rindertransporte-Was-wissen-

Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html1   

Hier könnte ein grundsätzliches Problem in der

Nähe der abfertigenden Veterinärämter zu den

antragsstellenden Betrieben bestehen. Die Vete-

rinärämter sind dem Landrat unterstellt. Dieser

ist ein politischer Beamter, der alle Aspekte in

seinem Landkreis, insbesondere in ländlich ge-

prägten Gebieten, zu berücksichtigen hat. Auf-

schlussreich die Aussage des Verein Ostrfriesischer

Stammviehzüchter-Geschäftsführers Cord-Hinnerk

Thies in der Ostfriesen Zeitung am 13.01.2023: „Im

Zweifel kann es auch sein, dass wir bei verwehrten

Transporten gegen die Veterinärämter, mit denen

wir seit sehr Langem gut zusammenarbeiten, kla-

gen müssen – was wir eigentlich gar nicht wollen.“

 

Auch wird in zunehmendem Maß über andere EU-

Mitgliedstaaten, insbesondere Ungarn, der Tsche-

chei und Litauen, in Drittländer abgefertigt und so

sogar weite Umwege für die Tiere in Kauf genom-

men.  

Im April 2022 hatte die Agrarminister:innnenkonfe-

renzdieBundesregierungaufgefordert, unabhängig

von der EU ein Exportverbot für lebende Tiere in be-

stimmte Drittländer einzuführen (TOP 32). Zudem

wird der Bund aufgefordert, sich für die zeitnahe

Überarbeitungder EU-Tiertransportverordnung ein-

zusetzen und dabei insbesondere Tiertransporte in

Drittländer in den Fokus zu nehmen.  

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in einem

Beschluss vom 26. Mai 2021 ausgeführt, dass dem

BMEL eine Regelung für ein nationales Transport-

verbot in bestimmte Drittländer durch Rechtsver-

ordnung aufgrund § 12 Abs. 2 Nr. 3 Tierschutzgesetz

möglich sei (Beschluss vom 26. Mai 2021, Az. 11 ME

117/21). Zu diesemErgebnis kommt auch einGutach-

ten des Parlamentarischen Beratungs- und Gutach-

terdiensts des Landtags Nordrhein-Westfalen vom

8. Februar 2021 (Information 17/298). 

Danach ist ein Verbot des Exports lebender Tiere

in bestimmte Drittländer durch Erlass einer Verord-

nung auf Grundlage der Ermächtigung des § 12 Abs.
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2 Satz 1 Nr. 3 Tierschutzgesetz möglich. 

Ein weiteres Rechtsgutachten, ab-

rufbar unter https://media.4-

paws.org/7/8/a/b/78ab83eed5646e9496d851cb1fa249013556e6b5/VIER-

PFOTEN_R echtsgutachten_Tiertranspor-

te_in_Drittstaaten_2021.pdf2 kommt zu dem

gleichen Schluss.  

Auch der Ausschuss für Agrarpolitik und Ver-

braucherschutz des Bundesrates hatte am 11.

Juni 2021 (Nr. 7b der Drucksache 394/1/21)

empfohlen, ein nationales Exportverbot in der

Tierschutz-Transportverordnung zu implementie-

ren: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/druck-

sachen/2021/0301-0400/394-1- 21.pdf?__blob=pu-

blicationFile&v=13  

Ein Exportverbot für lebende Tiere in bestimm-

te Drittstaaten ist neben den mittlerwei-

le häufig dokumentierten Verstößen gegen

EU-Tierschutzrecht während und nach dem

Transport (siehe z. B. verschiedene Studien für

den ANIT-Ausschuss des Europäischen Parla-

ments zum Transport von Tieren in Drittländer)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/do-

cument/IPOL_STU(2021)6908774 und zum Trans-

port von Tieren in Schiffen – https://www.eu-

roparl.europa.eu/thinktank/en/docu-

ment/IPOL_STU(2021)6908765 und https://www.eu-

roparl.europa.eu/commit-

tees/en/anit/events/events-hearings6 

wie folgt zu begründen:  

• Vor der Kernaussage des Artikels 3 der EU-

Tierschutztransportverordnung, wonach Tier-

beförderungen nicht durchgeführt werden

dürfen, wenn Tieren dabei Verletzungen oder

unnötige Leiden zugefügt werden könnten,

ist jegliche Abfertigung vonTiertransporten in

Tierschutz-Hochrisikostaaten als rechtswidrig

anzusehen.  

• Die Tiere sind weder während des Transports

noch bei der Haltung oder der Schlachtung in

diesen Staaten durch ein nachgewiesenes, ei-

genständiges, vollziehbares oder vollzogenes

Tierschutzrecht vor Schmerzen, unnötigen Lei-

den oder Schäden geschützt.  

• Die Bestimmungen der EU-

Tierschutztransportverordnung, der

EU-Kontrollstellenverordnung (VO

(EG) Nr. 1255/97) und der neuen EU-

Kontrollverordnung (VO (EU) Nr. 2017/625)

sind durch die zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten in denDrittländern entgegen der
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Urteile des EuGH (Rs. 424/13 und 383/16) nicht

überwachbar und damit nicht vollziehbar. 

• Selbst amtliche Zulassungen von Kontrollstel-

len (Ruheorte für Tiere) in Drittländern, z.B. in

Russland, stellen weder eine tierschutz- und

verordnungskonforme Eignung und Ausstat-

tung noch den entsprechenden Betrieb nach-

prüfbar sicher.

• Tierexporte, die eine zwischengeschaltete

Schiffspassage und den damit verbundenen

Wechsel des Transportmittels enthalten,

werden durch die Behörden der Mitgliedstaa-

ten entgegen den Bestimmungen geltenden

Rechts abgefertigt, da die im Fahrtenbuch und

im TRACES-Dokument festgelegte Sendung

bereits im EU-Ausgangshafen aufgelöst und

im Drittlandshafen für einen nachfolgenden

Straßentransport neu zusammengestellt

wird. Eine Sendungsverfolgung bis zum Be-

stimmungsort ist unmöglich. Es wird nicht

einmal sichergestellt, dass der aufgeführte

Bestimmungsort überhaupt erreicht wird.

Oft werden als Bestimmungsort Häfen oder

Hafenanlagen in die von dem Veterinär-

amt zu genehmigende Transportplanung

eingetragen. Diese sind aber kein Bestim-

mungsort. Entsprechende Eintragungen

und Bestätigungen im Fahrtenbuch sind

Dokumentenfälschungen.

• Aus Deutschland werden mittlerweile aus-

schließlich tragende, junge Zuchtrinder zum

behaupteten Aufbau einer Milchviehpopula-

tion in Drittländer exportiert. Die Verwen-

dung dieser Tiere zu Zuchtzwecken (Aufzucht

des im Drittland geborenen Kalbes, Wieder-

belegung der Mutterkuh zur Erzeugung wei-

terer Nachkommen) wird jedoch in keinem

Fall nachgewiesen. Möglicherweise existie-

rende Zuchtbetriebewerden in denTransport-

dokumenten nicht als Bestimmungsort ange-

führt. In diesen Ländern herrscht in der Regel

eine ausgeprägte Futtermittelknappheit, die

eine bedarfs- und wiederkäuergerechte Füt-

terung der deutschen Hochleistungstiere er-

heblich und tierschutzrelevant erschwert bzw.

einschränkt und eine Futterkonkurrenz zwi-

schen Milcherzeugung und Nachzucht verur-

sacht. Zudem leiden deutsche Hochleistungs-

kühe unter den klimatischen Bedingungen in

den meisten Drittländern. Die Tiere sind nicht

an die teilweise sehr hohenTemperaturen  an-
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gepasst und esmangelt in den Zielländern ne-

ben der Futterversorgung auch an der nötigen

Wasserversorgung. Eine laktierende Kuh be-

nötigt bei Temperaturen von 40-45 Grad Cel-

sius, wie sie bspw. in Marokko und Ägypten

während der heißenMonate herrschen, bis zu

200 Liter Wasser am Tag. Diese Wassermen-

gen sind auf den Betrieben in diesen Ländern

schlicht nicht vorhanden. Eine leistungsfähi-

ge, sich selbst erhaltende und nachhaltig ge-

führte Milchrindpopulation ist in diesen Län-

dern (außer Israel), trotz jahrzehntelanger Im-

porte von Hochleistungsrindern zu Zuchtzwe-

cken nur in Einzelfällen vorhanden. Die jährli-

chen Statistiken des IFCN Dairy Research Net-

works (https://ifcndairy.org/) weisen in vielen

Bestimmungsländern deutscher Rinderexpor-

te eine, wenn überhaupt, marginale Entwick-

lung der Milchleistung auf Einzeltier- und Po-

pulationsebene in den letzten etwa 20 Jah-

ren nach, und auch das nur mit großen jähr-

lichen Schwankungen. Ein Zuchtfortschritt ist

z. B. in der mittleren Laktationsleistung (Ma-

rokko: etwa 1000kg/Rind/Jahr, Ägypten: 2000

kg, Usbekistan: unter 2000 kg) nicht erfolgt.

In einigen Ländern, wie z. B. Marokko, Ägyp-

ten oder dem Libanon, sind in den letzten

Jahren negative Entwicklungen in der Milch-

erzeugung, der mittleren Laktationsleistung,

den Bestandsgrößen und den Bestandszahlen

zu verzeichnen. Hieraus ist ablesbar, dass der

Fleischmarkt in diesen Ländern eine größere

Bedeutung hat als der heimische Milchmarkt,

der zudem häufig durch die Tourismusindus-

trie getrieben sein dürfte. 

1https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,
rindertransport102.html

2https://media.4-paws.org/7/8/a/b/78ab83eed5646e9496d851cb1fa249013556e6b5/VIERPFOTEN_Rechtsgutachten_
Tiertransporte_in_Drittstaaten_2021.pdf

3https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/394-1-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
4https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)690877
5https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)690876
6https://www.europarl.europa.eu/committees/en/anit/events/events-hearings

Antrag Ge-22

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Verbot vonWildtieren im Zirkus

1 Die Haltung von Wildtieren im Zirkus soll bundes- Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (S. 35)
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weit verboten werden.

Begründung

Der Tierschutz ist seit 2002 als Staatsziel im Grund-

gesetz Art. 20a verankert und erfordert einen ver-

bindlichen Handlungsauftrag zur Umsetzung. Das

Tierschutzgesetz in Deutschland verbietet die Ver-

wendung von Tieren, wenn damit Schmerzen, Lei-

den oder Schaden für das Tier verbunden sind. Die-

se Kriterien sind bei denWildtieren im Zirkus erfüllt

durch z.B. teilweise artwidrige Dressuren (Schmer-

zen), ständiges Reisen und Unterbringung in mobi-

len Kleinstgehegen (Leiden) und artwidriges Halten

dieser Tiere (Schaden). Die Begründung, - „einWild-

tierverbot in Zirkussen ist nicht mit der Berufs- und

Dienstleistungsfreiheit vereinbar“ - ist längst durch

EU-Recht ausgeräumt.

Gegen die Klage des Europäischen Zirkusverban-

des hat bereits 2009 die EU-Kommission das Wild-

tierverbot in Zirkussen in Österreich als rechtmä-

ßig bewertet. 19 europäische Länder haben bereits

die Haltung vonWildtieren im Zirkus eingeschränkt

oder verboten, z.B. haben die Niederlande im Sep-

tember 2015 ein entsprechendes Verbot ausgespro-

chen. Bereits 2010 hat die Bundesärztekammer in

Deutschland ein Verbot vonWildtieren imZirkus ge-

fordert. 2003 und 2011 hat der Bundesrat die Bun-

desregierung in zwei Entschließungen beauftragt,

die Haltung von Wildtieren im Zirkus zu verbieten.

In mehr als 30 Städten und Kommunen in Deutsch-

land sind gastierende Zirkusse mit Wildtieren mitt-

lerweile unerwünscht.

Menschen auf der ganzen Welt erkennen, dass es

nicht mehr akzeptabel ist,Tiere im Namen der Un-

terhaltung ihrer Freiheit zu berauben und zu miss-

brauchen!

Tiere in reisenden Betrieben wie Zirkussen werden

von einer Stadt zur anderen gekarrt und wie ein Teil

der Ausrüstung behandelt. Man nimmt ihnen die

Kontrolle über alle Aspekte ihres Lebens. Jedes na-

türliche Verhalten ist ihnen verwehrt; sie können

sich nicht sozialisieren. Viele Wildtiere werden apa-

thisch, krank, depressiv.

Kindern werden gefährliche Werte vermittelt. Sie

gewinnen den falschen Eindruck, es sei in Ordnung,

Tiere mit Peitsche und Stock zu unterwerfen und

zu demütigen. Dies kann lt. Kinderpsychologen ver-

hängnisvolle Auswirkungen auf die soziale Entwick-

lung eines Kindes haben. Kinder sollten lernen, die

Gefühle und Bedürfnisse aller Lebewesen zu respek-

tieren - ein ZirkusmitTieren ist dafür der falscheOrt.
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Um dem Tierschutz und dem Tierschutzgesetz in

Deutschland gerecht zu werden, ist ein sofortiges

Verbot der Haltung von Wildtieren im Zirkus zu er-

lassen.

Die Entschließungendes Bundesrates der Bundesre-

gierung von 2003 und 2011müssen nun endlich um-

gesetzt werden!

Antrag Ge-23

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Verbot von Qualzuchten bei landwirtschaftlich genutzten Tieren
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Das im niedersächsischen Koalitionsvertrag formu-

lierte Qualzuchtverbot sollte schnellstmöglich kon-

kretisiert, die für das Verbot vorgesehenen Tierras-

sen benannt und ein Konzept für den Umstieg auf

qualzuchtfreie Tierrassen in der Landwirtschaft vor-

gelegt werden.

Begründung

Die derzeitige Zucht von landwirtschaftlich genutz-

ten Tieren ist auf maximale Wirtschaftlichkeit aus-

gerichtet. Durch die Steigerung der Produktivität

der Tiere, wie z. B. der Milchmenge bei Milchkühen,

der Tageszunahme bei Mastschweinen, Mastrin-

dern und Masthähnchen oder der Legeleistung von

Legehennen, werden diese an den Rand ihrer bio-

logischen Leistungsgrenze gebracht. Die Folge der

rein leistungsorientierten Zucht sind Gesundheits-

störungen und Verhaltens-einschränkungen. Kon-

kret sprechen wir hier beispielsweise von Euterent-

zündungen bei Milchkühen, von Gelenksproblemen

bei Mastrindern, von Entzündungen des Legeappa-

rates und Brustbeinfrakturen bei Legehennen sowie

Herzkreis-laufproblemen bei Mastschweinen.

Diese zuchtbedingten Krankheiten und Einschrän-

kungen, die frühzeitig zumTod führen können,müs-

sen die Tiere zusätzlich zu den ohnehin tierquäle-

rischen Haltungsbedingungen in der industriellen

Tierhaltung ertragen. Des Weiteren führt die Zucht

auf einseitige Höchstleistung bei Milchkühen und

Legehennen dazu, dass die männlichen Küken und

Milchkälber als unwirtschaftlich gelten und in ihrer

Aufzucht kaum Wertschöpfung gesehen wird (sie-

he Problematik „Wegwerfkälber“). Mit der Abkehr

von hochspezialisierten Einnutzungsrassen und der

Zuwendung zu den robusteren Zweinutztierrassen

könnten die beschriebenen Probleme gelöst wer-

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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den.  

Aus diesen Gründen sollte das Verbot der Qualzucht

von landwirtschaftlich genutzten Tieren schnellst-

möglich konkretisiert und ein Konzept für den Um-

stieg auf qualzuchtfreie Tierrassen erarbeitet wer-

den. 

Antrag Ge-24

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Konkretisierung der Qualzucht bei landwirtschaftlich genutzten Tieren in § 11b Tierschutzgesetz
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird dazu aufgefor-

dert, den Qualzuchtbegriff bei Nutztieren im Sin-

ne von § 11b Tierschutzgesetz zu definieren und die

Qualzuchtmerkmale, die ein konkretes Zuchtverbot

bestimmter Linien begründen, zu bestimmen. 

Begründung

Die derzeitige Zucht von landwirtschaftlich genutz-

ten Tieren ist auf maximale Wirtschaftlichkeit aus-

gerichtet. Durch die Steigerung der Produktivität

der Tiere, wie z. B. der Milchmenge bei Milchkühen,

der Tageszunahme bei Mastschweinen, Mastrin-

dern und Masthähnchen oder der Legeleistung von

Legehennen, werden diese an den Rand ihrer bio-

logischen Leistungsgrenze gebracht. Die Folge der

rein leistungsorientierten Zucht sind Gesundheits-

störungen und Verhaltens-einschränkungen. Kon-

kret sprechen wir hier beispielsweise von Euterent-

zündungen bei Milchkühen, von Gelenksproblemen

bei Mastrindern, von Entzündungen des Legeappa-

rates und Brustbeinfrakturen bei Legehennen sowie

Herzkreis-laufproblemen bei Mastschweinen. Die-

se zuchtbedingten Krankheiten und Einschränkun-

gen, die frühzeitig zum Tod führen können, müs-

sen die Tiere zusätzlich zu den ohnehin tierquäle-

rischen Haltungsbedingungen in der industriellen

Tierhaltung ertragen. Des Weiteren führt die Zucht

auf einseitige Höchstleistung bei Milchkühen und

Legehennen dazu, dass die männlichen Küken und

Milchkälber als unwirtschaftlich gelten und in ihrer

Aufzucht kaum Wertschöpfung gesehen wird (sie-

he Problematik „Wegwerkkälber“). Mit der Abkehr

von hochspezialisierten Einnutzungsrassen und der

Zuwendung zu den robusteren Zweinutztierrassen

könnten die beschriebenen Probleme gelöst wer-

den.  

 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Das in § 11b Tierschutzgesetz formulierte Qual-

zuchtverbot ist zu unkonkret und schützt Nutztie-

re nicht vor Qualzuchten. Aus diesen Gründen soll-

te Qualzucht bei landwirtschaftlich genutzten Tie-

ren schnellstmöglich definiert und ein Konzept für

den Umstieg auf qualzuchtfreie Tierrassen erarbei-

tet werden.  

Antrag Ge-25

AK Tierschutz

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Überarbeitung des niedersächsischen Erlasses zur Genehmigung von Tiertransporten in Drittländer
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Die SPD-Landtagstagsfraktion wird aufgefordert,

eine Überarbeitung des Erlasses zur Genehmi-

gung von Tiertransporten in Drittländer vorzuneh-

men mit der Zielsetzung, die Vorschriften der EU-

TiertransportVO eng auszulegen inkl. einer Defini-

tion des Begriffs „Verwendung zu Zuchtzwecken“

sowie Vorlagepflicht entsprechender Nachweise so-

wie die Zuständigkeit für die Genehmigung dieser

Transporte an das Niedersächsische Landesamt für

Verbraucherschutz (LAVES) zu übertragen. 

Begründung

Bei Anwendung und Vollzug der EU-

Tiertransportverordnung (VO (EG) Nr. 1/2005)

durch die Bundesländer bzw. die Veterinärbehörden

werden unzulässigerweise höchst unterschiedli-

che Maßstäbe in den einzelnen Ländern gesetzt.

Dadurch bedingt entstehen „Schlupflöcher“, u. a.

in Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-

Westfalen, die die Abfertigung der Transporte

in Drittländer leider immer wieder ermöglichen.

Die beteiligten Veterinärämter stehen stark in

der Kritik, siehe z.B. https://www.ndr.de/fern-

sehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-

Rindertransporte-Was-wissen-

Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html7   

Hier könnte ein grundsätzliches Problem in der Nä-

he der abfertigenden Veterinärämter zu den an-

tragsstellenden Betrieben bestehen. Die Veterinär-

ämter sind dem Landrat unterstellt. Dieser ist ein

politischer Beamter, der alle Aspekte in seinem

Landkreis, insbesondere in ländlich geprägten Ge-

bieten, zu berücksichtigen hat. Aufschlussreich die

Aussage des VOST-Geschäftsführers Cord-Hinnerk

Thies in der Ostfriesen Zeitung am 13.01.2023: „Im

Zweifel kann es auch sein, dass wir bei verwehrten

Erledigt durch Koalitionsvertrag Land (S. 42 f.)

94

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,rindertransport102.html


I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Ge-25

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Transporten gegen die Veterinärämter, mit denen

wir seit sehr Langem gut zusammenarbeiten, kla-

genmüssen –was wir eigentlich gar nicht wollen.“  

Auch wird in zunehmendem Maß über andere EU-

Mitgliedstaaten, insbesondere Ungarn, der Tsche-

chei und Litauen, in Drittländer abgefertigt und so

sogar weite Umwege für die Tiere in Kauf genom-

men.  

Im April 2022 hatte die Agrarminister:innnenkonfe-

renzdieBundesregierungaufgefordert, unabhängig

von der EU ein Exportverbot für lebende Tiere in be-

stimmte Drittländer einzuführen (TOP 32). Zudem

wird der Bund aufgefordert, sich für die zeitnahe

Überarbeitungder EU-Tiertransportverordnung ein-

zusetzen und dabei insbesondere Tiertransporte in

Drittländer in den Fokus zu nehmen.  

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in einem

Beschluss vom 26. Mai 2021 ausgeführt, dass dem

BMEL eine Regelung für ein nationales Transport-

verbot in bestimmte Drittländer durch Rechtsver-

ordnung aufgrund § 12 Abs. 2 Nr. 3 Tierschutzgesetz

möglich sei (Beschluss vom 26. Mai 2021, Az. 11 ME

117/21). Zu diesemErgebnis kommt auch einGutach-

ten des Parlamentarischen Beratungs- und Gutach-

terdiensts des Landtags Nordrhein-Westfalen vom

8. Februar 2021 (Information 17/298). 

Danach ist ein Verbot des Exports lebender Tiere

in bestimmte Drittländer durch Erlass einer Verord-

nung auf Grundlage der Ermächtigung des § 12 Abs.

2 Satz 1 Nr. 3 Tierschutzgesetz möglich. 

Ein weiteres Rechtsgutachten, ab-

rufbar unter https://media.4-

paws.org/7/8/a/b/78ab83eed5646e9496d851cb1fa249013556e6b5/VIER-

PFOTEN_R echtsgutachten_Tiertranspor-

te_in_Drittstaaten_2021.pdf8 kommt zu dem

gleichen Schluss.  

Auch der Ausschuss für Agrarpolitik und Ver-

braucherschutz des Bundesrates hatte am 11.

Juni 2021 (Nr. 7b der Drucksache 394/1/21)

empfohlen, ein nationales Exportverbot in der

Tierschutz-Transportverordnung zu implementie-

ren: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/druck-

sachen/2021/0301-0400/394-1- 21.pdf?__blob=pu-

blicationFile&v=1  

Ein Exportverbot für lebende Tiere in bestimm-

te Drittstaaten ist neben den mittlerwei-

le häufig dokumentierten Verstößen gegen

EU-Tierschutzrecht während und nach dem

Transport (siehe z. B. verschiedene Studien für

den ANIT-Ausschuss des Europäischen Parla-

ments zum Transport von Tieren in Drittländer)
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/do-

cument/IPOL_STU(2021)6908779  

und zum Transport von Tieren in Schiffen –

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/do-

cument/IPOL_STU(2021)69087610  

und 

https://www.europarl.europa.eu/commit-

tees/en/anit/events/events-hearings11 

wie folgt zu begründen:  

• Vor der Kernaussage des Artikels 3 der EU-

Tierschutztransportverordnung, wonach Tier-

beförderungen nicht durchgeführt werden

dürfen, wenn Tieren dabei Verletzungen oder

unnötige Leiden zugefügt werden könnten,

ist jegliche Abfertigung vonTiertransporten in

Tierschutz-Hochrisikostaaten als rechtswidrig

anzusehen.  

• Die Tiere sind weder während des Transports

noch bei der Haltung oder der Schlachtung in

diesen Staaten durch ein nachgewiesenes, ei-

genständiges, vollziehbares oder vollzogenes

Tierschutzrecht vor Schmerzen, unnötigen Lei-

den oder Schäden geschützt.  

• Die Bestimmungen der EU-

Tierschutztransportverordnung, der

EU-Kontrollstellenverordnung (VO

(EG) Nr. 1255/97) und der neuen EU-

Kontrollverordnung (VO (EU) Nr. 2017/625)

sind durch die zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten in denDrittländern entgegen der

Urteile des EuGH (Rs. 424/13 und 383/16) nicht

überwachbar und damit nicht vollziehbar. 

• Selbst amtliche Zulassungen von Kontrollstel-

len (Ruheorte für Tiere) in Drittländern, z. B. in

Russland, stellen weder eine tierschutz- und

verordnungskonforme Eignung und Ausstat-

tung noch den entsprechenden Betrieb nach-

prüfbar sicher.

• Tierexporte, die eine zwischengeschaltete

Schiffspassage und den damit verbundenen

Wechsel des Transportmittels enthalten,

werden durch die Behörden der Mitgliedstaa-

ten entgegen den Bestimmungen geltenden

Rechts abgefertigt, da die im Fahrtenbuch und

im TRACES-Dokument festgelegte Sendung

bereits im EU-Ausgangshafen aufgelöst und

im Drittlandshafen für einen nachfolgenden

Straßentransport neu zusammengestellt

wird. Eine Sendungsverfolgung bis zum Be-

stimmungsort ist unmöglich. Es wird nicht

einmal sichergestellt, dass der aufgeführte
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Bestimmungsort überhaupt erreicht wird.

Oft werden als Bestimmungsort Häfen oder

Hafenanlagen in die von dem Veterinär-

amt zu genehmigende Transportplanung

eingetragen. Diese sind aber kein Bestim-

mungsort. Entsprechende Eintragungen

und Bestätigungen im Fahrtenbuch sind

Dokumentenfälschungen.

• Aus Deutschland werden mittlerweile aus-

schließlich tragende, junge Zuchtrinder zum

behaupteten Aufbau einer Milchviehpopula-

tion in Drittländer exportiert. Die Verwen-

dung dieser Tiere zu Zuchtzwecken (Aufzucht

des im Drittland geborenen Kalbes, Wieder-

belegung der Mutterkuh zur Erzeugung wei-

terer Nachkommen) wird jedoch in keinem

Fall nachgewiesen. Möglicherweise existie-

rende Zuchtbetriebewerden in denTransport-

dokumenten nicht als Bestimmungsort ange-

führt. In diesen Ländern herrscht in der Regel

eine ausgeprägte Futtermittelknappheit, die

eine bedarfs- und wiederkäuergerechte Füt-

terung der deutschen Hochleistungstiere er-

heblich und tierschutzrelevant erschwert bzw.

einschränkt und eine Futterkonkurrenz zwi-

schen Milcherzeugung und Nachzucht verur-

sacht. Zudem leiden deutsche Hochleistungs-

kühe unter den klimatischen Bedingungen in

den meisten Drittländern. Die Tiere sind nicht

an die teilweise sehr hohen Temperaturen an-

gepasst und esmangelt in den Zielländern ne-

ben der Futterversorgung auch an der nötigen

Wasserversorgung. Eine laktierende Kuh be-

nötigt bei Temperaturen von 40-45 Grad Cel-

sius, wie sie bspw. in Marokko und Ägypten

während der heißenMonate herrschen, bis zu

200 Liter Wasser am Tag. Diese Wassermen-

gen sind auf den Betrieben in diesen Ländern

schlicht nicht vorhanden. Eine leistungsfähi-

ge, sich selbst erhaltende und nachhaltig ge-

führte Milchrindpopulation ist in diesen Län-

dern (außer Israel), trotz jahrzehntelanger Im-

porte von Hochleistungsrindern zu Zuchtzwe-

cken nur in Einzelfällen vorhanden. Die jährli-

chen Statistiken des IFCN Dairy Research Net-

works (https://ifcndairy.org/) weisen in vielen

Bestimmungsländern deutscher Rinderexpor-

te eine, wenn überhaupt, marginale Entwick-

lung der Milchleistung auf Einzeltier- und Po-

pulationsebene in den letzten etwa 20 Jah-

ren nach, und auch das nur mit großen jähr-
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lichen Schwankungen. Ein Zuchtfortschritt ist

z. B. in der mittleren Laktationsleistung (Ma-

rokko: etwa 1000kg/Rind/Jahr, Ägypten: 2000

kg, Usbekistan: unter 2000 kg) nicht erfolgt.

In einigen Ländern, wie z. B. Marokko, Ägyp-

ten oder dem Libanon, sind in den letzten

Jahren negative Entwicklungen in der Milch-

erzeugung, der mittleren Laktationsleistung,

den Bestandsgrößen und den Bestandszahlen

zu verzeichnen. Hieraus ist ablesbar, dass der

Fleischmarkt in diesen Ländern eine größere

Bedeutung hat als der heimische Milchmarkt,

der zudem häufig durch die Tourismusindus-

trie getrieben sein dürfte.

7https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Fragwuerdige-Rindertransporte-Was-wissen-Aufsichtsbehoerden,
rindertransport102.html

8https://media.4-paws.org/7/8/a/b/78ab83eed5646e9496d851cb1fa249013556e6b5/VIERPFOTEN_Rechtsgutachten_
Tiertransporte_in_Drittstaaten_2021.pdf

9https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)690877
10https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)690876
11https://www.europarl.europa.eu/committees/en/anit/events/events-hearings

Antrag Ge-26

SPD-Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Verbesserung der Bedingungen für Nutztiere
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Tierwohllabel müssen verpflichtend über alle Nutz-

tierarten und tierischen Nebenprodukte Anwen-

dung finden. Daneben müssen Tierwohlstandards

die Haltungsbedingungen auch auf verarbeiteten

Produkten sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als

auch in der Gastronomie, bei Fleischer:innen und

Bäcker:innen ablesbar sein. 

Begründung

Tierwohllabel müssen stärker eingefordert werden,

um sicherstellen zu können, dass die Haltung der

Tiere in der Fleisch- und Milchindustrie für die Kon-

sumierenden verständlich nachvollziehbar sind. Die

aktuelle Situation in vielen Betrieben, in denen

Nutztiere gehalten werden, ist im Sinne des Tier-

wohls problematisch. Daher ist es von hoher Bedeu-

tung, Tierwohllabels verstärkt einzufordern, umden

Konsument:innen dieMöglichkeit zu geben Einfluss

auf die Haltungsbedingungen zu nehmen. 

Erledigt durch Koaltionsvereinbarung Bund (S. 34 f.)
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GS Gesundheit und Soziales

Antrag GS-01

ASG Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Einführung einer einjährigen Pflegehelfer*innen-Ausbildung
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Der SPD-Bezirk Hannover fordert die Landtagsfrak-

tion auf, die Einführung einer einjährigen Pflegehel-

fer*innen-Ausbildungmit einermonatlichenAusbil-

dungsvergütung zu prüfen.

Begründung

In Niedersachsen gibt es seit langem eine zweijäh-

rige Pflegeassistenz-Ausbildung. Diese wird aktu-

ell überarbeitet und ergänzt, so dass ein Abschluss

mit ausreichender Vorerfahrung auch nach einem

Jahr möglich ist. Allerdings ist bisher nicht vor-

gesehen, diese schulische Ausbildung finanziell zu

vergüten. Seit der Ablösung der Krankenpflegehel-

fer*innen-Ausbildung durch die schulische Ausbil-

dung der Pflegeassistenz hat es diese Ausbildung

nie geschafft, den Bedarf an Assistenzkräften imBe-

reich der ambulanten und stationären Langzeitpfle-

ge sowie im Krankenhaus zu decken. Auch wenn ei-

ne zweijährige Pflegeassistenz-Ausbildung eine gu-

te Grundlage für die weitere Karriere der Absol-

vent*innen bildet, insbesondere durch den damit

erworbenen Realschulabschluss, hat sie eben nicht

dazu geführt, mehr Menschen, besonders im länd-

lichen Bereich, in die Pflege zu bringen. Dies beruht

auf zwei Punkten:

1. Die hohen schulischen Anforderungen (insbe-

sondere auch Fremdsprachen wie Englisch)

2. Das Fehlen einer Ausbildungsvergütung

Durch eine einjährige Pflegehelfer*innen-

Ausbildung können beide Punkte entkräftet

werden, da der Fokus in den bisher entwickel-

ten Piloten einen deutlichen Schwerpunkt auf

praktische Tätigkeiten legen. Gleichzeitig soll in

diesen Modellprojekten ein konsequenter Ansatz

verfolgt werden, dies würde die Pflegehelfer*innen-

Ausbildung in Niedersachsen unterscheiden von

anderen Pflegehelfer*innen-Ausbildungen in be-

nachbarten Bundesländern. Trotzdem würden die

so ausgebildeten Kräfte, zum Beispiel im Kran-

kenhaus, in die Finanzierungssystematik passen

und im Rahmen des Pflegebudgets refinanziert

werden. Zusätzlich ist die Ausrichtung der Pflege-

helfer*innen-Ausbildung auch ein guter Schritt,

um nach der einjährigen Ausbildung den Sprung

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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in die dreijährige generalistische Ausbildung

zur Pflegefachkraft zu schaffen und dient somit

auch der Heranführung eines Klientels, das den

Pflegefachberuf vorher nicht gewählt hätte

Antrag GS-02

ASG Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Pflegeberufe attraktiver machen – Akademisierung in Niedersachsen voranbringen
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Der SPD-Bezirk Hannover fordert die Landtagsfrak-

tion auf, die Akademisierung in Pflegeberufen vor-

anzutreiben und entsprechende Strukturen an den

Niedersächsischen Hochschulen und Universitäten

zu schaffen.

Begründung

Ein Standbein der modernen Pflege sollte, neben

den grundständig ausgebildeten Pflegefachperso-

nen, in Zukunft die Akademisierung sein. Der Nie-

dersächsische Pflegerat (NPR) schreibt dazu in sei-

nem Positionspapier (Mai 2023):

„Eine grundlegende Qualifikation erreichen Pflege-

fachpersonen durch die Aus- und Weiterbildung.

Aufgrund des rasanten medizinischen und techni-

schen Fortschritts, den gesellschaftlichen Verände-

rungen und der damit verbundenen Komplexität

der Versorgung brauchen 20 Prozent der Pflegefach-

personen eine akademischeQualifikation. Dafür hat

sich der Wissenschaftsrat bereits 2012 ausgespro-

chen. Gleichzeitig steigern akademische Karriere-

wege die Attraktivität des Pflegeberufs.“

Es braucht u.a. eine Anschubfinanzierung, um die-

se umzusetzen. Neben Studiengängen für den Ab-

schluss “Community HealthNurse”, braucht es auch

Advanced Practice Nurses und eine Weiterbildung

für Lehrende an den Berufsfachschulen für die Pfle-

geberufe bzw. dieWeiterbildung.

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion

Antrag GS-03

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Bewusste und gesunde Ernährung fördern

1
2

Im Sinne der Gesundheit und des Klimaschutzes

ist es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die da-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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zu führen, dass unsere Ernährungsweise nachhal-

tiger wird. Es müssen Anreize geschaffen werden

und eine Sensibilisierung stattfinden, um dieses

Ziel zu erreichen. Daher sollen insbesondere pflanz-

liche Lebensmittel gefördert und gleichzeitig die

Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel ver-

ringert werden. Zu diesem Ansatz soll zudem ein

Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben werden,

um die Lifecycle-Kosten der End-Produkte zu ermit-

teln. UmMenschen für die Thematik zu sensibilisie-

ren, sollen außerdem Bildungsmaßnahmen ergrif-

fen werden. Verbraucher:innen sollen durch solch

ein entsprechendes Bildungsangebot über regiona-

le und saisonale Erzeugnisse aufgeklärt werden. 

Begründung

Wir stehen vor der besonderen Herausforderung,

den Zielkonflikt zwischen Ernährung, Pflanzen-

schutz, Tierwohl, Artenvielfalt, Bodenqualität,

angemessenen Produktpreisen und fairer Bezah-

lung von Landwirt:innen zu bewältigen. Dabei

stellt sich im besonderen Maße die Frage, bis wo-

hin die Aufgabe des Staates geht, was am Markt

geregelt wird und wo die Verantwortung einzel-

ner Akteure wie beispielsweise Discountern und

Zwischenhändler:innen liegt.

Insgesamt muss in dem System erreicht werden,

dass der öffentliche und private Verbrauch so aus-

gerichtet wird, dass unser Standard auch von dem

Rest der Weltbevölkerung in Anspruch genommen

werden kann, ohne dass die Ressourcen unserer Er-

de geschädigt werden.

Der:die Verbraucher:in muss sich bewusst die Frage

stellen und stellen können,wie sinnvoll der Kauf von

Obst und Gemüse außerhalb der Saison und aus an-

derenRegionen ist. So ist derKauf frischer Erdbeeren

imWinter damit verbunden, dass diese u. a. in Treib-

häusern in Spanien mit enormemWasserverbrauch

erzeugt werden. Ebenso auch der Import von Früch-

ten wie Mangos, die in Deutschland nicht regional

angebaut werden können.

Auch eine gesunde Ernährung ist hierbei immens

wichtig. Möglichst wenig verarbeitete Nahrung -

Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Nüsse, ungesät-

tigte Fettsäuren, ein wenig Fisch und Geflügel sind

hierfür die Grundbausteine. Stiegen alle Menschen

auf diese Nahrungsmittel um, würde sich das auf

das Klima, die biologische Vielfalt, die Süßwasser-

reserven, den Stickstoff- und Phosphorkreislauf und

den Flächenverbrauch auswirken – und die Nah-

rungsversorgung von 10 Milliarden Menschen im
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54 Jahr 2050 möglich machen.  

Antrag GS-04

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Wir benötigen Antworten auf eine der dringendsten sozialen Fragen unserer Tage: Für bezahlbares Wohnen in

Stadt und Land

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Der SPD-Bezirk Hannover setzt sich dafür ein, neben

beschlossenen und avisierten Maßnahmen für flä-

chendeckenden bezahlbaren Wohnraum in Nieder-

sachsen, weitere Energie in die Gestaltung modera-

ter Mieten zu setzen.  

Dazu sollen neben einer im rot-grünen Koaliti-

onsvertrag vereinbarten Landeswohnungsbauge-

sellschaft konkrete Maßnahmen durch die SPD-

Landtagsfraktion gefördert und nach Möglichkeit

mit dem grünen Koalitionspartner umgesetzt wer-

den: 

• Mit Blick auf die öffentliche Verwaltung wer-

den alle Potentiale ausgeschöpft, baurechtli-

che und genehmigungsrelevante Standards in

einer vertretbaren Art und Weise rasch und

unbürokratisch zu vereinfachen,

• auf Ebene der Landkreise, kreisfreien Städte

und der Region Hannover wird zum Zwecke

der Transparenz und der besseren politischen

Steuerung ein flächendeckendes Leerstands-

katasters digital auf- und ausgebaut,

• in Kooperation mit den Tarifparteien wer-

denAnreize zumunternehmerischenAuf- und

Ausbau vonWerkswohnungen geschaffen,

• das LandNiedersachsen setzt sich auf Bundes-

ebene für eine Verschärfung der bestehenden

Mietpreisbremse ein und sorgt für eine noch

stärkere soziale Staffelung derselben,

• das Land Niedersachsen setzt sich des Weite-

ren auf Bundesebene für eine Eindämmung

von Spekulationsspielräumen von Wohnei-

gentum durch Anleger:innen ein,

• das Land Niedersachsen engagiert sich für ei-

ne Eindämmung, bis zu einem generellen Ver-

bot sogenannter Indexmieten. 

Begründung

Der kürzlich vorgestellte Bericht der Expert:innen-

kommission zumBerlinerVolksentscheid „Vergesell-

schaftung großer Wohnungsunternehmen“ weist

über die Bundeshauptstadt hinaus auf eine der

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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drängendsten sozialen Fragen unserer Tage hin: Im-

mer mehr Menschen, vor allem Familien mit Kin-

dern, können sich adäquatenWohnraumnichtmehr

oder nur noch eingeschränkt unter Einbußen ei-

nes großen Teiles ihres Haushaltseinkommens leis-

ten. Dies führt unweigerlich zu einer weiteren Ver-

armung großer Teile der Bevölkerung und schränkt

diese in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft mitunter

ein. 

Ohne an die Berliner Diskussion um Artikel 15 des

Grundgesetzes zur Vergesellschaftung von privat-

wirtschaftlichen Unternehmen anknüpfen zu wol-

len, lässt sich diese soziale Frage durch den bloßen

Ausbau an (Sozialbau-) Wohnungen nicht mittel-

fristig beantworten. Zumal der Ausbau an Wohn-

fläche nur schleppend vorankommt. Zu schwierig

gestalten sich die Rahmenbedingungen, von der

allgemeinen Zinsentwicklung über weiter steigen-

de Beschaffungs- und Personalkosten bis zu einem

anhaltenden Verdrängungsmechanismus innerhalb

unserer Städte in ganzen Quartieren und Stadttei-

len.  

Aus diesem Grund sollte der Ausbau an (sozia-

lem) Wohnungsbestand, in Niedersachsen mit Hil-

fe einer zu gründenden Landeswohnungsbauge-

sellschaft forciert, durch weitere Maßnahmen jen-

seits desWohnungsausbaus flankiert werden.Maß-

nahmen zu Steigerung an Wohnungsfläche (ver-

einfachte baurechtliche Vorgaben und Standards,

Erschließung von Werkswohnungen) sollen unter-

stützt werden durch Initiativen, die ein Spekulieren

mitWohneigentum eindämmen.   

Diese Impulse haben Genoss:innen im SPD-

Unterbezirk Region Hannover gemeinsam mit

Vertreter:innen diverser (Sozial-) Verbände wäh-

rend des ersten Sozialgipfels der SPD in der Region

Hannover entwickelt.

Antrag GS-05

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Kinderwünsche endlich erfüllen: Für eine zeitgemäße Reproduktionsmedizin

1
2
3
4
5
6

• Die Legalisierung des eSET- Verfahrens (elek-

tiver Single Embryo Transfer) unter entspre-

chender Änderung des Embryonenschutzge-

setzes. Embryonen dürfen dann über die Vor-

kernbildung hinaus konserviert werden. 

• Die Konservierung potentieller Embryonen als

Erledigt durch Koalitionsvertrag Bund (S. 92)
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Spende ermöglichen 

• Eizellen dürfen grundsätzlich auch an andere

Personen gespendet werden mit der Einfüh-

rung notwendiger Gesetze und Verordnun-

gen, die das Risiko der Ausbeutung minimie-

ren. 

• Eine gleiche finanzielle Unterstützung fur al-

le Menschen mit Kinderwunsch, unabhängig

von ihrem Familienstand 

• Die Legalisierung der Leihmutterschaft zu Be-

dingungen, die die rechtliche und gesund-

heitliche Sicherheit aller Beteiligten gewähr-

leisten. Dazu zählen klare Regelungen, wie

die Elternschaft übertragen wird, wie häufig

eine Leihmutterschaft stattfinden kann und

wie die Leihmütter finanziell zu entschädigen

sind. Die Leihmutterschaft sollte sich nicht auf

eine rein altruistische Form beschränken, son-

dern die Leihmutter für die finanziellen Aus-

fälle sowie für die gesundheitlichen Belastun-

gen und Risiken der Schwangerschaft ange-

messen entschädigen.

• Die enge Begleitung durch eine Aufsichtsbe-

hörde und/oder einen Ethikrat.

• Reproduktionsmedizinische Behandlungen,

einschließlich der Eizellspende und Leih-

mutterschaft, sind als Kassenleistungen

einzustufen. 

Begründung

Reproduktive Selbstbestimmung bezieht sich nicht

nur auf die persönliche Entscheidung eine Schwan-

gerschaft abzubrechen, sondern ebensodarauf, eine

Schwangerschaft oder einen Kinderwunsch zu er-

möglichen. Für vieleMenschen ist es sowohl ausbio-

logischen Gründen oder aufgrund ihrer sexuellen

Orientierung nicht möglich, auf natürlichem Wege

ein Kind zu zeugen. Genau für diese Fälle gibt es die

Reproduktionsmedizin. Diese ermöglicht aktuell ei-

ne künstliche Befruchtung durch verschiedene Ver-

fahren. Diemeist angewandteMethode ist die soge-

nannte In-vitro Fertilisation (IVF), bei der nach einer

hormonellen Stimulation einer Person mit Uterus

die heranreifende Eizelle (korrekt: Eibläschen) ent-

nommen und im Labor unter geeigneten Bedingun-

gen mit einer Vielzahl von Samenzellen (Spermien)

zusammengebracht.Hier bildet sichdannwiebei ei-

ner natürlichen Befruchtung eine befruchtete Eizel-

le, welche dann in den Uterus eingesetzt wird. Hier

muss auf natürlichemWege die Einnistung gesche-

hen, damit eine Schwangerschaft besteht. Dies ist
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nurmöglich, wenn die Spermienqualität stimmt. Ist

dies nicht der Fall, oder kann eine Samenspende in

Betracht gezogen werden. Lesbische Paare greifen

ebenfalls häufig auf diese Methode zurück. Ist ei-

ne Schwangerschaft aufgrunddermangelndenoder

fehlenden Bildung von Eizellen nicht möglich, ist

umgekehrt eine Eizellspende in Deutschland nicht

möglich, da diese ins Embryonenschutzgesetzt ein-

greift, obwohl es das Pendant zur männlichen Sa-

menspende darstellt. Von hier an zeigt sich, war-

um das Embryonenschutzgesetz erneuert werden

muss. Die Regulierungen greifen hier viel stärker bei

Menschen mit Uterus ein als bei Menschen ohne,

obwohl es sich um eine Keimzelle handelt. Auch

wenn die Entnahme von Eizellen aufwändiger und

körperlich belastender ist, sollte jede*r dies selbst

entscheiden können.  

Genau wie bei der Samenspende besteht auch bei

einer Eizellspende eine biologische Verwandtschaft

zu der/dem Spender*in. Aus diesem Grund soll an

dieser Stelle auch erwähnt werden, dass das Recht

über das Wissen über die eigene Abstammung für

Kinder, die auf diese Weise gezeugt wurden, in die-

sem Zuge auch gestärkt und anerkannt werden

muss.  

Eizellen dürfen nach aktuellem Stand nur empfan-

gen werden, wenn sie selbst gespendet wurden.

Fremde Eizellen dürfen nicht in den Uterus einge-

setzt werden. Ein Weg ist dann, sich gespendete Ei-

zellen im Ausland, beispielsweise Belgien, Tschechi-

en oder Österreich einsetzen zu lassen, wenn die

finanziellen Mittel von 5000-7000 Euro zur Verfü-

gung stehen. Dabei wird das Thema Kinderwunsch

dann zu einem, was sich nur Menschen mit gu-

tem Einkommen leisten können und unseren so-

zialdemokratischen Werten komplett widerspricht.

Ob Menschen ein Kind bekommen können oder

nicht, sollte definitiv nicht am Geldbeutel entschie-

denwerden. Bei der Argumentationgegendie Eizell-

spende fällt oftmals das Argument der finanziellen

Ausbeutung von der spendenden Person. Genauso

wie bei der Leihmutterschaft ist hier jedoch anzu-

führen, dassmit einer Legalisierung eineumfangrei-

che Regulierung der Auswahl der spendenden Per-

son erfolgen muss.

Ein weiteres Problem tritt auf, da in Deutschland

das eSET Verfahren verboten ist. Dies sorgt dafür,

dass statt bis zu drei theoretisch befruchtete Ei-

zellen in den Uterus eingesetzt werden, eine aus-

gewählte Eizelle eingesetzt wird. Dafür wird nicht

direkt nach der Befruchtung die Eizelle eingesetzt,
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sondern die Embryonen zunächst beobachtet. Die

Eizelle,welche sich ambesten entwickelt, wird dann

eingesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwan-

gerschaft ist ähnlich oder sogar leicht höher da die

Qualität des Embryos höher ist und die Tendenz zu

Mehrlingsgeburten sinkt deutlich. In Ländern (Groß-

britannien, Schweden, Belgien) in denen eSET le-

gal ist, sind die Mehrlingsraten deutlich geringer.

Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaften belas-

ten uberdies die Frau und bedeuten fur Feten bzw.

fur Kinder nach der Geburt die Gefahr von Schädi-

gungen, insbesondere aufgrund der höherenWahr-

scheinlichkeit fur eine Fruhgeburt bei Mehrlings-

schwangerschaften.

Das Verfahren birgt die Gefahr der Entstehung von

sogenannten überzähligen Embryonen, was für Ver-

fechter*innen des Lebensschutzes ein Grund zur Ab-

lehnung ist. Hierbei ist zu betonen, dass einem frü-

hen - ggf. überzähligen - Embryo nicht der glei-

che Schutz zugeschrieben werden sollte, wie einem

weit entwickeltem, z.B. schmerzemfindenden Em-

bryo. Die aktuelle Rechtslage bedeutet, dass die-

se Embryonen “verworfen” werden, als absterben,

was in dieser Argumentation kontraintuitiv ist. Eine

gestuftes Schutzkonzept für Embryonen ist bereits

durch die Präimplantationsdiagonstik vom Gesetz-

geber angewandt worden, durch das frühe Embryo-

nen imMutterleib “verworfen” werden, wenn diese

genetische Veränderungen oder bekannten Krank-

heitsbildern belastet sind.  

Zum Umgang mit den “überzähligen” Embryonen

gibt es aus reproduktionsmedizinischer Sicht meh-

rere Optionen. Das spendende Paar könnte bei-

spielsweise diese Embryonen für eine potentielle

weitere Schwangerschaft kryokonservieren und zu

einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden. Oder

sie könnten zur Spende für andere Personenmit Kin-

derwunsch freigegeben werden. Im Ausland könn-

ten diese Embryonen auch für bestimmte, geneh-

migte Forschungsprojekte freigegeben werden. All

diese Optionen setzen natürlich die Genehmigung

des Spenderpaares voraus. Die Dauer der Konservie-

rung muss zwingend gesetzlich geregelt werden.

Die “Kommission zur reproduktiven Selbstbestim-

mung und Fortpflanzungsmedizin”, die das Justiz-

, Familien- und Gesundheitsministerium eingesetzt

haben, soll neben der Eizellspende auch Vorschlä-

ge zur Legalisierung der altruistischen Leihmutter-

schaft erarbeiten. Grundsätzlich ist die Erfahrung

mit Leihmutterschaft in Ländern, wo diese legal

praktiziert wird, sehr positiv. So hat z.B. der bri-
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tische Ethikrat eine positive Bilanz nach 40 Jah-

ren Leihmutterschaft gezogen. Leihmütter gehören

meist der Mittelschicht an, sie handeln also nicht

aus materieller Not heraus, haben einen höheren

Bildungsgrad und sind oft im Erziehungsbereich tä-

tig. Die Wunscheltern und Leihmütter stehen oft

noch über Jahrzehnte in Kontakt. Ernsthafte Kom-

plikationen treten nicht auf. Die einzige Schwierig-

keit besteht in seltenen Fällen in der Übertragung

der Elternschaft. Diese findet in England nach der

Geburt statt und es kann in Ausnahmefällen passie-

ren, dass eine Partei diese Übertragung nicht mehr

vornehmen will. Diese Probleme treten jedoch sel-

ten auf. Selbstverständlich muss ein Konzept wie

die Leihmutterschaftmit umfassendermedizinethi-

scher Begleitung einhergehen, mit Beratungen und

regulatorischen Rahmenbedingungen. ZumBeispiel

kann geregelt werden, wie häufig eine Person ein

Kind als Leihmutter austragen darf, um daraus kein

Geschäftsmodell werden zu lassen. Gegen die rein

altruistische Leihmutterschaft sprechen jedoch ver-

schiedene Gründe. Zum einen erfolgt diemännliche

Samenspende auch nicht altruistisch, sondern ist

mit einer Aufwandsentschädigung verbunden. Da-

herwäre es ungerecht, Leihmüttern eine solcheAuf-

wandsentschädigung zu verwehren, umsomehr, als

die Schwangerschaft mit höheren Verdienstausfäl-

len und körperlichen Belastungen einhergeht als ei-

ne Samenspende. Zum anderen verengt die altru-

istische Leihmutterschaft den Kreis an potentiellen

Leihmüttern massiv. Dafür würden fast ausschließ-

lich naheVerwandte zur Verfügung stehen. Eine sol-

che Einschränkung würde dem Bedarf an Leihmüt-

tern nicht gerecht werden. Es wäre daher angemes-

sen, Leihmüttern Entschädigungen zu zahlen, die

auch der erheblichen Belastung durch eine Schwan-

gerschaft Rechnung tragen. Ein weiterer Aspekt der

Leihmutterschaft ist die Finanzierung.Hiermuss be-

tont werden, dass das gegenwärtige System - näm-

lich Leihmütter imAusland zu suchen - für große so-

ziale Ungleichheit sorgt. Eine Legalisierung der Leih-

mutterschaft in Deutschland würde die finanzielle

Hürde senken. Gleichzeitig gilt für die Leihmutter-

schaft ebenso wie für die Eizellspende und andere

reproduktionsmedizinische Behandlungen, dass sie

Kassenleistungen sein sollten, damit sich der Kin-

derwunsch nicht am Geldbeutel entscheidet. 
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Antrag GS-06

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Rentenerhöhungen mindestens auf dem Niveau des Inflationsausgleichs
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Zur Stärkung der gesetzlichen Rente und des Ver-

trauens in ihre Kaufkraft soll im SGB VI eine Rege-

lung verankertwerdenmit dem Inhalt, dass die jähr-

lichen Rentenerhöhungen immer mindestens auf

dem Niveau der jährlichen Inflation zu erfolgen ha-

ben.

Begründung

Während sich die Inflationsrate im Juli 2021 in

Deutschland auf 3,8 Prozent belief und damit auf

den höchsten Stand seit Jahrzehnten kletterte, im

Jahresvergleich auf rund drei Prozent, fiel die zum

1. Juli jeden Jahres üblicherweise stattfindende Ren-

tenerhöhung im Jahr 2021 für die Rentnerinnen und

Rentner inWestdeutschland komplett aus.

Für alle betroffenen Rentnerinnen und Rentner be-

deutete dieser Ausfall einen erheblichen Verlust der

Kaufkraft.

Mittlerweile hat die Inflation zwischenzeitlich zwei-

stelligeWerte erreicht, mit denen Realrentenverlus-

te in beträchtlicherHöhe einhergehen. Umkonjunk-

turelle und inflationsbedingte Herausforderungen

gesellschaftlich nicht auf den Schultern der Rentne-

rinnen und Rentner abzuladen, ist diese Untergren-

ze erforderlich.

Um in Zukunft sicherzustellen, dass es nicht mehr

zu Kaufkraftverlusten hinsichtlich der meist schwer

erarbeiteten Renten kommt, bedarf es eines gesetz-

lichen Anspruchs.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag GS-07

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Regelmäßige verpflichtende Sehtests für alle Menschen im Besitz einer Fahrerlaubnis
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Wir fordern, dass alle Menschen, welche im Besitz

einer Fahrerlaubnis sind, alle fünf Jahre einen Seh-

test machen müssen. Die Kosten für die Sehtests

sollen von den jeweiligen Personen selbst getragen

werden.

Begründung

Derzeit benötigt man nur einmal einen Sehtest für

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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den Führerschein und zwar gleich zu Beginn der

Karriere auf der Straße. Das ist entschieden zu we-

nig! Die Sehkraft der Menschen bleibt in der Re-

gel nicht gleich und verändert sich mit den Jahren.

Oft merken die Betroffenen erst gar nicht richtig,

dass sie Verkehrsschilder und andere Verkehrsteil-

nehmer*innen viel zu spät erkennen. Das ist eine

absoluteGefährdungaller anderenVerkehrsteilneh-

mer*innen, die unterwegs sind.

Regelmäßige Sehtests würden an dieser Stelle hel-

fen, damit es ein bisschen sicherer auf unseren Stra-

ßen wird. 

Antrag GS-08

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Konsequente Umsetzung der Zentralen Handlungsempfehlungen zum Gewaltschutz in Einrichtungen der

Behindertenhilfe
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Die vorliegende Antragsstellung zielt darauf ab, die

konsequente Umsetzung der zentralen Handlungs-

empfehlungen zum Gewaltschutz in Einrichtungen

der Behindertenhilfe gemäß dem Papier “Schutz

vor Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Be-

hinderungen - Handlungsempfehlungen für Politik

und Praxis” von der Beauftragten der Bundesregie-

rung für die Belange von Menschen mit Behinde-

rungen und dem Deutschen Institut für Menschen-

rechte zu fordern und zu fördern. Diese Maßnahme

ist von größter Bedeutung, um die Sicherheit und

dasWohlbefinden unserer Bewohner*innen und Be-

schäftigten in Einrichtungen der Behindertenhilfe

nachhaltig zu gewährleisten. 

Begründung

Ausnahmslos alle vorgesehenen Maßnahmen des §

37a des Sozialgesetzbuches Neun (SGB IX) müssen

wirksamumgesetztwerdenundgleichzeitig gesetz-

geberische Nachbesserung auf den Weg gebracht

werden. 

Wir setzen uns nachdrücklich für die Selbst- und

Mitbestimmung aller Bewohner*innen und Be-

schäftigten ein. Wir streben eine enge Vernetzung

mit externen Unterstützungssystemen an und

legen besonderen Wert auf den barrierefreien

Zugang zum Recht für betroffene Personen. Wir

befürworten die Einrichtung einer unabhängigen

Instanz, die den Gewaltschutz in Einrichtungen der

Behindertenhilfe überwacht. 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Antrag GS-09

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Der Europäische Behindertenausweis kommt – ein klares Signal für mehr Mobilität und Teilhabe behinderter

Menschen
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Die SPD unterstützt die beabsichtigte Einführung

des Europäischen Behindertenausweises. Hiermit

wird ein kräftiger Akzent für mehr Teilhabe an Tou-

rismus und kulturellem Ausstauch, sowie auch der

allgemeinen Mobilität gelegt. Es handelt sich um

den qualitativ wichtigen Schritt eines gesamteuro-

päischen Ausweises, der auch den Zusammenhalt

und das Bewusstsein aller Europäer für den sozia-

len Zusammenhalt stärkt. Wir fordern die SPD auf,

im konkreten Dialog mit behinderten Menschen di-

rekt die Einführung dieses Ausweises zu verwirkli-

chen und die konkrete weitere Gestaltung mit be-

hinderten Menschen direkt zu beschließen.

Begründung

Der Europäische Behindertenausweiswird seit Jahr-

zehnten von behinderten Menschen gefordert. So

hat Selbst Aktiv vor gut 20 Jahren bei europäischen

Bildungsreisen auf Einladung von Bernd Lange und

ErikaManndieses Anliegen bereits eingebracht. Sei-

nerzeit haben wir schon erhebliche Defizite in der

konkreten Teilhabe behinderter Menschen an der

EU Politik festgestellt. Mit Erika Mann und Bernd

Langemusstenwir feststellen, dass lediglich ein Ab-

geordneter des Europaparlaments sichtbar schwer-

behindert war. Diesen Mangel an Partizipation ha-

ben wir bereits in einem anderen Antrag festgehal-

ten. Nun geht es gemeinsam darum, mit den Euro-

paabgeordneten der SPD, eine ganzheitliche Behin-

dertenpolitik, unter EinbeziehungbehinderterMen-

schen, auf europäischer Ebene fortzusetzen. Ein zen-

traler Bezugspunkt ist hier das Europäische Jahr der

Menschen mit Behinderungen und die dort verein-

barten konkreten Ziele, sowohl in der personellen

Mitentscheidung behinderter Menschen, wie auch

in den verschiedenen fachlichen Bereichen. Wir von

Selbst Aktiv wollen hier gern mitgestalten und eine

Stimme behinderter Menschen sein. 

Erledigt durch Koaltionsvertrag Bund
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Antrag GS-10

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Gerechtigkeit und Solidarität beim Corona-Bonus
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Der SPD-Bezirk Hannover fordert das Land Nieder-

sachsen auf, denjenigen Pflegekräften, die bisher

nicht bei der Auszahlung des Corona-Bonus in 2020

berücksichtigt wurden, einen „Pflegebonus 2021“

von 500 Euro zu zahlen. Der „Pflegebonus 2021“ ist

auf alle rund umdie Pflege Beschäftigten auszuwei-

ten, die in Krankenhäusern, Altenheimen und Ein-

richtungen oder ambulant für Menschen mit physi-

schen, geistigen und psychischen Einschränkungen

arbeiten - unabhängig von der Trägerschaft.

Die bürokratischenHürden, die eine Auszahlung des

Corona-Bonus in 2020 erschwerten, müssen umge-

hend abgebaut werden, um den Beschäftigten ei-

nen einfachen und schnellen Zugang zu den Bonus-

leistungen in voller Höhe von 500 Euro zu ermög-

lichen. Durch rechtliche Regelungen ist zu gewähr-

leisten, dass die Summe ungekürzt bei den Berech-

tigten ankommt.

Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Bo-

nuszahlungen muss bis zur Auszahlung an alle ver-

längert werden. 

Begründung

Unser Gesundheitssystem krankt schon lange

an der Profitorientierung und der Dominanz von

Marktlogik.Wirwollen das Gesundheitssystem aus-

schließlich danach ausrichten, was Bürger*innen

brauchen, um präventiv, kurativ und rehabilitativ

unterstützt zu werden.

Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, von der

Prävention bis zur Palliativversorgung.

Schon vor der Corona-Pandemie sind Beschäftigte,

die in den Pflegeberufen tätig sind, starken Belas-

tungen und hohen, arbeitszeitlichen Anforderun-

gen ausgesetzt gewesen (über 40 StundenWochen-

arbeitszeit sind bei Vollzeitkräften die Regel!).

Trotz der besonderen gesellschaftlichen Relevanz

dieser Berufe ist es in den vergangenen Jahren nicht

gelungen, das Berufsfeld der Pflege, auch finanzi-

ell, attraktiver zu machen. Daraus resultiert aktu-

ell eine personelle Unterbesetzung in vielen Pflege-

Einrichtungen. Alle Pflegekräfte, unabhängig von ih-

rer Qualifikation, sind in der momentanen Corona-

Krise besonderen Herausforderungen ausgesetzt.

Die Anforderungen haben sich in vielfältiger Weise,

Erledigt durch Zeitablauf
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sei es durch die Anzahl der Corona-Erkrankten, sei

es durch diemehr und anders zu versorgenden Pati-

ent*innen sowie Bewohner*innen als auch durch er-

krankte Kolleg*innen im hohen Maße vervielfacht!

Sie riskieren ihre eigene Gesundheit, schränken sich

auch im Privaten derzeit stark ein, um für Bedürfti-

ge da zu sein, und die Auswirkungen der Pandemie

für ihre Patient*innen und die anderen, ihnen anver-

trauten Menschen so gering wie möglich zu halten.

Wir sollten allen in der Pflege beschäftigten Mit-

arbeiter*innen die Anerkennung zukommen lassen,

die sie verdienen - und das heute mehr denn je

Antrag GS-11

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Für eine bedarfsgerechte und lebensweltliche Kindergrundsicherung
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Der SPD-Bezirk Hannover unterstützt die Forderung

der SPD-Bundestagsfraktion nach einer Bündelung

sozialstaatlicher Leistungen für Kinder in der von

der Ampelkoalition beschlossenen Kindergrundsi-

cherung. Zugleich fordert die SPD im Bezirk Han-

nover die bedarfsorientierte Ausgestaltung dieses

wichtigen Instruments und dessen Ausweitung auf

nicht-materielle Leistungen. Neben einer stärkeren

sozialen Infrastruktur vor Ort soll das vor allem die

Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft

voranbringen. 

Konkret bedeutet das, 

• neben sozialstaatlichen Leistungen wie dem

Kindergeld, SGB II/XII-Leistungen, Bildungs-

und Teilhabepaket sowie Kinderzuschlag den

Anspruch auf eine sozial- und kindgerechte

Infrastruktur zu verbriefen. Dazu zählen bei-

spielsweise flächendeckend beitragsfreie Ki-

tas, Ganztagsangebote von der Krippe bis

zur weiterführenden Schule, eine kostenfreie

Nutzung des ÖPNV, Verpflegung für Schulkin-

der sowie kulturelle, sportliche und (fremd-

) sprachliche Teilhabemöglichkeiten im Quar-

tier. Das schließt auch Sachmittel ein. 

• neben dem von der SPD-Bundestagsfraktion

geforderten einkommensunabhängigen Ga-

rantiebetrag einen Zusatzbeitrag aufzuneh-

men, der nach dem Einkommen der Eltern ge-

staffelt Verteilungsgerechtigkeit zum Ziel hat.

Ferner das Missverhältnis von einkommens-

starken und -schwachen Familien über den

Erledigt durch Koaltionsvereinbarung Bund (S. 5)
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Kinderfreibetrag abzuschaffen.

• sicherzustellen, dass Leistungsbezieher:innen

frei von Anrechnung einen Garantiebetrag so-

wie ggf. einen Zusatzbeitrag für ihre Kinder er-

halten.

• hierzu eine ausreichende Finanzierung sicher-

zustellen, die eine effektive und tatsächliche

Verbesserung der Lebenssituation von Kin-

dern sicherstellt. 

Begründung

Mit der im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition

vereinbarten Kindergrundsicherung, die spätestens

2025 durch den Gesetzgeber umgesetzt sein soll,

verbinden sich aus sozialdemokratischer Perspek-

tive mehrere Erwartungen: Die Kindergrundsiche-

rung soll Kinder effektiv vor Armutsrisiken und kon-

kreter Armut schützen und diese zurückdrängen

sowie über eine (Um-) Verteilung sozialstaatlicher

Leistungen eine stärkere Gerechtigkeit zwischen

Familien mit unterschiedlichen Einkommen schaf-

fen. Diese Bedarfsorientierung wird ferner flankiert

durcheineStärkung sozialer Infrastruktur sowieden

Umstand, dass diese Mittel einfach, unkompliziert

und verständlich abrufbar sein sollen. 

Insbesondere die sozialdemokratischen Grundwer-

te von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind

damit berührt: Die Kindergrundsicherung ermög-

licht Kindern durch eine gleichberechtigte, vorur-

teilsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein

Mehr an Freiheit. Durch die Berücksichtigung von

Einkommensunterschieden der Elternhäuser und

einer einkommensabhängigen Zusatzleistung zielt

die Kindergrundsicherung auf ein Mehr an Gerech-

tigkeit. Beide Komponenten bewirken drittens eine

unbedingt notwendige Solidarität unserer Gesell-

schaft mit den oftmals schwächsten Teilen unseres

Miteinanders – mit unseren Kindern.  

Über die in der Ampelkoalition vereinbarten Eck-

punkte hinaus sollen das verteilungspolitische Po-

tential der Kindergrundsicherung (Stichworte Ge-

rechtigkeit und Solidarität) sowie der Blick auf die

Kinder umgebende Lebenswelt und soziale Infra-

struktur geschärft werden (Stichworte Freiheit und

Solidarität). Diesem Verständnis liegt ein mehrdi-

mensionales Verständnis von Armut und Armuts-

risiko zugrunde, das über rein materielle Armut

hinausgeht. Diese Impulse haben Genoss:innen im

SPD-Unterbezirk Region Hannover gemeinsam mit

Vertreter:innendiverser (Sozial-) Verbändewährend

des ersten Sozialgipfels der SPD in der Region Han-
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I Internationales

Antrag I-01

SPD-Unterbezirk Celle

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Für ein Europa der Menschen statt nur der Märkte
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Wir leben derzeit im permanenten Krisenmodus.

Nach der weltweiten Corona-Krise spüren wir jetzt

seit über einem Jahr auch hier bei uns die Auswir-

kungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukrai-

ne. Und bei alledem haben die großen Bewegun-

gen unserer Zeit ja nicht plötzlich aufgehört: Die Kli-

makrise ist präsenter denn je,Wirtschaft und Arbeit

verändern sich durch eine rasante digitale Transfor-

mation – und bei alledem sind unsere demokra-

tischen Gesellschaften mit permanenten Angriffen

von Feinden der Demokratie durch Desinformation

und Verschwörungstheorien konfrontiert. 

Diese Zeiten sind für demokratische Politik eine be-

sondere Bewährungsprobe. Und für uns Sozialde-

mokrat:innen gilt das umso mehr. Gerade deshalb

wird die Europawahl im kommenden Jahr so ent-

scheidend sein. Die Europäische Union selbst steht

nicht infrage, wohl aber welchen Weg sie nimmt.

Werdenwir ein Europa der Guten Arbeit, in demwir

die Transformation meistern und die Balance zwi-

schen Wirtschaft und Umwelt herstellen? Werden

wir ein Europa, dass den Menschen in den Mittel-

punkt stellt, oder verharren wir in einer Union mit

demBinnenmarkt als kleinstemgemeinsamenNen-

ner? Halten wir ein Europa zusammen, das Frieden,

Freiheit und Recht ausstrahlt oder dividierenwir uns

auseinander? Welchen Weg nimmt unser Europa?

Darüber entscheiden wir bei derWahl zum Europäi-

schen Parlament im kommenden Jahr. Wir sind da-

von überzeugt: Europa braucht eine starke Sozialde-

mokratie. FolgendeThemen sind uns dabei wichtig: 

• Mit einer Richtlinie hat sich die EU im Okto-

ber 2022 erstmals auf das Prinzip desMindest-

lohns als gemeinsamem Maßstab geeinigt.

Der nächste Schrittmuss folgen:Wir brauchen

eine EU-Rechtssetzung für einen gesetzlichen

Mindestlohn in allen EU-Mitgliedsstaatenund

einen verbindlichen Pfad zu einem gemein-

samen europäischen Mindestlohnniveau. Zu-

dem müssen weitere Maßnahmen zur Erhö-

hung der Tarifbindung folgen – 80 Prozent

sind in der EU das Ziel, in Deutschland profi-

tieren jedoch nur 44% der Beschäftigten von

Adressat:

SPE-Fraktion

SPD-Bundestagsfraktion

SPD-Landtagsfraktion

115



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag I-01

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Tarifbindung. Hierfür müssen die Tarifpartner

gesetzlich gestärkt werden.

• DasdrängendsteThemadernächsten Jahre ist

die Gestaltung der Transformation. Hierfür ist

passgenaueWeiterbildung der Schlüssel:Weil

sich über 90 Prozent der Berufe ändern wer-

den, müssen ebenso viele Beschäftigte wei-

tergebildet werden. Die EU muss hierfür eine

europaweiteUp- undReskilling-Initiative star-

ten und finanziell ausstatten.

• Mit dem Verbot für neue Verbrenner-

Fahrzeuge ab 2035 hat die EU kürzlich einen

klaren Weg geebnet. Ebenso klare Entschei-

dungen für andere Sektoren stehen jedoch

noch aus: Die EUmuss einen Ausstiegstermin

für fossile Energieerzeugung definieren und

zugleich denUmstieg in erneuerbare Energien

nochwesentlich stärker fördern. Hierbei muss

die öffentliche, demokratisch legitimierte

Kontrolle über die Energieerzeugung und

-verteilung gestärkt werden.

• Das absolute Marktprinzip war bisher der

herrschende Konsens in der EU. Dies hat-

te auch Auswirkungen auf das Steuerrecht:

Während große Konzerne eine effektive Be-

steuerung weiterhin umgehen können, müs-

sen Kommunenhier bei uns derzeitmit erheb-

lichemAufwand prüfen, welche gemeindliche

Leistungen umsatzsteuerpflichtig sein könn-

ten, da sie ja womöglich auch von privaten

Dritten erbracht werden könnten. Dieses Prin-

zip untergräbt den umfassenden Grundsatz

der öffentlichen Daseinsvorsorge und führt in

der Praxis vor allem zumehr Bürokratie. Statt-

dessen müssen öffentlich-rechtliche Institu-

tionen in ihrer Leistungserbringung weiterhin

steuerbefreit bleiben, insbesondere Bildung

und soziale Dienstleistungen müssen in der

EU grundsätzlich umsatzsteuerfrei bleiben.

• Im Bereich der Bürgerrechte, vor allem im di-

gitalen Raum, muss die EU mit der technolo-

gischen Entwicklung schritthalten.Mit stärke-

rer Rechtssetzung zur Verhinderung von Fake

News und Desinformation und zur Regulie-

rung von Künstlicher Intelligenz (KI) muss die

EU einen Ordnungsrahmen für das digitale

Zeitalter schaffen.

• Der größte Wert der EU ist ihre Rolle als

Friedensmacht. Sie muss weiterhin mit einer

Stimme gegen den russischen Angriffskrieg in

der Ukraine einstehen. Vor allem aber muss
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die EU im Inneren vollendet werden, vor allem

durch den erfolgreichen Abschluss der Bei-

trittsverhandlungen mit den Kandidatenstaa-

ten des Balkans. Albanien, Bosnien undHerze-

gowina, Moldau, Montenegro, Nordmazedo-

nien und Serbien liegen inmitten der EU, sie

müssen zeitnah Teil der Union werden.

• Niedersachsen bereichert und profitiert zu-

gleich erheblich von der Europäischen Uni-

on. Doch insbesondere bei der Umsetzung

von EU-Förderprogrammen ist zuletzt der bü-

rokratische Aufwand erheblich angestiegen.

Hierfür müssen die Verfahren so angepasst

werden, dass die Ziele des Förderrahmens kla-

rer undeindeutiger definiert, zugleich aber die

Umsetzung flexibler gestaltet wird. 

Antrag I-02

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Deutsche Beteiligung an Verbrechen in Marokko aufklären

1
2
3
4
5
6
7
8
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1. Der Deutsche Bundestag ernennt und

finanziert eine unabhängige Historiker-

Kommission, die die deutsche Beteiligung

an dem Senfgas Einsatz spanischer Besatzer

im Marokko der 1920er Jahre untersucht und

aufklärt.   

2. Die unabhängige Kommission soll im An-

schluss der Untersuchung Vorschläge erbrin-

gen, inwiefern Nachkommen der Opfer ent-

schädigt werden können. 

Begründung

Hintergrund: In den 1920er Jahren setzte die spani-

sche Kolonialmacht Senfgas gegen die, nach Unab-

hängigkeit strebenden, Berber in der Rif-Region um

Al-Hoceima, Marokko ein:  ”Tausende starben bei

denAngriffen, eine unbestimmte Zahl anMenschen

litt noch lange an den langfristigen Folgen. Es galt,

stets an sonnigen, warmen und windstillen Markt-

tagenden Souk zubombardieren, umdie Zahl ziviler

Opfer zu maximieren. Das ätzende Senfgas macht

einen blind, greift die Atemwege an und führt zu

einem qualvollen Erstickungstod. Und das Gift ge-

langte in die Umwelt, die Flüsse und das Grund-

wasser.”  Deutschland lieferte die Senfgas-Granaten

und baute die Chemiewaffenfabriken für Spanien.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Heute ist die Region für 80 Prozent aller Lungen-

krebsfälle bei Erwachsenen verantwortlich. Ein Zu-

sammenhangwird vermutet, allerdings sperren sich

Deutschland, Spanien, Frankreich und Marokko ei-

ner Aufklärung  (die marokkanische Regierung will

ihre Beziehungen zur EU nicht gefährden). Es ist

höchste Zeit, dass diese Blockade aufgelöst wird,

Deutschland seine historische Verantwortung ernst

nimmt, und seine Beteiligung an den Kriegsverbre-

chen proaktiv aufklärt. 

Deutschland rühmt sich gerne seines verantwortli-

chen Umgangs mit der Vergangenheit. Doch schaut

man etwas genauer hin, gibt es noch zahlreiche Ver-

brechen, an denen Deutschland zumindest beteiligt

war, und die noch viel zu langsam aufgeklärt wer-

den. Die Genozide in Namibia gelangen nun lang-

sam in die Öffentlichkeit und werden untersucht;

die Verbrechen in der Rif-Region verdienen die glei-

che Aufmerksamkeit und Untersuchung. 

Antrag I-03

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Systematische Menschenrechtsverbrechen in den Internierungslagern in China beenden

1
2
3
4
5
6
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21
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23

1.

Das Auswärtige Amt soll umgehend chinesischen

Funktionären, die in unmittelbarem Zusammen-

hangmit den Lagern stehen, die Einreise in die Bun-

desrepublik Deutschland verbieten. Deutschen Fir-

menwird zudem verboten, mit diesen Personen Ge-

schäfte zu machen. Sofern in Deutschland vorhan-

den,werden Privatbesitz undKonten dieser Funktio-

näre beschlagnahmt. Zu dem Personenkreis gehö-

ren mindestens:

• Chen Quanguao, Sekretär der Kommunisti-

schen Partei in Xinjiang und Mitglied des Po-

litbüros, 

• Zhu Hailun, ehemaliger stellv. Sekretär der

Kommunistischen Partei in Xinjiang, 

• Wang Mingshan, Direktor und Sekretär des

Büros für Öffentliche Sicherheit der Kommu-

nistischen Partei in Xinjiang, 

• Huo Liujun, ehemaliger Sekretär des Büros für

Öffentliche Sicherheit der Kommunistischen

Partei in Xinjiang. 

2.

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutsch-

Erledigt durch Zeitablauf
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land erklärt mit sofortiger Wirkung den chinesi-

schen Botschafter S.E. KenWu zu einer unerwünsch-

ten Person in Deutschland. China wird damit signa-

lisiert, dass ihre menschenverachtende Politik weit-

reichende Konsequenzen für die bilateralen Bezie-

hungen hat.

3.

Die Einfuhr und Verarbeitung von sowie der Han-

del mit Produkten, die signifikante Bestandteile von

Baumwolle aus China enthalten, wird in Deutsch-

land verboten. Die Einfuhr und Verarbeitung von so-

wie der Handel mit Produkten aus Xinjiang wird in

Deutschland verboten. Der Grund: In beiden Fällen

ist es nicht auszuschließen, dass Zwangsarbeiter*in-

nen in der Lieferkette in China beschäftigt wurden.

Begründung

Seit mindestens 2017 werden ethnische Minderhei-

ten in der chinesischen Provinz Xinjiang systema-

tisch und massenhaft verhaftet und in Lager ge-

steckt. Die Gründe für die Verhaftungen sind völ-

lig willkürlich: Lange Bärte, Ablehnung von Alkohol,

Beantragung eines Reisepasses, Surfen im Internet

oder Anzeichen von “religiösem Extremismus”. In

den angeblichen “Umerziehungslagern”werden die

Inhaftierten gefoltert, sterilisiert und vergewaltigt.

Im letzten Jahr hat die chinesische Regierung die La-

ger zunehmend in Arbeitslager verwandelt, und Ge-

fangene gezwungen Baumwoll- und Textilprodukte

herzustellen.  

DieseWillkür trifft Muslime, Uiguren, Kasachen und

Kirgisen, die in China leben, und wird der Öffent-

lichkeit als angeblicher “Kampf gegen den Terroris-

mus” verkauft. Tatsächlich handelt es sich um Inter-

nierungslager und einen kulturellenGenozid. Unab-

hängige Experten gingen 2019 von 900.000 bis 1,8

Millionen Menschen in 1300 Internierungslagern in

Xinjiang aus. Auch Uiguren, die im Ausland leben,

werden inzwischen von China verfolgt.  

Diese Fakten werden durch Augenzeugenberichte ,

unabhängige Medien, Menschenrechtsbeobachter ,

veröffentlichte interneDokumenteder chinesischen

Regierung und die Arbeit von US-amerikanischen

und EU-Parlamentsausschüssen bestätigt. Es be-

steht also kein Zweifel an den systematischenMen-

schenrechtsverletzungen. 

Enttäuschend sind dagegen die bisherigen Reaktio-

nen der deutschen Bundesregierung, der EUund der

Vereinten Nationen. Das Europäische Parlament hat

mit einer Erklärung im Dezember 2019 nur die Fak-

tenlage anerkannt aber praktisch nichts verbessert.
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Auch die Bundesregierung hat es bisher nicht wei-

tergebracht als die Lager als “Umerziehungslager”

zu bezeichnen. Sie beschönigt damit die Gewaltver-

brechen und Zwangsarbeit.  

Das deutsche Außenministerium forderte zwar zu-

letzt eine unabhängige UN-Beobachtungsmission

in Xinjiang, doch das ist ungefähr so als würden wir

Pinguine mit der Klimaforschung beauftragen: Wir

tun, als kennen wir die Fakten nicht - trotz oben ge-

nannter zuverlässiger Datenlage.Wir tun, als hätten

wir selbst keine Handlungsoptionen - trotz oben ge-

nannter Sanktionsmöglichkeiten und vorbildlicher,

erster Schritte der USA. Und drittens, wir schieben

die Verantwortung auf eine Institution, die über-

haupt nichts tun kann, denn die Vereinten Natio-

nen (UN) sind aufgrund der zahlreichen Verbünde-

ten Chinas faktisch handlungsunfähig. Das weckt

bittere Erinnerungen an den Vorgänger der UN, den

Völkerbund, am Vorabend des zweitenWeltkriegs. 

Verantwortung von sich schieben, zögerlich agie-

ren und systematische Menschenrechtsverbrechen

jahrelang ungestraft lassen, hat in der Geschichte

zu Völkermord und Krieg geführt. Gerade wir Deut-

schen sollten uns dieser historischen Verantwor-

tungbewusst sein und rechtzeitig handeln. “Histori-

sche Verantwortung”, “Fluchtursachen bekämpfen”,

“Zwangsarbeit verbieten” bleiben luftleere Phrasen,

wenn wir jetzt nicht entschlossen vorgehen. 

Antrag I-04

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Ortskräfte zügig aus Afghanistan evakuieren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Wir fordern die Bundesregierung auf, ihren Einsatz

für die Erteilung von Aufenthaltsstatuten an afgha-

nischer Ortskräfte zu intensivieren und ihnen so-

wie ihren Familien nach einheitlichen Kriterien den

Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Darüber

hinaus fordern wir die Bundesregierung auf, bei al-

len bestehenden Aktivitäten in fragilen Kontexten,

die die Arbeit mit Ortskräften umfassen, frühzei-

tig Konzepte zur Evakuierung im Krisenfall vorzube-

reiten. Die Definition von Ortskräften muss zudem

über das direkte Anstellungsverhältnis hinaus defi-

niert werden und auch Auftragnehmer:innen in en-

ger Zusammenarbeit mit den deutschen Organisa-

tionen umfassen.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Begründung

Uns allen sind noch die dramatischen Szenen vom

Kabuler Flughafen vor Augen, als tausende Af-

ghan:innen verzweifelt versuchten die Maschinen

der abziehenden ausländischen Streitkräfte zu er-

reichen. Viele ehemalige Ortskräfte der Bundes-

wehr und der deutschen Entwicklungsorganisatio-

nen fühlen sich von der Bundesrepublik im Stich ge-

lassen. EhemaligeKolleg:innen setzen sichmitHerz-

blut für die Anerkennung und Rettung dieser Men-

schen und ihrer Familien ein. Die Vereinten Natio-

nen berichten, dass seit dem Abzug der internatio-

nalen Streitkräfte bereits über hundert ehemalige

afghanischeBeamte,Mitglieder der Sicherheitskräf-

te und Ortskräfte durch die Taliban ermordet wur-

den.

Nach zahlreichen Berichten hängt die Anerkennung

und deren Umfang jedoch stark von der Person ab,

die den jeweiligen Antrag bearbeitet. Hier bedarf es

klarer und einheitlicher Regeln, die möglichst vie-

le Menschenleben retten. Neben der menschlichen

Katastrophe ist dieser Umgang mit den ehemali-

genOrtskräften auch einemassive Hypothek für die

Arbeit der Bundesrepublik in allen weiteren fragi-

len Kontexten. Bundeswehr und Entwicklungsorga-

nisationen sind auf die lokale Expertise in Partner-

und Einsatzländern angewiesen. Die Bundesrepu-

blik steht hier als Arbeit- und Auftragsgeberin auch

in einer Verantwortung gegenüber ihren Angestell-

ten und Auftragsnehmerinnen. Dieser sollte sie in

Zukunft und vorrausschauend gerecht werden

Antrag I-05

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Jamas Sera Vencido – Chiles antikapitalistischen Kampf konsequent unterstützen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Die Militärdiktatur und ihre Folgen

1970 wurde mit Salvador Allende, der für das Wäh-

ler*innenbündnis der Unidad Popular antrat, erst-

mals ein sozialistischer Präsident gewählt. Allende

brach mit der konservativen Politik seiner Vorgän-

gerregierungen und setzte vor allem durch Lohn-

erhöhungen, Vergesellschaftungen und Enteignun-

gen auf Umverteilung.

Außenpolitisch hat sich die Chilenische Regierung

schnell mit den USA zerworfen, die eine sozialisti-

sche Regierung auf dem südamerikanischen Konti-

Wir stehen solidarisch an der Seite der noch immer

weiterkämpfenden Genoss*innen auf den Straßen

Chiles. Wir sind überzeugt, dass gesellschaftlicher

Fortschritt und Aufbruch möglich sind!

Aus dem chilenischen Kampf für eine freiere und fe-

ministischere Gesellschaft müssen wir unsere Leh-

ren ziehen. Daher fordern wir:

• das Ende der Gewalt gegen die Mapuche und

indigenenVölker. Die voranschreitendeMilita-

risierung des Konflikts muss sofort enden!

• die deutsche und europäische Außenpolitik
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nent sehr kritisch sahen. In der Folge führte die USA

eine Intervention durch, in der der Auslandsgeheim-

dienst CIA die linke Regierung Allendes destabili-

sierte. Die US- Intervention schuf die Voraussetzung

für den Militärputsch am 11. September 1973, der

schlussendlich in der Militärdiktatur von Pinochet

mündete, die in den folgenden 17 Jahren die Chi-

len*innen systematisch verfolgte und folterte.Meh-

rere 10.000 Menschen wurden politisch gefangen

genommen, über 2.000 wurden ermordet und von

über 1.000 Menschen fehlt bis heute jede Spur.

Die von den USA unterstützte Militärregierung Pi-

nochets führte 1980 eine neue, nicht demokratisch

legitimierte Verfassung ein, die eine neoliberale,

marktradikaleHandschrift trägt. Die Verfassung von

1980 schützt vor allem die Privatwirtschaft und das

Privateigentum vor staatlichem Handeln. Seit je-

her wird der chilenische Staat als subsidiäres Sys-

tem festgeschrieben. Das Subsidiaritätsprinzip be-

deutet, der Markt soll alles regeln und der Staat

greift nur im äußersten Notfall ein. Ein System, von

dem wir Sozialdemokrat*innen ganz genau wissen,

wohin es führt: dieArmenwerden immer ärmerund

die Reichen immer reicher! Zwar endete die Militär-

diktatur am 11.März 1990, dennoch besitzt die neoli-

berale Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur in

Chile bis heute Gültigkeit mit verheerenden Folgen

für die arbeitende Klasse.

Aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive hat sich

das Brutto-Inlandsprodukt Chiles in der Zeit nach

der Diktatur bis heute gut entwickelt und Chile gilt

als wirtschaftlich aufstrebendstes Land Südameri-

kas. Doch obwohl das BIP wächst und der Wohl-

stand nominell wächst, bekommt der Großteil der

Chilen*innen nichts davon mit. Die Lücke zwischen

Arm und Reich ist in Chile so groß, wie in kaum ei-

nem anderen Land der OECD. Die oberen 10% Chi-

les besitzen in etwa zwei Drittel des gesamten Ver-

mögens. Die chilenische Gesellschaft leidet unter

Armut, massiver sozialer Ungleichheit und einer

enormungerechtemVermögens- und Einkommens-

verteilung.

„Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre“

Die chilenische Metro kündigte im Oktober 2019

eine Fahrpreiserhöhung um 30 chilenische Pesos

an. Damit löste sie damit die größten Proteste der

jüngsten chilenischen Geschichte aus. Die Preiser-

höhung von umgerechnet ca. 0,04 e war der Trop-

fen, der das Fass zum Überlaufen brachte und ei-

ne soziale Bewegung entfachte, die einen bisher

nie dagewesenen politischen Handlungs- und Ver-

dazu auf, dieMenschenrechtsverletzungen an

den indigenen Völkern Chiles anzusprechen

und entschlossen auf ein anderes Handeln zu

hinzuwirken.

• die Anerkennung der Territorien der Mapuche

und ihrer Landrechte.

• die Bundesregierung auf, die feministische

Außenpolitik endlich konsequent zu leben

und den verfassungsgebenden Prozess zu un-

terstützen.

 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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änderungsdruck erzeugte. Tausende Chilen*innen

schlossen sich zu einer Protestbewegung zusam-

men und protestierten gegen die bestehenden Ver-

hältnisse. DieWut richtete sich gegen die hohen Le-

benshaltungskosten, das ungerechte Bildungs- und

Gesundheitssystem, sowie die private Altersvorsor-

ge.

Die chilenische Altersvorsorge auf Basis einer Ren-

tenfondsverwaltung und wird zu 100% von Ar-

beitnehmer*innen investiert. Da dieses System auf

den Kauf von Aktien angelegt ist, verlor die Ren-

tenfondsverwaltung während der Finanzkrise 2008

rund 40% der gesparten Renten der Einzahler*in-

nen. Ein Rentensystem, das nach Gewinnmaximie-

rung der Unternehmen strebt, führt unwiderruf-

lich zu Verlusten bei den einzahlenden Arbeitneh-

mer*innen. Mit diesem System fördert der chileni-

sche Staat eine Umverteilung der Einkommen der

arbeitendenBevölkerungsschicht zu denfinanzstar-

ken Privatunternehmen und ihren Anteilseignern.

In Chile herrscht ein verfassungsrechtlich gestütz-

ter, jedoch nicht demokratisch legitimierter Neoli-

beralismusund zieht sich durch alle Facettendes all-

täglichen Lebens. Gute Bildung, sowie ausreichende

medizinische und gesundheitliche Versorgung sind

vor allem den wenigen einkommensstarken Chi-

len*innen vorbehalten. Der Zugang zu natürlichen

Ressourcen - teilweise sogar zu Wasser! - ist priva-

tisiert. Die Menschen in Chile sind vollkommen zu-

recht wütend auf dieses marktradikale, kapitalisti-

sche System. Was mit Widerstand gegen einen er-

höhten Fahrpreis begann, entwickelte sich schnell

zur Systemfrage und mündete in der zentralen For-

derung der Protestbewegung: Die Verfassung aus

der Zeit der Militärdiktatur muss abgeschafft wer-

den, um sie durch eine neue, demokratisch legiti-

mierte Verfassung zu ersetzen.

Als SPD, dieAntifaschismusunddemokratischenSo-

zialismus zu ihren Grundwerten zählen, stehen wir

an der Seite der chilenischen Protestbewegung.Wir

unterstützen die chilenischen Demonstrant*innen

im Streben nach einer neuen Verfassung, die das

neoliberale Systemhinter sich lässt unddenWeg für

ein Sozialsystem, sowie einen aktiven chilenischen

Staat freimacht!

DesWeiteren verurteilenwir die Polizei- undMilitär-

gewalt, die unseren chilenischen Genoss*innen wi-

derfährt! Die vielen Toten, die es aufgrund von eska-

lierenden Einsätzen der Staatsmacht gibt sind nicht

hinnehmbar und müssen sofort enden!

Zu wenig Land und zu viel Polizei
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Chile ist ein Land, das viele indigene Völker und Na-

tionen beheimatet. Das größte indigene Volk sind

die Mapuche, die im Süden Chiles und Argentini-

en leben und eine Vielzahl regionaler Identitäten

besitzen. Die Geschichte der indigenen Völker und

Nationen in Südamerika ist von europäischer Ko-

lonisation, Ausbeutung, Unterdrückung und politi-

scher Verfolgung geprägt. Ab dem 16. Jahrhundert

litten sie unter den Kolonialverbrechen der Spani-

er*innen. Sie konnten jedoch erwirken, als eigen-

ständiges Volk anerkannt zu werden. Der im 19.

Jahrhundert gestartete Prozess, der zynischerweise

„Befriedung“ genannt wurde, hatte zur Folge, dass

1883 das Mapuche-Gebiet gewaltsam an den chile-

nischen Staat angegliedert undunterworfenwurde.

DieMapuchemussten ihre Siedlungsgebiete verlas-

sen und sich in kleine Reservate zurückziehen. Wi-

derstände liefen indenolgenden Jahrzehnte ins Lee-

re und erzielten keine politischen Konsequenzen.

Nach Jahren der Vertreibung, Ausgrenzung und Ver-

folgung sorgte 1970 der sozialistische Präsident Al-

lende für Hoffnung, da er massiv die Enteignung

landwirtschaftlicherBetriebevorantriebunddasge-

wonnene Land an die Ureinwohner*innen zurück-

gab. Diese Hoffnung endete jedoch mit dem Putsch

Pinochets und der Militärdiktatur. Seitdem leiden

die Mapuche unter schweren Repressalien, die sich

auch mit dem Ende der Diktatur 1990 nicht endete,

dadasneoliberaleWirtschaftssystemPinochets, das

auf der Ausbeutung von Natur und dem Export von

Rohstoffen basiert, von den Nachfolgeregierungen

fortgeführt wurde - zu Lasten und zum Leid der in-

digenen Völker.

Heutzutage machen Mapuche in etwa 10% der Be-

völkerung aus, sind jedoch gesellschaftlich stark

unterrepräsentiert und leben überwiegend in Ar-

mut. Die Landrechtskonflikte zwischen dem chile-

nischen Staat und der indigenen Bewegung halten

weiterhin an und fordern regelmäßig Todesopfer.

Die Mapuche sind auch deshalb strukturell benach-

teiligt, weil die chilenische Verfassung ihnen keine

ethnisch- kulturelle Sonderstellung einräumt - die

sie in Anbetracht der leidvollen Geschichte de facto

hat.

In der Folge des Jahrzehnte währenden Konflikts

sind viele indigenen Menschen in die Städte ge-

flüchtet und haben ihre Heimat verlassen. Dort

leiden sie unter struktureller Benachteiligung und

starker Armut. Rassismus gegen die indigene Bevöl-

kerung ist bis heute stark in der chilenischen Ge-

sellschaft verwurzelt. Menschenrechtsaktivist*in-
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nen prangern zurecht an, dass den Interessen der

Mapuche nach wie vor zu wenig Raum gegeben

wird.

Als internationalistische, antirassistische Partei ste-

hen wir an der Seite der indigenen Bevölkerung in

Chile. Wir schließen uns der Forderung nach Land-

rückgabe an die Mapuche und andere indigene Völ-

ker an. Der chilenische Staat muss den Einsatz mili-

tärischerWaffen sofort beenden!

DieWeg zu einer neuen Verfassung

Nach einem Jahr teilweise eskalierender Proteste,

gab die chilenische Regierung der Hauptforderung

nach und ließ eine Volksabstimmung zur Frage zu,

ob das Land den Prozess zur Einführung einer neu-

en Verfassung anstoßen solle. Per Plebiszit stimmte

eine überwältigenden 78%-Mehrheit der Chilen*in-

nen im Oktober 2020 dafür und bereiteten so den

Weg für eine neue, demokratisch legitimierte Ver-

fassung, die das Erbe des Diktators Pinochets über-

winden soll.

Um den Verfassungsentwurf vorzubereiteten, wur-

de die verfassungsgebende Versammlung, die Con-

vención Constitutional eingerichtet, die sich um die

großen Leitfragen zur Konstitution Chiles kümmern

sollte. In der darauffolgenden, freien Wahl wurden

imMai 2021 überwiegend linke und parteiunabhän-

gige Vertreterinnen und Vertreter in ebenjene ver-

fassungsgebende Versammlung gewählt. Zur Präsi-

dentin und somit andie Spitze desGremiumswurde

Elisa Loncón eine Vertreterin der Mapuche gewählt.

Die Republik durchlebt eine enorm demokratische

Entwicklung, die wir Jusos unterstützenmüssen. Ei-

ne Entwicklung, die noch vor wenigenMonaten un-

denkbar schien und die verdeutlicht, welche unge-

heure Kraft soziale Bewegungen bahnbrechen kön-

nen.

Dieser Wandel wirkte sich auch auf die Präsident-

schaftswahl im Dezember 2021 aus. In dem Duell

um das höchste Regierungsamt kämpfte mit Gabri-

el Boric ein linker Kandidat gegen den stramm rech-

ten José Antonio Kast, der sich in der ideologisch in

der Nähe Pinochets verortet und vor allem ankün-

digt, gegen den neuen Verfassungsentwurf zu ar-

beiten und die Sonderechte im Falle eines verhäng-

ten Ausnahmezustandes, wie es vor allem in den

Mapuche-Gebieten der Fall war und ist, auszuwei-

ten. Für die Bürgerreche, aber vor allem für Minder-

heiten und progressive Kräfte im Land wäre ein Prä-

sident Kast der worst case, weshalb sich ein über-

geordnetes Lager aus der Arbeiter*innenbewegung

hinter Boric stellte.
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Mit 56% und somit deutlicher als prognostiziert

setzte sich Gabriel Boric im Dezember durch und

ist seit März 2022 gewählter Präsident Chiles. Da-

bei lag es vor allem an der Wahlbeteiligung jun-

ger und weiblicher Menschen, die für den progres-

siven Kandidaten stimmten. Männer und Personen

mit einem Alter von über 50 wählten mehrheitlich

für Kast. Boric ist mit 35 Jahren der jüngste Präsi-

dent in der Geschichte Chiles und seine Vorhaben

sind aus linken, fortschrittlichen Blickwinkeln und

vor allem aus sozialdemokratischer Perspektive un-

terstützenswert. Boric strebt nach einem kostenlo-

sen Bildungssystem und einer sozialen Marktwirt-

schaft nach europäischen Modell. Auch wenn da-

mit noch keine sozialistischen Zustände herrschten,

ist die Richtung unter Betrachtung der Ausgangsla-

ge eine begrüßenswerte. Seine weiteren Vorhaben

wie höhere Besteuerung für Unternehmen und ho-

he Einkommen, ein staatliches Rentensystem, die

Stärkung öffentlichen Gesundheits- und Bildungs-

systems, sowie von Kunst und Kultur stehen aller-

dings unter schwierigen Bedingungen: denn im De-

zember wurde zeitgleich ein neues Parlament ge-

wählt, in demBorics Bündnis keineMehrheit erlang-

te und auf Zusammenarbeit mit den konservativen

Kräften angewiesen ist. Nichtsdestotrotz ist an der

Spitze des Chilenischen Staates nun einMensch, der

den verfassungsgebenden Prozess unterstützt und

nicht gegen ihn arbeitet.

Mit Boric‘ Wahlsieg wurde das gesellschaftliche Ka-

tastrophenszenario verhindert und sowohl die po-

litischen Ziele, als auch die Biographie eines 35

Jährigen Präsidenten, der der Student*innenbewe-

gung Chiles entspringt, sind zunächst vielverspre-

chend. Dennoch müssen wir Boric‘ Einstellungen

zum Judentumund zu Israel – demSchutzstaat jüdi-

schen Lebens –mit aller Deutlichkeit kritisieren. Bo-

ric unterstützt den Boykott israelischer Waren und

Dienstleistungen und bezichtigt Israel eines Völker-

mords an den Palästinenser*innen. Das ist lupenrei-

ner Antisemitismus und muss glasklar als solcher

benannt werden. Diese Aussagen des Präsidenten

sind nicht hinnehmbar – ohne Wenn und Aber! Sie

beunruhigen viele der rund 18.000 chilenischen Jü-

dinnen und Juden und lässt eine antiisraelische und

antijüdische, politische Ausrichtung Chiles befürch-

ten.

Ein verfassungsrechtlicher Leuchtturm 

Die verfassungsgebendeVersammlungpräsentierte

einenVorschlag, der zur Abstimmung imSeptember

2022 erneut zurVolksabstimmung freigegebenwur-
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de. Dieser Entwurf steht der alten Verfassung dia-

metral entgegen und trägt eine klar feministische

und sozialistische Handschrift. Chile solle künftig

nicht mehr verfassungsmäßig als subsidiäres, neo-

liberales System, sondern als Sozialstaat charakteri-

siert sein:  

• Sozialstaat: Der Staat hat die Aufgabe eine

Sozialpolitik zu definieren, die auf den Prinzi-

pien von Teilhabe, Solidarität und Universali-

tät fußt. Des Weiteren soll ein umfassendes,

öffentliches Sozialsystem geschaffen werden,

das über Pflichtbeiträge vonArbeitnehmer*in-

nen, Arbeitgeber*innen und aus sonstigen

Staatseinnahmen finanziert werden. Das wä-

re eine Zeitenwende in der chilenischen So-

zialpolitik, in der sich Arbeitgeber*innen bis-

her gar nicht an der sozialen Sicherung der

Chilen*innen beteiligenmüssen. DenGewerk-

schaften soll hierbei ein Mitwirkungsrecht in

der Ausgestaltung eingeräumt werden. 

Des Weiteren sieht der Entwurf öffentliche Bil-

dungseinrichtungen und ein umfassendes und

ganzheitliches, öffentliches Pflege-, sowie Ge-

sundheitssystem, als Grundpfeiler eines aktiven

Sozialstaates vor. Auch in Bezug auf das Grundbe-

dürfnis des Wohnens leitet sich aus dem Entwurf

ein verfassungsrechtlicher Anspruch ab. Dem Staat

wird hier die Rolle des aktiven Treibers gegeben,

der den Wohnungsbau mithilfe einer Landesbank

voranbringen soll.

• Arbeit &Wirtschaft: Pinochets Verfassung be-

schränkt sich lediglich auf den Begriff der

Arbeitsfreiheit. Damit verbunden ist die an-

gebliche Freiheit des Arbeitnehmers oder der

Arbeitnehmerin, einen Arbeitsort zu wählen,

und die Freiheit der Unternehmen, zu wäh-

len, wen sie einstellen. Das ist neoliberale Pro-

sa in Reinkultur. Der neueVerfassungsentwurf

sieht ein individuelles Arbeitsrecht vor, wo-

nach sich entlohnte Arbeit nach den Grund-

sätzen der International Labor Organisation

(ILO) und somit an internationalen Maßstä-

ben  und Normen der UN richtet. Ein gro-

ßer Wurf ist darüber hinaus die Einführung

des Kollektivarbeitsrechtes, das das Recht auf

Gewerkschaftsfreiheit in drei Dimensionen

anerkennt: gewerkschaftliche Organisierung,

Tarifverhandlungen und Streik. Das betriebli-

che Mitbestimmungsrecht soll demnach über

Gewerkschaften ausgeübt werden.

Dazu beschreibt der neue Verfassungsentwurf eine
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Demokratisierung derWirtschaft, indemöffentliche

Güterwie beispielsweiseWasser oder Bodenschätze

der öffentlichen Hand zurückgeführt werden.   

• Feminismus: In demVerfassungsentwurfwird

mit rückständigen Rollenverständnissen auf-

geräumt, indem es eine neue Anerkennung

von Haus- und Carearbeit beinhaltet, die von

einem Verständnis des sozialistischen Femi-

nismus geprägt ist. Die Carearbeit wird als

das betrachtet, was sie ist: eine für die Ge-

sellschaft und deren Aufrechterhaltung un-

verzichtbare Arbeit. Diese Arbeit muss vom

Staat durch ein öffentliches Sorge- und Pflege-

systemgesellschaftlich getragenwerden. Dies

führt zu einer Verschiebung innerhalb der Ge-

sellschaft, indem Carearbeit aus dem Privaten

und Versteckten herausholt und sie gewisser-

maßen vergesellschaftet.

DieVerfassung soll Geschlechtervielfalt anerkennen

unddieGleichstellung/- behandlungderGeschlech-

ter sichern. Konkret bedeutet das in Bezug auf Pa-

rität, dass alle Ämter und in allen staatlichen In-

stitutionen paritätisch besetzt werden sollen. Doch

auch in Bezug auf reproduktive Rechte stellt der Ent-

wurf einen wahren Leuchtturm in einer diesbezüg-

lich sehr konservativ geprägten Region dar. Ein frei-

williger Schwangerschaftsabbruch soll verfassungs-

mäßig zugesichert werden.   

• Plurinationalität und Interkulturalität: Die

Existenz der in Chile lebenden Völker und Na-

tionen, sowie die Ausübung ihrer individuel-

len und kollektiven Rechte wird anerkannt.

Nicht nur die territoriale Integrität der Völ-

ker, sondern auch das Recht auf Autonomie

und Selbstverwaltung soll anerkannt werden.

Nicht nur soll in dem Verfassungsentwurf,

die Sprache, Kultur und eigene Identität aner-

kannt werden. Der Entwurf geht sogar noch

weiter, indem er die Förderung und Wert-

schätzung des Austausches zwischen den Völ-

kern und Nationen vorsieht, die in gegensei-

tigem Respekt miteinander leben sollen. Der

Staat soll als Wegbereiter für ebenjenen Dia-

log dienen.

Der 449 Artikel umfassende Verfassungsentwurf

stand für eine echte Zeitenwende Chiles und soll-

te mit all den Ungerechtigkeiten brechen, die noch

vorher konstituierend für den Staat waren. Er soll-

te einen Schlussstrich ziehen mit der Privatisierung

von grundlegenden Menschheitsbedürfnissen wie

Bildung, Gesundheit oder Wasser. Dieses Schrift-
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stück war ein verfassungsrechtlicher Leuchtturm

mit Strahlkraft weit über den südamerikanischen

Kontinent hinaus. Die festgeschriebenen Schutz-

rechte sowohl fürMenschen, die Diskriminierungen

leiden wie FINTA, LGBTQ+ oder BIPoC, aber auch für

Klima,Natur undArtenvielfalt sind in ihrerDeutlich-

keit weltweit einzigartig.

Wir als SPD sind davonüberzeugt, dass Deutschland

diesem sozialistischen, feministischen und ökolo-

gischen Ansatz folgen muss!Es ist höchste Zeit,

dass auch wir grundlegende Menschheitsprobleme

wie die Klimakatastrophe, das Artensterben, Woh-

nungslosigkeit und Diskriminierung aufgrund des

Geschlechts oder der sexuellen Identität endlich

verfassungsrechtlich in all ihrenDimensionen erfas-

sen!

¡La Lucha Sigue! – Der Kampf geht weiter!

Nach einem hitzigen Wahlkampf rund um die

Voslksabstimmung wurde der Vorschlag mit zwei

Dritteln eindeutig abgelehnt. Eine finanzstark auf-

gezogene Desinformationskampagne verzerrte die

öffentliche Debatte, indem gut produzierte Fake

News in der chilenischen Gesellschaft verfingen.

Rechte Thinktanks und Organisationen streuten

Falschaussagen über den Verfassungsentwurf, die

die öffentliche Daseinsvorsorge diskreditiere, natio-

nalistische Gefühle schürte und dabei gegen indi-

gene Menschen hetzte. Die Widerlegung der Lügen

kam schier nicht an gegen die ungeheure Flut an

Desinformationen in sämtlichen medialen Kanälen.

Trotz der verlorenen Abstimmung blieb der Reform-

druck in Chile hoch, denn das Land braucht immer

noch eine neue Verfassung. In einem neuen Anlauf,

für den Präsident Boric die Opposition unter dem

rechtsextremen Kast einbeziehen musste, wird Chi-

le einen deutlich institutionalisierterenWeg gehen.

Drei Gremien, bestehend aus einem direkt gewähl-

ten Verfassungsrat, einer Expert*innenkommission

und einem juristischen Komitee, sollen nun einen

zweiten Verfassungsentwurf ausarbeiten. Die poli-

tische Rechte hat dafür gesorgt, dass es sehr restrik-

tive Bedingungen gibt, die viele der guten Ansätze

im ersten Anlauf zuwiderlaufen. So wird beispiels-

weise festgeschrieben, dass Chile ein Zentralstaat

bleibt, was ein klarer Bruch mit den Interessen der

Mapuche ist, die den Staat dezentralisierter organi-

sieren möchten.

Die politische Rechte bleibt ihrem Handlungsmus-

ter treu: sie setzt ihre gesamte Kraft ein, um not-

wendigeVeränderungenundechtenFortschritt aus-

zubremsen. Auchwennderneue verfassungsgeben-
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de Prozess deutlich bewegungsferner ist als der al-

te, stehen wir solidarisch an der Seite der noch im-

merweiterkämpfenden Genoss*innen auf den Stra-

ßen Chiles. Wir sind überzeugt, dass gesellschaftli-

cher Fortschritt und Aufbruch möglich sind!

Aus dem chilenischen Kampf für eine freiere und fe-

ministischere Gesellschaft müssen wir unsere Leh-

ren ziehen. Daher fordern wir:

• das Ende der Gewalt gegen die Mapuche und

indigenenVölker. Die voranschreitendeMilita-

risierung des Konflikts muss sofort enden!

• die deutsche und europäische Außenpolitik

dazu auf, dieMenschenrechtsverletzungen an

den indigenen Völkern Chiles anzusprechen

und entschlossen auf ein anderes Handeln zu

hinzuwirken.

• die Anerkennung der Territorien der Mapuche

und ihrer Landrechte.

• die Bundesregierung auf, die feministische

Außenpolitik endlich konsequent zu leben

und den verfassungsgebenden Prozess zu un-

terstützen. 

dass der Impuls aus Chile aufnehmen und auch

das Deutsche Grundgesetz einer kritischen Über-

prüfung unterziehen. Beispielsweise ist der Schutz

sexueller Minderheiten in Artikel 3 (3) GG nicht ex-

plizit erwähnt. Es ist Zeit, diese und andere Lücken

im Grundgesetz zu schließen.

Antrag I-06

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Jin, Jiyan, Azadi! Solidarität mit den Protesten im Iran! Kampf demMullah-Regime!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

„Das ist der Beginn einer Revolution“ 

Am 16. September 2022 starb Jina (Mahsa) Amini

in einem Teheraner Krankenhaus. Drei Tage zuvor

war sie von der Gat-e erd, der sogenannten “Sit-

tenpolizei”, festgenommenworden, weil sie den Hi-

dschab angeblich nicht vorschriftsgemäß trug. Au-

genzeug*innen beobachteten, wie die “Sittenpoli-

zei” Amini schlug. Die 22-Jährige überlebte diese

Festnahme nicht. Amini war eine von unzähligen

FINTA, die von der Gat-e erd wegen ihrer Kleidung

verhaftet, schikaniert und unterdrückt werden. Ge-

rade deshalb wurde sie in kürzester Zeit zu einem

Symbol: Seit ihrem Tod rollt eine Protestwelle durch

den Iran. Tausende gehen auf die Straße, vor allem

am Abend oder in der Nacht und demonstrieren

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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gegen ein korruptes und patriarchales Regime. Ob-

wohl diese Proteste im Ausland - auch in Deutsch-

land - immer weniger Aufmerksamkeit finden, geht

der Kampf der Iraner*innen für ihre Freiheit weiter.

Um diesen Kampf zu gewinnen, brauchen sie mehr

als nur unsere symbolische Solidarität. Das iranische

Regime nutzt die geringe internationale Aufmerk-

samkeit, um besonders brutal gegen jede Opposi-

tion vorzugehen. Von der Bundesregierung erwar-

tenwir, dass sie ihren Ankündigungen der feministi-

schenAußenpolitik jetztTaten folgen lässt! Auch ein

Jahr nach dem Tod von Jina (Mahsa) Amini dürfen

wir die feministische Revolution im Iran nicht ver-

gessen! 

Wir fordern deshalb:

• das Ende der Gewalt gegen die Demons-

trant*innen und Oppositionelle im Iran. 

• umfassende Sanktionen gegen den Unterdrü-

ckungsapparat des iranischen Regimes und

diejenigen, die davon profitieren. Die bisheri-

gen EU-Maßnahmen, die unter anderem ge-

gen die Gat-e erd (“Sittenpolizei”) sowie die

Basidsch-Milizen gerichtet sind, sind ein rich-

tige Schritte. Die Liste der sanktionierten Per-

sonen und Organisationen muss jedoch deut-

lich ausgeweitet werden. So müssen auch die

Revolutionsgarde, die mit ihnen verbundenen

UnternehmenundVermögenswerte sowiedie

oberstenMachthaber im Iran in den Fokus der

Sanktionen rücken. Denn bei aller Unterdrü-

ckung undArmut im Iran, die Angehörigen der

Elite und ihre Angehörigen genießen nachwie

vor Freiheiten, die sie anderen verwehren, so-

wie zum Teil enormen Wohlstand. Das zeigte

sich erst kürzlich, als der sogenannte “Todes-

richter” Hussein-Ali Najeri verschiedenen Be-

richten zufolge in der Privatklinik INI in Han-

nover behandelt wurde. Diese Mobilität und

Straffreiheit des iranischen Regimes muss der

Vergangenheit angehören!

• die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu

setzen.

• das Ende der einseitigen Fokussierung auf die

Atom-Verhandlungen. Die notwendige Reak-

tivierung des Atomabkommens darf nicht auf

dem Rücken der feministisch-revolutionären

Zivilgesellschaft im Iran ausgetragen werden.

Iranische Oppositionelle fürchten nicht ohne

Grund, dass der EU, insbesondere Deutsch-

land, ein Erfolg in den Atom-Verhandlungen

wichtiger ist als ein entschlossenes Vorge-
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hen gegen das iranische Regime. Für uns ist

klar: Mit einem Regime, das feministische

und demokratische Proteste gewaltsam nie-

derschlägt, kann kein verlässliches Abkom-

men geschlossen werden. Zwingende Voraus-

setzung für erneute Verhandlungen mit neu-

en Regierungen muss deshalb sein, dass ver-

bindliche Zusagen zum Ende der Gewalt ge-

genüber und die Anerkennung grundlegender

Freiheiten von FINTA erfolgen und dahinge-

hende Fortschritte zu beobachten sind. Der in-

ternationale Einsatz für FINTA ist im Rahmen

von feministischer Außenpolitik nicht verhan-

delbar.

• ein entschlossenes Vorgehen auch gegen die

konventionelle Aufrüstung im Iran, insbe-

sondere dasMittelstreckenraketenprogramm,

das bislang nicht im Atomabkommen enthal-

ten war und eine enorme Bedrohung für Isra-

el darstellt. Diese konventionelle Rüstung darf

nicht länger ausgeklammert werden.

• einen Stopp der Zusammenarbeit aller staat-

lichen Stellen mit Vereinen und Institutionen,

die dem iranischen Regime nahestehen. Das

betrifft unter anderem das Islamische Zen-

trum Hamburg.

• ein entschlossenes Vorgehen gegen Ableger

des iranischen Regimes in Deutschland wie

die Organisator*innen der antisemitischen Al-

Quds-Märsche.

• dass das Angebot der Deutschen Welle auf

Farsi ausgebaut wird, um Iraner*innen den

Zugang zu politischen Informationen jenseits

der staatlichen Zensur zu erleichtern.

• die Demonstrant*innen beim Zugang zum In-

ternet zu unterstützen. Dabei reicht es nicht,

wenn Privatpersonen aus dem Ausland ver-

suchen zu helfen. Der Zugang zum Internet

ist ein zentraler Bestandteil der Proteste und

muss deshalb in Deutschland von staatlicher

Seite unterstütztwerden. EineMaßnahmeda-

für ist die Einrichtung eines staatlich finan-

zierten Fonds für digitale Freiheit, der dieWar-

tung,Weiterentwicklung undVerbreitung von

digitalen, quelloffenen Werkzeugen für ver-

schlüsselte Kommunikation und zur Umge-

hung von Zensur fördert.

• sichere Fluchtrouten sowie eine erleichterte

Einreise in die EU für Iraner*innen. Das betrifft

Asylverfahren ebenso wie die Vergabe von Vi-

sa. Die Zeiten, in denen vor allem junge Ira-
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ner*innen kein deutsches Visum bekommen

haben, müssen endlich vorbei sein.

• erhöhte Schutzmaßnahmen für Exil-

Iraner*innen durch deutsche Sicherheits-

behörden, sowie die Einrichtung von Anlauf-

und Meldestellen für Betroffene.

• einendauerhaftenAbschiebestopp in den Iran

• dass sich die SPD den vielerorts stattfinden-

den Demonstrationen gegen das iranische Re-

gime anschließt.

• das Ende der Diskriminierung von FINTA, eth-

nischenMinderheiten, Angehörigen der LGBT-

QIA+ Community und anderer marginalisier-

ter Gruppen im Iran, die Freilassung aller poli-

tischen Gefangenen und wie von den Protes-

tierenden stets gefordert, die Durchführung

eines freienReferendumsüber die Zukunft des

Iran.

Begründung

Es herrscht Winter im Iran - seit 44 Jahren. 

Auch 1979 waren die Straßen im Iran voll mit De-

monstrant*innen. Damals richteten sich die Mas-

senproteste gegen den iranischen Schah, Moham-

mad Reza Pahlavi, der sich mit nationalistischer

Symbolik zu legitimieren versuchte undmithilfe des

Geheimdienstes SAVAK als Despot herrschte. Offi-

ziell verfolgte der Schah das Ziel der Gleichberech-

tigung der Geschlechter. So erhielten FINTA 1962

das aktive und passive Wahlrecht, 1967 wurde die

Scheidung seitens der Frau erleichtert. Den privaten

Freiheiten zum Trotz, die es im Iran vor 1979 gab,

waren politische Partizipation und eine demokrati-

scheOpposition nichtmoglich. Gleichzeitig herrsch-

te eine enorme soziale Ungleichheit, wahrend die

Herrscherfamilie einen luxuriosen Lebensstil pfleg-

te. Die Proteste gegen den Schah umfassten da-

her unterschiedlichste Gruppen: religiose, liberal-

burgerliche ebenso wie linke bis kommunistische

Gruppen. Ruhollah Chomeini inszenierte sich be-

wusst als Integrationsfigur, betonte die Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter und sprach sich fur de-

mokratische Freiheiten aus. Sein Ziel, einen Gottes-

staat zu errichten, verkundete er erst spater. Da-

bei profitierten Chomeini und seine Anhanger*in-

nen davon, dass die Geistlichkeit als einzige auch

in der Schah-Zeit uber eine gemeinsame Organi-

sation und uber die besten Informationsnetzwer-

ke verfugte. Von Gleichberechtigung und Demokra-

tie bliebnachder sogenannten “IslamischenRevolu-

tion” nichts ubrig: Eine Herrschaft der islamischen
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Rechtsgelehrten wurde errichtet, de facto konser-

vativer bis fundamentalistischer alter Manner, an

deren Spitze ein religioser und zugleich politischer

Fuhrer steht. Seitdem ist das Strafrecht nach der

Scharia ausgerichtet, FINTAwerdengezwungen, das

Kopftuch zu tragen, Alkohol ist verboten. Ein zwolf-

kopfigerWachterrat entscheidet daruber, ob die Be-

schlusse des Parlaments zugelassen werden sowie

wer fur politische Amter wie das des Prasidenten

kandidieren darf. Die Moglichkeit der Wahl besteht

fur iranische Staatsburger*innen also nur innerhalb

eines engen Korridors, der dieser fundamentalisti-

schen Auslegung des Islam zu folgen hat. Wie eng

dieser Korridor ist, zeigt sich auch in der Bewer-

tung des ehemaligen Prasidenten Hassan Rohani:

Der wurde im Ausland schon deshalb als Reformer

begrußt, weil er sich fur Verhandlungen im Atom-

Streit einsetzte. Das Unterdruckungssystem der Is-

lamischen Republik stellte er nie prinzipiell in Frage.

Doch selbst dieser Spielraum wurde dem obersten

Fuhrer Chamenei offenbar zu viel: Lediglich sieben

Kandidaturen wurden fur die Prasidentschaftswahl

2021 zugelassen, diemeisten davon ultrakonservati-

ve Hardliner. Mit Ebrahim Raissi gewann einer die-

ser Hardliner die Wahl. Damit ist ein Mann Prasi-

dent des Iran, der in den 1980er Jahren fur Massen-

hinrichtungen verantwortlich war und 2009 Men-

schen verfolgte, die auf Vergewaltigungen in irani-

schen Gefangnissen aufmerksam gemacht hatten. 

Die Repressionen des Regimes beziehen auch den

Zugang zum Internet mit ein, schließlich ist das In-

ternet die Hauptquelle fur Informationen jenseits

der staatlichen Zensur. Der “Hohe Rat fur den Cyber-

space” verfolgt das Ziel eines nationalen Internets,

basierend auf iranischen Servern, das der Kontrol-

le des Regimes unterliegt. Viele Internetdienste, wie

Facebook oder Youtube, waren deshalb schon vor

den aktuellen Protesten gesperrt. Nun fiel auch In-

stagram der Zensur zum Opfer, eine der letzten ver-

fugbaren Apps, die sich im Iran großer Beliebtheit

erfreut. Allerdings beteiligte sich derMeta-Konzern,

zu dem Instagram gehort, auch an der Zensur. Re-

gimekritische Posts wurden von Instagram nach-

weislich geloscht. Es steht der Verdacht im Raum,

das Instagram-Moderator*innen, die fur den Iran zu-

standig sind, bestochen wurden, um die Posts zu lo-

schen. Diese Vorwurfe mussen aufgeklart werden.

Ein Internetdienstleister wie Meta darf nicht zum

Werkzeug staatlicher Zensurwerden.Dochnichtnur

ausgewahlte Posts oder Dienste wurden gesperrt.

Das Regime schaltete das Internet zwischenzeitlich
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komplett ab, in der Hoffnung, damit die Organisati-

on der Proteste zu beeintrachtigen. Trotz der staat-

lichen Zensur gibt es verschiedene Moglichkeiten,

anonyme Wege ins freie Internet zu schaffen, wie

z.B. uber die Browser-Erweiterung Snowflake und

Proxy-Server. Viele Privatpersonen außerhalb Irans

helfen bereits damit. Das darf jedoch keine priva-

te Verantwortung sein: Die Bundesregierung ist in

der Verantwortung, die Menschen im Iran beim Zu-

gang zum freien Internet zu unterstutzen. Außer-

dem mussen online mehr Informationen auf Farsi

angeboten werden, damit sich Iraner*innen unab-

hangig von der staatlichen Zensur informieren kon-

nen. Die Deutsche Welle sollte dahingehend aus-

gestattet werden, dass sie diese wichtige, emanzi-

patorische Aufgabe wahrnehmen kann. Die geplan-

ten Haushaltskurzungen, die genau diesen Politik-

bereichwie z.B. das deutsch-, englisch-undarabisch-

sprachige Internetportal Qantara treffen, mussen

abgewendet werden. Mit einer feministischen Au-

ßenpolitik sind diese Kurzungen nicht vereinbar. Ei-

ne Recherche von Correctiv, nerzpolitik.org und der

taz zeigte kurzlich, dass das iranische Regime fur

die Einschrankung und Abschaltung des Internets

auch Strukturen im Ausland nutzt. Darunter Unter-

nehmen mit Tochterunternehmen oder Ablegern in

Europa. Unter ihnen auch in Deutschland ansassi-

ge Unternehmen, die mit dem Regime kooperieren.

Uber die FirmaSoftqloud inDeutschlandwurden fur

das iranische Unternehmen Arvancloud Datencen-

ter von amerikanischen und niederlandischen Netz-

betreibern genutzt. Softqloud betreibt, nach Ergeb-

nissen der Recherchen, zudem Webseiten, die ge-

zielt von einem moglichen Shutdown im Iran aus-

genommen werden konnen: Darunter unter ande-

rem Webseiten des iranischen Agrarministeriums

sowie diverser iranischer Botschaften. Eine Verbin-

dung zwischen diesemNetzwerk, den europaischen

Datencentern und dem iranischen Regime liegt na-

he. 

Wir fordern jede Zusammenarbeit mit dem irani-

schen Regime oder staatlichen Unternehmen mit

sofortiger Wirkung einzustellen. Fur europaische

Unternehmen, diemit demRegimedes Iransweiter-

hin kooperieren oder die mit der iranischen Dikta-

tur in Verbindung stehen, mussen umgehend Sank-

tionen verhangt undUnternehmenswerte eingefro-

ren werden. Es darf keine Moglichkeit fur das ira-

nische Regime bestehen, Sanktionen der EU uber

auslandische Firmen zu umgehen. Die aktuelle Lage

im Iran erfordert entschieden mehr Entschlossen-
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heit seitens der Bundesregierung, sowie der Euro-

paischen Union. 

Die Freiheit ist weiblich. 

Der Mord an Jina (Mahsa) Amini zeigt einmal

mehr, welche Auswirkungen die streng patriar-

chalen Strukturen im Iran haben. Gewalt gegen

FINTA-Personen ist alsAusdruckdesMachtungleich-

gewichts zwischen den Geschlechtern das Ergeb-

nis von paternalistisch, mannlich dominierenden

Verhaltens- und Denkmustern. Wahrend der irani-

sche Unrechtsstaat versucht, sich aus der Verant-

wortung fur den Tod Aminis herauszureden wer-

den die Stimmen der Gegner*innen lauter: Der Tod

von Jina Mahsa Amini ist ein Femizid! FINTA ster-

ben, weil sie der Deutungshoheit der mannlichen

Dominanzherrschaft unterliegen. Es liegt im Ermes-

sen der sogenannten Sittenpolizei, ob sich eine

FINTA-Persongemaßder Scharia korrekt verhalt. Da-

bei geht es dem theokratischen Herrschaftssystem

nicht um die Religionsausubung der Zivilbevolke-

rung, vielmehr wird der Islam als Grundlage fur die-

ses System missbraucht, um die massive Ungleich-

behandlung von FINTA zu legitimieren. 

Der Protest gegen die gewaltsame Durchsetzung

des Verhullungszwangs durch die Sittenpolizei hat

nicht nur der Protest von FINTA angefacht: Inzwi-

schen solidarisieren sich Bruder, Vater und Sohne

mit den Emanzipationen der FINTA im Iran. Es geht

umGrundrechte, die vomMullah-Regimemit Fußen

getreten werden. 

FINTA im Iran werden sowohl im offentlichen als

auch im privaten Raum stark diskriminiert. Nach

der Islamischen Revolution von 1979 konnte die von

der Regierung geforderte Zwangsverschleierung zu-

nachst nicht durchgesetzt werden: Am feministi-

schem Kampftag versammelten sich spontan zehn-

tausende FINTA in Teheran zu einer dreiTage andau-

ernden feministischen Demonstrationen gegen die

Verschleierungspflicht. Doch bereits zwei Jahre da-

nachwurdendie FINTA-Rechte sukzessive vomStaat

wieder eingeschrankt, indem Trennungen nach Ge-

schlechtern an offentlichen Orten vorgenommen

und die Kleiderordnung zur Bedeckung des Haares

und das Tragen von weit sitzender Kleidung vorge-

schrieben wurden. Make-up oder Nagellack waren

verboten und die Farben sollten gedeckt sein, bes-

tenfalls schwarz. Nach Repressionen in den Neun-

zigerjahren unter den Klerikern Ali Akbar Rafsand-

schani (1989-1997) und vor allem Mohammad Cha-

tami (1997-2005) lockerten sich die Kleiderordnun-

gen und damit das Erscheinungsbild der FINTA. Das
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Ablegen des Hijabs in der Offentlichkeit gilt nach

wie vor als Protestaktion gegen das unterdrucken-

de Regime. Bei Protestaktionen, wie „My Stealthy

Freedom“ 2014 und der „White Wednesday“ 2017

riefen Iranerinnen dazu auf, fur die Gleichbehand-

lung einzustehen und die Verschleierung als Symbol

fur die Selbstbestimmung abzulegen. Welche Ge-

fahren diese friedlichen Proteste bergen, zeigt bei-

spielhaft die Festnahme vondrei FINTA,welche 2019

unverschleiert Blumen an Passagier*innen einer U-

Bahn verteilten und zu langen Haftstrafen verur-

teilt wurden. Die Proteste der vergangenenWochen

beziehen sich auf das aggressive Vorgehen der Sit-

tenpolizei gegenuber FINTA, das sich in den letz-

ten Wochen verstarkt hat. Der Kampf der FINTA im

Iran ist ein feministischer Kampf, denn es geht nicht

um das Tragen eines Kopftuchs, es geht um das

Durchgreifen des Staates in die Selbstbestimmung

der FINTA. Außerdem stehen queere Menschen im

Zentrum der staatlichen Diskriminierung. Homo-

sexuelle Handlungen werden mit der Todesstra-

fe bestraft. Seit 1979 sind schon mehrere tausend

Menschen aufgrund ihrer Sexualitat hingerichtet

worden. Transidentitat steht hingegen nicht unter

Strafe,wenn sichTrans-Personengeschlechtsanglei-

chenden Maßnahmen unterziehen. Das fuhrt dazu,

dass viele Homosexuelle zu Geschlechtsumwand-

lungen gedrangt werden, weil ihre Sexualitat dann

offiziell nicht mehr als gleichgeschlechtlich gewer-

tet wird und sie somit der Todesstrafe entkommen.

So fuhrt selbst die Nicht-Strafbarkeit von Transiden-

titat im queerfeindlichen, iranischen Strafrecht zu

enormem Leid. Diese misogyne und queerfeindli-

che Politikwird durch die Unterdruckung ethnischer

Minderheiten noch verscharft. Kurdische FINTA bei-

spielsweise, wie Jina (Mahsa) Amini, sind im Iran

einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt, da sie

nicht nur als FINTA sondern auch als Kurd*innen ge-

waltsam unterdruckt und getotet werden. Der fe-

ministische Kampf muss daher intersektional sein,

um Mehrfachdiskriminierungen erkennen und be-

nennen zu konnen. Erst wenn kurdische FINTA im

Iran frei sind, konnen alle FINTA frei sein. 

Im aktuellen Kampf fur Selbstbestimmung zeigen

sich ein unglaublicher Mut und Zusammenhalt.

Deshalb ist das, was wir jetzt sehen, ein feministi-

scher Protest. Und feministische Außenpolitik wur-

de bedeuten, die Iraner*innen in diesem feministi-

schenAnliegen, demWunsch, selbstbestimmt zu le-

ben, zu unterstutzen. 

Dabei ist wichtig zu betonen, dass die politische
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Auslegung des schiitischen Islam, auf die sich die

islamische Republik grundet, weder eine “Ruckkehr

zum Mittelalter” noch Ausdruck einer traditionel-

len Religiositat ist. Die Theorien, auf die Ajatollah

Chomeini zuruckgegriffen hat, sind Produkte des 20.

Jahrhunderts, und stark gepragt vom Kampf gegen

das Schah-Regimeaufder einen, gegenvermeintlich

westliche Einflusse auf der anderen Seite. Wir dur-

fen jedoch nicht den Fehler begehen, der Regime-

Propaganda zu glauben, die behauptet, liberale De-

mokratie, Rechtsstaat und Gleichberechtigung sei-

en lediglich Versuche der “westlichen“ Einflussnah-

meund richteten sichgegendie iranischeKulturund

Religion. Der Iran blickt auf eine lange Geschichte

im Kampf um die Demokratie zuruck. Schon 1906,

in der Konstitutionellen Revolution, kampften Ira-

ner*innen gegen die absolute Monarchie, fur ein

Parlament und einemoderne Verfassung. Schon da-

mals gab es große Konflikte zwischen sakularen Be-

strebungen und den Zielen des Klerus, der nicht

bereit war, seine Machtstellung aufzugeben. Auch

heute kampfen zahlreiche Menschen im Iran fur ei-

nen Staat, in dem sie frei und selbstbestimmt leben

konnen und die Machthaber*innen halten an der

Islamischen Republik fest, obwohl sich nur knapp

40 Prozent der Iraner*innen als muslimisch verste-

hen und in der Bevolkerung ein allgemeiner Trend

zur Sakularisierung herrscht. Umso wichtiger ist es,

dasswir unsmit den demokratischen Bestrebungen

im Iran solidarisieren und den Versuch des Regimes,

Demokratie als etwas “Fremdes” abzustempeln, zu-

ruckweisen. 

Jina oderMahsa? Die Unterdruckung der Kurd*innen 

Nirgendwo im Iran sind die Proteste so heftig und

anhaltend wie in den kurdischen Gebieten imWes-

ten des Landes. Kurd*innen leisten bereits langeWi-

derstand gegen das harte Vorgehen der regimetreu-

enSicherheitskrafte. Jina (Mahsa)Amini steht damit

nicht nur fur dieWut der FINTAundder jungenMen-

schen im Iran, sondern auch fur die Wut der ethni-

schen Minderheiten, insbesondere der Kurd*innen,

die sich als “großtes Volk ohne Land” bezeichnen. Im

Iran sind gut zehn Prozent der Bevolkerung kurdi-

scher Abstammung, so auch Jina (Mahsa) Amini. Die

Teheraner “Sittenpolizei” behauptet derweil, dass

es keine Rolle gespielt habe, dass die junge Frau Kur-

din war. Kurd*innen leiden nicht erst seit der Aus-

rufung der islamischen Republik unter Diskriminie-

rung und Unterdruckung. Immer wieder stehen sie

im Konflikt mit der iranischen Fuhrung. Als Folge

sind sie bereits gut organisiert, was bei der schnel-
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len Ausbreitung der Proteste nach Aminis Tod zum

Tragen kam. Die kurdische Solidaritat wird daher als

die treibendeKraft der aktuellen Proteste im Irange-

sehen. 

Die grundsatzliche Ausubung der kurdischen Identi-

tat ist im Iran nicht verboten und dennoch kommt

es schnell zur blutigen Unterdruckung, sobald sich

Kurd*innen als Volk definieren. Man darf kurdisch

sprechenundkurdischeKleidung tragen, es gibt teil-

weise kurdische Medien, die jedoch von der islami-

schen Regierung kontrolliert und zensiert werden.

Die kurdische Frage im Iran lasst sich viel starker als

eine Klassenfrage definieren. In kurdischen Gebie-

ten fehlt es an einfachster Infrastruktur, wahrend

sich Teheran mittlerweile hochmodern entwickelt

hat. Das repressive iranische Regime handelt im Sin-

ne einer “Hungerherrschaft” und durch eine zuneh-

mende Privatisierung von zum Beispiel Schulen, das

Abschaffen der Arbeiter*innenversicherung und ei-

ne zunehmende Inflation wird absichtlich dafur ge-

sorgt, dass die kurdische Ethnie okonomisch un-

terentwickelt bleibt. Die humanitare Lage hat sich

in kurdischen Gebieten aufgrund der Coronakrise

nochmal massiv verscharft. 

In den kurdischen Gebieten im Iran sind verschiede-

ne politische Parteien aktiv. Gleichzeitig bringt die

Organisation in Parteien eine neue Form der Unter-

druckung durch das iranische Regime mit sich. In

den organisierten kurdischen Gebieten geht das Re-

gime gewaltvoll gegen jegliche Proteste oder Streiks

vor. Der bewaffnete Kampf ist hier im Vergleich zu

anderen Teilen im Iran schon lange kein Tabu mehr.

Fur die kurdische Bevolkerung ist es eine trauri-

ge Normalitat, in einem Gebiet der Kriegsoperatio-

nen zu leben. Sie spuren die Unterdruckung durch

den repressiven autoritaren Staat in ausgeweiteter

Form. 

Im Jahre 2018 kam es bereits zu einer ersten Wel-

le an Protesten, die hauptsachlich durch kurdische

Arbeiter*innen getragenwurden. Zehn Tage lang im

Januar protestierten Menschen in kleineren Stad-

ten des Irans, also in okonomisch abgehangten Re-

gionen, in denen vor allem ethnische Minderheiten

leben, gegen das Regime. Ausloser war das fehlge-

schlagene Atomabkommen, nachdem US-Prasident

Trump ausgestiegen war. Die Antwort der islami-

schen Regierung war sehr brutal, es gab viele Geto-

tete. Es folgten im selben Jahr Hinrichtungen kur-

discher Aktivist*innen durch das iranische Regime.

Im Jahre 2019wurde eine vor allem kurdische Arbei-

ter*innenbewegung nach Protesten gegen die Ben-
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zinpreiserhohung brutal niedergeschlagen. 

Die kurdischen Arbeiter*innenbewegungen sind als

ein zentraler Bestandteil des Widerstandes der Be-

volkerung gegen das islamische Regime zu verste-

hen, wie sich in der aktuellen Situation nach der To-

tung Aminis verstarkt zeigt. Eine Hochburg der ak-

tuellen Aufbegehren gegen den Islamischen Staat

ist Saqez, der Heimatort von Amini. Beobachter*in-

nen beschreiben daruber hinaus Proteste vom au-

ßersten Norden der kurdischen Regionen bis in den

außersten Suden. Kleinstadte sind dabei genauso

vonUnruhen erfasstwie großere Stadte.Menschen-

rechtsorganisationen beschreiben, dass nirgendwo

die Rebellion gegen das islamische Regime im Iran

jetzt so groß ist, wie in den kurdischen Regionen.

Hier kommt es seit Wochen zu schweren Zusam-

menstoßen zwischen Kurd*innen und regimetreu-

en Sicherheitskraften. In kurdischen Gebieten wur-

de die Zahl der Sicherheitskrafte zuletzt deutlich

erhoht, das Internet wurde teilweise abgeschaltet

oder die Verbindungen gedrosselt. 

Der Tod der jungen Kurdin, die ihren kurdischen

Namen Jina offiziell gegen den persischen Namen

Mahsa eintauschen musste, hat Angehorige aller

ethnischen Gruppen, FINTA und Manner gegen die

iranischenMachthabergeeint. VonNordbis Sudund

West bis Ost wird mittlerweile unter dem kurdi-

schen Slogan “Frau, Leben, Freiheit” protestiert. Das

Ende der Unterdruckung und Bevormundung durch

das theokratische Regime wird nun nicht mehr nur

durch die Kurd*innen, sondern von vielen Iraner*in-

nen gefordert. Auch in unserer Betrachtung der ira-

nischen Gesellschaft muss die ethnische, sprachli-

che und kulturelle Vielfalt endlich mehr Platz ein-

nehmen. 

Student*innen fordern die Staatsmacht heraus 

Neben Arbeiter*innenbewegungen und FINTA-

Bewegungen spielen auch studentische Bewegun-

gen eine zentrale Rolle in den aktuellen Protest-

bewegungen. An den Universitaten gibt es bereits

seit 2017/18 wieder Student*innenrate mit linker

Ausrichtung, nachdem 2009 alle Studierendenver-

bindungen durch das Regime geschlossen wurden.

Traditionell spielen Student*innen eine zentrale

Rolle bei Protestbewegungen im Iran: Wahrend der

Revolution von 1979, aber auch noch danach bei

weiteren Protestbewegungen 1998und 2009haben

Student*innen von ihrem Potential, verschiedene

Teile der Gesellschaft zu mobilisieren, Gebrauch

machen konnen. Studierende stammen aus allen

Schichten der Gesellschaft Ethnien ubergreifend
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und bringen eine gewisse intellektuelle Unter-

stutzung in Protestbewegungen mit. Das Regime

scheint sich dem großen Potenzial von Student*in-

nenprotesten bewusst zu sein und geht vehement

gegen das Entstehen von organisierten Protesten

vor. Im Dezember 2018 organisierten Studierende

an der Uni Teheran eine Solidarisierungsdemo

mit FINTA und gegen den Zwangshijab und mit

Mitarbeiter*innen in Zuckerrohr- und Stahlfabriken.

2019 organisierten Studierende eine Demons-

tration unter der Parole “von Teheran nach Chile

uber den Irak kampfen wir zusammen gegen den

Neoliberalismus” und kritisierten hiermit offen die

deutlich neoliberal ausgerichtete und okonomisch

unterdruckende Politik des islamischen Regimes.

Kurdische Studierendenverbindungen sind daruber

hinaus relevant, da kurdische Student*innen einen

Großteil ihres Studiums in anderen Stadten außer-

halb der kurdischen Gebiete verbringen; bei ihnen

liegt somit eine andere Verbundenheit mit den

verschiedenen Menschen in Iran vor. 

Im Rahmen der aktuellen Protestwelle im Iran spie-

len Student*innen wieder eine besondere Rolle. An

der Sharif Universitat in Teheran hatte es auf dem

Campus am 02. Oktober 2022 eine friedliche Kund-

gebunggegeben, bei dermehrere Studentinnen ver-

haftet wurden. Der Campus wurde von Polizisten

und Milizen umstellt, die Studentinnen eingekes-

selt und teilweisemit Schrotflinten beschossen. Der

brutale Einsatz von Schusswaffen an dieser Elite-

universitat in Teheran sorgt fur starke Emporung.

Daraufhin forderten im Rahmen eines Protestes an

der Firdausi-Universitat inMashhad, der zweitgroß-

ten Stadt des Landes, Student*innen die Freilassung

ihrer inhaftierten Kommiliton*innen. Immer wieder

gelangen Fotos und Videos dieser mutigen Protest-

aktionen ins Netz, trotz des erschwerten Zugangs

zum Internet. Die Solidaritat der Studierenden mit

den Demonstrant*innen besitzt das Potenzial zu ei-

ner Herausforderung fur die Staatsmacht zu wer-

den undmuss daher unterstutztwerden. Studieren-

de sind gerade jetzt Bestandteil wichtiger Protest-

bewegungen im Iran, auch wenn ihre Proteste hau-

fig isoliert voneinander stattfinden und nicht lange

andauern. Immer haufiger jedoch schließen sie sich

Demonstrant*innen auf der Straße an, ubernehmen

so immer haufiger eine fuhrende Rolle im Wider-

stand gegen das islamische Regime. Die Studieren-

den sind dabei mit der Hoffnung getrieben, großere

Veranderungen durch ihre Protestbewegungen er-

reichen zu konnen. Nehmen wir ihnen nicht die-
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se Hoffnung, sondern unterstutzen wir sie in ihrem

Protest. Umso wichtiger ist der wissenschaftliche

und studentische Austausch, wozu auch die Bereit-

stellung von Stipendien fur iranische Student*innen

gehort. Die geplanten Kurzungen beim Deutschen

Akademischen Austauschdienst (DAAD) laufen da-

mit genau in die falsche Richtung. Jungen Wissen-

schaftler*innenundStudent*innen, vor allem jenen,

die unter politischer Verfolgung leiden, muss der

Weg an deutsche Universitaten offenstehen.  

Unterdruckung und Bereicherung: Die Rolle der Revo-

lutionsgarde 

Die große Mehrheit der Iraner*innen leidet unter

Armut und Perspektivlosigkeit. Viele Angehorige

der Mittelschicht haben in den letzten Jahren er-

heblicheWohlstandseinbußenerlitten, nicht zuletzt

durch die enorme Inflation bei gleichzeitiger Knapp-

heit zahlreicher Guter. Viele Menschen im Iran hal-

ten sich und ihre Familienmitmehreren Jobs neben-

einander uber Wasser. Auf Teherans Straßen sieht

man Kinder mit Bauchladen herumlaufen, die aus

Not versuchen, etwas Geld fur ihre Familien dazu

zu verdienen. Besonders prekar ist die Lage fur Ge-

fluchtete, vor allem aus Afghanistan, die ohne Pa-

piere im Land leben und von zahlreichen Diskrimi-

nierungen betroffen sind. Junge Akademiker*innen

leiden trotz hervorragender Qualifikationen unter

Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Wer kann,

wandert aus, aber auch das setzt in der Regel erheb-

liche finanzielle Mittel voraus. Diese jungen Men-

schen haben eher Reform-orientierte Regierungen

ebenso wie Hardliner-Regierungen erlebt und fest-

stellen mussen, dass sich an ihrer Lage im Wesent-

lichen nichts andert. Dass die Islamische Republik

nicht reformierbar ist. Doch selbst in dieser preka-

ren wirtschaftlichen Lage gibt es Gruppen, die pro-

fitieren und zum Teil enorme Vermogen anhaufen

konnen. Die Angehorigen der Basidsch-Milizen, die

aktuell zur Niederschlagung der Proteste eingesetzt

werden, genießen als Teil des Repressionsapparats

eine vergleichbar stabile finanzielle Lage. Insbeson-

dere aber die Sepah, die Iranische Revolutionsgar-

de, stellt die Brucke zwischen Gewaltherrschaft und

wirtschaftlicher Bereicherung dar. Ihre Kernaufgabe

ist es, gegen jede politische Opposition vorzugehen.

Ehemalige Kommandeure der Revolutionsgarde be-

setzen zahlreiche Schlusselpositionen in der irani-

schen Politik und Wirtschaft, organisieren zudem

die illegalen Außenhandelsbeziehungen, um die in-

ternationalen Sanktionen zu umgehen und werden

immer wieder mit Korruption im großen Stil in Ver-
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bindung gebracht. Zugleich ist die Sepah der groß-

te Unternehmer des Landes, hat von Privatisierun-

gen ehemaliger Staatskonzerne profitiert und ge-

nießt Steuer- und Zollfreiheit. Zu den Wirtschafts-

bereichen, in denen die Revolutionsgarde aktiv ist,

zahlen auch das Olgeschaft sowie Hafen und Flug-

hafen. Auch auf die Medien nimmt die Revolutions-

garde Einfluss. Die Mitglieder der Revolutionsgarde

sind mit der Islamischen Republik vermogend und

einflussreich geworden, sie sind die zentrale Stutze

des Regimes. Auchwenn die am 17.10.2022 beschlos-

senen EU-Sanktionen eine Untergruppe der Revo-

lutionsgarde, die Basidsch-Milizen, sowie die soge-

nannte Sittenpolizei in den Blick nehmen, sparen sie

doch die wirklich machtige Organisation hinter der

Diktatur aus. Die internationalen Sanktionen mus-

sen endlich gegen die politische und wirtschaftli-

che Elite des Landes ausgerichtet werden und da-

zu zahlt zweifellos die Revolutionsgarde. Gleichzei-

tig ist die Revolutionsgarde, vor allem die Al-Quds-

Brigaden, der wichtigste Akteur in der aggressiven,

destabilisierenden Außenpolitik Irans. Die USA stu-

fen die Revolutionsgarde bereits als Terrororganisa-

tion ein. Die EU muss dieser Einschatzung endlich

folgen. Solange die Angehorigen dieser Organisati-

on von der Diktatur profitieren, werden sie die Dik-

tatur stutzen. 

Die Architekten des Terrors 

Am 3. Januar 2020 wurde Qasem Soleimani durch

das US-Militar in Bagdad getotet. Der Iran antwor-

tetemitmartialischenDrohungen undAttacken auf

US-amerikanische Militarbasen und mit dem un-

beabsichtigten Abschuss eines Passagierflugzeugs.

Das irakische Parlament forderte den Abzug der

amerikanischen Truppen aus dem Irak, was den ira-

nischen Einfluss weiter starken wurde. Und auch in

Deutschland herrschte vielerorts die Deutung vor,

die USA seien fur die neuerliche Eskalation im Kon-

fliktmit dem Iranverantwortlich.Dabei kamenKrieg

und Eskalation in der Region nicht erst mit dem

Tod Soleimanis. Im Gegenteil: Soleimani war einer

der Hauptverantwortlichen fur das Sterben im Na-

hen Osten und an seiner Person lasst sich beispiel-

haft beschreiben, wie der Iran den Krieg in seinen

Nachbarlandern nicht nur vorangetrieben, sondern

auch immer weiter entgrenzt hat. Qasem Soleima-

ni war bis zu seinemTod Kommandeur der Al-Quds-

Brigaden und damit direkt dem iranischen Revolu-

tionsfuhrer und Staatsoberhaupt Ali Chamenei un-

terstellt. Er wurde als zweitmachtigster Mann des

Irans gehandelt. Seine Brigaden, ein Teil der Irani-
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schen Revolutionsgarde, dienen offiziell dem Export

der Iranischen Revolution in der Region und bilden

eine Spezialeinheit fur extraterritoriale Aktionen.

Ganz konkret heißt das, dass die Quds-Einheiten

pro-iranische Milizen unter anderem in Syrien, im

Irak, im Libanon, im Gazastreifen (Teile der Hamas

und IslamischerDschihad) und im JemenmitAusbil-

dung, Waffen und Finanzierung unterstutzen. Fak-

tisch war Qasem Soleimani der Kommandeur eines

ganzen Netzwerks aus iranischen Terroragenten im

Ausland. Diese Starkung und Steuerung vonMilizen

tragt zurDestabilisierungder Regionbei und verhin-

dert beispielsweise im Irak dieWiedererrichtung ei-

nes staatlichen Gewaltmonopols. Qasem Soleimani

als Architekten des Terrors zu bezeichnen, ist keine

propagandistische Deutung: Angriffe auf amerika-

nische Militarbasen, auf die US- Botschaft in Bag-

dad und auf Israel legen Zeugnis vom Terror ab, den

das iranischen Expansionsstreben erzeugt. Der Iran

will durch nicht-staatliche Milizen seine Nachbar-

lander unterwandern und eine Vormachtstellung in

der Region erringen. Soleimani war der Kopf hinter

dieser Strategie. Dabei werden die klassischen Re-

geln der Kriegsfuhrung vom Iran ausgehebelt, der

uber nicht-staatliche Milizen nicht- staatliche Krie-

ge fuhrt. Von einem Iran, der seine Milizen zum

Sturm auf die US- Botschaft aufhetzt und der un-

ter dem fadenscheinigen Deckmantel verbundeter

Terrororganisationen Israel beschießt. Von einem

Iran, der als bewusste Strategie die Grenze zwischen

Krieg und Frieden verwischt. Diese Strategie wur-

de von Qasem Soleimani perfektioniert. Eine Glaub-

wurdigkeit des Volkerrechts im Nahen Osten kann

nur erreicht werden, wenn die verdeckte Kriegsfuh-

rung des Irans und weiterer Staaten endet. 

Statt jedoch das vom iranischen Hegemoniestreben

verursachte Leid in den Fokus zu rucken, bedienten

sich viele Medien in Deutschland eines etablierten

Orientalismus: Die sogenannte „schiitische Welt“

trauerte um Soleimani. Es wurden Aufnahmen von

Menschenmengen im Iran und Irak gezeigt, die „Tod

Amerika“ und „Tod Israel“ forderten. Vergessenwur-

den die vielen tausendMenschen, die im Irak gegen

den Einfluss des Iran und fur die Souveranitat ihres

Staates demonstriert hatten (unabhangig von ihrer

Konfession). Vergessen wurden auch die Demons-

trant*innen im Iran, die damals (2019/20) ebenfalls

gegen ein korruptes, islamistisches Regime und ka-

tastrophale Lebensbedingungen demonstriert hat-

ten. Vor allem wurde vergessen, dass diese vielen

Menschen unter Gefahrdung ihres Lebens demons-
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triert hatten: Iranische Sicherheitskrafte und vom

Iran gesteuerte Milizen im Irak toteten hunderte

Demonstrant*innen, tausende wurden verletzt und

verhaftet. Das iranische Regime totet nicht nur in-

nerhalb der eigenen Landesgrenzen. Die aggressive

Außenpolitik des Iran muss als solche benannt und

vor allem die darunter leidenden Zivilist*innen in

den Fokus geruckt werden. 

Die gewalttatige Politik des iranischen Regimes

macht sich nicht ausschließlich in unmittelbaren

Nachbarlandern des Iran bemerkbar. Der russische

Prasident Putin, ein Verbundeter des iranischen Re-

gimes, wird in seinem volkerrechtswidrigen An-

griffskrieg gegen die Ukraine vom Iran unterstutzt.

Das russische Militar setzte bei den Angriffen auf

die Zivilbevolkerung in Kyiv im Oktober 2022 irani-

sche Kamikaze-Drohnen ein. Zudem bezieht Russ-

landKurzstreckenraketenvom Iran,mit denenukrai-

nische Stadte beschossen werden konnen und fullt

damit sein Raketenarsenal wieder auf. Hier steht ei-

ne Diktatur der anderen bei. Fest etabliert im Ka-

non der iranischen Propaganda ist außerdem der

Al-Quds-Tag, der erstmals vom Revolutionsfuhrer

Chomeini ausgerufenwurde und seitdem in zahlrei-

chen Landern als Buhne fur Hass gegen Israel und

die USA dient. Das iranische Regime ist ein weltwei-

ter Forderer fur Antisemitismus - auch in Deutsch-

land. Nicht ohne Grund schließen sich auch immer

wiederNeonazis denAl-Quds-Marschen inDeutsch-

land an. Der Iran verfolgt nach wie vor das Ziel, Is-

rael auszuloschen und bettet diesen Antizionismus

seit 1979 in eine Rhetorik des vermeintlich antiimpe-

rialistischenBefreiungskampfes ein. Israel ist fur das

iranischeRegimenichtsweiteres als einBesatzungs-

regime und Vorposten des verhasstenWestens, ins-

besondere der USA. Es uberrascht nicht, dass Mah-

mud Ahmadineschad als iranischer Staatsprasident

die Shoah leugnete. Seit der sogenannten Islami-

schen Revolution 1979weigert sich das Regime, Isra-

el anzuerkennen und steht damit Frieden und Stabi-

litat im Nahen Osten entgegen. 

Die Aufgabe der Bundesrepublik: Schutz vor dem ira-

nischen Regime fur Exil- Iraner*innen. 

Der Alltag in der Islamischen Republik Iran ist ge-

pragt durch Regeln, Verbote und Uberwachung –

sowie Repression und Verfolgung bei Missachtung.

Aufgrund der anhaltenden brutalen Gewalt und der

desastrosen Menschenrechtslage im Iran sind Ab-

schiebungen dorthin nicht tragbar. Wir begrußen

die Initiative der Bundesinnenministerin, Abschie-

bungen in den Iran bis auf weiteres auszusetzen als
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ersten richtigen Schritt, fordern daruber hinaus aber

einen dauerhaften Abschiebestopp in den Iran. 

Doch alleine Abschiebungen zu stoppen reicht nicht

aus. Wir fordern sichere Fluchtrouten und verein-

fachte Einreisebestimmungen fur iranische Staats-

burger*innen sowie einen vereinfachten Zugang zu

Aufenthaltstiteln fur Regime-Kritiker*innen. Gerade

im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt und

Verfolgung im Iran darfweder die Bundesregierung,

noch die EU wegsehen – die Bundesrepublik, sowie

die Mitgliedstaaten des Europarates sind durch die

Istanbul Konvention zum Handeln verpflichtet. Die

Bundesrepublik muss zum sicheren Hafen fur Men-

schen werden, die vor dem theokratischen Regime

fliehen oder sich fur Demokratie und Menschen-

rechte im Iran einsetzen. 

Anhanger*innendes iranischenRegimesundder ira-

nische Auslandsgeheimdienst gefahrden auch hier

die Sicherheit von Exil-Iraner*innen, insbesonde-

re wenn sie sich mit den Protesten solidarisie-

ren und diese von hier aus unterstutzen. Auch sie

benotigen besonderen Schutz, denn es ist nicht

hinnehmbar, dass die Rede- und Meinungsfrei-

heit sowie die Unversehrtheit von Leib und Le-

ben von Exil-Iraner*innen durch das iranische Re-

gime auf deutschem Staatsgebiet gefahrdet wird.

Es brauchtdringenderhohte Schutzmaßnahmen fur

Exil-Iraner*innen durch deutsche Sicherheitsbehor-

den, sowie die Einrichtung von Anlauf- und Melde-

stellen fur Betroffene. 

Um nachhaltig und solidarisch politisch zu handeln

fordern wir, die iranische Zivilgesellschaft und Exil-

Iraner*innen umfassend in die Prozesse rund um

den politischen Umgang mit dem Iran miteinzube-

ziehen. Insbesondere die Perspektive von FINTA, LG-

BTIQ+, sowieMinderheiten ethnisch-religoserGrup-

pen muss direkt in die Prozesse mit einfließen, um

Maßnahmen ergreifen zu konnen, die tatsachlich

zielfuhrend sind. 

Internationale Konsequenzen einfordern und ziehen 

Die Proteste im Iran, angefuhrt von mutigen FIN-

TA, zeigen uns deutlich, wie dringend der Bedarf

nach feministischer Außenpolitik ist. Die Bundes-

regierung hat sich dieser Politik in ihrem Koaliti-

onsvertrag verpflichtet, daher fordern wir eine Ab-

kehr vom Fokus auf kurzfristige, kapitalistische In-

teressen bei der Iran-Politik und stattdessen einen

Fokus auf FINTA- und Menschenrechte. Dazu ge-

hort auch, dass die Bundesrepublik die Dokumen-

tation der FINTA- undMenschenrechtsverletzungen

durch UN- Organisationen und weitere unabhan-
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gige internationale Menschenrechtsorganisationen

mit Nachdruck fordert und sich an deren Umset-

zung beteiligt, um eine spatere juristische Verur-

teilung sowie die luckenlose Aufklarung der Men-

schenrechtsverletzungen moglich zu machen. 

In Anbetracht der Lage im Iran halten wir die ak-

tuelle Kommunikation sowohl der Bundesrepublik

als auch der EU fur zu leise. Befurchtungen, dass

diese Zuruckhaltung u.a. mit dem zurzeit auf Eis

gelegtenAtomabkommenzusammenhangenkonn-

te, sind nicht bestatigt. Jedoch signalisierte ins-

besondere die EU seit 2018, in Folge der einseiti-

gen US-amerikanischen Aufkundigung des Abkom-

mens durch Donald Trump und den verbundenen

US-Sanktionen gegen den Iran, immer wieder gro-

ßes Interesse daran, das Abkommen zu reaktivie-

ren. Immer mit dem Ziel verbunden, den Iran vom

Bau einer Atombombe abzuhalten. Wir als SPD ste-

hen fur eine Welt ohne Atomwaffen ein. Daher tei-

len auch wir die Auffassung, dass das iranische Re-

gime niemals uber Atombomben verfugen darf. Die

aktuelle Unterstutzung des russischen Angriffskrie-

ges auf die Ukraine durch iranische Kampfdrohnen,

um kritische Infrastruktur und zivile Ziele zu atta-

ckieren, zeigt deutlich, dass das iranische Regime

auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen nicht

vor menschenverachtender und volkerrechtswidri-

ger Gewalt zuruckschreckt. Die notwendige Reakti-

vierung des Atomabkommens darf nicht auf dem

Rucken der feministisch-revolutionaren Zivilgesell-

schaft im Iran ausgetragen werden. Vielmehr muss

dasZiel verfolgtwerden, diese Protestbewegungda-

bei zu unterstutzen, nach dem Fall der Theokratie

zukunftig mit neuen iranischen Staatsvertreter*in-

nen ein nachhaltiges Atomabkommen zu schlie-

ßen. 

”Fur die Sehnsucht nach einem normalen Leben, fur

Tanzen auf den Straßen, fur Kussen ohne Angst” 

Das sind Zeilen aus einem Song, der zur inoffiziel-

len Hymne der Protestbewegung im Iran geworden

ist. Der Urheber des Liedes, Scherwin Hadschipur,

wurde daraufhin vom Geheimdienst verhaftet und

zu einer Distanzierung von seinem Lied gezwungen.

Nichtsdestoweniger vermittelt der Text das Lebens-

gefuhl vor allem junger Menschen im Iran, die von

Freund*innen, Familie oder aus den Medien durch-

aus wissen, dass ein Leben in Freiheit moglich ist.

Die nicht langer bereit sind, sich diese Freiheit von

einem korrupten, gewalttatigen und patriarchalen

System nehmen zu lassen. Um diesen Kampf zu ge-

winnen, brauchen sie mehr als nur unsere symbo-
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lische Solidaritat. Von der Bundesregierung erwar-

ten wir, dass sie ihren Ankundigungen der feminis-

tischen Außenpolitik jetzt Taten folgen lasst! 
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K Kommunalpolitik

Antrag K-01

SPD-Ortsverein Göttingen-Nordost

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Änderung der Niedersächsischen Kommunalverfassung: Nebeneinander von Ortsräten und Stadtbezirksräten

ermöglichen
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Die Niedersächsische Kommunalverfassung soll ein

Nebeneinander von Ortsräten und Stadtbezirksrä-

ten alsMischform zulassen. Alternativ soll es bei der

Einführung von Stadtbezirksräten den Gemeinden

und Räten ermöglicht werden, über die Größe und

Gestalt der Grenzen von Stadtbezirken frei zu ent-

scheiden.

Begründung

DieNds. Kommunalverfassung soll einNebeneinan-

der von Ortsräten und Stadtbezirksräten in Städten

mit mehr als 100.000 Einwohnern*innen als Misch-

form zulassen. In Niedersachsen ist dies im Unter-

schied zu anderen Bundesländern bisher nichtmög-

lich.

Alternativ soll es bei der Einführung von Stadtbe-

zirksräten den Gemeinden und Räten ermöglicht

werden, über dieGrößeundGestalt derGrenzenvon

Stadtbezirken frei zu entscheiden. Dadurch könn-

ten die historisch gewachsenen Grenzen bestehen-

der inder BevölkerungverankerterOrtsräte in Stadt-

bezirksräte überführt werden und die bisher nicht

durch eine Stadtteilvertretung vertretene Bevölke-

rung der Kernstädte bekäme ein Sprachrohr durch

neue Stadtbezirksräte.

In weiten Teilen des Stadtgebietes Göttingen et-

wa sind für insgesamt 13 Göttinger Ortsteile neun

Ortsräte für die Bürger/innen tätig. Die Geschichte

der Göttinger Ortsteile und Ortsräte geht auf Einge-

meindungsprozesse in den Jahren 1964 und 1973 zu-

rück. Ortsräte vertreten die Interessen der Ortschaft

und fördern deren positive Entwicklung innerhalb

der Gemeinde.

Die Kernstadt Göttingens jedoch mit allein 55.000

Einwohner*innen wird nicht durch Ortsräte vertre-

ten. Auch diese Einwohner*innen haben das berech-

tigte Anliegen, ebenfalls durch eine Stadtteilvertre-

tung repräsentiert zu werden. Nach der derzeitigen

Rechtslage in § 90 NKomVG ist es nur möglich, die

gesamte Stadt flächendeckend in Stadtbezirksräte

aufzuteilen. Solche Stadtbezirksräte haben gegen-

über den bestehenden Ortsräten sogar den Vorteil,

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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dass sie auch initiativ tätig sein können.

Nach Auffassung des Nds. Innenministeriums müs-

sen aber solche Stadtbezirksräte in etwa gleich groß

geschnitten sein. Es ist also bisher nicht möglich,

bei der flächendeckenden Einführung von Stadtbe-

zirksräten die historisch gewachsenen Grenzen der

bestehenden Ortsräte als Stadtbezirksräte zu über-

nehmen.

Heute liegen beipielsweise die Einwohnerzahlen

von ca. 1.000 Einwohnern im Ortsteil Göttingen-

Roringen mit eigenem Ortsrat bis 20.000 Einwoh-

nern in Göttingen-Geismar mit eigenem Ortsrat

weit auseinander. Bei einem freien Zuschnitt der

Stadtbezirksgrenzen durch den Rat der Stadt könn-

ten die Vorteile beider Systeme

berücksichtigt werden. Hierzu ist die Nds. Kommu-

nalverfassung entsprechend zu ändern.

Basisdemokratische Partizipation, Bürgerbeteili-

gung und Verhinderung von Politikverdrossenheit

wird in der aktiven Arbeit der Ortsräte vorgelebt.

Bürokratische Regelungen in der Nds. Kommu-

nalverfassung verhindern jedoch bisher eine

notwendige Reform, die neben den bestehenden

Ortsräten die übrigen Einwohner*innen der Stadt

durch Stadtbezirksräte vertritt. Eine Änderung im

§ 90 NKomVG würde die Vorteile beider Systeme

zusammenführen.

Die Bürger und Bürgerinnen, die heute in einem

Ortsratsgebiet leben, sind politisch privilegiert, da

sie ein politisches Sprachrohr haben, über eine Re-

präsentanz verfügen und über zusätzliche Haus-

haltsmittel für ihre Vereinsleben und ihr Gemein-

degebiet verfügen. Gleiches Recht wird auch von

den Einwohnern und Einwohnerinnen des übrigen

Stadtgebietes berechtigterweise eingefordert.
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O Organisationsfragen

Antrag O-01

Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Nachhaltige Mitgliederentwicklung
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Der Ausbau einer nachhaltigen Strategie zur

Mitgliedergewinnung- und Bindung ist notwendig,

um die demokratische Teilhabe in der Gesellschaft

zu fördern und die politischen Werte und Ziele der

Partei voranzutreiben. Folgende Punkte sollen dabei

Beachtung finden:

1. Strukturen: Es sollen sich vor Ort feste An-

sprechpartner:innen für Neumitglieder eta-

blieren, um den reibungsglosen Einstieg in die

Parteiarbeit zuermöglichen.Hilfreich ist es zu-

dem, wenn sich Ortsvereine vermehrt unter-

einander vernetzen. Die Unterbezirke und der

Bezirk fördern dazu den notwendigen gliede-

rungsübergreifenden Austausch.

2. Materialien: Für das Onboarding, die Parteiar-

beit mit Neumitgliedern und themenspezifi-

schen Argumentationskarten für die Mitglie-

derwerbungwerdenHandreichungen zur Ver-

fügung gestellt. Dazu greifen wir auf Erfah-

rungen aus anderen Bezirken und Landesver-

bänden zurück.

3. Netzwerke: Wir intensivieren den Austausch

mit Verbänden und Vereinen auf kommuna-

ler Ebene an, bauen Ausbau der Mentor:in-

nenprogramme aus und etablieren Neumit-

gliederabende.

4. Sichtbarkeit: Die Partei muss außerhalb von

Wahlkämpfen sichtbar sein. Infostände kön-

nen, z.B. zu aktuellen politischen Themen, als

Anlaufstelle für politisches Engagement eta-

bliert werden. Der SPD-Bezirk Hannover erar-

beitet dazu ein Konzept, um Materialien, etc.

unterstützend zur Verfügung zu stellen.

5. Stärkere Einbindung der Mandatsträger:in-

nen:DerDialog zwischenBasis undpolitischer

Vertretung muss ausgebaut werden, um die

Bedarfe vor Ort abzufragen und Politik im All-

tag sichtbarer zu machen.

6. Regelmäßiger Austausch: Die Festigung und

der Ausbau eines regelmäßigen Austauschs

zwischen den verschiedenen Gliederungsebe-

nen ermöglicht es, rechtzeitig Bedarfe zu

klären und nachhaltige zielgruppengerechte

Maßnahmen bereitzustellen.

Adressat:

SPD-Bezirksvorstand

Gliederungsvorstände im SPD-Bezirk Hannover

151



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag O-02

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Begründung

Nur mit einer engagierten und breiten Basis ist es

möglich, sozialeThemen in denVordergrund zu stel-

len und den Kampf gegen den Rechtsruck in der Ge-

sellschaft zu gewinnen. Der SPD-Bezirk Hannover

beschäftigt sich kontinuierlich mit den Fragen der

Mitgliederentwicklung. Im Rahmen von Mitglieder-

workshopswurden dieHauptgründe für den Beitritt

in die SPD identifiziert, Zielgruppen analysiert und

Kernthemen für die politische Agenda vor Ort erar-

beitet:

1. Aktive Gestaltung vor Ort: Der Wille, in der

eigenen Kommune und Nachbarschaft etwas

bewegen zu können, steht im Vordergrund

vieler Eintritte.

2. Kampf gegen den Rechtsruck in der Gesell-

schaft: Die klare Positionierung und Haltung

gegen rechtsextreme Tendenzen.

3. Soziale Themen: Die SPD stellt den Men-

schen in den Vordergrund und stellt Lösungen

zum Erreichen der Chancengleichheit inner-

halb der Gesellschaft bereit.

DieGewinnungvon jungenMenschen insbesondere

von Frauen zwischen 25 und 45 Jahren steht im Vor-

dergrund der genannten Strategien. Folgende Kern-

themen sollen bei der Beschäftigung mit den Ziel-

gruppen vordergründig betrachtet werden:

1. Sicherung von Ausbildungs- und Arbeitsplät-

zen

2. Wohnungspolitik

3. Mitbestimmung und Gleichstellung in politi-

schen Prozessen

Die beschriebenen Strategien sollen eine nachhalti-

ge Mitgliederentwicklung ermöglichen und so eine

breite und engagierte Basis hervorbringen, die ins-

besondere junge Menschen in die politischen Pro-

zesse einbezieht und neue Strukturen schafft, die

das ermöglichen.

Antrag O-02

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Frauenquote – Eine neue Perspektive auf die Quote

1
2
3
4

§ 11 Abs. 2 des SPD-Organisationsstatuts ist so zu än-

dern, dass die Quotierung von 40 Prozent nur noch

für weibliche Kandidatinnen gilt.

Ersetze dazu

Adressat:

Bundesparteitag
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“In den Funktionen und Mandaten der Partei müs-

sen nach Maßgabe dieses Statuts und derWahlord-

nung Frauen und Männer mindestens zu je 40 Pro-

zent vertreten sein.”

durch

“In den Funktionen und Mandaten der Partei müs-

sen nach Maßgabe dieses Statuts und derWahlord-

nung Frauen mindestens zu 40 Prozent vertreten

sein.” 

Begründung

Seit 1904 dürfen FrauenMitglied in einer Partei sein.

1988, rund 80 Jahre später, wurde innerhalb der SPD

auf bundesweiter Ebene die Geschlechterquote –

damals noch mit 30 Prozent – eingeführt. Sieben

Jahre später, im Jahr 1994,wurde dieseQuote auf 40

Prozent erhöht.Dabei istwichtig zubetonen, dass es

sich vonAnfang an umeineGeschlechterquote han-

delte undnicht umeine reine Frauenquote. Dadurch

können auchMänner von derQuote profitieren, und

es kann passieren, dass Frauen trotz höherer Stim-

menzahl nicht gewählt werden. Neben Vorstands-

wahlen passiert dies gerade bei Delegiertenwahlen

immer wieder. Mehr als 30 Jahre nach ihrer Einfüh-

rung ist es daher an der Zeit, Bilanz zu ziehen und zu

überlegen, wie sich eine solche Quote weiterentwi-

ckeln kann.

(Patriarchale) Machtdynamiken reproduzieren sich

auch bei uns. Die Quote ist ein einfaches Mittel,

welches vor allem gegen die Symptome eben die-

ser Missstände wirkt. Frauen, die es aufgrund eben

dieser Machtdynamiken sowieso schon schwerer

haben, einen Platz am Tisch zu ergattern, haben

so zumindest 40 Prozent der Plätze sicher. In ver-

krusteten Strukturen wird dank der Quote häufig

erstmals eine “neue Frau” angesprochen und ein-

bezogen. Diese Chance mündet nicht selten in ei-

ner (kommunal-) politischen Karriere, die es ohne

die Quote vielleicht nicht gegeben hätte. Sicherlich

mag dies auch am zunehmenden gesellschaftlichen

Wandel liegen, der auch und gerade in unserer Par-

tei vorherrscht. Dadurch wird Frauen immer weni-

ger abgesprochen, und sie werden als gleichberech-

tigtes und -fähigesGeschlechtwahrgenommen.Ne-

ben diesem Gefühl gibt es jedoch immer noch har-

te Fakten: Der Frauenanteil beträgt 33 Prozent in der

SPD, 34Prozent imBundestag, 42Prozent inder SPD-

Bundestagsfraktion, 35,6 Prozent im Niedersächsi-

schen Landtag und 33,33 Prozent in unserer dorti-

gen Fraktion. Diese Zahlen zeigen, dass auch wenn

unsere Gesellschaft imWandel ist, Frauenweiterhin
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strukturell benachteiligt werden. 

Die Geschlechterquote verkommt zu einem Instru-

ment, das lediglich die ausgewogene Beteiligung

beider Geschlechter sicherstellt, sich jedoch nicht

gezielt gegen die zugrunde liegenden Machtstruk-

turen richtet. Eine wie hier geforderte Frauenquote

würde sich diesem Problem annehmen und eine Lö-

sung bieten. Der erste Reflex mag in einer solchen

Ungleichbehandlung wahrscheinlich eine Benach-

teiligung ja vielleicht sogar Diskriminierung von

Männern sehen. Dies ist allerdings in keiner Weise

der Fall, vor allem wenn man die fortwährende sys-

tematische Überrepräsentanz von Männern in Po-

sitionen trotz bestehender Geschlechterquote be-

trachtet. Wichtig ist es herauszustellen, dass Män-

ner während der Anwendung einer Quote weiter-

hin von Machtstrukturen profitieren und die Quote

nicht benötigen, um in der Politik repräsentiert zu

werden, für sie gelten die oben beschrieben struk-

turellen Nachteile nicht. Es kann zwar vorkommen,

dass in Vorständen oder Delegationen der Männer-

anteil unter 40 Prozent liegt. Es gibt allerdings kei-

ne Gliederungen, in welcher die Schwierigkeit be-

steht, explizit Männer zu bekommen, um Posten zu

besetzen, insbesondere nicht, wenn es sich hierbei

umwichtige Posten handelt.  

Verfolgt man allerdings das oben beschriebene Bild

weiter, wird deutlich, wo die aktuelle Quote an ih-

re Grenzen stößt. Wenn sich mehr als 60 Prozent

Frauen an besagtemTisch einfinden, erhält letztlich

doch ein Mann den Platz. Dies geschieht, obwohl

sich derWahlkörper bewusst für eine Frau entschie-

den hat und obwohl sich die weibliche Bewerberin

trotz benachteiligender Machtstrukturen durchge-

setzt hat.Der SinnderQuoteallerdingsmuss es sein,

Machtstrukturen zu bekämpfen. 

 

Antrag O-03

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Frauen aktiv unterstützen

1
2
3
4
5
6

Wir fordern, die Frauen im Alter zwischen 35 und 60

Jahren in den Fokus zu nehmen und Ressourcen be-

reitzustellen, um Frauen in dieser Altersgruppe ak-

tiv zu unterstützen. Dazu muss diese Gruppe aktiv

in das Leitbild der Parteiarbeit mit einbezogen wer-

den. 

Adressat:

Gliederungen im SPD-Bezirk Hannover
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Daher fordernwir die Schaffung von Strukturen, um

dieses Frauenpotential anzusprechen, adressaten-

gerecht zuwerben, für die Parteiarbeit zu aktivieren

und dabei zu unterstützen. Dazu müssen die unter-

geordneten Gremien und vor allem die ehrenamtli-

che Arbeit in denOrtsvereinen und Abteilungen von

den übergeordneten Gremien Strukturen und Res-

sourcen zur Verfügung gestellt bekommen.

Begründung

In der Parteiarbeit fehlen uns an vielen Ecken und

Enden gute und fähige Köpfe. Insbesondere in der

Altersklasse zwischen 35 und 60 erleben viele Frau-

en einen strukturellen Mangel. Die Juso AG und die

AG 60 plus bieten für unter 35 jährige und für über

60 jährige Frauen gute Strukturen, um erfolgreich

in der Partei aktiv zu sein. In der Altersklasse zwi-

schen den Jusos und 60+ fehlt es oftmals an Struk-

turen, dieses Frauenpotential einzubinden, zu akti-

vieren und zu unterstützen. Wir dürfen es uns nicht

leisten, dieses Potential nicht zu nutzen.

Wir als Sozialdemokratie müssen daher Strukturen

schaffen, um Möglichkeiten und um Wege zu zei-

gen, insbesondere diese Frauen einzubinden: sei es

die Möglichkeit der digitalen Konferenzen, hybride

Formate, Kinderbetreuung, flexible Sitzungszeiten,

u.v.m. Das beginnt bereits bei der Mitgliederwer-

bung und mündet in aktiven Mandaten.

Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten

wollen dieGesellschaft abbilden, vertreten und Poli-

tik für sie aktiv gestalten. Dann dürfen wir die Frau-

en, die mitten im Leben stehen, nicht außer Acht

lassen. Sie arbeiten, erziehen, zahlen Steuern, wis-

sen um ihre Nöte und können Lösungen bieten. Wir

müssen dieses Potential nutzen! 

Antrag O-04

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Parteileben barrierefrei gestalten
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7
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Parteitage der SPDwerden durchgängig barrierefrei

gestaltet. Dieses bezieht sich auf Parteitage der un-

teren Ebenen bis hin zu Landes- und Bundespartei-

tagen. Ebenfalls werden hiermit Tagungen, Semi-

nare und Veranstaltungen erfasst. Die Anforderun-

genanBarrierefreiheit beziehen sich sowohl aufden

Veranstaltungsort direkt, wie auch auf deren Zu-

und Abwege. Dieses ist bei entsprechenden Planun-

Adressat:innen:

SPD-Parteivorstand

SPD-Landesverband Niedersachsen

Gliederungen der SPD im Bezirk Hannover
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gen vorab zu klären.

Es entspricht demAnspruch der SPD, allen Bürgerin-

nen und Bürger eine politische Plattform zu bieten.

Unter barrierefreien Standards sind sowohl die Er-

fordernisse für Rollinutzerinnen und -nutzer, sowie

hör- und sehbehinderte Menschen zu berücksichti-

gen. Entsprechende Assistenz für Personen mit an-

deren Behinderungsarten und Unterstützungsbe-

darfen sind ebenfalls vorzuhalten. Bei der Planung

sind behinderte Menschen direkt mit einzubezie-

hen.

Begründung

Barrierefreie Standards sind aktuell gesellschaft-

lich selbstverständlich. Insbesondere in den Bal-

lungsgebieten und Zentren ist der ÖPNV weitge-

hend barrierefrei gestaltet. Gebärdensprache und

Audiodeskription, das eine für gehörlose, das an-

dere für blinde Menschen, werden angeboten. Bei

entsprechenden Planungen sind barrierefreie Stan-

dards von vornherein zu klären und auch entspre-

chender Assistenzbedarf anzubieten. Durch geziel-

te Information und Aufklärung schon bei der Einla-

dung ist hier ausdrücklich darauf hinzuweisen. Bar-

rierefreiheit hilft einer Personengruppekonkret, bie-

tet jedoch mehr Lebensqualität und Komfort für al-

le. Sie sichert einen spannungsfreien Ablauf. Zwi-

schenmenschliche Achtsamkeit, wie sie unter Sozi-

aldemokraten selbstverständlich ist, sollweiter fort-

bestehen. Sie stärkt das sozialeMiteinander und die

Aufmerksamkeit für den Nächsten. Egal, in welcher

Ebene der Hierarchie sie oder er sich bewegt. Sozial-

demokraten sind wir alle. 

Antrag O-05

ASG Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Arbeitsgruppe „Gesundheitsförderung und Prävention“
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Der Parteitag beschließt, den Bezirksvorstand mit

der Installierung einer Arbeitsgruppe „Gesundheits-

förderung und Prävention“ zu beauftragen.

Begründung

Diese Gruppe soll den Auftrag haben, konkrete Vor-

haben zur Gesundheitsprophylaxe zu erarbeiten.

Beispielhaft könnte das sein:

• die Einrichtung von Präventionsunterricht an

Schulen (in Form von Reanimatons- und Erste-

Adressat:

Bezirksvorstand
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Hilfe– Kursen),

• Gesundheitsbildung fur Eltern (Wie helfe ich

meinem Kind bei Krankheiten, welche alter-

nativen Behandlungsmethoden zu Fieberme-

dikamenten kann ich anwenden?).

Ziel soll es sein, die Gesundheit aller Menschen zu

fördern und hierdurch das Gesundheitssystem zu

entlasten. Damit von Beginn an eine gute Vernet-

zung aller Parteigliederungen gewährleistet ist, sol-

lenhierHaupt- undEhrenamtliche zusammenarbei-

ten. Vertreter:innen aus den Arbeitsgemeinschaf-

ten der Partei (z.B. ASG, AfB), Mandatsträger:in-

nen der Landtagsfraktion, Mandatsträger:innen der

Bundestagsfraktion, Hautamtliche der Geschäfts-

stelle aber auch andere Expert:innen sollen konkre-

te Projektideen und Maßnahmen entwickeln, die in

die aktuelle Politik aber auch als Zukunftsweiser in

Partei-/Wahlprogramme Einzug finden können.

Die Leitung der Arbeitsgruppe legt der Bezirksvor-

stand fest.

Antrag O-06

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Aufstellung zu Europawahlen
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Der SPD-Parteivorstand möge im Organisationssta-

tut im Zusammenhang der Ersatzbewerberinnen

folgende Änderung zur wahltechnischen Vorberei-

tung zukünftiger Europawahlen beschließen: 

Es werden für alle Kandidatinnen und Kandidaten

Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber nach § 9

Absatz 3 EuWg aufgeführt. Bei der Aufstellung von

Ersatzbewerber*innen ist zu beachten, dass nach § 4

Abs. 3 derWahlordnung für eine Kandidatin eine Er-

satzbewerberin aufzustellen ist und dass für einen

Kandidaten eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatz-

bewerber aufzustellen ist. 

Begründung

Der Beschluss der Klausur des SPD-Parteivorstandes

zur wahltechnischen Vorbereitung der Europawahl

2024 vom 8./9.01.2023 sollte den Anteil an weibli-

chen Abgeordneten im europäischen Parlament si-

chern. Durch diesen Beschluss wird aber genau der

derzeitige Zustand mit einem höheren Anteil an

männlichenAbgeordnetengefestigt, danurmännli-

che Ersatzbewerber auf einenmännlichen Abgeord-

neten folgen können.  

Adressat:

Bundesparteitag
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Der Beschluss beachtet zudemnicht, dass in der Pra-

xis solcheNachrücker bei der nächstfolgendenWahl

in der Listenaufstellung einen deutlichen Vorteil ge-

genüber einer neuen weiblichen Kandidatur erhal-

ten. Dies ist in der Vergangenheit bereits mehrfach

geschehen. 

Um dem entgegenzuwirken und solange es im eu-

ropäischen Parlament keine Parität gibt, muss der

SPD-Parteivorstand es daher Frauen ermöglichen,

sich als Ersatzbewerberinnen für (männliche) Kandi-

daten aufstellen zu lassen. Ansonsten läuft die Par-

tei Gefahr, dass sich hier männliche Kandidaturen

gegenseitig „beerben“ und sich weibliche Kandida-

turen in den Listenaufstellungen dauerhaft hinter

den männlichen Abgeordneten und ihren Ersatzbe-

werbern einreihen müssen.  

Nachdem bereits zwei weibliche Abgeordnete ihren

Platz an männliche Ersatzbewerber abgegeben ha-

ben, ist es an der Zeit, das Gesamtverfahren zuWahl

in das europäische Parlament zu betrachten und

dem entgegenzuwirken. Die Sozialdemokratie will

die zementierten veralteten (männlich dominier-

ten)Muster und Systemeaufbrechen, Gleichberech-

tigung , Fortschritt und Parität leben. Dahermüssen

wir voran gehen und eine ausreichende weibliche

Repräsentanz ermöglichen, erwirken und uns dafür

stark machen. Nur so sind wir zukunftsfähig, nach-

haltig und bilden auch die europäischen Bürgerin-

nen im europäischen Parlament ab. 

Antrag O-07

AsF Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Europawahl 2024
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Der SPD-Landesverband Niedersachsen wird aufge-

fordert, bei seinen Vorschlägen für die sicheren Plät-

ze der Bundesliste für die Europawahl 2024 die Quo-

te zu beachten. 

Begründung

Die niedersächsische SPD war seit 1984 stets mit ei-

ner oder zwei Frauen im Europäischen Parlament

vertreten. Seit 2019 wird sie durch zwei Männer

vertreten. Dieser Umstand widerspricht der Quotie-

rung im Organisationsstatut der SPD.  

Hinweis:

Die Liste zur Europawahl 2024 wird vom Parteivor-

stand aufgestellt. Diese Liste entspricht den Vorga-

ben zur Quotierung aus dem Organisationsstatut

der SPD.

Der SPD-Landesverband Niedersachsen macht kei-

ne eigenen Vorschläge für die Liste zur Europawahl

– vielmehr vereinbaren sich die vier Bezirke un-

tereinander über die interne Reihung der nieder-

sächsischen Vorschläge auf der Bundesliste. Nach

dieser Verständigungwerden die niedersächsischen

Vorstellungen mit den anderen Ländern koordiniert

und mit dem Vorschlag des Parteivorstandes in Ein-

klang gebracht.
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Für die interne Verständigung mit den anderen drei

niedersächischen Bezirken kann der Beschluss her-

angezogen werden.

 

Antrag O-08

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Einrichtung eines Antrags- und Beschlussarchivs auf Unterbezirks- und Bezirksebene
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Der Unterbezirk und der Bezirk Hannover werden

aufgefordert, ein online erreichbares Antrags- und

Beschlussarchiv für seine Mitglieder einzurichten,

das auch die Beschlussbücher der Parteitage be-

inhaltet, und die neu eingehenden Anträge sowie

die dazu gefassten Beschlüsse auf diesen Ebenen

dort zu hinterlegen sowie für seine Mitglieder zu-

gänglich zu machen.

Begründung

NeueMitglieder bringenneue Perspektivenund Ide-

en mit in die Partei ein und wollen diese auch über

Anträge in der Partei umsetzen. Für sie ist es schwer

nachvollziehbar, dass sie parteiseitig zur Mitarbeit

und Einbringung ihrer Ideen ermuntert werden und

dannaneiner bestehendenBeschlusslage scheitern,

die vorher den wenigsten ihrer „altgedienten“ Ge-

nossInnen bekannt war.  

Der dadurch entstehende Frust führt nicht selten zu

einem Rückzug in eine passive Mitgliedschaft oder

gar zu einem Austritt aus der SPD – ein Umstand,

den wir angesichts unserer Mitgliedszahlen nicht

einfach akzeptieren sollten! Um solche Frustratio-

nen zu vermeiden und die Motivation neuer Mit-

glieder zu erhalten bzw. zu fördern, ist ein transpa-

rentes Antrags- und Beschlussarchiv ein guter erster

Schritt.

Seit dem ordentlichen Bezirksparteitag 2017 sind al-

le Anträge und Beschlüsse auf Bezirksebene auf der

Internetseite parteitag.spd-bezirk-hannover.de ab-

rufbar.

Ab 2024 führt der SPD-Parteivorstand ein durchgän-

giges Antragssystem – auf Basis von Openslides –

ein. Mit diesem System werden folgende Ziele ver-

folgt:

1. Es wird ein System aufgebaut, das adminis-

trative Arbeitsaufwande – insbesondere zwi-

schen Unterbezirken, Landesverbanden / Be-

zirken und Bundesebene – reduziert, dazu

sollen moglichst viele Schritte automatisiert

werden.

2. Es wird mehr Transparenz im Antragswesen

geschaffen, die Antragsteller:innen sollen je-

derzeit wissen, wo ihr Antrag liegt. Selbiges

gilt dann natürlich fdür die Beschlussdaten-

bank.

3. Das System wird breit in der Partei etabliert,

sodass es bis zur Unterbezirksebene aktiv ge-

nutzt werden kann.

Antrag O-08

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Stärkung von Parteitagen

1
2
3
4

Auf Parteitagen werden zur Förderung politischer

Willensbildung grundsätzlich alle Anträge beraten

und uber sie einzeln entschieden. Eine pauschale

Abstimmung bzw. Nichtentscheidung mit Verwei-
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sung auf spätere Parteiveranstaltungen (z.B. Lan-

desparteirat) – vor Ablauf von sechs Stunden An-

tragsberatung – ist unzulässig.“

Begründung

Die Menschen sind derzeit von zahlreichen Sorgen

(Inflation, Wirtschaft, Zukunft, Klima, Pandemien

u.v.m.) geplagt und fordern von der Politik Antwor-

ten auf die Herausforderungen der Zeit. Die Partei-

gliederungen inkl. der Ortsvereine entwickeln Pro-

blemlösungsvorschlägeundentsprechendeAnträge

für Parteitage.

Pauschale Abstimmungen über ganze Antragsblö-

cke werden diesem vielseitigen Bemühen um Pro-

blemlösungen nicht gerecht, ebenso Antragsbera-

tungen, deren Dauer nicht einmal zwei Stunden be-

tragen und über ¾ der Anträge pauschal verwiesen

werden auf eine spätere Parteiveranstaltung (z.B.

Landesparteirat)

Angesichts auch der exorbitanten Kosten für die

Veranstaltung von Parteitagen sollte im Vorfeld von

Parteitagen darauf hingewiesen werden, dass von

allen Delegierten erwartet wird, auch an den voll-

ständigen Antragsberatungen teilzunehmen, und

dieMöglichkeit vorOrt genutztwerden, alle inhaltli-

chen Fragen zu klären – auch wenn Parteitage dann

wieder wie in früheren Zeiten länger dauern.

Antrag O-09

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Einrichtung eines Antrags- und Beschlussarchivs auf Bezirksebene

1
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Der Bezirk Hannover wird aufgefordert, ein online

erreichbares Antrags- und Beschlussarchiv für seine

Mitglieder einzurichten, das auch die Beschlussbü-

cher der Parteitage beinhaltet, und die neu einge-

henden Anträge sowie die dazu gefassten Beschlüs-

se dort zu hinterlegen sowie für seineMitglieder zu-

gänglich zu machen.“

Begründung

NeueMitglieder bringenneue Perspektivenund Ide-

en mit in die Partei ein und wollen diese auch über

Anträge in der Partei umsetzen. Für sie ist es schwer

nachvollziehbar, dass sie parteiseitig zur Mitarbeit

und Einbringung ihrer Ideen ermuntert werden und

dannaneiner bestehendenBeschlusslage scheitern,

die vorher den wenigsten ihrer „altgedienten“ Ge-

Seit dem ordentlichen Bezirksparteitag 2017 sind al-

le Anträge und Beschlüsse auf Bezirksebene auf der

Internetseite parteitag.spd-bezirk-hannover.de ab-

rufbar.

Ab 2024 führt der SPD-Parteivorstand ein durchgän-

giges Antragssystem – auf Basis von Openslides –

ein. Mit diesem System werden folgende Ziele ver-

folgt:

1. Es wird ein System aufgebaut, das adminis-

trative Arbeitsaufwande – insbesondere zwi-

schen Unterbezirken, Landesverbanden / Be-

zirken und Bundesebene – reduziert, dazu

sollen moglichst viele Schritte automatisiert

werden.

2. Es wird mehr Transparenz im Antragswesen

geschaffen, die Antragsteller:innen sollen je-
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nossInnen bekannt war. Der dadurch entstehende

Frust führt nicht selten zu einem Rückzug in eine

passive Mitgliedschaft oder gar zu einem Austritt

aus der SPD – ein Umstand, den wir angesichts un-

sererMitgliedszahlennicht einfach akzeptieren soll-

ten!

Um solche Frustrationen zu vermeiden und die Mo-

tivation neuer Mitglieder zu erhalten bzw. zu för-

dern, ist ein transparentes Antrags- und Beschluss-

archiv ein guter erster Schritt.

derzeit wissen, wo ihr Antrag liegt. Selbiges

gilt dann natürlich fdür die Beschlussdaten-

bank.

3. Das System wird breit in der Partei etabliert,

sodass es bis zur Unterbezirksebene aktiv ge-

nutzt werden kann.

Antrag O-10

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft für Klimaschutz
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Um das Thema Klima- und Umweltschutz stärker in

der Sozialdemokratie zu verankern und nach außen

deutlich zu machen, wie wichtig das Thema der Be-

wältigung der Klimakatastrophe auch für die SPD

ist, richtet der Parteivorstand auf Bundesebene eine

neue Arbeitsgemeinschaft für Klimaschutz (AG Kli-

ma) ein. 

Aufgaben der AG Klima sollen sein:  

• die Mitwirkung bei der Entwicklung und Um-

setzung von Konzepten und Strategien für ei-

ne sozialökologische Umweltpolitik,  

• die Interessender Bürger undBürgerinnen, so-

wie die Erkenntnisse und Forderungen aus der

Wissenschaft in die politische Willensbildung

der Partei einzubringen, 

• die Information und Beratung der Gliederun-

gender Partei in allen Fragen zurnotwendigen

sozialökologischenTransformation der Gesell-

schaft zur Erreichung der Klimaziele des Pari-

ser Abkommens. 

Grundlagenbeschluss12 dazu ist: Grundsätze und

Richtlinie für die Tätigkeiten der Arbeitsgemein-

schaften in der SPD gemaß § 10 des Organisations-

statuts der SPD beschlossen durch den Parteivor-

stand am 8. Juni 2020 (GuR).

Begründung

Im Zukunftsprogramm 2021 heißt es dazu unter 2.1

Zukunftsmission I: „Den Klimawandel zu stoppen, ist

eine Menschheitsaufgabe. Unsere Politik richtet sich

nach dem Klimaabkommen von Paris: Wir mussen

die globale Erderwarmung auf moglichst 1,5 Grad

Celsius begrenzen. Darumhabenwir uns zum Ziel ge-

Adressat:

SPD-Parteivorstand
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setzt, in Deutschland bis spatestens 2045 komplett

klimaneutral zu sein.“  (https://www.spd.de/pro-

gramm/zukunftsprogramm/)13

 

Die Gründung einer solchen AG ist deswegen über-

fällig, zumal es auch schon einen Parteitagsbe-

schluss dazu gibt: Im Beschlussbuch zum Ordentli-

chen Parteitag 201914 in Berlin steht  auf Seite 46 im

Antragsbereich O zum Antrag 95 ”Gründung einer

Arbeitsgemeinschaft Umwelt, Energiewende und

Klimaschutz“ des Kreisverbandes Lauenburg der Be-

schluss: Überwiesen an Parteivorstand. 

Passiert ist aber noch nicht viel. Die Gründung des

thematisch zu engen Onlinethemenforums „Klima-

gerechte Wirtschaft“ kann kein Ersatz für eine Ar-

beitsgemeinschaft sein, zumal der Status der OTFs

im Gegensatz zu den AGs unzureichend bestimmt

ist. 

In den GuR heißt es im 3. Kapitel: Grundsatzlich soll

auf jeder Ebene des Parteiaufbaus die Bildung vonAr-

beitsgemeinschaften ermoglicht werden, soweit die

Mitglieder dazu den Wunsch und die Bereitschaft au-

ßern.  

Allerdings heißt es dort auch: Die Bildung der Ar-

beitsgemeinschaften in den Organisationsgliederun-

gen erfolgt durch Beschlussfassung des jeweils zu-

standigen Vorstandes der Partei. Der Beschluss ist wi-

derrufbar. Die Arbeitsgemeinschaft muss zumindest

auf Bundesebene bestehen.  

WerMitglied einer AG sein kann, wird in den Grund-

sätzen geregelt:  Den weiteren Arbeitsgemeinschaf-

ten (neben ASF und AG 60+) gehören Parteimitglie-

der an, die durch Beruf oder Interesse einer Arbeitsge-

meinschaft zugeordnet werden können (GuR I.2).  

Die Aufgaben einer AG werden allgemein beschrie-

ben in der Präambel der GuR. Dort heißt es u.a.:

„Sie sind Bindeglied zu den gesellschaftlichen Grup-

pen, die sich in den politischen Bereichen engagieren,

für die die Arbeitsgemeinschaften in der SPD zustän-

dig sind. Die Arbeitsgemeinschaften bieten die Mög-

lichkeit, die unterschiedlichsten Schichten und Grup-

pen der Gesellschaft anzusprechen, sie verfügen über

Kompetenz und Kontakte in diese Bereiche. Das muss

konstruktiv für die Arbeit der SPD genutzt werden.“ 

Weiter heißt es im Allgemeinen Teil der GuR (I.2):

„Die Arbeitsgemeinschaften nehmen auf Beschluss

des Parteivorstands besondere Aufgaben in der Par-

tei undÖffentlichkeitwahr. Sie beratendieVorstände

und bieten Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten

der Mitwirkung und der politischen Ansprache. Die

Arbeitsgemeinschaften kooperieren mit Verbänden,
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Organisationen und Initiativen. Grundlagen für die

Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft sind die Ziele und

Grundsätze der Partei. Die Bundesvorstände der Ar-

beitsgemeinschaften legen zu den Klausursitzungen

des SPD-Parteivorstands ein Arbeitsprogramm und

eine Jahresplanung für das jeweilige Jahr vor. Arbeits-

gemeinschaften nehmendurch ihre Tätigkeit Einfluss

auf die politische Willensbildung der Partei und des

Vorstands.” 

12https://asf.spd.de/fileadmin/user_upload/Richtlinie_Arbeitsgemeinschaften_mit_Ausfuehrungsbestimmungen_2020.
pdf)

13https://www.spd.de/programm/zukunftsprogramm/
14https://spdonline-my.sharepoint.com/personal/archiv_bz_hannover_nord_spd_de/Documents/UB%20Region%20Hannover/

1000%20Unterbezirk/1300%20UB%20Beirat/2023/2023-08%20UBB%20Antragsberatung/Antr%C3%A4ge/(https:/www.spd.de/
fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/201912_Beschlussbuch_BPT.pdf%20)

Antrag O-11

AsF Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Bildungskommission

Bildungskonto in der SPD
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Für alle Genossinnen und Genossen der SPD soll ein

„Bildungskonto“ eingerichtet werden. 

Begründung

MitdemEintritt indie SPDdrückenFrauenundMän-

ner ihr Interesse am politischen Alltag, gesellschaft-

lichen Entwicklungen in ihrem direkten oder weite-

ren Umfeld sowie Zusammenhängen mit ihren Le-

bensumständen aus. 

Wir müssen als Partei den Willen der Genossinnen

und Genossen zu lebenslangem Lernen nutzen. Die

Möglichkeit durch Wissen Sicherheit zu gewinnen,

im Engagement bestärkt zu werden und mit poli-

tischem Werkzeug in Diskussionen sowie Kontro-

versen wie auch Auseinandersetzungen besser be-

stehen zu können. 

Zu Beginn einer Mitgliedschaft in der SPD besteht

sehr oft das Bedürfnis, in der Partei anzukommen,

die Strukturen kennenzulernen und die Handlungs-

möglichkeiten in der eigenen Kommune zu verste-

hen. Nach dem Ankommen im eigenen Ortsverein

kommt bei vielen die Neugier auf die politische

Arbeit in Gremien und die Funktion und Struktur

von Verwaltungen. Aufbauend auf diese „Grund-

neugier“ entwickelt sich oftmals die Idee den nächs-

ten Schritt zu gehenmit dem Engagement als Man-

datsträger:in. Gerade Frauen bereiten sich mit Wei-

terbildung gerne zunächst vor und entscheiden sich

Weiterleitung als Material an die Bildungskom-

mission des Bezirksvorstandes, die sich intensiver

mit der Thematik Bildungskonto auseinandersetzen

soll.
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dann für ein mögliches weiteres Engagement. 

Außerdem ist die politische Weiterbildung erfah-

rungsgemäß ein guter Ort für die bundesweite Ver-

netzung unserer Genossinnen und Genossen, die

wiederum zur Dynamisierung des Parteilebens und

somit der Unterstützung der Gemeinschaft dient.

VonderBildung inder Breite profitiert die Spitzeund

jedes einzelne Mitglied. 

Deshalb soll für jede Genoss*in ab Eintritt in die

Partei ein Bildungskonto eingerichtet werden, wel-

ches ein jährliches Budget für parteiinterneWeiter-

bildung vorsieht. Dieses Budget kann von den Ge-

noss*innen nach eigenem Bedarf eingesetzt wer-

den.  

Zwar gibt es auch jetzt bereits die Möglichkeit,

Fortbildungen und Seminare vom eigenen Ortsver-

ein oder Unterbezirk bezuschussen zu lassen. Diese

Möglichkeit ist jedoch stark abhängig vom Budget

der jeweiligenGliederung sowie vomWillen, Fortbil-

dungswünsche zu unterstützen. 
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R Rechts- und Innenpolitik

Antrag R-01

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Schutz der Bundestagswahl 2025 vor Desinformationskampagnen und Beeinflussung durch generative KI-

Modelle
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Es wird beantragt, dass der SPD-Parteivorstand auf

Bundesebene sich dafür einsetzt, geeignete Maß-

nahmen zum Schutz der Bundestagswahl 2025

vor Desinformationskampagnen und Beeinflussung

durch generative KI-Modelle wie ChatGPT zu ergrei-

fen. Der Parteivorstand soll auf Regierungsebene,

in Zusammenarbeitmit anderen Parteien, zuständi-

gen Behörden und Experten eine Strategie zur Prä-

vention und Bekämpfung solcher Kampagnen ent-

wickeln und umsetzen. 

Begründung

Desinformationskampagnen und die Nutzung von

generativen KI-Modellen wie ChatGPT stellen eine

ernsthafte Bedrohung für den demokratischen Pro-

zess unddie Integrität vonWahlen dar. Durch geziel-

te Falschinformationen und Manipulation der öf-

fentlichen Meinung können solche Kampagnen das

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in demokra-

tische Institutionen und Prozesse untergraben und

die politische Entscheidungsfindung beeinflussen.

Um den Schutz der Bundestagswahl 2025 zu ge-

währleisten, müssen frühzeitig Maßnahmen ergrif-

fen werden, die unter anderem folgende Aspekte

umfassen: 

1. Aufklärungder BevölkerungüberDesinforma-

tionskampagnen und KI-generierte Inhalte 

2. Stärkung der Medienkompetenz und kriti-

sches Denken als Teil der politischen Bildung 

3. Zusammenarbeit mit sozialenMedien und In-

ternetplattformen, um Desinformation und

manipulative Inhalte zu identifizieren und zu

bekämpfen 

4. Etablierung von Expertengruppen und Koope-

rationen mit Forschungseinrichtungen, um

aktuelle Entwicklungen imBereichKI undDes-

information zu analysieren und präventive

Maßnahmen zu entwickeln 

5. Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen

zur Bekämpfung von Desinformation undma-

nipulativen KI-Anwendungen imWahlkampf

Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen kann die

Adressat:

SPD-Parteivorstand
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SPD dazu beitragen, die Integrität der Bundestags-

wahl 2025 zu schützen und das Vertrauen der Bür-

gerinnen und Bürger in den demokratischen Prozess

zu stärken. 

Antrag R-02

SPD-Unterbezirk Uelzen / Lüchow-Dannenberg

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Umfassende Kennzeichnungspflicht für Polizist*innen – Misstrauen vorbeugen, Vertrauen stärken!
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Wir fordern die SPD-Landtagsfraktion dazu auf, sich

für eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen

und Polizisten in Niedersachsen einzusetzen und

einen entsprechenden Antrag in den Niedersäch-

sischen Landtag einzubringen. Diese Kennzeich-

nung soll nach dem Vorbild anderer Bundeslän-

der (z. B. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen-Anhalt) aus einem individualisierten, aber

anonymisierten Nummer- und oder Buchstaben-

code bestehen, der für Außenstehende keinerlei

Rückschluss auf die Person ermöglicht. Dieser Rück-

schluss soll nur für Personen, die an einem Er-

mittlungsverfahren durch die Strafverfolgungsbe-

hörden beteiligt sind, möglich sein.

Diese Kennzeichnung soll bei allen Einsätzen, auch

und gerade in geschlossen Einheiten bei Demons-

trationenundanderenGroßveranstaltungengelten.

Dieser Schritt ist aus unserer Sicht wichtig, um zum

einen eine effizientere Strafverfolgung von Straf-

taten einzelner Polizistinnen und Polizisten zu ge-

währleisten und zum anderen, um genau dadurch

das Vertrauen und die Polizei als Ordnungshüter zu

stärken. 

Begründung

Leider kommt es gerade bei Großeinsätzen in ge-

schlossenen Einheiten in Ausnahmefällen zu rechts-

widrigen Gewaltanwendungen durch einzelne Po-

lizistinnen oder Polizisten. Diese möglicherweise

rechtswidrigen Gewaltanwendungen sind imNach-

hinein schwer gerichtlich zu überprüfen. Der Haupt-

grund dafür ist die Tatsache, dass potenzielle Tä-

ter in der Regel nicht ermittelt werden können. Dies

führt in der Regel dazu, dass Ermittlungsverfah-

ren gegen Polizisten eingestellt werden, ohne über-

haupt nur vor Gericht zu gelangen. Dies geschieht

bei derartigen Ermittlungsverfahren häufiger als bei

irgendwelchen anderen Personengruppen. 

Erledigt durch Koalitionsvertrag Land (S. 96)
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Wenn die Betroffenen bei der Anzeige die Person

der vermeintlichen Täterin/des vermeintlichen Tä-

ters beschreiben wollen, können sie aufgrund der

Einsatzuniformen in der Regel höchstens feststel-

len, ob sich es um eine Frau oder einen Mann ge-

handelt hat und aus welchem Bundesland die Per-

son stammt. Gerade für Laien ist es aber darüber

hinaus schwierig, genaue Einheitenzugehörigkeiten

zu erkennen, die eine Identifizierung ermöglichen

würden, geschweige denn eine genaue Personen-

beschreibung. Eine effiziente Strafverfolgung ist so

kaum möglich. Aber gerade die ist unserer Ansicht

nach von großer Bedeutung. Gerade bei der Polizei,

als Vertreterin der staatlichen Gewalt, muss das be-

rechtigte Vertrauen vorhanden sein, dass das Fehl-

verhalten einzelner effizient und konsequent ver-

folgt wird. Ist dieses Vertrauen in einen effizienten

Umgang mit solchen Taten Einzelner nicht vorhan-

den, kann dies zu einemVertrauensverlust in die Po-

lizei als Ganzen führen. Aber gerade auf dieses Ver-

trauen ist auch die Polizei angewiesen. 

Eine Stigmatisierung der Polizistinnen und Polizis-

ten lehnenwir strikt ab.Wir sindunsder angespann-

ten Personalsituation der Polizei insgesamt und die

Belastungen der einzelnen Polizistinnen und Polizis-

ten bewusst. Die weit überwiegende Anzahl an Po-

lizistinnen und Polizisten begeht solche Taten nicht,

es sind die Taten einzelner. Aber gerade diese Taten

einzelner und die mangelhafte juristische Aufarbei-

tung solcher Taten sind es, die die Polizei in ihrer Ge-

samtheit gelegentlich in einem schlechten Licht da-

stehen lassen. Dem wollen wir mit der Kennzeich-

nungspflicht entgegenwirken. 

Wir halten die Kennzeichnungspflicht, die auch im

Sinne der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

ist, auch in Niedersachsen daher für geboten. 

Die Kennzeichnungspflicht stand schon 2013

im Koalitionsvertrag – wurde vom Langzeit-

Innenminister Boris Pistorius aber schlicht nicht

umgesetzt. Nun steht sie wieder im Koalitionsver-

trag, die neue Innenministerin Daniela Behrens ließ

aber gleich mal verlauten, dass das Thema bei ihr

nicht die oberste Priorität hat. 

Wir fordern, dass aus dem Bestreben endlich Taten

resultieren!
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Antrag R-03

AfA Bezirksvorstand

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Sonderopfer der niedersächsischen Beamtinnen und Beamten nachhaltig beenden!
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Der SPD-Landesparteitag hat am 14. April 2018 be-

schlossen, dass die SPD-Landtagsfraktion und der

Ministerpräsident aktiv darauf hinwirken müssen,

dass die durch die „RegierungWulff“ vorgenomme-

nen Einschnitte beim Weihnachtsgeld der nieder-

sächsischen Beamtinnen und Beamten rückgängig

gemacht werden und hier ein Gleichklang zum Ta-

rifbereich hergestellt wird. Inzwischen hat die nie-

dersächsische Landesregierung erste Schritte in die-

se Richtung unternommen. Bis zumGleichklangmit

demTarifbereich liegt aber noch ein gehöriges Stück

Strecke vor uns. Machen wir uns auf denWeg! 

Begründung

Der o.g. Parteitagsbeschluss hat das Ziel eindeu-

tig vorgegeben: Gleichklang mit dem Tarifbereich!

Auch umdas innerparteiliche Vertrauen nicht zu be-

schädigen,muss der Parteivorstand darauf drängen,

dass Parteitagsbeschlüsse vollständig umgesetzt

werden. Die SPD-geführte Landesregierung beab-

sichtigt, die vorliegende Beschlusslage zunächst nur

zu einem geringen Teil umzusetzen. Dies ist als ers-

ter Schritt akzeptabel, es ist jedoch zwingend er-

forderlich, dass sie aufzeigt, welches die nächsten

Schritte sind und wann diese erfolgen.

Darüber hinaus muss hier auch dem Grundsatz

Rechnung getragen werden, dass die Beamtenbe-

soldung den tariflichen Regelungen folgt. Insofern

ist es hier notwendig, das NBesG entsprechend dem

TVL anzupassen.

Es ist auch nicht richtig, dass die Besserstellung der

Beamten vom Bund gegenüber deren vom Land seit

April dieses Jahres nicht hinzunehmen ist. Die Lan-

desbeamten in Niedersachsen partizipieren nicht

von den Verbesserungen/ Gehaltserhöhungen und

Inflationsausgleich.   

Inzwischen wird die niedersächsische Beamtenbe-

soldung auch vom Bundesverwaltungsgericht äu-

ßerst kritisch gesehen (BVerwG 2 C 56.16; BVerwG 2

C 57.16; BVerwG 2 C 58.16; BVerwG 2 C 4.17; BVerwG 2

C 5.17; BVerwG 2 C 6.17; BVerwG 2 C 7.17; BVerwG 2 C

8.17 und vom 30. Oktober 2018, lt. PM Az. 2 C 32.17 u.

2 C 34.17).

Eine entsprechend kritische Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichtes wird in absehbarer Zeit er-

wartet. In Zeiten des Fachkräftemangels muss der

Adressat:

SPD-Landtagsfraktion
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öffentliche Dienst deutlich an Attraktivität zulegen,

um konkurrenz- und leistungsfähig zu bleiben. Eine

attraktive Besoldung ist dabei unablässig. 

Antrag R-04

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Dienstpflicht ist so 2011. Engagement fördern, statt Dienst zu erzwingen!
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Dienstjahr, Deutschlandjahr, Pflichtdienst: Immer

wieder wird uns alter Wein in neuen Schläuchen

serviert. Zuletztwaren es einzelneBundestagsabge-

ordnete, die einen dreimonatigen sozialen Pflicht-

dienst gefordert haben, und damit auf den Wagen

von unserem Bundespräsidenten sprang, der zuvor

öffentlich eine soziale Pflichtzeit zur Debatte stellte

und dabei vom Militärdienst bis zur Betreuung von

Senior*innen eine Bandbreite an möglichen Pflicht-

tätigkeiten für junge Menschen aufzählte.

Dieser Vorschlag ist nicht neu. Vor vier Jahren war

es die damalige Bundesverteidigungsministerin An-

negret Kramp-Karrenbauer, die mit einem “Dienst-

jahr” nicht nur den sozialen Zusammenhalt, son-

dern vor allem auch die Bundeswehr stärken woll-

te. Insbesondere konservative Kommentator*innen

greifen jede Wiederholung dieses Vorschlags ger-

ne auf. Egal wie genau das jeweilige Modell ge-

nannt wird, auf welche Dienste es sich erstreckt

oder wie lang es dauern soll, eins haben alle Vor-

schläge gemeinsam: Ältere Menschen wollen jun-

gen Menschen vorschreiben, wie sie sich in diese

Gesellschaft einzubringen haben. Sie interessieren

sich dabei nicht für die Bedürfnisse junger Men-

schen und sie bringen vor allem einen negativen

Blick auf junge Generationen mit, statt ihr vielsei-

tiges Engagement anzuerkennen. Wir wollen, dass

junge Menschen endlich einbezogen und nicht ein-

gezogen werden! 

Wieso eine Dienstpflicht junges Engagement nicht

fördert 

Die Dienstpflicht soll, so die Befürworter*innen, den

sozialen Zusammenhalt stärken, indem sie junge

Menschen dazu bringe, sich mehr für ihre Mitmen-

schen zu engagieren und einzusetzen. Dabei ist die-

se Überlegung aus verschiedenen Gründen falsch.

Erstens engagieren sich zahlreiche junge Menschen

neben Schule, Studium und Ausbildung oder ab-

solvieren ein freiwilliges Jahr nach ihrer Schulzeit

- und das obwohl das Engagement junger Men-

Wieso eine Dienstpflicht junges Engagement nicht

fördert.

• Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbil-

dung müssen so gestaltet sein, dass jun-

ge Menschen ausreichend Freizeit haben, um

sich ehrenamtlich zu engagieren. Für eine de-

mokratische und resiliente Gesellschaft dür-

fen junge Menschen faktisch nicht vor die

Wahl gestellt werden: Bildungsabschluss oder

Ehrenamt.  

• Mehr Freiräume für junge Berufstätige und

junge Eltern schaffen: Engagement kannnicht

isoliert von den Rahmenbedingungen be-

trachtet werden, in denen es stattfindet. Un-

sicherheit und Stress im Job halten junge Be-

rufstätige vom Engagement ab, viele, die vor-

her aktiv waren, hören nach Schule oder Stu-

dium sogar damit auf.Wer mehr Engagement

will, muss sich für eine drastisch verringer-

te Wochenarbeitszeit und unbefristete Ver-

träge einsetzen! Für junge Familien braucht

es deutlich bessere Betreuungsmöglichkeiten

und gleichzeitig elternfreundliche Strukturen

in Vereinen und Parteien. 

• Egal ob Freiwillige Feuerwehr, Chorgruppe, po-

litische Jugendorganisation und vieles mehr

- das breit gefächerte Ehrenamt braucht ei-

ne gleichwertige gesellschaftliche Anerken-

nung! 

• Freiwilligendienste wie FSJ oder BFD müssen

endlich fair bezahlt werden. Dazu gehört min-

destens eine Bezahlung auf Mindestlohnni-

veau. Durch Arbeitsbedingungen und unzu-

reichendeVergütungwerden jungeMenschen

aktuell daran gehindert, sich so einzubringen,

wie sie es gerne würden.  

• Nichts motiviert so sehr wie Mitbestimmung:

Das Modell “Pflichtdienst” ist von einem pa-

ternalistischen Blick auf junge Menschen ge-

prägt. Der Staat müsse als strenges Familien-
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schen an vielen Stellen eher gebremst als gefördert

wird. Der negative Blick auf die Jugend wird die-

sem vielseitigen Engagement nicht gerecht. Zwei-

tens ist überhaupt nicht ersichtlich, wie eine Dienst-

pflicht bei denjenigen, die aktuell nicht an sozialem

Engagement interessiert sind, zu einem Sinneswan-

del führen soll. Zwang überzeugt nicht. Im Gegen-

teil, Menschen, die sich zu Tätigkeiten gezwungen

fühlen, womöglich sogar von ihren eigentlichen In-

teressen abgehalten fühlen, werden gesellschaftli-

chen Einsatz danach vor allem als Last auffassen.

Und drittens sind mögliche Tendenzen zur gesell-

schaftlichen Polarisierung nicht auf eine mangeln-

de soziale Ausrichtung der Jugend zurückzuführen.

Der Blick auf Gruppen, die Hass undHetze in der Ge-

sellschaft vorantreiben, zeigt etwas ganz anderes:

Querdenker*innen, Pegida, Reichsbürger*innenoder

AfD-Anhänger*innen, um nur einige Beispiele zu

nennen, zeichnensichallesamtdurchein vergleichs-

weise hohes Durchschnittsalter aus. Viele der daran

Beteiligten haben entweder noch Wehr- oder Zivil-

dienst absolviert. Vor Radikalisierung und Hass auf

Andersdenkendehat es sie nicht bewahrt. Gleichzei-

tig zeigen Studienwie dieMitte-Studie der FES, dass

Jugendliche insgesamt toleranter und weltoffener

sind. Der Lösungsvorschlag “Pflichtdienst” kannalso

schon deshalb nicht erfolgreich sein, weil er an den

realen Problem vorbeigeht. 

Wehrpflicht? Nein danke! 

Wir stehen seit über 10 Jahren für das Ende der

Wehrpflicht ein. Bei der Diskussion umein verpflich-

tendes Dienstjahr müssen wir diese Position erneut

bestärken. Trotz der aktuellen Umstände und dem

Krieg in Europa, der so einige unserer Positionen än-

dert, dürfen wir nicht an der Ablehnung der Wehr-

pflicht zweifeln. Eine allgemeine Wehrpflicht löst

nicht die Probleme der Bundeswehr, sondern wür-

de sie verstärken. Selbst die Führungsetage der Bun-

deswehr lehnt die Dienstpflicht ab und sieht sich

nicht in der Lage, 700.000 junge Menschen auszu-

bilden. Unmotivierte Wehrdienst- oder Zivildienst-

leistende helfen weder der Bundeswehr, noch so-

zialen Einrichtungen. Ebenso wie das soziale Jahr,

muss auch die Verteidigungspolitik reformiert wer-

den. Statt einer Dienstpflicht müssen wir die Fehler

der letzten Verteidigungsminister*innen aufarbei-

ten und die Ausstattung und Ausbildung der Bun-

deswehr reformieren. Ausrüstung und Ausbildung

befinden sich derzeit in einem miserablen Zustand,

der die Bundeswehr schlecht einsatzfähig macht.

Die Mehrausgaben einer Wehrpflicht stehen in kei-

oberhaupt die ihm unterstellten Kinder dazu

zwingen, sich unterzuordnen und dem Kollek-

tiv zu dienen. Dieses Denken ist illiberal und

nicht zeitgemäß.Wermöchte, dassMenschen

sich langfristig in diese Gesellschaft einbrin-

gen, sollte eine innere Motivation bei ihnen

hervorrufen. Die stärkste Motivation ist die

Erfahrung, durch Engagement mitbestimmen

und gestalten zu können. Dazu gehört auch,

dass die Politik jünger und vielfältiger wer-

den muss. Nicht zuletzt die Debatte über die

Dienstpflicht zeigt, dass immernochviel zuoft

über junge Menschen gesprochen wird und

viel zu selten mit ihnen. 

• Teilhabe muss nicht verdient werden: Alle

Menschen in der Gesellschaft haben das glei-

che Recht auf Mitbestimmung, unabhängig

von ihrer Leistung oder vergangenen Leistun-

gen. “Dienste” an der Allgemeinheit dürfen

nicht zur Voraussetzung für Teilhabe gemacht

werden.

 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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nem Verhältnis zu den finanziellen Mitteln, die nö-

tig sind, umunsereBundeswehr einsatzfähig zuma-

chen. Vielmehr müssen wir die gemeinsame Vertei-

digungspolitik der NATO stärken und in eine bünd-

nisfähige Armee investieren. Gemeinsam mit den

NATO-Partnern verfügen wir über knapp 3 Millio-

nen Soldat*innen, die ein unvergleichbares Vertei-

digungsbündnis darstellen. Es spricht gegen unser

jungsozialistisches Grundverständnis, junge Men-

schen zum Kriegsdienst zu zwingen. Junge Men-

schenmüssen selbst entscheiden dürfen, ob und in-

wiefern sie sich an der Verteidigungspolitik betei-

ligen. Eine Förderung und Modernisierung des frei-

willigen Wehrdienstes ist dabei zielführender und

nachhaltiger als ein verpflichtendes Dienstjahr bei

der Armee.  

 Ursache und Symptom nicht vertauschen: Eine

Dienstpflicht hilft den Gesundheitsberufen nicht! 

Aktuell sind es über 200.000 und bis zum Jahr 2030

sogar circa 500.000 Pfleger*innen die in Deutsch-

land im Rahmen des Pflegenotstands fehlen und

fehlenwerden. Darüber hinaus erwägen sogar noch

zusätzlich knapp40%derPflegekräfte ihrenBeruf zu

verlassen. Dies ist die Folge von schlechten Arbeits-

bedingungen im Gesundheitswesen, in der Pflege

und in den Krankenhäusern unter denen die Ange-

stellten ihre hoch anzuerkennende Arbeit bewälti-

gen müssen. In der Diskussion zum Dienstjahr soll

nun das jahrelange Politikversagen kaschiert und

die Personallücken in den Gesundheits- und So-

zialberufen mit jungen ungelernten Menschen im

verpflichtendem Dienstjahr mit prekärer Beschäfti-

gung gestopft werden. Der Vorschlag ist den enga-

gierten Fachkräften in der Pflege und in sozialen Be-

rufen respektlos gegenüber und verkennt Ursache

und Symptom, denn die Pflegekräfte brauchen kei-

ne kurzfristig anzulernenden Hilfskräfte, welche ihr

Dienstjahr verrichtenmüssen.Wir brauchen endlich

strukturelle Veränderungen und bessere Arbeitsbe-

dingungen! Konkret heißt das mehr Bezahlung, we-

niger Zeitdruck, bessere Vereinbarkeit mit der Fa-

milie, flexiblere Arbeitszeiten, eine bessere Mitbe-

stimmung und eben auchmehr Personal, damit das

Gefühl vieler Pflegekräfte den vielen Patient*innen

nicht mehr gerecht werden zu können, endlich en-

det. Den Personalmangel wirdman politisch nur ge-

recht, wenn man das Problem an der Wurzel packt

und endlich die notwendigen verbesserten Arbeits-

bedinungen schafft. Denn es können sich 48% der

Pflegeberufsausteiger*innen vorstellen bei den ver-

besserten Arbeitsbedingungen ihren erlernten Be-
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ruf wieder auszuüben.   

 Zusammenhalt fördern statt erzwingen 

 Zahlreiche jungeMenschen engagieren sich bereits

in Initiativen, Vereinen und Parteien. Viele weitere

würden sichgernemehr engagieren. Statt einweite-

res Mal über Pflichtjahre zu debattieren, sollten wir

endlich darüber sprechen, wie wir dieses freiwillige

Engagement wirklich fördern und stärken können. 

• Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbil-

dung müssen so gestaltet sein, dass jun-

ge Menschen ausreichend Freizeit haben, um

sich ehrenamtlich zu engagieren. Für eine de-

mokratische und resiliente Gesellschaft dür-

fen junge Menschen faktisch nicht vor die

Wahl gestellt werden: Bildungsabschluss oder

Ehrenamt.  

• Mehr Freiräume für junge Berufstätige und

junge Eltern schaffen: Engagement kannnicht

isoliert von den Rahmenbedingungen be-

trachtet werden, in denen es stattfindet. Un-

sicherheit und Stress im Job halten junge Be-

rufstätige vom Engagement ab, viele, die vor-

her aktiv waren, hören nach Schule oder Stu-

dium sogar damit auf.Wer mehr Engagement

will, muss sich für eine drastisch verringer-

te Wochenarbeitszeit und unbefristete Ver-

träge einsetzen! Für junge Familien braucht

es deutlich bessere Betreuungsmöglichkeiten

und gleichzeitig elternfreundliche Strukturen

in Vereinen und Parteien. 

• Egal ob Freiwillige Feuerwehr, Chorgruppe, po-

litische Jugendorganisation und vieles mehr

- das breit gefächerte Ehrenamt braucht ei-

ne gleichwertige gesellschaftliche Anerken-

nung! 

• Freiwilligendienste wie FSJ oder BFD müssen

endlich fair bezahlt werden. Dazu gehört min-

destens eine Bezahlung auf Mindestlohnni-

veau. Durch Arbeitsbedingungen und unzu-

reichendeVergütungwerden jungeMenschen

aktuell daran gehindert, sich so einzubringen,

wie sie es gerne würden.  

• Nichts motiviert so sehr wie Mitbestimmung:

Das Modell “Pflichtdienst” ist von einem pa-

ternalistischen Blick auf junge Menschen ge-

prägt. Der Staat müsse als strenges Familien-

oberhaupt die ihm unterstellten Kinder dazu

zwingen, sich unterzuordnen und dem Kollek-

tiv zu dienen. Dieses Denken ist illiberal und

nicht zeitgemäß.Wermöchte, dassMenschen

sich langfristig in diese Gesellschaft einbrin-

172



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag R-05

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

gen, sollte eine innere Motivation bei ihnen

hervorrufen. Die stärkste Motivation ist die

Erfahrung, durch Engagement mitbestimmen

und gestalten zu können. Dazu gehört auch,

dass die Politik jünger und vielfältiger wer-

den muss. Nicht zuletzt die Debatte über die

Dienstpflicht zeigt, dass immernochviel zuoft

über junge Menschen gesprochen wird und

viel zu selten mit ihnen. 

• Teilhabe muss nicht verdient werden: Alle

Menschen in der Gesellschaft haben das glei-

che Recht auf Mitbestimmung, unabhängig

von ihrer Leistung oder vergangenen Leistun-

gen. “Dienste” an der Allgemeinheit dürfen

nicht zur Voraussetzung für Teilhabe gemacht

werden. 

 Demokratie und Freiheit 

Demokratie bedeutet Freiheit und eineWahl zu ha-

ben. Daher ist es unsere Aufgabe als demokratische

Gesellschaft durch politischesHandeln die Rahmen-

bedingungen so zu setzen, dass alle Menschen und

insbesondere auch junge Menschen wählen kön-

nen, wie sie sich nachhaltig engagieren und für

Menschen einsetzen wollen.  

Antrag R-05

Jusos, AsF und ASG Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Die konservative Forschungspolitik muss enden! Für eine Reform von Embryonenschutz- und Stammzellgesetz
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Die Bundesrepublik Deutschland hat eine der re-

striktivsten Gesetzgebungen im Bereich des Em-

bryonenschutzes und im Umgang mit embryona-

len Stammzellen. Während fast alle anderen euro-

päischen Staaten einen Weg gefunden haben, Em-

bryonenschutz durchAufsicht undRegulation zuge-

währleisten und trotzdem relevante Forschung zu

ermöglichen, hat sich der deutsche Gesetzgeber vor

über 30 Jahren für rigorose Verbote entschieden.

Während die Forschung an embryonalen Stammzel-

len vor 30 Jahren noch ein neues Thema war, das

vielfach zu Verunsicherung führte, sind heute die

Forschung und auch die gesellschaftliche Debatte

vorangeschritten. Zudem kann heute aus den Erfah-

rungen anderer Länder gelernt werden.

Der restriktive Embryonenschutz inDeutschlandbe-

schränkt sowohl die unmittelbare Fortpflanzungs-

medizin als auch die Forschung, die an vielen Stellen

dazu beitragen könnte, Kinderwunschbehandlun-

Der Bezirksparteitag in Hildesheim (Oktober 2021)

hatte den Bezirksvorstand beauftragt, sich der The-

matik Embryonenschutz- und Stammzellgesetz zu

widmen. Gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaf-

ten fand eine Veranstaltung statt, aus der die hier

dargestellten Forderungen resuliteren.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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gen sicherer und aussichtsreicher zu machen sowie

Krankheiten in der Embryonalentwicklung zu erfor-

schen. Für den bedingungslosen Schutz des Embry-

os ab dem Zeitpunkt der Befruchtung, unabhän-

gig vomweiteren Entwicklungsgrad,wird vielfaches

menschliches Leid in Kauf genommen. Diverse Ex-

pert*innen, auch die Nationale Akademie der Wis-

senschaften Leopoldina, empfiehlt die Liberalisie-

rung des Embryonenschutzes in Deutschland. Wir

fordern im Bereich der Forschung deshalb: 

• eine Regulierung auf Grundlage eines abge-

stuften Embryonenschutzes: Der Schutz des

Embryos muss mit dem Grad der Entwicklung

zunehmen. Für sehr frühe Entwicklungsstadi-

en sollte dementsprechend geringerer Schutz

bestehen als für weiter fortgeschrittene Sta-

dien. Eine solche Abstufung ermöglicht diffe-

renzierte ethische Abwägungen und trägt den

biologischen Fakten Rechnung. 

• die Legalisierung der Forschungmit “überzäh-

ligen” Embryonen, also solchen Embryonen,

die für die künstliche Befruchtung erzeugt,

aber nicht verwendet worden sind und keine

Aussicht auf reproduktive Verwirklichung ha-

ben. Diese Embryonen werden aktuell entwe-

der unbefristet eingefroren oder schlichtweg

verworfen. Der internationale Rechtsvergleich

zeigt, dass sich die In-vitro-Forschung bis zu 14

Tage nach Befruchtung bewährt hat. 

• die LegalisierungderGewinnung vonembryo-

nalen Stammzellen bis zu 14 Tage nach der Be-

fruchtung zu Forschungszwecken und damit

einhergehend die Abschaffung des deutschen

Stammzellgesetzes. Damit soll auch der Wi-

derspruch aufgelöst werden, dass Forschung

an embryonalen Stammzellen in Deutsch-

land zwar stattfindet, aber ausschließlich mit

Stammzellen, die im Ausland gewonnen wor-

den sind.

• dass die Verwendung von Embryonen oder

die Gewinnung von embryonalen Stammzel-

len zu Forschungszwecken die freiwillige Ein-

willigungder Spender*innenunddasAngebot

einer unabhängigen Beratung voraussetzt.

• die Einrichtung einer zentralen Kommission

zur Entscheidung über Forschungsvorhaben

mit Embryonen nach Vorbild der britischen

Human Fertilization and Embryology Autho-

rity (HFEA). Dadurch können hohe wissen-

schaftliche ebensowie ethische Standards ge-

währleistet werden.
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• eine Einzelfallprüfung bei Embryonen, die äl-

ter als 14 Tage sind. Unter strenger Begutach-

tung kann die Forschung an älteren Embryo-

nen dazu dienen, die Entwicklung einzelner

Organsysteme bzw. Krankheiten, die bereits

früh in der Embryonalentwicklung auftreten,

zu verstehen. Um ethischen Bedenken Rech-

nung zu tragen, könnten solche Vorhaben z.B.

auf einzelne Organsysteme beschränkt wer-

den, sodass nicht der gesamte Organismus

weiterentwickelt werden darf.

• eie Legalisierung von therapeutischem Klo-

nen (nicht aber reproduktivem Klonen) bei

entsprechender Aufsicht und Lizenzierung,

falls begründete Forschungsvorhaben mit

überzähligen in-vitro-Embryonen nicht zu

realisieren sind.

• die Forschung an Embryonen und embryona-

len Stammzellen zivilrechtlich und nicht län-

ger strafrechtlich zu regeln.

Begründung

Zum Hintergrund des Antrags:

Die Thematik wurde von den Jusos bereits beim

Bezirksparteitag 2021 in Hildesheim in einem An-

trag angesprochen. Auf Empfehlung der Antrags-

kommission wurde der Antrag an den Bezirksvor-

stand überwiesen, um bis zum nächsten Parteitag

zu einer fundierten Position zu kommen. Gemein-

sam mit dem Bezirksvorstand, der ASF und der ASG

haben wir ein Fachgespräch mit der Medizinethike-

rin Prof. Dr. Claudia Wiesemann durchgeführt, die

u.a. von 2012 bis 2020Mitglied des Deutschen Ethik-

rats war und aktuell eine der beiden Arbeitsgrup-

pen der “Kommission zur reproduktiven Selbstbe-

stimmungundFortpflanzungsmedizin”derBundes-

regierung leitet. Auf dem Austausch mit dieser Ex-

pertin beruht dieser Antrag. 

Inhaltliche Begründung:

Vor über 30 Jahren ist das Embryonenschutzgesetz

in Kraft getreten, das dem Schutz der befruchteten,

entwicklungsfähigen Eizelle dienen soll und vor al-

lem eine Reaktion auf dieMöglichkeiten der künstli-

chen Befruchtung (in-vitro-Fertilisation) darstellt. In

den letzten 30 Jahren haben sowohl massive medi-

zinische undwissenschaftliche Fortschritte als auch

Veränderungen in der ethischenWahrnehmung der

Gesellschaft stattgefunden. Zudemgibt es dieMög-

lichkeit, die restriktive Gesetzeslage in Deutschland

mit den gesetzlichen Regelungen in anderen Län-

dern und deren Konsequenzen über längere Zeit-
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räume hinweg zu vergleichen. All das trägt dazu

bei, dass das deutsche Embryonenschutzgesetz als

nicht mehr zeitgemäß und dringend reformbedürf-

tig angesehen werden muss. Das betrifft sowohl

die unmittelbare medizinische Anwendung im Kon-

text der Fortpflanzungsmedizin als auch die For-

schung mit Embryonen und embryonalen Stamm-

zellen. Die Notwendigkeit, die unzeitgemäßen Re-

gelungen des Embryonenschutzgesetzes zu überar-

beiten, sieht auch die Bundesregierung. Das Anlie-

gen wird daher auch im Koalitionsvertrag von SPD,

Grünen und FDP benannt. Eine der beiden Arbeits-

gruppen der “Kommission zur reproduktiven Selbst-

bestimmung und Fortpflanzungsmedizin”, die das

Justiz-, Familien- und Gesundheitsministerium ein-

gesetzt haben, werden genau dafür Vorschläge er-

arbeitet.   

Rechtliche Lage in Deutschland 

In Deutschland ergibt sich die rechtliche Situation

der Stammzellforschung vor allem aus dem Em-

bryonenschutzgesetz und dem Stammzellgesetz.

Das Embryonenschutzgesetz stammt historisch aus

dem Kontext der künstlichen Befruchtung und ver-

bietet strafrechtlich die fremdnützige Gewinnung

von Embryonen. Sprich: Embryonen dürfen im La-

bor lediglich erzeugt werden, um sie zur künstli-

chen Befruchtung einzusetzen. Auch übrig geblie-

bene, nicht verwendete befruchtete Eizellen, die bei

der künstlichen Befruchtung nahezu immer anfal-

len, dürfen nicht für andere Zwecke wie beispiels-

weise die Forschung verwendet werden. Dem liegt

die Annahme zugrunde, dass der Embryo ab dem

Zeitpunkt der Befruchtung als menschliches Leben

zu betrachten ist und dementsprechend seineMen-

schenwürde geschützt werden muss. Das Embryo-

nenschutzgesetz verbietet ebenfalls das Klonen, so-

wohl das regenerative Klonen (zur Klonung des In-

dividuums) als auch das therapeutische Klonen (zu

Forschungszwecken wie beispielsweise zur Gewin-

nung von Stammzellen, nicht aber zur Klonung des

Invidiuums). Auch das Verbot der Eizellenspende,

der Embryonenspende und der Leihmutterschaft

sind im Embryonenschutzgesetz verankert. 

Da das Embryonenschutzgesetz einige Unklarhei-

ten lässt, ob nur die Gewinnung von embryona-

len Stammzellen oder auch der Import embryonaler

Stammzellen aus dem Ausland verboten ist, hat der

Bundestag 2002 das Stammzellgesetz verabschie-

det. Das Gesetz verbietet strafrechtlich die Einfuhr

und Verwendung embryonaler Stammzellen, lässt

aber eine Ausnahme zu: Embryonale Stammzel-
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len, die vor einem Stichtag gewonnen worden sind,

dürfen importiert und zu Forschungszwecken ver-

wendet werden. Diese Regelung stellt einen Kom-

promiss dar, um die deutsche Stammzellforschung

nicht vollständig trockenzulegen, aber gleichzeitig

zu verhindern, dass der deutsche “Markt” im Aus-

land Anreize zur Gewinnung embryonaler Stamm-

zellen schafft. Der Stichtag war ursprünglich der 1.

Januar 2002, lag also vor dem Inkrafttreten des Ge-

setzes,musste 2008 jedochaufden 1.März 2007 ver-

schobenwerden, da sichder Forschungsstand inzwi-

schen erheblich weiterentwickelt hatte, deutsche

Wissenschaftler*innen darauf jedoch keinen Zugriff

hatten. Völlig offensichtlich ist: Das Verschieben des

Stichtags ist keine Lösung des zugrundeliegenden

Problems.Das Problemwird lediglich aufgeschoben,

um eine erneute Grundsatzdebatte zu vermeiden.

Angesichts der wissenschaftlichen Dynamik kann

eine solche Fristenlösung nicht dauerhaft bestehen,

sondern muss zwangsläufig in ein nahezu regelmä-

ßiges Verschieben der Fristmünden, was die eigent-

liche Zielsetzung des Gesetzes völlig konterkariert.   

Forschung an Embryonen und embryonalen

Stammzellen  

Durch das Embryonenschutzgesetz ist die For-

schung an Embryonen in Deutschland verboten. Für

die künstliche Befruchtung von Patientinnen wer-

den aber in der Regel mehrere Eizellen befruch-

tet, sodass oft überzählige Embryonen anfallen. Die-

se haben meistens keine Aussicht auf reprodukti-

ve Verwirklichung, also darauf, sich zu einem Men-

schen zu entwickeln. Stattdessenwerden sie entwe-

der unbegrenzt eingefroren gelagert oder sie wer-

den schlichtweg verworfen. Das Verwerfen über-

zähliger Embryos ist in Deutschland völlig legal. Das

ist auch für viele Spender*innen des biologischen

Materials völlig unverständlich: Viele würden die-

se befruchteten Eizellen, die sie selbst nicht mehr

benötigen, lieber einer sinnvollen Verwendung zu-

führen, als sie einfach wegzuwerfen. Nicht zuletzt

deshalb, weil Patientinnen in einer ähnlichen Situa-

tion von dieser Forschung massiv profitieren könn-

ten. Die künstliche Befruchtung ist nach wie vor

ein langwieriger und belastender Prozess. Durch die

Forschung an Embryos kann dieser Prozess verbes-

sert und die Aussichten auf Erfolg erhöht werden.

Zum Beispiel könnten so die Nährmedien optimiert

werden, in denen der Embryo herangezogen wird,

bis er der Patientin eingesetzt wird. Es kann er-

forscht werden, wie die Bedingungen für die Ein-

nistung des Embryos in die Gebärmutter verbes-
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sert und so weniger Versuche für eine erfolgreiche

künstliche Befruchtung benötigt werden. Von die-

ser Forschung profitieren die Personen mit Kinder-

wunsch, aber auch die Kinder selbst. Durch das Ver-

bot der Embryoselektion kann in Deutschland, an-

ders als z.B. in Großbritannien, nicht der Embryo

mit der höchsten Entwicklungschance ausgewählt

werden. Das führt dazu, dass oft mehrere Embry-

os übertragen werden und somit eine weitaus hö-

here Wahrscheinlichkeit für Mehrlingsschwanger-

schaften besteht. Das wiederum erhöht die Wahr-

scheinlichkeit für Frühgeburtlichkeit und Gesund-

heitsrisiken für die Mutter. Wichtig ist, dass die Em-

bryos nicht aufgrund beliebiger genetischer Eigen-

schaften ausgewählt werden sollen, sondern aus-

schließlich auf Basis der Einschätzung, welcher Em-

bryo die besten Chancen hat, sich in der Gebärmut-

ter zu entwickeln. In Großbritannien konnte die An-

zahl der Mehrlingsschwangerschaften dadurch be-

reits deutlich verringert werden. Der derzeitige Em-

bryonenschutz ist daher auch aus ethischen Grün-

den problematisch: Während der Schutz einer be-

fruchteten Eizelle absolut gesetzt wird, wird psy-

chisches und körperliches Leid für Patientinnen der

Fortpflanzungsmedizin sowie die daraus entstehen-

den Kinder billigend in Kauf genommen. 

Auch die Gewinnung embryonaler Stammzellen

ist durch das Embryonenschutzgesetz verboten.

Forschung an embryonen Stammzellen findet in

Deutschland aber trotzdem statt. Das Stammzellge-

setz ermöglicht die Einfuhr imAusland gewonnener

Stammzellen, wenn diese bis zu einem bestimm-

ten Stichtag gewonnen worden sind. Dadurch ent-

steht eine Situation, die oft als Doppelmoral wahr-

genommen wird: Der deutsche Gesetzgeber sieht

offenbar die Notwendigkeit, die Forschung an em-

bryonalen Stammzellen zu ermöglichen, will aber

nicht, dass diese in Deutschland gewonnen wer-

den. Diese Gesetzgebung ist auch deshalb proble-

matisch,weil es immer schwierigerwird, embryona-

le Stammzellen zu importieren, die vor dem Stich-

tag (1. Mai 2007) gewonnen worden sind. Der Vor-

rat an diesen Zellen ist endlich. Außerdem gab es

seit 2007 selbstverständlich auch wissenschaftliche

Fortschritte und Verbesserung bei der Kultivierung

embryonaler Stammzellen, die durch diese Rege-

lung nicht berücksichtigt werden. In Deutschland

muss also auf einer wissenschaftlich überholten

Grundlage geforscht werden. 

Der Vergleichmit anderen Ländern zeigt, dass die re-

gulierte Forschung mit embryonalen Stammzellen
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nicht zu geklonten Menschen oder Designerbabies

geführt hat. Die Schreckensszenarien, die bei die-

sem Thema oft aufgezeigt werden, fallen in den Be-

reichder Science Fiction. In vielen Ländern, beispiels-

weise Großbritannien, Israel, Dänemark oder Belgi-

en, hat sich etabliert, die Gewinnung von Stamm-

zellen sowie die Forschung an Embryonen zeitlich zu

beschränken. Das gängigste Limit sind 14 Tage nach

der Befruchtung, was in etwa der Zeit bis zur Einnis-

tung in die Gebärmutter entspricht. Damit wird der

Embryo im Labor auf ein sehr frühes Entwicklungs-

stadium beschränkt. Gleichzeitig ist das ein Zeit-

raum, der für die künstliche Befruchtung relevant

ist. Forschung an diesem Entwicklungszeitraum er-

gibt also Sinn, umdie Erfolgsaussichten der In-vitro-

Fertilisation zu verbessern. Gleichzeitig gibt es inter-

national eine Diskussion darüber, auch über längere

ZeiträumeanEmbryonen zu forschen, umbspw. den

Einfluss bestimmter Krankheiten auf die Embryo-

nalentwicklung besser zu erforschen. Umhier trotz-

dem einen graduell zunehmenden Schutz des Em-

bryos zu gewährleisten, könnten solche verlänger-

ten Fristen auf einzelne Organsysteme beschränkt

werden. So oder so sollte diese Forschung nur nach

entsprechender Einzelfallprüfung durch die jeweili-

ge Aufsichtsbehörde stattfinden.  

Auch bei der berechtigten Frage danach, wie die

Forschung an so einem sensiblen Thema angemes-

sen reguliert werden kann, lohnt sich der Blick ins

Ausland. Die britische Human Fertilization and Em-

bryology Authority (HFEA) ist die zentrale Behörde

für die Genehmigung und Überwachung der For-

schung anmenschlichen Embryonen in Großbritan-

nien. Diese Behörde bewertet auch die notwendi-

ge Hochrangigkeit der Forschungsvorhaben. Gleich-

zeitig können solche Aufsichtsbehörden Transpa-

renz darüber schaffen, welche Forschungsprojekte

aus welchen Gründen zugelassen werden. Mithil-

fe solcher Kontrollinstanzen ließe sich beiden An-

sprüchen gerecht werden: Den Ansprüchen der mo-

dernen medizinischen Forschung ebenso wie den

ethischen Ansprüchen. Auch die Nationale Akade-

mie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt in ei-

ner 2021 veröffentlichten Stellungnahme, die For-

schung an Embryonen und embryonalen Stammzel-

len in Deutschland zu liberalisieren und sich an den

genannten Erfahrungen im europäischen Ausland

zu orientieren.
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Antrag R-06

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Gemeinsam für eine wirklich solidarische Asylpolitik: Unsere Forderungen zur GEAS-Reform
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Das individuelle Recht auf Asyl ist unter anderem ei-

ne Lehre aus der nationalsozialistischen Geschichte

Deutschlands. Als Sozialdemokrat*innen stehen wir

fest zu diesem grundgesetzlich verbrieften Recht

und wir stehen dafür ein, Schutzsuchenden Schutz

zu bieten, wie wir es beispielsweise im Umgangmit

Geflüchteten aus der Ukraine gezeigt haben. Vor-

schläge, das Asylrecht einzuschränken, wie sie zu-

letzt von der CDU zu hören waren, lehnen wir ent-

schieden ab. 

Deutschland als Teil der Europäischen Union hat

sich zu dem Europäischen Asylrecht gemäß Arti-

kel 78 des Vertrages von Lissabon verpflichtet. Lei-

der ist es bisher nicht gelungen, die notwendigen

neuen gemeinsamen Gesetzgebung zu beschlie-

ßen.  Wir teilen eine gemeinsame Außengrenze,

über viele Jahre hinweg war es aber nicht möglich,

das dysfunktionale europäische Dublin-System ge-

meinsam zu reformieren. In der EU gibt es zu vie-

le nationale Regierungen, die rechts bis rechtsex-

trem ausgerichtet sind und mit denen eine pro-

gressive europäische Asylpolitik nicht zu realisie-

ren ist. Dieses Problem zeigt sich auch bei den Be-

schlüssen der EU-Innenminister*innen zur Reform

des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GE-

AS). Nach schwierigen Verhandlungen haben die

EU-Innenminister*innen zumindest ihre Position zu

den notwendigen Gesetzen beschlossen und zwar

mit Mehrheit gegen Ungarn und Polen, die eine

menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik ab-

lehnen. Auch wenn die Bundesregierung nicht alle

Forderungen in dem Beschluss durchsetzen konn-

te und wir als Sozialdemokrat*innen Änderungen

daran anstreben, erkennen wir an, dass dieser Be-

schluss nun die Verhandlungen mit dem Europäi-

schen Parlament ermöglicht. Das Europäische Par-

lament hat seinen progressiveren Standpunkt zu

den neuen Asyl- und Migrationsgesetzen bereits

im April beschlossen. Gemeinsammit den sozialde-

mokratischenAbgeordneten imEuropäischen Parla-

ment setzen wir deshalb darauf, im Trilog zur GEAS-

Reform einige zentrale Verbesserungen am Entwurf

des Minister*innenrats durchzusetzen. 

Wir fordern deshalb: 

• Keine Durchführung von Asyl-

Schnellverfahren unter haftähnlichen Be-

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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dingungen an der EU-Außengrenze. Falls

das Grenzverfahren letztlich dennoch Teil

der Reform sein sollte, muss es auf wenige

Ausnahmefälle beschränkt werden. Außer-

dem, müssen die Sozialdemokrat*innen

im Europäischen Parlament zumindest die

menschenwürdige Unterbringung sowie die

Rechtsstaatlichkeit der Verfahren zur Bedin-

gung machen. Dazu gehört auch der Zugang

zu rechtlicher Beratung sowie die Möglichkeit

Widerspruch gegen einen negativen Bescheid

einzulegen. Entsprechende Maßnahmen zur

Sicherstellung der Wahrung der Menschen-

würde und der Rechtsstaatlichkeit müssen

dabei stets einer strengen Kontrolle unterlie-

gen, sodass die Einhaltung sicher ist. Wenn

die Bedingungen nicht mehr gegeben sind,

muss das Grenzverfahren eingestellt werden. 

• Keine Abschiebung in Transitländer sowie

Staaten, die die Genfer Flüchtlingskonventi-

on nicht ratifiziert haben. Sichere Drittstaa-

ten können optional nur Länder sein, zu de-

nenes eine ernsthafteVerbindung -wie frühe-

rer Wohnsitz - gibt. Zudem muss der Zugang

zum Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheits-

versorgung gegeben sein. 

• Keine Schutzsuchenden, die jünger als 18 Jah-

re sind, sowie ihre Begleitpersonen müssen

eindeutig von einem Grenzverfahren ausge-

schlossen sein. Es dürfen keine Familien mit

Kindern getrennt werden. 

• Es soll keine verpflichtende Unzulässigkeits-

prüfung vonAsylanträgen geben, die eine Prü-

fung aufgrund der Begründetheit ausschließt.

• Weiterhin eine klare Ablehnung des soge-

nannten “Ruanda-Modells”, also Abkommen

mit Staaten wie Ruanda, um gegen Geldzah-

lungen dorthin Geflüchtete abzuschieben, die

keinen Bezug zum Land haben. Wir brauchen

einen durchsetzungsfähigen Solidaritätsme-

chanismus, der sicherstellt, dass alleMitglied-

staaten sich solidarisch an Unterstützungs-

maßnahmen beteiligen. Es muss sicherge-

stellt werden, dass finanzielle Leistungen, die

vonMitgliedstaaten als Ersatz für die Aufnah-

me von Geflüchteten gezahlt werden, nicht

für Abschottungsmaßnahmen genutzt wer-

den dürfen. Stattdessen sollen sie der Unter-

bringung und Integration von Geflüchteten

in der EU und der Seenotrettung zugutekom-

men.
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• Eine staatliche Seenotrettung im Mittelmeer.

Wenn das nicht mit allen EU-Staaten möglich

ist,mussdiese Seenotrettungsmissionnurmit

einem Teil der Mitgliedstaaten gebildet wer-

den.

• Kompromisslose Ahndung von völkerrechts-

widrigen Pushbacks und Sanktionierung von

EU-Staaten, die Pushbacks legalisieren (wie

bspw. Litauen). Ein Grundrechte-Monitoring-

Mechanismus zuGrundrechtsverletzungenan

den Außengrenzen muss umgesetzt werden.

Damit einhergehend eine konsequente Auf-

arbeitung von Menschenrechtsverletzungen

durch oder unter Beteiligung von Frontex

(und angeschlossenen Organisationen) mit

entsprechenden Konsequenzen für die Agen-

tur.Wir setzenunsweiterhin für dieAuflösung

von Frontex ein.

• Ergänzend zu den jetzt diskutierten fünf

EU-Gesetzgebungen zur Reform des Gemein-

samen Europäischen Asylsystems (GEAS)

brauchen wir dringend weitere Regelung

zur regulären Einwanderung analog zu dem

Fachkräfteeinwanderungsgesetz und eine

klar geregelte Bleibeperspektive für gedul-

dete Flüchtlinge analog dem deutschen

Chancen-Aufenthaltsrecht.

Begründung

Der derzeitige Beschluss der EU-

Innenminister*innen und die Zustimmung des

Deutschen Bundestages zur GEAS-Reform haben

uns in Schock versetzt. Von haftähnlichen Lagern an

den EU-Außengrenzen, über AbkommenmitTunesi-

en, bis zu Abschiebungen von Familien mit Kindern.

Von “Wir wollen die illegalen Zurückweisungen

und das Leid an den Außengrenzen beenden.” aus

dem Koalitionsvertrag der “Fortschrittskoaltion”

kann keine Rede mehr sein. Mit der deutschen

Zustimmung zu den Plänen der EU-Kommission

und dem damit einhergehenden Widerspruch zum

Koalitionsvertrag und dem Beschluss der Bund und

Länder beim Flüchtlingsgipfel am 10. Mai 2023, bei

dem weitere Verschärfungen des Asylrechts, wie

unter anderem eine Ausweitung der Abschiebehaft

beschlossen wurde, setzt die SPD-Innenministerin

den restriktiven Kurs des früheren Innenministers

Seehofers fort. Diesen hatte die SPD in der ver-

gangenen Koalition noch scharf kritisiert. Mit der

Zustimmung zu GEAS widerspricht die SPD sich

und dem Beschluss des SPD-Parteivorstandes für
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eine humane und von Solidarität geprägte sowie

solidarische europäische Flüchtlingspolitik.

In den vergangenen zehn Jahren sind mehr als

26.000Menschenauf der Flucht nach Europaanden

europäischen Außengrenzen gestorben oder gelten

seither als vermisst. Diejenigen Schutzsuchenden,

die es indie EuropäischeUniongeschafft haben, und

unendliches Leid auf ihrem Weg für ein hoffentlich

besseres Leben erfahren haben, sollen nicht noch

mehr Leid erfahren und über Monate in Lagern, wie

wir sie bereits aus Moria und Lesbos kennen, unter-

gebracht werden.

Insbesondere durch den Bau neuer Grenzzäune,

dem EU-Türkei-Deal, der Zusammenarbeit mit der

libyschen Küstenwache und der Behinderung der

Seenotrettung, illegalen Pushbacks im Mittelmeer

und der Errichtung von geschlossenen Lagern auf

Griechenland, treibendie EUund ihreMitgliedsstaa-

ten die europäische Abschottungspolitik und Ent-

rechtung von Schutzsuchenden voran.

Die Freude, mit der die Einigung der EU-

Innenminister*innen zum Teil begrüßt wurde

(“historische Einigung”, Nancy Faeser), können

wir Jusos nicht teilen. Eine europäische Lösung

ist für uns kein Selbstzweck. Europäische Stan-

dards, die niedrigere Schutzstandards, die mehr

Lager und weniger Rechtsstaatlichkeit bedeuten,

sind für uns nicht erstrebenswert. Wir sehen

nicht, dass die GEAS-Reformpläne, wie sie die

EU-Innenminister*innen beschlossen haben, im

Sinne einer menschenwürdigen Asylpolitik wir-

ken werden. Dennoch sehen wir, dass sich die

Reform im Grundsatz nicht verhindern lässt und

dass die Mehrheiten in der EU nur begrenztes

Verbesserungspotential bieten. Wir setzen darauf,

dass das Europäische Parlament im Trilog dennoch

Verbesserungen der Reform durchsetzen kann und

wollen daran gemeinsam mit den sozialdemokrati-

schen Europaabgeordneten arbeiten. Von unseren

grundsätzlichen Forderungen für eine humanitäre

Asylpolitik rücken wir nicht ab, aber wir wollen für

die gegenwärtigen Reformbemühungen dennoch

die Verbesserungen durchsetzen, die möglich sind. 
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Antrag R-07

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Sport ist politisch
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Erst die Olympischen Sommerspiele 2008 in Pe-

king, danndieOlympischenWinterspiele 2022 in Pe-

king und dann die Fußballweltmeisterschaft in Ka-

tar 2022. Dass große Sportereignisse aller Art im-

mer wieder in Landern mit einer autoritaren Regie-

rung stattfinden, gehort mittlerweile zum Alltag im

Sportgeschaft. So verbreitet sich der Eindruck, dass

es den großen Sportverbanden egal ist, ob sie ih-

reWettbewerbe in LandernmitMenschenrechtsver-

letzungen durchfuhren. Doch die Debatte daruber,

wie wir als Gesellschaft auf solche Sportereignisse

reagieren sollen, entfacht immer wieder aufs Neue.

Sollen wir dieWettbewerbe nicht im Fernsehen ver-

folgen? Mussen Sportler*innen ihre Teilnahme an

den Wettbewerben verweigern? Soll die Politik ein-

greifen? 

Beispielsweise ist die Ausbeutung von Arbeitsmi-

grant*innen bei der Fußballweltmeisterschaft in Ka-

tar 2022 ein großes Thema. Den Arbeiter*innenwird

bei Arbeitsausfall das Einkommen gestrichen, Ur-

laub und freie Tage werden ihnen vorenthalten und

sie mussen mehr als 80 Stunden die Woche ar-

beiten. Doch als ware das nicht schon genug, sind

zur Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft

in Katar bereits jetzt 15.000 Arbeitsmigrant*innen

aufgrund der unmenschlichen Arbeitsbedingungen

und der schlechten Versorgung gestorben. All das

sind keine Einzelfalle. Immer wieder dringen Hin-

weise auf Menschenrechtsverletzungen bei großen

Sportereignissen in Autokratien an die Offentlich-

keit. 

Wir sind klar in unserer Haltung, dass Ausbeutung,

Sklaverei undweitere Formen vonMenschenrechts-

verletzungen mit allen Mitteln verhindert werden

mussen und dafur die Gesellschaft, die Politik und

die Sportler*innen an einem Strang ziehen mussen.

Denn Sportler*innen haben in unserer Gesellschaft

eine Vorbildfunktion. Viele verschiedene Menschen

schauen zu ihnen hoch und orientieren sich an ih-

ren Handlungen und Aussagen. Damit erreichen sie

auch nicht politisierte Menschen. Daher tragen sie

eineMitverantwortung dafur,wiewirmit denWett-

bewerben in den Autokratien umgehen. Sie stehen

zwar nicht in der Hauptverantwortung, allerdings

durfen sie sich nicht wegducken, sondern mussen

klare Haltung beziehen. 

Wir fordern: 

• Dass alle Sportverbände auf Bundes- und in-

ternationaler Ebene, wie zum Beispiel das In-

ternationale Olympische Komitee (IOC), FIFA

oder das Internationale Paralympische Komi-

tee (IPC), klare Haltung gegenüber Autokrati-

en zeigen.

• Für die zukünftigen Auswahlprozesse soll

durch unabhängige Expert*innen ein ab-

gestufter Kriterienkatalog, der Aspekte wie

Menschenrechtsverletzungen, Rechtsstaat-

lichkeit und demokratische Verfasstheit

bewertet. Auf dieser Basis sollen die Bewer-

bungsländer geprüft werden.

• Auf Grundlage dieser Kriterien  mussen die

Lander bei schwerwiegenden Verstößen, wie

Angriffe auf Leib und Leben (Folter, Ver-

schwindenlassen, Völkermord, ethnische Ver-

folgung, etc.),  aus dem Auswahlverfahren

ausgeschlossen werden. Die bereits jetzt ver-

gebenen Wettbewerbe in diesen Staaten sol-

len bedingungslos abgesagt werden. 

• Seriose und unabhangige Berichterstattung

muss von den Dachorganisationen bei den

Veranstaltungen vor Ort uneingeschrankt ge-

wahrleistet werden.

• Sportler*innen sollen die Wettbewerbe in Au-

tokratien boykottieren. Der Staat soll sie da-

bei unterstutzen, wenn sie aufgrund der nicht

Teilnahme, in finanzielle Not kommen. Dies

soll durch Fordertopfe geschehen, die von den

betroffenenSportler*innenabgerufenwerden

konnen. 

• Solange Wettbewerbe noch in Autokratien

stattfinden, sollen Politiker*innen diese kon-

sequent boykottieren und so mit ihrer Abwe-

senheit verhindern, dass Menschenrechtsver-

letzungen legitimiert werden.
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Wir fordern deshalb: 

Dass alle Sportverbände auf Bundes- und interna-

tionaler Ebene, wie zum Beispiel das Internationa-

le Olympische Komitee (IOC), FIFA oder das Interna-

tionale Paralympische Komitee (IPC), klare Haltung

gegenüber Autokratien zeigen. Für die zukünftigen

Auswahlprozesse soll durchunabhängige Expert*in-

nen ein abgestufter Kriterienkatalog, der Aspekte

wie Menschenrechtsverletzungen, Rechtsstaatlich-

keit und demokratische Verfasstheit bewertet. Auf

dieser Basis sollen die Bewerbungsländer geprüft

werden. Auf Grundlage dieser Kriterien  mussen die

Lander bei schwerwiegendenVerstößen,wieAngrif-

fe auf Leib und Leben (Folter, Verschwindenlassen,

Völkermord, ethnische Verfolgung etc.),  aus dem

Auswahlverfahren ausgeschlossen werden. Die be-

reits jetzt vergebenenWettbewerbe in diesen Staa-

ten sollen bedingungslos abgesagt werden. 

Seriose und unabhangige Berichterstattung muss

von den Dachorganisationen bei den Veranstaltun-

gen vor Ort uneingeschrankt gewahrleistet werden.

Sportler*innen sollen die Wettbewerbe in Autokra-

tien boykottieren. Der Staat soll sie dabei unterstut-

zen, wenn sie aufgrund der nicht Teilnahme, in fi-

nanzielle Not kommen. Dies soll durch Fordertopfe

geschehen, die von den betroffenen Sportler*innen

abgerufen werden konnen. 

SolangeWettbewerbe noch in Autokratien stattfin-

den, sollen Politiker*innen diese konsequent boy-

kottieren und so mit ihrer Abwesenheit verhindern,

dass Menschenrechtsverletzungen legitimiert wer-

den. 

Antrag R-08

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Ein Strafrecht das alle schützt – Ein jungsozialistischer Aufschlag
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In der Vergangenheit gab es bereits vermehrt Ver-

suche, sich dem Thema Strafrecht aus einer vor al-

lem feministischen Perspektive anzunehmen. Über-

wiegend richten sich die Forderungen auf konkrete

fallbezogene Gesetzesänderungen, um so beispiels-

weise Cat Calling und Stealthing konsequenter zu

bestrafen und die Rechte betroffener Personen kon-

sequenter zu schützen. Unserem Selbstverständnis

nach hört die Debatte aber nicht bei diesen kon-

kreten Fallbeispielen auf, sondernmuss konsequent

weitergedacht und geführtwerden, um so zu einem
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SPD-Bundestagsfraktion
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Strafrecht zu kommen, welches unserem jungsozia-

listischen Gerechtigkeitsverständnis in Gänze ent-

spricht.

Strafe – Muss das wirklich sein

Aufgrund immer wieder aufflammender gesell-

schaftlicher Debatten,muss es unsere Aufgabe sein,

immer wieder kritisch zu hinterfragen, wie, wieso

und wann wir strafen wollen. Gerade die Gründe

und verfolgten Ziele von Strafen spielen dabei ei-

ne zentrale Rolle. In der Rechtsethik werden zur Be-

gründung von Strafen vor allem drei Ansätze ver-

treten. Nach diesen dienen Strafgesetze dazu, der

betroffenen Person eine gewisse Genugtuung für

das Erlittene zukommen zu lassen, potentielle Tä-

ter*in abzuschrecken beziehungsweise durch den

Strafvollzug zu resozialisieren und der Gesellschaft

zu zeigen, was Unrecht ist und dadurch eine Solida-

risierungmit der betroffenen Person zu erzielen und

den*die Täter*in auszustoßen.

Schaut man jedoch in die Realität, wird einem

schnell klar, dass diese Ansätze nur selten zur Voll-

endung kommen, sondern im Gegenteil eher leer

laufen, wenn nicht sogar kontraproduktiv ihrem ei-

gentlichen Ziel entgegenwirken. So empfinden Be-

troffene Strafprozesse als retraumatisierend und

entwürdigend, höhere Strafrahmen führen zu kei-

nem erkennbaren Rückgang in der Kriminalstatistik

und vollzogene Strafen zu keiner Resozialisierung,

sondern eher zu einer noch stärkeren Ausgrenzung

und die Gesellschaft bildet sich gerade bei Strafta-

ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung viel zu oft

ein eigenes Urteil. So müssen sich Betroffene selbst

nach einer Verurteilung des*der Täter*in Fragen ge-

fallen lassen, ob sie durch ein Vorverhalten nicht

doch eine gewisse Mitschuld tragen. Sicherlich tref-

fen diese Punkte nicht auf jeden Fall zu, jedochmuss

uns bewusst sein, dass eben diese Beispiele alltägli-

che Realität betroffener Personen sind. Die Gründe,

aus denen wir strafen und die Umstände, wie wir

strafen, müssen deshalb weiterhin kritisch betrach-

tet und eingeordnetwerden.Wir dürfen niemalsTeil

des Chors werden, der nach tragischen Fällen syste-

matischer Gewalt zu zusammenhanglosen Strafer-

höhungen aufruft.

Ebenfalls muss für uns weiterhin klar bleiben, dass

eine Aufteilung in die „bösen“ Täter*innen und den

„guten“ Rest Unsinn ist. Eine solche hilft uns nur

dabei, zu verdrängen, dass wir in Machtverhältnis-

se verstrickt sind, da das gesellschaftliche Gewebe

uns alle hervorbringt und wir daran permanent mit

weben. An jeder Tat hat die Gesellschaftmitgewirkt.
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Strafe in ihrer aktuellen Form verkennt diese Pro-

blematik zu oft in Gänze und dient schlussendlich

nur der Aufrechterhaltung eben dieser Machtver-

hältnisse. Sie ist in ihrer aktuellen Form kein Mit-

tel für echte emanzipatorische Veränderung. Strafe

muss deshalb vielmehr die Entschädigung, die Ver-

söhnung undWiedergutmachung zwischen der be-

troffenen Person und dem*der Täter*in in den Mit-

telpunkt stellen als Rache, Sühne und Wegsperren

und Vergessen des*der Täter*innen.

Vor diesem Hintergrund muss uns stets bewusst

bleiben, dass eine Anpassung von aktuellen Straf-

normen lediglich eine Einforderung der Gleichbe-

handlung gegenüber anderen Strafgesetzen sein

kann und nie die endgültige Lösung darstellt.  

Strafprozesse sicher gestalten  

Gerade mit Blick auf Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung ist der Strafprozess für viele Be-

troffene ein Ort der Retraumatisierung und Demü-

tigung. Nicht nur müssen sie in Gegenwart des*der

Täter*in anwesend sein, sondern auch oftmals in ei-

ner öffentlichenSitzungdetaillierte Fragenüber den

Tathergang beantworten, während der*die Täter*in

sowie möglicherweise Angehörige und andere In-

teressierte oder Schaulustige dem Prozess beiwoh-

nen.

Ein solcherVorgangwirkt sichbei vielenBetroffenen

retraumatisierend aus und steht einem psychologi-

schen Heilungsprozess oft entgegen. Hinzu kommt

die teils langwierige Gestaltung von Strafprozessen,

die es nicht selten erforderlich macht, das Gesag-

te und Durchlebte vor der nächsten Instanz zu wie-

derholen, was erneut zu einer Retraumatisierung

führen kann. Angesichts der drohenden Strafe für

den*die mutmaßiche*n Täter*in scheint ein solches

Vorgehen zwar erforderlich, um mögliche Zweifel

aus dem Weg zu räumen;für die betroffene Person

ist es aber unzumutbar.

Der Strafprozess verkennt den Schutz Betroffener

nicht nur im Rahmen von Prozessen zu sexueller

oder sexualisierter Gewalt, sondern auch bei ras-

sistisch motivierten Taten. Auch hier können in be-

sonderem Maße retraumatisierende Folgen eintre-

ten; hinzu kommt allerdings auch eine besonde-

re Gefährdungslage für Zeug*innen und Betroffe-

ne, da diese bei öffentlicher Vernehmung oftmals

Auskunft über den vollständigen Namen und ihren

Wohnort geben müssen, was angesichts der Orga-

nisiertheit von rassistischer Gewalt eine Gefahrdar-

stellen kann.

Vor diesem Hintergrund muss der Schutz Betrof-
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fener endlich eine angemessene Rolle im Strafpro-

zess spielen, bei prozessualen Entscheidungen aus-

reichend gewürdigt werden und Betroffene müs-

sendieMöglichkeit haben, durchextra fortgebildete

Anwält*innen rechtlich betreut zu werden. Deshalb

fordern wir:

• Einen Fachanwalt für Opferrecht, nach dem

Vorbild anderer Fachanwaltstitel, dessen Vor-

aussetzungen einen ausreichenden rechtli-

chen Beistand für Betroffene sicherstellen soll

und für Anwält*innen einen Anreiz schafft,

sich auf diesem Gebiet fortzubilden

• Einen allgemeinen Teil vor der Strafprozess-

ordnung, nach dem Vorbild der Schweiz, wel-

cher innerhalb allgemeiner strafprozessualer

Grundlagen dem Opferschutz ein hohes Ge-

wicht beimisst

• Die Ausweitung von Möglichkeiten zur digi-

talen Vernehmung, um das Risiko der Retrau-

matisierung Betroffener zuminimieren, sowie

die Möglichkeit zum Schutz Betroffener Ver-

handlungen aufzuzeichnen und späteren In-

stanzen zur Verfügung zu stellen, um erneute

Vernehmungen unter Umständen obsolet zu

machen

• Keine allgemeine Aufzeichnungspflicht von

Verhandlungen, wie zuletzt vom Bundesjus-

tizminister Marco Buschmann gefordert, um

Betroffene so vor einer großen Öffentlichkeit

zu schützen. Eine Aufzeichnung darf nur auf

Wunsch des*der Zeug*in stattfinden unter Be-

rücksichtigung des Schutzes der Person und

unter Abwägung der Pflicht zur umfassenden

Beweiserhebung.Wie ausgeführt muss inner-

halb dieser Abwägung der Betroffenenschutz

stärkere Gewichtung finden.

• Ausweitung verpflichtender Sensibilisie-

rungsangebote für die Justiz, um den kom-

plexen Thematiken gerecht zu werden und

so Betroffene zu schützen und sensibler zu

begegnen

• Ausweitung bestehender Möglichkeiten zum

Schutz von Zeugen vor Einschüchterung

Strafbarkeitslücken schließen – Gleichheit im aktu-

ellen Recht schaffen  

Zentrale Aufgabe des Rechts muss es sein, glei-

che Bedingungen zu schaffen. Gerade im Rahmen

des Strafrechts ist es dahervon zentraler Bedeu-

tung, gleiche Verhältnisse zu schaffen und gera-

de nicht gewisse Formen von Gewalt ohne er-

kennbaren Grund gege über anderen zu privilegie-
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ren. Deshalb ist es für ein gleiches Recht von zen-

traler Bedeutung, Strafbarkeitslücken vollumfäng-

lich zu schließen und vergleichbares Unrecht auch

vergleichbar zu bestrafen. Wie bereits angerissen,

stellt das Schließen von Strafbarkeitslücken unse-

rem Selbstverständnis nach zwar nicht die endgül-

tige Lösung des Problems dar, ist aber als Schaffung

einer gleichenGrundlage ein Schritt von essentieller

Bedeutung.  

Ein wechselseitiger Blick vom Strafgesetzbuch in

Wirklichkeit offenbart nämlich vor allem eins: Eine

solche gleiche Grundlage existiert nicht. Denn wo-

hingegendasEigentumunddasKapital vollumfäng-

lichen Schutz erfahren und beinahe jedwede Kon-

stellation abgedeckt scheint, geht der Schutz der

sexuellen Selbstbestimmung oder  der Schutz vor

partnerschaftlicher Gewalt zu oft an der Lebens-

realität der Betroffenen vorbei. Und das obwohl

die Istanbul-Konvention gerade diesen lückenlosen

Schutz garantieren soll. Nach ihr ist „Jede Form

von ungewolltem sexuell bestimmtem verbalem,

nonverbalem oder körperlichem Verhalten mit dem

Zweck oder der Folge, dieWürde einer Person zu ver-

letzen, insbesondere wenn dadurch ein Umfeld der

Einschüchterung, Feindseligkeit, Erniedrigung, Ent-

würdigung oder Beleidigung geschaffen wird, straf-

rechtlich oder mit sonstigen rechtlichen Sanktionen

zu bestrafen“. Unddoch stehenwirmehr als 10 Jahre

nach der Verabschiedung des. Abkommens hier und

Forderungen nach einem Tatbestand für Cat Calling

(verbale oder nonverbale sexuelle Belästigung) und

Stealthing (das unabgesprochene Nicht-Verwenden

eines Kondoms beziehungsweise das Vorspielen der

Verwendung eines solchen) sowie der Einführung

eines Konsensmodells im Rahmen der Vergewalti-

gung (Grundsatz Ja-heißt-Ja) sind weiterhin aktu-

ell.  

Es ist also eindeutig, welche Rechtsgüter aktuell

vollumfänglichen Schutz erfahren und welche eben

zweitrangig geschützt werden. Der Schutz des Ei-

gentums wird vollumfänglich gewährt, der Schutz

vor patriarchaler Gewalt zu oft nur lückenhaft. 

Deshalb fordern wir:

• Die konsequente Umsetzung des Grundsatzes

Ja-heißt-Ja und damit einhergehend die Ein-

führung von Fahrlässigkeitstatbeständen zum

Schutz der sexuellen Selbstbestimmung

• Eine eindeutige Erweiterung des Paragraphen

§ 179 StGB um den Tatbestand des Stealthings

sowie ähnlich gelagerter Fälle, um so endlich

für rechtliche Klarheit zu sorgen
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• Eine Erweiterung des Paragraphen § 179 Ab-

satz 5 StGB dahingehend, dass der Lebens-

realität Betroffener (vor allem solcher die von

andauernder häuslicher oder partnerschaftli-

cher Gewalt betroffen sind) Sorge getragen

wird; Konkret die Aufnahme der „konkreten

und hinreichenden Befürchtung von Gewalt“

sowie die Anpassung des Begriffs der Schutz-

losigkeit, um die subjektive Perspektive der

betroffenen Personen Sorge zu tragen

• Die Einführung eines Tatbestandes für verba-

le sexuelle Belästigung (Cat Calling) nach dem

Vorbild Spaniens

Ein Ausblick - Gerecht ist das Recht noch lange nicht

Uns ist klar, dass dies nur der Start einer Debatte

sein kann, die sich der Problematik der Ungleichheit

innerhalb des Rechts annimmt. Denn die Probleme

reichen weit über die hier angerissenen Perspekti-

ven hinaus. So gilt es konsequent patriarchalen und

rassistischen Strukturen innerhalb unseres gesam-

ten Rechts und der Jusitz den Kampf anzusagen und

Änderungen auf denWeg zu bringen, diewirklich zu

echter rechtlicher Gleichheit führen.  

Und ebenfalls ist auch der Justizvollzug in seiner

aktuellen Form in Gänze zu überdenken. Ziel muss

sein, eine gesamtgesellschaftliche Lösung zu erar-

beiten, die nicht inGutundBöse spaltet, sondernTä-

ter*innen resozialisiert und in die Gesellschaft auf-

nimmt.  
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It’s gettin’ hot in here: Abkehr von atomar-fossilen Energien beschleunigen, um Erderwärmung zu bremsen und

Klimaziele zu erreichen!
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Die Zeit wird knapp, um das beschlossene 1,5-Grad-

Ziel aus dem Übereinkommen von Paris der UN-

Klimakonferenz aus dem Jahr 2015 noch einzu-

halten. Klimaforscher*innen mahnen nunmehr seit

Jahren die verheerenden Folgen des Klimawandels

und der damit einhergehenden Erderwärmung an.

Um zum Beispiel den bedrohlichen Meeresspiegel-

anstieg durch die Eisschmelze oder vermehrte Ex-

tremwetterereignisse wie heftige Regenfälle sowie

Dürren und Waldbrände zu minimieren, muss je-

nes 1,5-Grad-Ziel erreicht werden. Die in der letzten

Zeit eingetretenen Extremwetterereignisse wie die

Flutkatastrophe im Ahrtal, die Dürre undWaldbrän-

de in Europa oder die Überschwemmungen in Paki-

stan zeigen die realenAuswirkungendes Klimawan-

dels. Und dennoch werden beschlossene Klimaziele

in einzelnen Sektoren Jahr für Jahr nicht eingehal-

ten. Ebenso wird der Kurs zum Erreichen der Klima-

neutralität nur unzureichendnachgebessert, sodass

das Ziel, im Jahre 2045 klimaneutral zu sein, immer

unwahrscheinlicher wird. 

Bei der notwendigen globalen Perspektive geht der

Weltklimarat (IPCC) in einem Klimabericht mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent davon aus,

dass die kritische Marke der Erderwärmung von 1,5

Grad bereits im Jahr 2026 überschritten wird. Nach

Berechnungen des IPCC ist theoretisch eine Erder-

wärmung bis zum Ende des Jahrhunderts von 1,4 bis

4,4 Grad Celsius möglich. Für wahrscheinlich halten

die Wissenschaftler*innen eine Erhitzung mit dra-

matischen Auswirkungen von 3,2 Grad bis zum Jahr

2100, da die Treibhausgasemissionen zwar langsa-

mer, aber immer noch zu- statt abnehmen.

Um das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen, müs-

sen wir die Emissionen schnellstmöglich auf eine

Netto-Null senken. Dabei steht der globale Nor-

den, der durch sein emissionsintensives System vor-

nehmlich zum anthropogenen Klimawandel bei-

trägt, in besonderer Handlungsverantwortung. Die

Klimaneutralität wollen wir hierzu bis zum Jahr

2040mit einem strikten 1,5-Grad-Pfad erreichen. Ein

wichtiger Bereich zur Dekarbonisierung im Rahmen

der sozial-ökologischenTransformation ist dabei der

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion
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Energiesektor, der global und auch in Deutschland

für jeweils über ein Drittel der verursachten Ge-

samtemissionen verantwortlich ist. Der Energiesek-

tor und -markt steht aktuell doch nicht nur im Rah-

men der Dekarbonisierung im Fokus, sondern in be-

sonderer Hinsicht auchwegen der hohen Abhängig-

keit von fossilen Energieträgern seit dem24. Februar

2022, dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf

die Ukraine.  

 Deutschland ist sowohl in der Strom- als auch in

der Energieversorgung nach wie vor stark abhän-

gig von atomar-fossilen Energien und insbesonde-

re von fossilen Energieträgern. Im Jahr 2022 wur-

de Strom nämlich fast 45% aus fossilen Energie-

trägern und über 6% aus Kernenergie erzeugt. Der

Anteil von erneuerbaren Energien betrug entspre-

chend nur rund 49%. Eine noch größere Abhängig-

keit von den fossilen Energieträgern Kohle, Gas und

Öl zeigt sich im gesamten Energiemix mit einem

Anteil in Höhe von über 78%. Erneuerbare Energien

decken am Energieverbrauch nur einen kleinen An-

teil von rund 17%. DerWeg zu einem klimaneutralen

Stromsystem und zu einer klimaneutralen Energie-

versorgung in weiteren Sektoren wie der Industrie

oder imGebäude-undVerkehrssektor ist somitnoch

weit. Trotz des beschlossenen Klimaziels und dem

angehobenen 80%-Ziel erneuerbarer Energien bei

der Stromversorgung bis zum Jahr 2030, stockt der

Ausbau regenerativer Energien in den letzten Jah-

ren erheblich, vor allem der Ausbau von Windener-

gieanlagen. Der Ausbau von erneuerbaren Energi-

en rückt durch die bisherige enorme Abhängigkeit

von russischen fossilen Energieträgern noch stärker

in den Fokus. Deshalb müssen bürokratische Hür-

den und weiter bestehende Hemmnisse endlich be-

seitigt werden und der Ausbauturbo für erneuerba-

re Energien gezündet werden, damit eine resiliente

Energieversorgung aus Erneuerbaren sichergestellt

werden kann. 

In diesem Antrag fokussieren wir uns auf den Bei-

trag, dender Energiesektor leistenmuss, umdas Ziel

der Klimaneutralität zu erreichen und welche Maß-

nahmen kurz- bis langfristig ergriffen werden müs-

sen, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern aus Russland zu beenden und den Verwerfun-

gen auf den Energiemärkten stand zu halten.  

Aus Fehlern lernen: Russlands “Energiekrieg” gegen

Europamuss in einer Energiesouveränitätmünden! 

Deutschland ist in seiner Energieversorgung erheb-

lich von den fossilen Energieträgern Kohle (20%), Öl

(35%) undGas (23%) abhängig. Die Abhängigkeit be-
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steht dabei nicht nur in der Tatsache der Verwen-

dung der klimaschädlichen Rohstoffe, sondern auch

in ihrem Ursprung, da Deutschland u.a. aufgrund

des Ressourcenmangels Energieimportland ist und

bei der Primärenergiegewinnung stark von Energie-

importen abhängig ist. So beträgt die Importquo-

te im aktuellen fossil-atomaren Energiesystem zwi-

schen 94% beim Erdgas, über 98% beim Erdöl, bis

100% bei Steinkohle und Uran. Das muss, insbeson-

dere bei einer großen Diversifikation der Herkunfts-

länder, von welchen die Energie bezogenwird, nicht

zwangsläufig problematisch sein. Es ist jedoch ein

Problem,wennman sich energiepolitisch über Jahre

hinweg nicht nur in der Beschaffung, sondern auch

bei der Infrastruktur abhängig von einem autokra-

tischen System macht. Es ist jedoch ein Problem,

wenn man sich energiepolitisch durch den (richti-

gerweise) beschlossenen Atom- und Kohleausstieg

von dem Energieträger Gas abhängig macht, wel-

cher im Jahr 2021 zu 55% aus Russland kommt. Wei-

terhin kamen zusätzlich rund 50% der importierten

Steinkohle sowie ca. 35% des Erdöls aus Russland. 

Die Kohle- und Ölimporte aus Russland lassen sich

vergleichsweise simpel, wenn auch bei knapper Ver-

fügbarkeit, auf demWeltmarkt ersetzen. Auch des-

halb beschloss die Europäische Union im Rahmen

ihrer umfassenden Sanktionspakete ein vollständi-

ges Kohle- und überwiegendes Öl-Embargo. Auf-

grund des überwiegend leitungsgebundenen Trans-

ports und des Fehlens von entsprechenden Termi-

nals ist die Substitution von Erdgas jedoch schwie-

riger. Durch den russischen Lieferstopp ist die deut-

sche und europäische Gasversorgung angespannt.

Um Gasmangellagen zu verhindern, welche je nach

Ausmaß fatale volkswirtschaftliche Schäden verur-

sachen könnte, muss auf der einen Seite womög-

lich das Gas durch andere Energieträger substitu-

iert und auf der anderen Seite der Erdgasverbrauch

gesenkt werden. Erdgas wird zu 50% in der Wär-

meversorgung (Heizen), zu 35% in der Industrie und

zu 15% zur Stromerzeugung genutzt. Da das Gas in

der Wärmeversorgung und in industriellen Prozes-

sen kaum kurzfristig substituierbar ist, muss es das

Ziel sein, Gas in der Verstromung zu ersetzen. Das

könnte in der aktuellen Situation grundsätzlich mit

einer verstärkten Kohleverstromung oder perspek-

tivisch auch mit einer Verlängerung der drei Kern-

kraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2

geschehen. Zur Sicherstellung der Versorgungssi-

cherheit ist es richtig, dass in einem klar definier-

ten, befristeten Rahmen verstärkt Kohlekraftwerke
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(auch aus der Reserve) eingesetzt werden. Dennoch

dürfen trotz der Ausnahmesituation sowohl Klima-

ziele als auch Ausbauziele der erneuerbaren Ener-

gien oder der angestrebte Weg des Kohleausstiegs

nicht gefährdet oder gar zur Disposition gestellt

werden. Zusätzlich lehnen wir sowohl den Streck-

betrieb als auch eine reguläre Laufzeitverlängerung

der drei letzten deutschen Reaktoren ab. Der müh-

sam errungene deutsche Atomkonsens ist für uns

nicht verhandelbar!  

Better safe than sorry: Der Atomausstieg ist auch in

der Krise nicht verhandelbar! 

Die letzten drei Atommeiler sind wegen ihrer über

dreißigjährigen Betriebsdauer ein unberechenbares

Risiko. Seit dem Ausstiegsbeschluss aus dem Jahr

2011 wurde den Betreibern mit Hinblick auf die klar

definierte Restlaufzeit zugestanden, auf Nachrüs-

tungenundReparaturen zu verzichten. Darüber hin-

aus wurde auch auf die im Normalfall jede zehn

JahreanfallendeperiodischeSicherheitsprüfungder

Kernkraftwerke verzichtet, welche mittlerweile seit

über drei Jahren überfällig ist. Ein “schnelles Nach-

holen” dieser Sicherheitsprüfung istwegen des zum

Teil mehrjährigen Umfangs nicht möglich, weshalb

eine Laufzeitverlängerung allein aus Sicherheits-

abwägungen nicht tragbar ist. Darüber hinaus ist

die Atomkraft zusätzlich zu den erheblichen Si-

cherheitsbedenken keine krisenfeste Zukunftstech-

nologie. Nicht nur bei Klimakatastrophen, sondern

auch bei anhaltenden klimatischen Veränderungen

wie Hitze und daraus resultierenden überheizten

Flüssen mit niedrigen Pegelständen, liefern Atom-

kraftwerke nicht zuverlässig Energie. Infolgedessen

mussten beispielsweise einige französische Atom-

meiler vom Netz genommen werden und verbrau-

chen Strom, anstatt ihn zu produzieren. Darüber

hinaus können die drei letzten deutschen Kernkraft-

werke die Energiekrise nicht lösen. Ein sog. Streck-

betrieb bei reduzierter Leistung bis zum Sommer

bringt in der aktuellen Situation je nach Ausgestal-

tung wenig bis nichts, außer ein höheres Sicher-

heitsrisiko, da unterm Strich keine Kilowattstunde

Strom mehr erzeugt wird - ein Nullsummenspiel.

Der Streckbetrieb könnte das Einfallstor für eine

weiteremehrjährige Laufzeitverlängerung sein, wo-

für neueBrennelementebeschafftwerdenmüssten.

Den Reservebetrieb lehnen wir unter den gleichen

Gesichtspunkten wie den Streckbetrieb und den

zusätzlichen Problemen wie der signifikant hohen

Kosten der Bereitstellung sowie den technischen

Schwierigkeiten des Ab- und Einschaltens ausdrück-
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lich ab. Da in der EU kein Uran abgebautwird,müss-

te es als Energieträger ebenfalls importiert werden.

Hierbei kommen20%desNatururansund zusätzlich

26% des bereits angereicherten Urans ebenfalls aus

Russland sowieweitere 20% des Natururans aus Ka-

sachstan. Folglich kann hier ebenfalls nur schwer ei-

ne Energieunabhängigkeit erreicht werden.Weitere

Uranminen wie in Niger, Kanada und Australien be-

finden sich teilweise in Gebieten, die von indigenen

Völkern bewohnt werden. Mit dem weiteren Uran-

abbau wird die Lebensgrundlage der indigenen Völ-

ker zunehmend zerstört. Darüber hinaus muss für

eine erneute Beschaffung von Brennelementen mit

einer Lieferzeit von mindestens zwölf bis fünfzehn

Monaten gerechnet werden. Die zweifelhafte Maß-

nahme würde somit die akute Krise sogar zeitlich

verfehlen. Egal, ob Streckbetrieb oder mehrjährige

Laufzeitverlängerung, die Atomkraft ist eine Hoch-

risikotechnik mit zunehmendem Sicherheitsrisiko,

die weder die Energiekrise löst noch ökonomisch

sinnvoll ist. Es ist verantwortungslos über einehoch-

komplexe Risikotechnologie so salopp zu diskutie-

ren, ohne dass eine annähernd “sichere” Atommüll-

endlagerung gewährleistetwird,welche imÜbrigen

durch den Bundeshaushalt finanziert wird. Für uns

steht fest: Kein Ausstieg vom Ausstieg!  

Die Zukunft gehört den Erneuerbaren: Kein Fracking

zulassen und Infrastruktur nachhaltig denken! 

In der Ersatzbeschaffung von Erdgas muss dringend

darauf geachtet werden, dass man sich nicht er-

neut in so eine enorme Abhängigkeit eines wei-

teren Staates begibt. Ausgeweitete Kooperationen

mit autokratischen Regimenmüssen nachMöglich-

keit vermiedenwerden. Stattdessenmuss in der Be-

schaffung ebenfalls mit kurzfristigem Blick durch

den Aufbau der (Floating-)LNG-Infrastruktur Flüs-

siggas in deutschen Häfen in das Pipeline-Netz und

in Speicher eingespeist werden. Ähnlich wie bei der

Verwendung von Kohle ist die Nutzung von Flüs-

siggas wegen der negativen Auswirkung von Klima

und Umwelt in der Gewinnung und Verwendung

nur in der aktuellen Ausnahmesituation hinnehm-

bar. Deshalb ist es wichtig, dass die Infrastruktur

technologisch bereit ist für den Import von (grü-

nem) Wasserstoff und eine passgenaue und trag-

fähige Wasserstoffinfrastruktur errichtet wird. Zu-

sätzlich steht für uns das Verbot von kommerziel-

len Fracking-Vorhaben nicht zur Debatte. Eine zu-

kunftsfähige sozial-ökologische Transformation des

Energiesektors baut auf erneuerbaren Technologien

auf. Das fossil-atomare Energiesystemmuss endlich
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überwunden werden!   

Nebender Erdgas-Substitution istweiterhin die Ver-

brauchsreduktion zur Verhinderung eines Gasman-

gels notwendig. Expert*innen gehen davon aus,

dass sich der Verbrauch um 20-25 Prozent vermin-

dern muss, damit Mangellagen verhindert werden

können - im Jahr 2022 wurden fast 18% eingespart.

Auf europäischer Ebene sind die Mitgliedsländer

(mit einigen Ausnahmen) zusätzlich dazu aufgeru-

fen, den Gasverbrauch um 15% zwischen August

2022 und März 2023 zu reduzieren. Entsprechend

sind neben den Einsparungen in der Verstromung

auch Verbrauchsreduktionen in der Wärmeversor-

gung und der Industrie notwendig. Durch die zeit-

weise enorm gestiegenen Preise, welche überwie-

gend durch Erhöhungen der Abschlagszahlungen

weitergegeben wurden, achten Konsument*innen

genau auf ihren Verbrauch und versuchen ihn weit-

möglichst zurückzufahren.

Industriestrompreis als Brücke nutzen, aber nur mit

Transformationsauflagen 

Die hohen Strom- und Energiepreise belasten eben-

falls die Industrieunternehmen, welche ebenfalls

versuchen, denVerbrauch zuoptimieren, umweiter-

hin eine wirtschaftliche Produktion aufrechterhal-

ten zu können. Deshalb lehnen wir gesonderte

staatliche Anreize zur industriellen Gaseinsparung

(wie z.B. via Auktionen) für Konzerne ab, da Gasein-

sparungenaufgrundder hohen Energiekosten imEi-

geninteresse der Unternehmen liegen und keine ge-

sonderten Subventionen erforderlich macht. Den-

noch ist die deutsche Wirtschaft mit hohen Strom-

und Energiepreisen konfrontiert, welche insbeson-

dere im Vergleich zu den Preisen in Nordamerika

und Asien hoch sind. Da für Deutschland als einzi-

ges sog. Industrieland für 2023 eine Rezession pro-

gnostiziert wird, erkennen wir zur Aufrechterhal-

tung der Wettbewerbsfähigkeit ein befristeten In-

dustriestrompreis als Brücke bis zu generell niedri-

geren Strompreisen durch einen höheren Anteil von

erneuerbaren Energien am Strommix an. Die Gel-

tendmachung des Industriestrompreises durch Un-

ternehmen muss jedoch mit Transformationsaufla-

gen, wie der eigene Ausbau von erneuerbaren En-

ergien, Effizienzsteigerungen, der Ersatz von fossi-

len Energieträgern oder der Abschluss von erneuer-

baren Stromabsatzverträgen (PPAs), verknüpft wer-

den.  

  

  

Entlastung stattBelastung: Energiepreisdeckel statt
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unsozialer Gasumlage  

Die historische Energiekrise bringt ebenfalls histo-

rische Strom- und Energiepreise in Europa hervor,

welche nicht nur die Verbraucher*innen und ge-

werbliche Abnehmer*innen unter Druck setzt, son-

dern die gesamte Wertschöpfungskette der Ener-

gieversorgung vom Energieimporteur bis zum kom-

munalen Stadtwerk. Das liegt im Kern daran, dass

teure Ersatzbeschaffungen zum Spot-Preis getätigt

werden müssen, da die vereinbarten Gaslieferun-

gen von russischer Seite nicht eingehalten werden.

Das oberste Ziel muss weiterhin sein, dass die Ener-

gieversorgung kurz- undmittelfristig aufrechterhal-

tenwerden kann. Da Energieimporteure in der Kette

meist viele Stadtwerke versorgen, ist es sinnvoll, das

Energieversorgungssystem möglichst früh zu stüt-

zen. Die Gas-Umlage von Bundeswirtschaftminister

Habeck unter dem neoliberalen Mantra “Gewinne

privatisieren und Verluste sozialisieren” ist in aller

Konsequenz als unsoziale Maßnahme abzulehnen,

denn es nicht die Aufgabe von Verbraucher*innen in

die Krise gekommene Unternehmen zu retten, son-

dern die des Staates. Somit sind gesellschaftsrecht-

liche Beteiligungen des Staates zur Stützung von

Energieunternehmenundder gesamtenEnergiever-

sorgung eindeutig zu bevorzugen. Anstatt die Kon-

sument*innen angesichts der hohen Gaspreise und

den Preiserhöhungen mit einer zusätzlichen Umla-

ge zu belasten, müssen Verbraucher*innen vor den

hohenPreisengeschütztwerden.DieStrom-undEn-

ergieversorgung ist kein Luxusgut, sondern als fes-

ter Bestandteil der Daseinsvorsorge ein Grundbe-

dürfnis.

Adäquate Maßnahmen sind hierfür die beschlosse-

nen Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Wär-

me, welche zum Verbraucherschutz zur Sicherheit

vorsorglich bis Ende 2024 verlängertwerden sollten.

So oder so muss jedoch im Rahmen eines Zahlungs-

moratoriums sichergestellt werden, dass privaten

Haushalten weder gekündigt noch die Versorgung

versagtwerdendarf. ErgänzendzudenMaßnahmen

für die Verbraucher*innen und amAnfang derWert-

schöpfungskette bei den Energieimporteuren, müs-

sen auch die kommunalen Stadtwerke geschützt

werden, denn je nach vorheriger strategischer Aus-

richtung sind auch die kommunalen Stadtwerke un-

ter Druck und schreiben rote Zahlen. Da die Stadt-

werke häufig kommunale Anteilseigner haben oder

gar als Eigenbetrieb einer Kommune fungieren, be-

lasten diese roten Zahlen zwangsläufig auch die da-

hinterstehenden Kommunen und die kommunalen
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Haushalte. Infolgedessen braucht es Hilfen für die

kommunalen Stadtwerke in Form von Krediten und

Bürgschaften sowie ein Insolvenzmoratorium - ein

Schutzschirm für Stadtwerke, wofür die finanziellen

Mittel auf Bundesebene bereitgestellt werdenmüs-

sen. Im Grundsatz steht für uns fest, dass die Ener-

gieversorgung und die entsprechende Infrastruktur

wie beispielsweise Stromnetze und Gasnetze samt

Speicher als Teil der Daseinsvorsorge vollständig in

staatliche Hand gehören. 

Lösenwir endlich die Fesseln! Turbo für Erneuerbare

und ein klimaneutrales Stromsystem! 

Absolute Priorität hat fortan die Schaffung eines re-

silienten und flexiblen klimaneutralen Strom- und

Energiesystem. Durch die Sektorenkopplung, also

die zunehmende direkte und indirekte Elektrifizie-

rung von industriellen Prozessen, der Mobilität und

derWärmeversorgung, wird der Strombedarf in den

nächsten Jahren erheblich (auf bis zu 750 TWh) stei-

gen. Folglich müssen nun kurzfristig die richtigen

Maßnahmen eingeleitet werden, um den sich erhö-

henden Strombedarf mit regenerativer Energie ab-

zudecken - es braucht endlichdenTurbo für denAus-

bau der erneuerbaren Energien, der Netze sowie En-

ergiespeicher. Die sog. Fortschrittskoalitionmuss al-

le verbliebenen bürokratischen Hürden und Hemm-

nisse, welche die Union in ihrer sechzehnjährigen

Regierung etabliert hat, beseitigen. Die regulatori-

schen Fesseln der Wind- und Solarenergie müssen

endlichbeseitigtwerden, damitwir unabhängig von

fossiler undunabhängig von russischer Energiewer-

den und damit wir die Sekorenziele der Energiewirt-

schaft und die Klimaziele insgesamt erreichen kön-

nen.  

Mehr Wind of change zwischen den Rotorblättern:

Schluss mit pauschalen Abstandsregelungen und

her mit vereinfachten und schnelleren Planungs-

und Genehmigungsverfahren 

Die Windenergie an Land in Deutschland ist ein

wichtiger Pfeiler in der Stromerzeugung. Mitt-

lerweile produzieren die rund 28.400 Onshore-

Windenergieanlagen mit einer installierten Leis-

tung von über 58 GW über 123 TWh Strom, was

ungefähr ein Viertel am deutschen Strommix aus-

macht. Trotz des hohen Erfordernisses zur Errei-

chung der Klima- und Ausbauziele, stockt der Aus-

bau der Windenergie massiv. Während in den gu-

tenWindausbaujahren bis 2017 nahezu bis zu 1.800

Windenergieanlagen jährlich errichtenworden sind,

wurden 2022 etwa 550 Anlagen in Betrieb genom-

men und auch die Genehmigungen für Windener-

198



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag U-01

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

gieanlagen an Landwaren stark rückläufig. Die Aus-

baudelle ist vor allem auf die politischen Fehlent-

scheidungen der Union geführten Bundesregierung

zurückzuführen, welche den Ausbau durch Maß-

nahmen wie die 2017 eingeführte Ausschreibungs-

pflicht ausgebremst hat. Darüber hinaus verhindern

auf Landesebene pauschale und überzogene Ab-

standsregelungen zur Wohnbebauung den Ausbau

der Windenergie weiter und reduzieren in Kombi-

nation mit einer restriktiven Regionalplanung so-

wie einer pauschalen Priorisierung anderer Belan-

ge (z.B. Radare) die Flächenkulisse. Ein weiteres Pro-

blem ist, dass nachwie vor die komplexenGenehmi-

gungsverfahren auchwegen Personalmangel in den

Behörden durchschnittlich vier bis fünf Jahre dau-

ern. Zusätzlich existiert auch wegen der mäßigen

lokalen Akzeptanz eine hohe Klagebereitschaft ge-

gen den Bau vonWindenergieanlagen. Klagegründe

stammen hierbei häufig aus demBereich des Arten-

schutzes (Gefährdung geschützter Vogel- bzw. Fle-

dermausarten sowie allgemeine Artenschutzaspek-

te), aber auch Form- und Verfahrensfehler, Lärm-

schutz sowie Flächenzugriffe werden als weitere

Gründe angeführt. Die von der Ampel-Koalition be-

schlossene EEG-Novelle sieht zur Erreichung des

80%-Ziels an erneuerbaren Energien bis 2030 deut-

lich erhöhte Ausbauziele für die Windenergie an

Land vor. So sollen im Jahr 2023 insgesamt 12,8 GW

und in den Folgejahren jeweils 10 GW ausgeschrie-

ben werden. In Hinblick auf den Zubau der Jahre

2019 bis 2022, welcher jeweils nur zwischen 1,1 und

2,1 GW lag, sind die Ausbauziele im aktuellen re-

gulatorischen Rahmen unrealistisch. Zwar gab es

schon Verbesserungen im Rahmen des “Osterpa-

kets” wie die verpflichtende Flächenausweisung für

Windenergienutzung bis Ende 2032, die pauscha-

len Landes-Abstandsregelungenwie in Bayern (10H-

Regel) werden jedoch nicht sofort abgeschafft. Auch

wurde im Bundesnaturschutzgesetz geregelt, dass

der “Betrieb von Windenergieanlagen im überra-

genden öffentlichen Interesse liegt und der öffent-

lichen Sicherheit dient“. Dennoch sind die Vorga-

ben im Natur- und Artenschutz immer noch unklar

und offen, sodass Rechtsstreitigkeitenweiterhin die

Umsetzung von Projekten erschweren. Zur realis-

tischen Möglichkeit, die Ausbauziele zu erreichen,

wollen wir die Hürden für den Windenergieausbau

abbauen und fordern die sofortige Abschaffung von

Landes-Abstandsregelungen und die verpflichtende

Ausweisung von 2% der Landesfläche für den Be-

trieb von Windenergieanlagen bereits bis spätes-
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tens 2027, wobei auch attraktive windhöffige Flä-

chen ausgewiesen werden sollen. Mit der schnellen

Verankerungdes Ziels in Landes- undRegionalraum-

ordnungsprogrammen können ausreichende Flä-

chen für eine klimaneutrale und versorgungssiche-

re Stromversorgung erreicht werden. Darüber hin-

aus müssen die pauschalen Priorisierungen ande-

rer Belange endlich durch angemessene Einzelfall-

abwägungen gekippt werden. Zur Beschleunigung

der Planungs- und Genehmigungsprozesse braucht

es auf der einen Seite klare und bundesweit ein-

heitliche gesetzliche Prüfkriterien im Naturschutz-

recht und auf der anderen Seite genügend personel-

le Ressourcen in den Genehmigungsbehörden, um

ein schnelles und rechtssicheres Verfahren endlich

zu ermöglichen. Hierbei müssen die ausreichenden

personellen Ressourcen unbedingt durchWeiterbil-

dungsprogramme sichergestellt werden. Wir sind

der Auffassung, dass derGenehmigungsprozess kei-

ne sechs Jahre oder gar noch länger dauern darf,

sondern maximal sechs Monate! Darüber hinaus

beträgt die Wartezeit für Schwerlasttransporte der

bundeseigenen Autobahn GmbH mit rund 15.000

unbearbeiteten Anträgen bei circa 12 Wochen. Die-

ser Zustand, den Bundesverkehrsminister Wissing

zu verantworten hat, ist unhaltbar und muss drin-

gend angegangen werden, gerade weil die Warte-

zeit z.B. in Skandinavien nur 4 Tage beträgt. We-

gen der mäßigen Akzeptanz von Windenergieanla-

gen muss diese durch geeignete Maßnahmen ge-

steigert werden, sodass auch juristische Auseinan-

dersetzungen gegen den Bau von Windparks ver-

mieden werden können. Akzeptanz und Vertrau-

en können in den Projekten durch eine frühzeiti-

ge Bürger*innenbeteiligung erreicht werden. Doch

nicht nur durch eine proaktive und vorausschau-

ende Einbindung in ersten Planungsschritten, wo

auch noch ein gewisser Mitbestimmungsspielraum

besteht, sondern vor allem durch eine verpflich-

tende finanzielle Beteiligung der jeweiligen Stand-

ortkommune, kann ein gutes Commitment in der

Bevölkerung erreicht werden, sodass Bürger*innen,

Kommunalpolitik und Verwaltung Motivation ha-

ben den Ausbau lokal voranzubringen.  

Let the sun shine: Solar-Booster durch Solardach-

pflicht für Neubauten und Wiederaufbau einer eu-

ropäischen Solarindustrie 

Doch nicht nur die Stromerzeugung durch Wind-

energie, sondern auch durch Solarenergie sind eine

tragende Säule in Richtung klimaneutrales Strom-

system. Die aktuell rund 68 GW an installierter
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Leistung sorgen dafür, dass 2022 über 57 TWh ins

Netz eingespeist worden sind und Photovoltaikan-

lagen mit einem Anteil von fast 12% am deutschen

Strommix der zweitgrößte erneuerbare Energieträ-

ger sind. Nachdem die deutsche Solarindustrie und

der PV-Ausbau durch die schwarz-gelbe Bundesre-

gierung u.a. durch die EEG-Novelle 2012 und der dar-

in enthaltenen Strompreisbremse gegen die Wand

gefahren wurde, haben sich die Ausbauzahlen in

den vergangenen Jahren wieder erholt. So konn-

te sich der Ausbau von der Ausbaudelle (z.B. 2014

mit 1,2 GW Zubau) erholen und wird jährlich mehr.

Im Jahr 2022 konnten PV-Anlagen mit einer Leis-

tung von 7,3 GW zugebaut werden und für das Jahr

2023 wird vermutlich die 10-GW-Marke geknackt.

Auch die neue Bundesregierung erkennt die hohe

Bedeutung der Solarenergie an und hat im Rahmen

der EEG-Novelle 2023 deutliche Verbesserungen der

Rahmenbedingungen zum Ausbau von PV-Anlagen

und höhere Ausschreibungsvolumen in Höhe von 9

GW im Jahr 2023 und danach jährlich von 11 GW

beschlossen. Angesichts der Verbesserungen durch

das “Osterpaket” sind die Ziele durchaus realistisch,

da regulatorische Fesseln wie der sog. atmende De-

ckel gelöst und verbesserte Rahmenbedingungen

wie höhere Vergütungssätze bei Voll- und Teilein-

speisern, ein einfacherer Netzanschluss und eine er-

weiterte Flächenkulisse bei PV-Freiflächenanlagen

implementiert wurden.

Dennoch gibt es weiteres Potenzial einen Solar-

Booster zu entfachen! Auch wenn die Situation

beim PV-Ausbau besser ist als beim Ausbau der

Windenergie, müssen gute Voraussetzungen da-

für geschaffen werden, eine ausreichend hohe Flä-

chenverfügbarkeit zu gewährleisten. Neben einem

denkbaren gesetzlichen Flächenziel zur Ausweisung

von Flächen für PV-Anlagen ist vor allem die um-

fassende Erschließung geeigneter Gebäudedächer

sinnvoll. Aktuell liegt das PV-Potenzial auf Haus-

dächern bei fast 90%. Da der erzeugte Strom aus

Photovoltaik-Anlagen mit Strom aus Windenergie-

anlagen an Land am günstigsten ist, ist der Aus-

bau nicht nur aus Klimaschutz- sondern auch aus

wirtschaftlichenGründengünstig für dieHausbesit-

zer*innen und Mieter*innen. Der Ausbau von Auf-

dachanlagen muss durch stabile Anreize, wie die

Erhöhung der Einspeisevergütung, und durch ei-

ne ergänzende Solardachpflicht für Neubauten und

Bestandssanierungen beschleunigt werden. Weite-

re von der Ampel-Regierung angedachte Verbesse-

rungen, welche im Entschließungsantrag des “Os-
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terpakets” mit beschlossen worden sind, wie  Er-

leichterungen im Anmeldeverfahren und Netzan-

schlüsse von Balkon-PV-Anlagen, müssen schnellst-

möglich geregelt werden. So muss endlich bei den

Balkon-PV-Anlagen der Anschluss in Eigenregie oh-

ne Erfordernis der Wieland-Einspeisesteckdose er-

möglicht und die Meldepflicht aufgehoben wer-

den.   Ebenfalls wurde in der Absichtserklärung

beschlossen, dass man Erleichterungen beim Ei-

genstromverbrauch ermöglichenmöchte. Insbeson-

dere Letzteres muss in der aktuellen Energiekrise

schnellstmöglich und mit absoluter Priorität um-

gesetzt werden. Deshalb fordern wir, dass sowohl

für Balkon-PV-Anlagen als auch für (kleinere) pri-

vate PV-Dachanlagen der Stromzähler bis zum flä-

chendeckenden Smart-Meter-Rollout und der Im-

plementierung vondynamischenStromtarifen rück-

wärts laufen darf und der überschüssige von der

PV-Anlage eingespeiste Strom direkt mit dem aus

dem Netz bezogenen Strom verrechnet wird. Die-

ses Verfahren wird beispielsweise in den Niederlan-

den erfolgreich umgesetzt und schafft bei den ho-

hen Strompreisen einen zusätzlichen wirtschaftli-

chen Anreiz für eine private PV-Anlage und lässt die

Bürger*innen und nicht die Energiekonzerne profi-

tieren! 

Neben den PV-Dachanlagen müssen auch Freiflä-

chenanlagen und PV-Anlagen, welche eine positi-

ve Mehrfachnutzung von Flächen ermöglicht, wie

Agri-PV, Floating-PV oder Fassaden-PV schnellst-

möglich angemessen in den regulativen Vorgaben

wie der Raumordnung oder im Baurecht berück-

sichtigt werden. So ist u.a. die generelle Freigabe

für PV-Freiflächenanlagen sog. benachteiligter Ge-

biete (wie ertragsarme landwirtschaftliche Flächen)

weiterhin unter Vorbehalt von Landesverordnungen

falsch. Wegen zunehmender Flächenkonkurrenzen

müssen neue Technologien, wo bislang nur Pilotan-

lagen existieren, wie die Agri-PV als Symbiose zwi-

schen Landwirtschaft und Energieerzeugung geför-

dert werden. Fehlende Vergütungsregelungen (au-

ßerhalb von Innovationsausschreibungen), die Ge-

fahr des Wegfalls der Agrarförderung, die fehlen-

de baurechtliche Privilegierung und genehmigungs-

rechtlicheUnsicherheiten indenBehördenerschwe-

ren ein Wachstum in diesem Segment. Wir fordern

deshalb, dass umgehend ein unterstützendes regu-

latorisches Umfeld für PV-Technologien, welches ef-

fektiv Flächenmehrfach nutzbar macht, geschaffen

wird. Das angekündigte zweiteilige Solarpaket der

Bundesregierung mit diversen Verbesserungen und
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insb. dem Bürokratieabbau unterstützen wir aus-

drücklich.

Beim Ausbau der Solarenergie muss zusätzlich die

Angebotsseite der PV-Module und die Gewinnung

der dafür notwendigen Rohstoffe thematisiert wer-

den. Denn entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette zur Herstellung von Solarmodulen gibt es eine

enorme Abhängigkeit von China. Sowohl in der Ge-

winnung von Polysilizium als elementarer Rohstoff

(80%) über die Herstellung derWafer (97%) und Zel-

len (85%) als auch die letztendliche Fertigung der

Module (75%), die Abhängigkeit ist enorm. Zur Stär-

kungeiner resilientenEnergieversorgungmuss in ei-

ner europäischen Kooperation der massive Ausbau

einer europäischen Produktionskapazität vorange-

trieben werden, denn die aktuelle Situation zeigt,

was es für fatale Folgen haben kann, wenn man

sich energiepolitisch dermaßen Abhängig von ei-

nem anderen Land macht. Ein Tausch der Abhän-

gigkeiten vom russischenGas zu chinesischen Solar-

modulen muss perspektivisch verhindert werden!

Die PV-Strategie der EU-Kommission “European So-

lar Initiative”,welche zumZiel hat, bis zum Jahr 2025

insgesamt 20 GW Produktionskapazität in Europa

zu erreichen, ist ausdrücklich zu unterstützen und

zu erweitern. Mit den neuen europäischen Produk-

tionskapazitäten würden direkt und indirekt schät-

zungsweise 400.000neue, gut bezahlte Industriear-

beitsplätze entstehen - bei Umsetzung ein Leucht-

turm der sozial-ökologischen Transformation. Ähn-

lich wie bei der Windenergie sollen Standortkom-

munen von PV-Freiflächenanlagen finanziell betei-

ligt werden. Darüber hinaus sollten Bürgerenergie-

konzepte, welche häufig PV-Anlagen installieren,

gemäß der entsprechenden EU-Richtlinie gestärkt

werden, sodass beispielsweise der gemeinschaftli-

che Eigenverbrauch des lokal erzeugten Stroms er-

möglicht wird.

Speicher, Netzausbau und intelligente Steuerung

gewährleisten Versorgungssicherheit und Netzsta-

bilität im klimaneutralen Energiesystem 

Um die enorme Hochskalierung von erneuerba-

ren Energien händeln zu können, muss unser En-

ergiesystem sukzessive auf erneuerbare Energien

ausgerichtet werden. Ein resilientes klimaneutrales

Stromsystem mit den in der Stromerzeugung fluk-

tuierendenWindenergie- und Photovoltaikanlagen,

welches die Versorgungssicherheit und Netzstabili-

tät gewährleistet, kann nur in Kombination mit ei-

ner Flexibilisierung des Verbrauchs und mit Ener-

giespeichern gelingen. Hierzu ist perspektivisch ein
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neuer ganzheitlicher regulativer Rahmen für den

Strommarkt wichtig. Der Gesetzgeber muss lang-

fristig Anreize setzen, dass erneuerbare Energien

systemdienlich errichtet und mit einer angemesse-

nenVergütungbetriebenwerden können. Insbeson-

dere wenn auf lange Sicht in einem klimaneutra-

len Stromsystem Erneuerbare alleinig für die Strom-

erzeugung verantwortlich sind und durch die nied-

rigen Stromgestehungskosten der Strompreis ge-

senkt ist, muss das Strommarktdesign und Strom-

marktmodell angepasst werden. Die Initiative der

Plattform klimaneutrales Stromsystem begrüßen

wir. Kurz- bis mittelfristig benötigt es die Integra-

tion von Speicherkapazitäten, den beschleunigten

Netzausbau und eine intelligente Steuerung des En-

ergiesystems durch informations- und kommunika-

tionstechnische Infrastruktur. Speicherkapazitäten

müssen zum einen im Kurzzeitbereich durch batte-

rieelektrische Speicher und zum anderen im Lang-

zeitbereich durch beispielsweise Wasserstoff oder

synthetische Gase wie Methan (saisonale Speicher)

integriert werden. Im Bereich der Batteriespeicher

muss der notwendige Ausbau auf 84 Gigawattstun-

den bis 2030 (227 GWh in 2045) überwiegend de-

zentral vorgenommenwerden, umNetzengpässe zu

vermeiden und die Netzstabilität zu gewährleisten.

Der Ausbau der Batteriespeicher darf sich jedoch in

keinem Fall nur auf Anlagen in privaten Haushalten

beschränken, sondern sollte ebenso wie die Netze

von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden.

Der überregionale Stromtransport aus Regionenmit

großer Wind- und Solarstromerzeugung zu indus-

triellen oder bevölkerungsreichen Zentren muss ge-

währleistet werden. Ebenso gilt es die Verteilnet-

ze auszubauen, um die stark steigende Menge an

dezentral erzeugtem Strom aufnehmen zu können.

Diesen Anforderungenmussmit einemangemesse-

nenNetzausbaubegegnetwerden.AuchderAusbau

und Betrieb der Stromnetze sollte als zentrale Infra-

struktur der Energieversorgung auf Ebene der Ver-

teilnetze rekommunalisiert und auf EbenederÜber-

tragungsnetze in staatliche Hand.

Der Klimawandel wartet nicht! 

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss endlich an

Fahrt gewinnen, denn der Anteil amBruttoendener-

gieverbrauch beträgt aktuell nur rund 17%. Durch

die EEG-Novelle im Rahmen des Osterpakets, wo

endlich ein höherer und realistischer Strombedarf

angenommen wird, konnte ein Ausbauimpuls ge-

geben werden. Wichtig waren dafür die Erhöhung

des Ausbauziels und der Ausbaupfade sowie re-
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gulatorische Verbesserungen. Dennoch wird insbe-

sondere der Ausbau der Windenergie stocken. Soll-

te sich anhand der Genehmigungszahlen der Län-

der nach wie vor abzeichnen, dass die Ausbauziele

massiv unterschritten werden, dann kann das nicht

mehr hingenommen werden. In diesem Fall muss

die Bundesregierung noch in dieser Legislaturpe-

riode ein öffentlich-rechtliches Unternehmen zum

Ausbauerneuerbarer Energiengründen,welchesbei

Unterschreitung von Ausschreibungsvolumen ver-

pflichtet ist, die Lücke im Zubau zu füllen. Damit

wird gewährleistet, dass Klima- und Ausbauziele

nicht weiterhin sehenden Auges verfehlt werden.

Zusätzlich wird der Staat seiner Rolle gerecht, die

Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Der Klimawan-

del wartet nicht. Deshalb lautet die Devise: mehr,

schneller Ausbauen! 

 

Antrag U-02

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Besteuerung hochklimaschädlicher innerdeutscher Flüge

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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25

Für innerdeutsche Flüge soll § 27 Abs. 2 des Ener-

giesteuergesetzes (EnergieStG) so geändertwerden,

dass für Flüge aller Art mit Start- und Zielflughafen

in Deutschland die im Gesetz genannten Flugbenzi-

ne nicht steuerfrei verwendet werden dürfen.

Begründung

Eine allgemeine Regel zur Besteuerung von Kraft-

stoffen für Flugzeuge aus fossilen Energieträgern

lässt - auch nur im europäischen Rahmen – auf sich

warten. Hier ist eine Beschleunigung im nationalen

Rahmen erforderlich und möglich.  

Dem Vernehmen nach fanden in Deutschland im

Jahr 2022 rund 94.000 Flüge im Rahmen der pri-

vaten nichtgewerblichen Luftfahrt statt, von denen

über 80 Prozent eine Entfernung von unter 500

km zurücklegten und sich alle deutlich klimaschäd-

licher auswirkten als die Nutzung der Bahn oder

des Autos. Ein Privatflug soll einen so hohen CO-

Fußabdruck haben wie eine durchschnittliche Pri-

vatperson in einemhalben Jahr. Dies gilt sinngemäß

auch für die gewerbliche Luftfahrt, bei der eine ho-

he Zahl an Flügen als sogenannte Zubringerflüge im

innerdeutschen Luftverkehr stattfinden.  

Auch hier ist eine nationale Regelung als Interimslö-

Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (Seite

42)
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sungwegender Erfüllungder Ziele des Klimaschutz-

gesetzes erforderlich

Antrag U-03

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Besteuerung hochklimaschädlicher innerdeutscher Flüge

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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14
15
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19
20
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22
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24
25
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27

Für innerdeutsche Flüge soll § 27 Abs. 2 des Ener-

giesteuergesetzes (EnergieStG) so geändertwerden,

dass für Flüge aller Art mit Start- und Zielflughafen

in Deutschland die im Gesetz genannten Flugbenzi-

ne nicht steuerfrei verwendet werden dürfen.“

Begründung

Eine allgemeine Regel zur Besteuerung von Kraft-

stoffen für Flugzeuge aus fossilen Energieträgern

lässt - auch nur im europäischen Rahmen – auf sich

warten. Hier ist eine Beschleunigung im nationalen

Rahmen erforderlich und möglich.

Dem Vernehmen nach fanden in Deutschland im

Jahr 2022 rund 94.000 Flüge im Rahmen der pri-

vaten nichtgewerblichen Luftfahrt statt, von denen

über 80%eine Entfernungvonunter 500kmzurück-

legten und sich alle deutlich klimaschädlicher aus-

wirkten als die Nutzung der Bahn oder des Autos.

Ein Privatflug soll einen so hohen CO-Fußabdruck

habenwie eine durchschnittliche Privatperson in ei-

nem halben Jahr.

Dies gilt sinngemäß auch für die gewerbliche Luft-

fahrt, bei der eine hohe Zahl an Flügen als soge-

nannte Zubringerflüge im innerdeutschen Luftver-

kehr stattfinden. Auch hier ist eine nationale Rege-

lungals Interimslösungwegender Erfüllungder Zie-

le des Klimaschutzgesetzes erforderlich.

Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (Seite

42)

Antrag U-04

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung

Windenergie

1
2
3
4
5
6

Die SPD tritt für ein Verbot von Verbundstoffen bei

der Herstellung von Rotorblättern für Windkraftan-

lagen ein. Verbundstoffe lassen sich nur schwierig

und nicht rentabel recyceln. Die zu verwendenden

Teile beim Bau von Rotorblättern müssen sich me-

chanisch einfach und möglichst sortenrein vonein-
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ander trennen lassen. 

Begründung

Rotorblätter bestehen oft aus komplizierten Kon-

struktionen. Oft sind so viele verschiedene Stoffe

verklebt, dass sie nicht mehr voneinander zu tren-

nen sind.

Besonders groß sind die Probleme bei Rotorblättern

mit Kohlenstofffasern. Sie dürfen nicht in Müllver-

brennungsanlagen gelangen, weil die Fasern in der

Hitze bersten und die Abgasreinigungsfilter lahmle-

gen.

Die Möglichkeit zur Wiederverwertung muss gege-

ben sein.DiesesNachhaltigkeitsprinzip darf beiUm-

welttechnologien nicht außer Acht gelassen wer-

den.

Antrag U-05

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Lebensmittelverschwendung vorbeugen – Lebensmittelkennzeichnung verbessern

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
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20
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24
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26

Auf Lebensmittelverpackungen bzw. an den Rega-

len unverpackter Lebensmittel wird die Kennzeich-

nung der geeigneten Lagerung aufgedruckt. Da-

neben wird das Mindesthaltbarkeitsdatum um ei-

ne dem Hinweis „best-before entsprechende Kenn-

zeichnung ergänzt, um zu verdeutlichen, dass der

VerzehrnachdiesemDatumnicht zwingendvermie-

den werden muss. 

Begründung

Um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen,

muss deren Kennzeichnung verbessert werden.

Viele Lebensmittel landen nach Ablauf des Min-

desthaltbarkeitsdatums im Müll, obwohl sie noch

genießbar sind. Im Ernährungsbereich ist viel

Wissen verloren gegangen. Vielen Menschen ist

nicht bewusst welches Obst in den Kühlschrank

gehört und welches nicht. Das führt dazu, dass

Lebensmittel durch falsche Lagerung unnötig früh

unverzehrbar werden. Ein für den:die Konsument:in

ersichtlicher Hinweis zu Lagerempfehlungen wirkt

hier entgegen. Die Ergänzung bzw. Streichung

des Mindesthaltbarkeitsdatums ist in anderen

EU-Mitgliedsstaaten bereits umgesetzt und gibt

der:dem Verbraucher:in ein Stück Verantwortung

für den eigenen Lebensmittelkonsum zurück. Damit

Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (S. 36 f.)
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wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich beim

Konsum von Lebensmitteln guten Gewissens auf

seine Sinne verlassen werden kann

Antrag U-06

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Verminderung der Verpackungsabfälle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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20
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22
23
24
25
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27
28
29

Zur Verminderung und Vermeidung von Kunststoff-

und Verpackungsabfällen sollen vermehrt auch re-

gulatorische Maßnahmen getroffen werden, wie

die Beschränkung der Umverpackungen eines Pro-

duktes auf das Notwendigste oder die Erhebung

von Abgaben zur Vermeidung von unnützemVerpa-

ckungsmaterial. Recycelbare und biologisch abbau-

bareMaterialien sollen dabei eine Begünstigung er-

fahren. Maßnahmen zur Verhinderung von Mehr-

fachumverpackungen sollen insb. bei Lebensmitteln

ergriffen werden.

Begründung

Zwischen 2000 und 2017 hat sich das Abfallaufkom-

men von Leichtverpackungen und Kunststoffen ver-

dreifacht. Ökologisch gesehen ist dies eine Kata-

strophe, da die meisten Kunststoffe auf Basis fossi-

ler Ressourcen hergestellt wurden und zudem nicht

biologisch abbaubar sind. Gerade im Bereich der

Leichtverpackungen ist es einfach Vorkehrungen zu

treffen, um diese reduzieren zu können.

Mehrfachumverpackungen sind in vielen Fällen we-

der zweckdienlich noch notwendig. Als Beispiel las-

sen sich hier Teebeutel anführen: so gibt es Herstel-

ler, deren Teebeutel in einer Cellophan- oder ande-

ren Kunststofffolie verpackt sind, dieser wiederum

ist in einem Karton verpackt, der mit einer weiteren

Cellophanhülle umschlossen ist. Ähnliches gilt auch

für viele Süßwaren und Tiefkühlkost. 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

Antrag U-07

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Bundesweite Vernetzung der Mobilitätsangebote
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Um die Mobilität besonders effizient gestalten zu

können, müssen die vorhandenen Verkehrsmittel

bundesweit im Zuge der Digitalisierung beispiels-

weise mittels einer App miteinander vernetzt wer-

den. So können vorhandene öffentliche Verkehrs-

mittel, Car- und Bike-Sharing-Angebote sowie wei-

tere Verkehrsmittel einfacher verknüpft und bei Rei-

sen besser genutzt werden.  

Begründung

Eine solcheMaßnahme erhöht aufgrund der Verein-

fachung des Überblicks auf das Gesamtsystem die

Attraktivität und auch den Willen der Nutzung des

vorhandenen Angebots. Die Zusammenarbeit der

einzelnen Anbieter muss intensiviert werden.

Erledigt durch Koalitionsvereinbarung Bund (S. 102

f.)
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WWirtschaftspolitik

AntragW-01

Selbst Aktiv Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Föderung von Projekten für die Europäische Hauptstadt des intelligenten Tourismus
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Die SPD …. möge beschließen auf kommunaler Ebe-

ne,mit ihrenpolitischenMehrheiten, geeignete Pro-

jekte zum kreativen Abbau von Barrieren für Men-

schenmit Behinderungen zu finden bzw. zu fördern,

um die EU Auszeichnung als EUROPÄISCHE HAUPT-

STADT DES INTELLIGENTEN TOURISMUS anzustre-

ben. Teilhabe und Partizipation können so ausge-

baut bzw. grundsätzlich erhalten bleiben. Auf die-

se Weise wird ein entsprechendes Anliegen der Eu-

ropäischen Kommission, aus ihrer Strategie für die

Rechten von Menschen mit Behinderung 2021 bis

2030 konkretisiert undder EuropäischeGedanke vor

Ort greifbar gemacht.

Begründung

ExpoundMessenoderAusstellungen inNiedersach-

sen haben Strukturen geschaffen, die auch Men-

schen mit Behinderungen Teilhabe und Mittun er-

leichtert und teilweise erst ermöglicht haben. Dabei

wurden bundesweit hohe Standards gesetzt.  

Um solche Strukturen auch längerfristig zu erhal-

ten oder auszubauen und weiterzuentwickeln gilt

es das Angebot der EU Kommission aufzugreifen.  

Die Auszeichnung Europäische Hauptstadt des in-

telligenten Tourismus soll verstärkt den Aspekt der

Barrierefreiheit beleuchten, wie die Kommission es

in ihrer Strategie für die Rechte von Menschen mit

Behinderungen 2021 bis 2030 darlegt. (Art 5.5.)  

Durch eine enge, zielgerichtete Begleitung eines

Bewerbungsprozesses für die oben genannte Aus-

zeichnung, mit einem neuen Schwerpunkt auf den

barrierefreien Tourismus, sollen einerseits barriere-

freie Sozialräume erhalten und ausgebaut werden,

um die Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen weiter zu gestalten und andererseits eine euro-

päische Verortung der Kommunalebene ermöglicht

werden. Es gilt ihre Attraktivität zu steigern.  

So wird der Europäische Gedanke vor Ort greifbar

und eine wichtige Brücke geschlagen. 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

SPD-Landtagsfraktion
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AntragW-02

SPD-Unterbezirk Region Hannover

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Normung der Kleidergrößen
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Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Inhalte

der DIN EN 13402 in geeigneter Form in verbindliche

Verordnungen zu überführen. 

Begründung

Es existiert bereits eine europäische Norm für Klei-

dungsgrößen, die DIN EN 13402. Der Wesensgehalt

von Normen ist allerdings, dass diese nicht rechts-

verbindlich sind, sondern aufgrund freiwilliger Ver-

pflichtung der Industriebetriebe eingehalten wer-

den. In der Textilbranche gelang diese Selbstver-

pflichtung bisher nicht. Es muss zudem angemerkt

werden, dass auch eine aus Dutzenden Seiten be-

stehende Norm nicht allen Köperformen und ihrer

Vielfalt gerechtwerden kann.Dennoch sollte imSin-

ne der Verbraucher:innen eine einheitliche Grund-

lage für Größenbezeichnungen für die Textilfirmen

eingeführt werden. 

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

AntragW-03

SPD-Ortsverein Döhren-Wülfel

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

Wohneigentumsquote erhöhen – Altersvorsorge stärken

1
2
3
4
5
6
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8
9

10
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Die Landtags- und Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, bestehende Förderprogramme zum Er-

werb von Wohneigentum zu erweitern oder ent-

sprechende Programme neu zu initiieren, so dass

die Wohneigentumsquote in Deutschland erheb-

lich, mindestens jedoch um 30 Prozent, gesteigert

werden kann.

Hierbei ist auch zu prüfen, inwiefern die Grund-

erwerbsteuer abgesenkt oder einmalig ausgesetzt

werden muss, um zusätzliche Anreize zum Erwerb

vonWohneigentum zu schaffen. 

Erledigt durch Koaltionsvertrag Bund (S. 69 f.) und

Land (S. 166 f.)
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AntragW-04

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Beschränkung von Modernisierungsmieterhöhungen

1
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A) „Die Regelung des § 559 Abs. 1 BGB, der die Zu-

lässigkeit von Modernisierungsmieterhöhungen re-

gelt, wird dahingehend abgeändert, dass sich die

Möglichkeit der Erhöhung der jährlichen Miete auf

maximal vier Prozent der für die Wohnung aufge-

wendeten Kosten beschränkt.“

B) „Im § 559 BGB wird ferner ein Abs. 5a eingefügt:

Die Erhöhung der Miete ist vom Vermieter wie-

der zurückzunehmen, sobald die Kosten für die Mo-

dernisierungsmaßnahme gedeckt sind, in der Regel

nach spätestens 25 Jahren.“

Begründung

Im öffentlichen Interesse der Zurverfügungstellung

bezahlbaren Wohnraums ist diese Regelung daher

entsprechend anzupassen. Früher konnten elf Pro-

zent der Kosten umgelegt werden, auf Initiative der

SPD wurde diese Umlegungsmöglichkeit im Rah-

men der Großen Koalition auf acht Prozent be-

schränkt.

Dennoch erfolgen weiterhin breitflächig Mieterhö-

hungen,mit denen sich die Vermietenden ihrewert-

erhöhenden Modernisierungsmaßnahmen von der

Mieterseite bezahlen lassen, die nach aktuellem

Recht (acht Prozent Umlegung) nach 12,5 Jahren

dieModernisierungundWertsteigerung vollständig

abbezahlt haben kann.

Da diese Modernisierungsmieterhöhungen zusätz-

lich zu anderen Mieterhöhungen hinzutreten kann,

kommt es für viele Mietende zu unzumutbaren Be-

lastungen, die für sie nicht mehr tragbar sind.

Mit der vollständigen Erstattung der Kosten derMo-

dernisierungsmaßnahmedurch dieMieterseite ent-

fällt der rechtfertigendeGrund für die Erhöhungmit

der Folge, dass diese Erhöhungen ab diesem Zeit-

punktmitWirkung fürdieZukunft zurückzunehmen

sind.

Adressat:

SPD-Bundestagsfraktion

AntragW-05

SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Mietenstopp

1 Der Bundesgesetzgeber führt einen Mietenstopp Adressat:
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ein, der entsprechend des Berliner Gesetzes zurMie-

tenbegrenzung imWohnungswesen vom11. Februar

2020 im BGB entsprechende Regelungen einführt,

die sowohl u.a. einen Mietenstopp mit Genehmi-

gungsvorbehalt vorsehen als auch einenTatbestand

für Ordnungswidrigkeiten für die Erhebung über-

höhter Mieten und weiterer Gesetzesverstöße.

Begründung

In Jahrzehnten exorbitanter Steigerungen der

Wohnraummieten zunächst in Großstädten, mitt-

lerweile auch deutlich darüber hinaus, ist für die

MieterInnenseite der Wohnkostenanteil am ver-

fügbaren Einkommen im Durchschnitt deutlich

angestiegen.

VieleMitmenschenmüssen damit ihremühevoll er-

worbenen Erwerbseinkünfte zum erheblichen Teil

den Vertragspartnern amWohnungsmarkt zur Ver-

fügung stellen, die in den letzten Jahren infolge ex-

orbitanter Mieterhöhungen bzw. starken Mietstei-

gerungen bei der Neuvermietung von Wohnraum

Rekordeinnahmen erzielen konnten.

Vor dem Hintergrund steigender Zinsen und derzeit

leicht sinkender Nachfrage imBereich des Kaufs von

Immobilien bekommt dieNachfrage bei der Vermie-

tung von Wohnraum nochmals eine besondere Dy-

namik.

Da Wohnen nicht zum Luxus werden darf, sind alle

imMietverhältniswohnendenMitmenschendarauf

angewiesen, dass bis auf weiteres ein Mietenstopp

eingeführt wird.

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsge-

richts vom 25. März 2021 (2 BvF 1/20, 2 BvL 4/20, 2

BvL 5/20) dürfen diese Regelungen derzeit nicht von

den Bundesländern, sondern nur vom Bund getrof-

fen werden.

Vor dem Hintergrund des Sozialstaatsprinzips nach

Art. 20 Abs. 1 GG und der Sozialpflichtigkeit des Ei-

gentums nach Art 14 Abs. 2 GG sind diese Regelun-

gen zur Vermeidung von massenhafter Armut und

Wohnungslosigkeit geboten.

SPD-Bundestagsfraktion
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Res Resolution

Antrag Res-01

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Keine Kriminalisierung von Schutzsuchenden
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Mitten in der Sommerpause hat das Bundesin-

nenministerium ein Diskussionspapier vorgelegt, in

dem diverse Verschärfungen im Umgang mit Ge-

flüchteten vorgeschlagenwerden.Menschenrechts-

organisationen kritisieren die Vorschläge scharf. Be-

sonders problematisch sehenwir folgendeAspekte: 

• Verlängerung des Ausreisegewahrsams: Die

bisherige Höchstdauer soll von zehn auf 28

Tage erhöht werden. Einen Menschen fast ei-

nen Monat zu inhaftieren, um in Ruhe seine

Abschiebung vorbereiten zu können, betrach-

ten wir als völlig unverhältnismäßig. Dabei

gibt es mit der Abschiebehaft schon jetzt die

Möglichkeit, ausreisepflichtige Personen über

längere Zeiträume festzusetzen. Die Abschie-

behaft ist aber zurecht an strengere Voraus-

setzungen geknüpft. Durch die Verlängerung

des Ausreisegewahrsams werden diese stren-

geren Regelungen faktisch umgangen. 

• Einschränkung der Unverletzlichkeit derWoh-

nung: Nach den Vorschlägen des Bundesin-

nenministeriums sollen die Behörden nicht

nur das Zimmer der abzuschiebenden Person

selbst betreten dürfen, sondern auch die Zim-

mer, in denen andere Geflüchtete wohnen.

Damit wird massiv in ihr Grundrecht, näm-

lich die Unverletzlichkeit der Wohnung, ein-

gegriffen. Dieser Grundrechtseingriff ist nicht

nur unverhältnismäßig, er ist auch besonders

problematisch bei Geflüchteten, die in ihren

Herkunftsländern und oft während der Flucht

traumatische Erfahrungen machen mussten

und denen, auch mit Blick auf eine mögliche

Integration in Deutschland, das Gefühl von Si-

cherheit vermittelt werden müsste. 

• Das Durchsuchen der Handys von Geflüchte-

ten, wenn diese keinen Pass vorlegen kön-

nen, als schwerwiegenden Eingriff in die Pri-

vatsphäre 

• Kriminalisierung nicht-straffälliger Personen

aufgrund der Zugehörigkeit zu Familien, die

als sog. “Clans” eingestuft werden. Was als

Schlag gegen die organisierte Kriminalität

dargestellt wird, ist inWahrheit eine Krimina-

214



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag Res-01

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

lisierung von Menschen aufgrund ihrer Fami-

lienzugehörigkeit. Schon jetzt führt das Kon-

zept der “Clan-Kriminalität” dazu, dass Men-

schen aufgrund ihres Nachnamens in einen

Kontextmit der organisierten Kriminalität ge-

setztwerden, obwohl entweder gar nicht oder

nicht in diesem Rahmen straffällig gewor-

den sind. Nun eröffnet das Diskussionspa-

pier des Bundesinnenministeriums die Debat-

te, ob “Angehörige” solcher “Gemeinschaften

der organisierten Kriminalität” auch dann ab-

geschoben werden können, wenn sie selbst

gar keine Straftaten begangen haben (“un-

abhängig von einer strafrechtlichen Verurtei-

lung”). Das ist nichts weiter als Sippenhaft,

die wir kategorisch ablehnen. Auch wenn sich

diese Rhetorik juristisch wohl kaum umset-

zen lassenwird, rückt sieMigration doch stark

in die Nähe von Kriminalität, trägt damit zu

rassistischen Vorurteilen bei und ist Wasser

auf den Mühlen der AfD. Von einem sozialde-

mokratisch geführten Ministerium erwarten

wir hiermehr Feingefühl für die gesellschaftli-

chen Konsequenzen eines Debattenbeitrags. 

• Abschiebung ohne erneute Vorwarnung: Das

Diskussionspapier schlägt vor, aus Paragraf

60a Aufenthaltsgesetz die Regelung zu strei-

chen, nach der Menschen vor einer Abschie-

bung erneut vorgewarnt werden müssen,

wenn sie länger als ein Jahr inDeutschlandge-

duldet leben. Durch die Streichung dieser Re-

gelung wird eine enorme Unsicherheit für ge-

duldete Personen geschaffen. Bislangmuss ei-

nenMonat vor der Abschiebung gewarnt wer-

den, sodass die Personen ihre persönlichen

Angelegenheiten regeln oder z.B. rechtliche

Beratung einholen können. Diese Unsicher-

heit steht im Widerspruch zum maßgeblich

sozialdemokratisch geprägten Chancenauf-

enthaltsrecht, das Perspektiven und Rechts-

sicherheit für langfristig Geduldete schaffen

soll. Wir sind davon überzeugt, dass ein so

schwerwiegender Eingriff wie eine Abschie-

bung weiterhin mit einer erneuten Vorwar-

nung verbunden sein muss. 

Mit dem Diskussionspapier schließt sich das Bun-

desinnenministerium dem Teil der öffentlichen De-

batte an, der Migration vor allem mit dem Fokus

auf Abschiebungen und Grundrechtseinschränkun-

gen für Geflüchtete betrachtet. “Erleichterte Ab-

schiebungen” werden zum Hauptziel - nicht der
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Schutz für Geflüchtete oder ihre Integration. Dabei

verschleiert diese Debatte, dass viele der Ausreise-

pflichtigen aus guten Gründen nicht abgeschoben

werdenkönnenunddass auchdieVorschlägedes In-

nenministeriums daran nichts ändern werden. Vie-

le Betroffene werden aus schwerwiegenden fami-

liären Gründen und wegen familiären Bindungen

nicht abgeschoben, viele weitere befinden sich in

einer Ausbildung oder kommen aus Ländern wie

dem Irak oder Afghanistan, in die aus guten Grün-

den wenig oder gar nicht abgeschoben wird. Wie-

der andere werden von ihren Heimatländern nicht

aufgenommen. Die Vorschläge des Bundesinnenmi-

nisteriums werden deshalb nur dazu führen, dass

die Abschiebepraxis für die Betroffenen noch här-

ter wird. Zumehr Abschiebungen undweniger Asyl-

bewerber*innen wird sie nicht führen. Stattdessen

sollte sich der Bund endlich darauf konzentrieren,

die Kommunen bei der Finanzierung der Unterbrin-

gung der Geflüchteten stärker zu unterstützen. Von

rechter Rhetorik, sei sie von der CDU, sei sie von der

AfD, dürfen wir uns nicht treiben lassen!Wir stehen

selbstbewusst zueiner progressivenMigrationspoli-

tik, die z.B. in demChancenaufenthaltsrecht zurGel-

tung kommt! 

Antrag Res-02

Jusos Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme

Fortschritt geht nicht auf Sparflamme. Mehr Investitionen im Bundeshaushalt 2024!
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Demnächst wird der Haushalt des Bundes für das

Jahr 2024 beschlossen und wir sehen leider, dass

es nach Beschluss der Bundesregierung zu massi-

ven Kürzungen in vielen Bereichen kommen wird,

die für das Funktionieren dieser Gesellschaft sowie

soziale Gerechtigkeit entscheidend sind. Viele Vor-

haben, die die SPD in den Koalitionsverhandlungen

mit Grünen und FDP erkämpft hat, sind ohne ausrei-

chende finanzielle Mittel nicht zu bewerkstelligen.

Der Fortschritt, den sich die Koalition auf die Fah-

nen geschrieben hat, ist somit auch eine Frage des

Haushalts. Doch auch hier gilt: Kein Gesetz verlässt

den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Von

der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion for-

dern wir deshalb, sich gegen die Sparpläne des Fi-

nanzministers stark zumachenundmehr Investitio-

nen durchzusetzen! 

Beispiele für die geplanten Sparmaßnahmen, die
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wir in der Summe so nicht mittragen können, gibt

es viele: 

Wir sparen bei der Bildung, indem wir nicht mehr

Geld für BAföG ausgeben, obwohl es im Koalitions-

vertrag anders angekündigt war, obwohl die Bun-

desregierung die Anzahl der BAföG-Beziehenden

massiv erhöhen wollte. Gleichzeitig werden wir mit

dem zur Verfügung stehenden Geld keine notwen-

dige Anpassung der Leistungshöhe hinkriegen und

sorgen dafür, dass sich junge Menschen aus ärme-

ren Haushalten zukünftig kein Studium mehr leis-

ten können, dass Bildung vom Einkommen der El-

tern abhängig ist. 

Wir sparen an der Digitalisierung: Nur 3,3 Millionen

anstatt 377 Millionen wie im Vorjahr sollen hierfür

bereitstehen, also eine Kürzung um 99 Prozent - ob-

wohl die Umsetzung des Onlinezuganggesetzes be-

reits jetzt weit hinter den Plänen der Bundesregie-

rung hinterherhinkt. Damit werden wir weiterhin

viele notwendige Bereiche nicht digitalisieren kön-

nen, was uns am Ende viel teurer kommt. 

Wir sparen bei der Entwicklungszusammenarbeit,

obwohl wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben,

dass die Mittel gleich mit dem Verteidigungsetat

wachsen sollen. Die oft beschworene Bekämpfung

von Fluchtursachen bleibt so ein Lippenbekenntnis.

Außerdem zeigt es, wie sehr die Sicherheitspolitik

auf militärische Aspekte verengt wird - ein Ansatz,

der unseren sozialdemokratischen Positionen kom-

plett zuwiderläuft. 

Wir sparen bei der Kindergrundsicherung, weil wir

hier nicht die geforderten 12Milliarden bereitstellen

und ermöglichen so nicht, dass alle Kinder die glei-

chen Chancen haben. 

Wir sparen beim Industriestrom, obwohl die Wirt-

schaft jetzt eine verlässliche und günstige Versor-

gung benötigt, um gute und nachhaltige Arbeits-

plätze in Deutschland zu sichern. 

Wir sparen bei der Schiene, indem wir nicht die zu-

gesagtenMittel für den Ausbau und die Erneuerung

des Bahnnetzes bereitstellen, damit dort der Sanie-

rungsstau aufgelöstwerden kann. ImKoalitionsaus-

schuss wurde zugesagt, 45 Milliarden bis 2027 be-

reitzustellen, sollten diese nicht kommen wird sich

der Zustand laut Bahn weiter verschlechtern. Selbst

durch die geplante Erhöhung der LKW Maut wird

diese Summe in den nächsten Jahren nicht erreicht

werden, stattdessen soll zusätzliches Geld aus dem

Klima und Transformationsland zweckentfremdet

werden,wobei diesesGeld der Bahnauch als zusätz-

liches Eigenkapital gewährt werden könnte. 
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Wir sparen daran, den ÖPNV bezahlbar zu machen.

Nachdem im letzten Jahr für eine Fortführung des

erfolgreichen 9-Euro-Tickets nicht genug Mittel be-

reitgestellt wurden, reichen die Mittel nunmehr

nichtmehr aus, umdasDeutschlandticket für 49 Eu-

ro fortzuführen. 

Wir sparen beim Katastrophen- und Bevölkerungs-

schutz. Die Mittel wurden trotz vermehrten Auf-

kommen von Naturkatastrophen, Wald- und Flä-

chenbränden oder der Corona-Pandemie, die beson-

ders große Herausforderungen brachte, drastisch

gekürzt. Das strapaziert noch stärker den Bereich,

der hauptsächlich von ehrenamtlichen Kräften ge-

stellt wird. Die Flut im Ahrtal zeigte besonders, dass

Sparmaßnahmen im Bevölkerungsschutz das Leben

jeder*jedes einzelnen gefährden kann.  

Wir sparen bei den Fahrradwegen. Im Haushalt sind

rund 150Millionen Euroweniger für denAusbau von

Radwegen als im Vorjahr vorgesehen, das Geld soll-

te insbesondere zumAusbau von dringend benötig-

ten Radschnellwegen genutzt werden. Im Vergleich

zu 2022 wird das vorgesehene Budget so fast hal-

biert. Laut ADFC sind statt der vorgesehenen 400

Millionen mindestens eine Milliarde Euro notwen-

dig, andernfalls lasse sich der beschlossene nationa-

le Radverkehrsplannichtumsetzen. SowerdenKom-

munen, die leider zu wenig Geld für diese Aufgabe

haben, wieder im Stich gelassen und eine Verkehrs-

wende verschlafen. 

Wir sparen beim Bürgergeld, das weiterhin ein Le-

ben in Armut bedeutet. Für eine dringend notwen-

dige Reform der Berechnungsmethode fehlt es am

Geld. “Die Leistungen bleiben trickreich klein ge-

rechnet, reichen vorne und hinten nicht und gehen

an der Lebensrealität der Menschen vorbei”, kriti-

siert etwa Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer

des ParitätischenWohlfahrtsverbands.  

Wir sparen bei der Pflege und belasten die Bür-

ger*Innen und Arbeitgeber*Innen durch einen mas-

siven Anstieg der gesetzlichen Pflegeversicherungs-

beiträge, weil die steuerlichen Ausgleichszahlungen

wegfallen. 

Wir sparen an unserer Demokratie, weil für die Bun-

deszentrale für politische Bildung fast 25 Prozent

weniger Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im

Koalitionsvertrag heißt es hierzu: „Wir wollen die

politische Bildung und die Demokratiebildung ent-

lang der Bildungskette stärken, die Projektmittel der

Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und

die Unabhängigkeit ihrer Arbeit achten.“ Gleichzei-

tig sehen wir enormen Zuspruch für menschenver-
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achtendes, rechtsextremes Gedankengut und Um-

fragewerte für die AfD, die bundesweit bereits an

die 20 Prozent reichen. Die Verteidigung unserer De-

mokratie braucht auch Investitionen in die politi-

sche Bildung. 

Gleichzeitig werden weiterhin Unsummen für kli-

maschädliche Subventionen ausgegeben. Im Jahr

2018 waren das beispielsweise 65,4 Milliarden Eu-

ro. Dabei ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart:

“Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume da-

durch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige,

unwirksameundumwelt- und klimaschädliche Sub-

ventionen und Ausgaben abbauen.”Beispiele hier-

für sind die Kerosinsteuerbefreiung, das Dienstwa-

genprivileg, der Steuervorteil von Diesel und die

Mehrwertsteuerbefreiungdes internationalenFlug-

verkehrs. Durch Abschaffung solcher klimaschädli-

chen Subventionen könnte - im Sinne des Koaliti-

onsvertrags - mehr finanzieller Spielraum für die

oben genannten Anliegen gewonnen werden. Hin-

zu kommt das finanzielle Potential, das sich durch

die Besteuerung großer Vermögen oder Erbschaf-

ten erschließen ließe. Auch wenn dieses Potenti-

al in einer Koalition mit der FDP voraussichtlich

nicht ausgeschöpft werden kann, muss die SPD-

Bundestagsfraktion in den Haushaltsberatungen

deutlichmachen, wie sehr die Verhinderung zusätz-

licher Steuereinnahmen den Haushalt einschränkt. 

Angesichts der großen transformativen Herausfor-

derungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, ist

ein Bundeshaushalt auf Sparflamme viel zu kurz ge-

dacht.  Daher fordern wir, dass dieser Haushalt so

nicht beschlossen wird, sondern durch den Bundes-

tagmassiv nachgebessertwird unddie anderenPar-

teien an die gemeinsamenVerabredungen imKoali-

tionsvertrag erinnert werden.
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V Verkehrspolitik

Antrag V-01

Der Bezirksparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt

ÖPNV im ländlichen Raum stärken – Verkehrswende fördern
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Die SPD setzt sich für eine sozial gerechte Ver-

kehrswende ein. Das Deutschland-Ticket ist für die

Verkehrswende und die Attraktivität des ÖPNV si-

cherlich ein Meilenstein, der jedoch im Detail aus-

baufähig ist. Darüber hinaus ist es im ländlichen

Raum aufgrund des deutlich schlechteren Angebo-

tes deutlich weniger wert. Im Sinne des grundge-

setzlichen Auftrages gleichwertiger Lebensverhält-

nisse bedarf es hier wesentlicher Verbesserungen.  

Dazu gehört ein starker Ausbau des ÖPNV, insbe-

sondere in ländlichen Regionen, und eine deutliche

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV. Es muss ei-

ne Mobilitätsgarantie geben: Jede und jeder muss

die Möglichkeit haben, innerhalb von 30 Minuten

ein bezahlbares Angebot des ÖPNV erreichen und

nutzenzukönnen.DasDeutschland-Ticket ist für die

Attraktivität bundesweit sicherlich ein Meilenstein,

ist aber im ländlichen Raum aufgrund des deutlich

schlechteren Angebotes deutlich weniger wert. Im

Sinne des grundgesetzlichen Auftrages gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse bedarf es hierzu weiterer

Maßnahmen.  

Dazu fordern wir im Einzelnen:   

1. Vergünstigung des Deutschlandtickets bun-

desweit für Empfänger*innen von Transfer-

leistungen, Alleinerziehenden und Menschen

unter 25 Jahren auf 29 Euro. Dazu muss die

Mitnahme von Kindern unter sieben Jahren

bundesweit inklusiv sein, ebenso die Mitnah-

me von Fahrrädern außerhalb der Stoßzeiten.

Der Bund muss sicherstellen, dass das Ticket

auch als Papierticket oder als Karte zu erhal-

ten. Ferner muss es möglich sein, dass Ticket

unabhängig voneinemAboauchnur für einen

Monat zu erwerben.  

2. Stärkere finanzielle Beteiligung der Bundes-

länder und des Bundes am Ausbau des ÖPNV

in den Kommunen. Es fehlt vor Ort nicht an

Ideen, aber in Zeiten knapper kommunaler

Kassen an den notwendigen finanziellen Mit-

teln. 

3. Stärkere Förderung von Rufbus- und On-

Demand-Systemen speziell im ländlichen

Raum, um eine gute ÖPNV-Anbindung zu

Erledigt durch Koalitionsvereinbarungen Land (S.

29) und Bund (S. 39 f.)
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ermöglichen.

4. Förderung der Vereinheitlichung der Tarif-

bereiche / Buchungssysteme. Die App des

VBN (Verkehrsverbund Bremen/Niedersach-

sen), der „Fahrplaner“, ist ein guter Anfang,

um überhaupt zentral Verbindungen und An-

gebote zu sehen, allerdings muss es auch

möglich sein, in dieser App ein Busticket oder

von Anschluss-Angeboten zu buchen. Bisher

ist lediglich die Buchung von Zugtickets mög-

lich.

5. Förderung von Anschluss-

Mobilitätsangeboten an zentralen Bus-

bahnhöfen (ZOB) wie Leihfahrräder oder

Carsharing-Stationen. 

6. Reaktivierung von Bahnstrecken im ländli-

chen Raum

7. Bei Förderprogrammen für den Ausbau des

ÖPNVmuss künftig, soweit praktikabel, auf E-

Mobilität gesetzt werden, als Beispiel sei hier

die E-Bus-Flotte vonMycity in der StadtUelzen

zu nennen 

8. Personenbeförderung muss für Kommunen

eine Pflichtaufgabe, keine sog. freiwillige Leis-

tung, sein - Die Mobilitätsgarantie ist dabei

das Ziel: Jede und jedermuss innerhalb von 30

Minuten ein bezahlbares Angebot des ÖPNV

erreichen und nutzen können 

Begründung

Die Verkehrswende ist ohne eine deutliche Stär-

kung des ÖPNV nicht denkbar. Im Verkehrssektor

sind Pkw und Motorräder für einen Großteil der

Co2-Emissionen verantwortlich. Um wirksame Co2-

Reduktionen zu erreichen, müssen mehrere Maß-

nahmen parallel erfolgen. Dazu gehört, dass der

ÖPNV gestärkt wird, auch und gerade im ländli-

chenRaum.ZwarwirdMobilität im ländlichenRaum

nicht ohne Pkw funktionieren, dennoch kann auch

im ländlichen Raum mehr getan werden, um den

andere Verkehrsmittel als das Auto attraktiv zu ma-

chen. Denn eines muss festgestellt werden: Der

ÖPNV im ländlichen Raum ist in vielen Kommu-

nen nicht attraktiv. Entweder, der es gibt ÖPNV nur

in Form und zu Zeiten von Schulbussen - was 2-

4 Verbindungen an Tag bedeutet, mit langen Pau-

sen zwischen der Verbindung am Morgen und der

am Mittag/Nachmittag. Oder, wenn es einige Lini-

en mehr gibt, sind die Fahrzeiten lang, unpassend

unddasTicket ist teuer oder die Buchung ist unüber-

sichtlich. Das sind Punkte, die sich deutlich verbes-

221



I/2023 Ordentlicher Bezirksparteitag 2023 Antrag V-01

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

sern müssen. Es muss attraktiver werden, mit dem

ÖPNV zu fahren, durch eine kürzereTaktung, günsti-

gere Preise und auf die Nutzer*innen abgestimmte

Fahrzeiten. Das wird sich nicht mehr nur allein mit

dem klassischen Linienverkehr bewerkstelligen las-

sen. Rufbus-SystemeundOn-demand-Systemewer-

den hierfür wichtige Ergänzung sein. Ziel muss eine

Mobilitätsgarantie sein: Innerhalb von 30 Minuten

muss ein bezahlbares Angebot des ÖPNV erreichbar

sein.  

Das 49-Euro-Ticket, dessen Einführung wir aus-

drücklichbegrüßen, ist einwichtigerAnsatz, umden

ÖPNV zu stärken. Es muss jedoch festgestellt wer-

den, dass das Ticket im ländlichen Raum, in Orten

ohne Bahnhof und mit keiner oder zwei Busverbin-

dungen am Tag, nicht viel wert ist. Das Grundge-

setz verpflichtet uns, gleichwertige Lebensverhält-

nisse auf dem Land und in den Städten sicherzustel-

len.Umdas zuerreichen, ist das 49-Euro-Ticket nicht

ausreichend. Was es braucht, ist den Ausbau von

ÖPNV, mehr Möglichkeiten, mehr Verbindungen.  

Um die Attraktivität zu steigern,muss sich nicht nur

das Angebot selbst verbessern - es muss auch be-

zahlbar sein. Das 49-Euro-Ticket ist für viele Men-

schen noch zu teuer. Im Bürgergeld-Satz sind gera-

de einmal 45,06 Euro für Verkehr enthalten - das

Deutschlandticket ist teurer. Und selbst 45,06 Euro

ist für viele Menschen, die Transferleistungen erhal-

ten oder aus anderen Gründen ein sehr niedriges

Einkommen haben, noch zu teuer. Deshalb fordern

wir ein reduziertesDeutschlandticket für 29Euro für

die oben genannten Personengruppen. Dazu muss

die Mitnahme von Kindern kostenlos sein, bis diese

Schüler*innen-Tickets erhalten.  

ÖPNV wird auch durch übersichtliche und einheit-

liche Buchungssysteme attraktiver. Niemandmöch-

te erst durch zwei bis Websites surfen oder ein bis

zwei verschiedene Apps herunterladen, um ein Ti-

cket kaufen zu können – so ist es aber vielfach. Dies

wird sich durch das Deutschlandticket erst dann än-

dern, wenn dieses deutlich günstiger wird. Derzeit

ist es noch teurer als vieleMonatsangebote im länd-

lichen Raum.  

In dem Kommunen gibt es vielfach gute Ideen, wie

der ÖPNV vor Ort organisiert werden kann - krea-

tiv und passend für did Situation vor Ort. Gleich-

zeitig ist die Haushaltslage vieler Kommunen ange-

spannt, nicht zu letzt durch die steigenden Zahlen

geflüchteter Menschen. Bund und Länder müssen

den Kommunen daher hier den Rücken stärken und

mehr Gelder zur Verfügung stellen. Dauerhaft und
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zusätzlich in Form von guten und auf Nachhaltig-

keit achtenden Förderprogrammen. Bei Förderpro-

grammen sollten insbesondere Anschlussangebote

berücksichtigt werden, die an ZOBs zur Verfügung

stehen - denn auch vom Bahnhof oder ZOB muss in

der Regel noch einWeg zur Schule, nach Hause oder

zum Arbeitsplatz zurückgelegt werden. Um Kom-

munen zu entlasten, ist es erforderlich, den ÖPNV

auch jenseits des Schüler*innen-Transportes nicht

als freiwillige Aufgabe, sondern als Pflichtaufgabe

einzustufen - dann kann zumindest die Kommu-

nalaufsicht den Kommunen, die hier einen Schwer-

punkt setzen sollen, keinen Strich durch die Rech-

nung machen.

Wenn diese Punkte umgesetzt werden, ist es mög-

lich, einengutenundattraktivenÖPNVzugestalten,

der gemeinsam mit einem verbesserten Deutsch-

landticket einen wirkungsvollen Beitrag zur Ver-

kehrswende leisten kann.  
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